
7 . N i ch t a b zug s f ä h i g e Au sg ab en

§ 12

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346),
zuletzt geändert durch ZollkodexAnpG v. 22.12.2014 (BGBl. I 2014, 2417;

BStBl. I 2015, 58)

Soweit in § 10 Absatz 1 Nummer 2 bis 5, 7 und 9 sowie Absatz 1a Num-
mer 1, den §§ 10a, 10b und den §§ 33 bis 33b nichts anderes bestimmt ist,
dürfen weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt sei-

ner Familienangehörigen aufgewendeten Beträge. 2Dazu gehören
auch die Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftli-
che oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich
bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit
des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund einer freiwillig
begründeten Rechtspflicht und Zuwendungen an eine gegenüber
dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person oder deren Ehegatten, auch wenn diese Zuwen-
dungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern sowie die
Umsatzsteuer für Umsätze, die Entnahmen sind, und die Vorsteuer-
beträge auf Aufwendungen, für die das Abzugsverbot der Nummer 1
oder des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 5, 7 oder Absatz 7 gilt; das
gilt auch für die auf diese Steuern entfallenden Nebenleistungen;

4. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfol-
gen vermögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt,
und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit
die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung
des durch die Tat verursachten Schadens dienen.

5. (aufgehoben)
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 12

I. Grundinformation zu § 12

§ 12 stellt die Kodifizierung des im EStRecht geltenden Grundsatzes dar, dass
Aufwendungen für die Lebensführung die stl. Bemessungsgrundlage nicht min-
dern dürfen. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Stpfl. sich derarti-
gen Aufwendungen nicht entziehen kann, weil sie dann nicht Teil seines disponi-
blen Einkommens sind, sondern zB als SA oder agB im Rahmen des sog.
subjektiven Nettoprinzips berücksichtigt werden müssen.
Der Einleitungssatz weist darauf hin, dass die Vorschrift Auswirkungen auf al-
le Einkunftsarten und auf die Ermittlung des estl. relevanten Einkommens (§ 2
Abs. 4) hat, andererseits aber gegenüber den Abzugstatbeständen der agB
(§§ 33–33b) und bei bestimmten SA zurücktritt (im Einzelnen s. Anm. 12).
In Nr. 1–4 folgt eine exemplarische, aber nicht abschließende Aufzählung der
praktisch bedeutsamsten Aufwendungen, die nicht der Erzielung von stpfl. Ein-
künften dienen, sondern – jedenfalls nach der typisierenden Auffassung des Ge-
setzgebers – bloße Einkommensverwendung darstellen. Dies sind Aufwendun-
gen für Haushalt und Familienunterhalt einschließlich der dem Erwerb nur
beiläufig förderlichen Lebensführungsaufwendungen (Nr. 1), für bestimmte frei-
willige Zuwendungen an andere Personen (Nr. 2), für private Steuern einschließ-
lich der dazugehörigen Nebenleistungen (Nr. 3) und für in einem Strafverfahren
festgesetzte Geldstrafen und sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtl. Art
(Nr. 4). Besondere Bedeutung kommt dabei der Nr. 1 zu, die im Bereich der ge-
mischt sowohl beruflich (betrieblich) als auch privat veranlassten Aufwendungen
in Ergänzung zu den Vorschriften über den BA- und den WKAbzug den Um-
fang der (teilweise) nicht abziehbaren Aufwendungen für die Lebensführung be-
stimmt.
Nr. 5 enthielt bis zum VZ 2014 ein Abzugsverbot für die Kosten der erstmali-
gen Berufsausbildung einschließlich des Erststudiums.

II. Rechtsentwicklung des § 12

§ 12 regelt seit dem EStG 1934 die nicht abziehbaren Ausgaben. Vorläufer wa-
ren – für Preußen – § 9 Abs. 2 Nr. 2 pr. EStG v. 24.6.1891 (GS 1891, 175) und
§ 8 Abs. 3 Nr. 2 pr. EStG v. 19.6.1906 (GS 1906, 260) sowie für das Deutsche
Reich § 13 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 und § 15 Nr. 3 und Nr. 4 EStG v. 29.3.1920
(RGBl. 1920, 359) und § 15 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 und § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
und Nr. 3 EStG v. 10.8.1925 (RGBl. I 1925, 189).
EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261): In Nr. 1 wur-
den (gegenüber der jetzigen Fassung im Wortlaut unverändert) Aufwendungen
für den Haushalt und den Familienunterhalt vom Abzug ausgeschlossen, auch
wenn eine berufliche Mitveranlassung vorlag; Nr. 2 verbot den Abzug freiwil-
liger Zuwendungen und von Zuwendungen an unterhaltsberechtigte Personen,
auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen;
Nr. 3 versagte den Abzug der Steuern vom Einkommen und der VSt. Sämtliche
Abzugsverbote galten nach dem Einleitungssatz „unbeschadet der Vorschrift
des § 10“.

A. Allgemeine Erläuterungen Anm. 1–2 § 12
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EStG 1938 v. 6.2.1938 (RGBl. I 1938, 121; RStBl. 1938, 113): In Nr. 3 wurde
statt der VSt der Abzug „sonstiger Personensteuern“ ausgeschlossen (ähnlich
wie bereits in § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG 1925).
StÄndG v. 18.7.1958 (BGBl. I 1958, 473; BStBl. I 1958, 412): In Nr. 2 wurden
in die Alt. 2 auch Zuwendungen an Personen, die gegenüber dem Ehegatten des
Stpfl. unterhaltsberechtigt sind, sowie an deren Ehegatten einbezogen.
3. StÄndG 1967 v. 22.12.1967 (BGBl. I 1967, 1334; BStBl. I 1967, 488): In
Nr. 3 wurde auch die USt für den Eigenverbrauch vom Abzug ausgeschlossen.
StÄndG 1971 v. 23.12.1970 (BGBl. I 1970, 1856; BStBl. I 1971, 8): Das Ab-
zugsverbot in Nr. 3 wurde um die USt für Lieferungen und sonstige Leistungen,
die Entnahmen sind, ergänzt.
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): In Nr. 2 wurde das
Abzugsverbot ausgedehnt auf „Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begrün-
deten Rechtspflicht“.
StÄndG 1979 v. 30.11.1978 (BGBl. I 1978, 1849; BStBl. I 1978, 479): Im Einlei-
tungssatz wurde die Wendung „Unbeschadet der Vorschrift des § 10“ durch die
Worte „Soweit in § 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 7, § 10b und §§ 33 bis 33b nichts ande-
res bestimmt ist“ ersetzt.
Gesetz zur Änderung des EStG und des KStG v. 25.7.1984 (BGBl. I 1984,
1006; BStBl. I 1984, 401): Anfügung einer neuen Nr. 4, wonach Geldstrafen
und sonstige Vermögenseinbußen mit Strafcharakter sowie Leistungen zur Er-
füllung von Auflagen oder Weisungen estl. nicht abziehbar sind.
StBereinG 1985 v. 14.12.1984 (BGBl. I 1984, 1493; BStBl. I 1984, 659): Redak-
tionelle Ergänzung des Einleitungssatzes um den neu in das EStG eingefügten
§ 33c (Kinderbetreuungskosten Alleinstehender).
StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): In das
Abzugsverbot der Nr. 3 wurden auch die auf die nicht abziehbaren Steuern ent-
fallenden Nebenleistungen einbezogen. Davon ausgenommen wurden jedoch
die Zinsen auf Steuerforderungen nach den §§ 233a, 234 und 237 AO.
StReformÄndG v. 30.6.1989 (BGBl. I 1989, 1267; BStBl. I 1989, 251): Redak-
tionelle Ergänzung des Einleitungssatzes um die neu in § 10 Abs. 1 eingeführte
Nr. 8 (Aufwendungen für ein hauswirtschaftliches Beschäftigungsverhältnis).
WoBauFG v. 22.12.1989 (BGBl. I 1989, 2408; BStBl. I 1989, 505): In Nr. 3
wurden die Ausnahmen vom Abzugsverbot für Zinsen auf Steuerforderungen
nach den §§ 233a, 234 und 237 AO (die aufgrund des Einleitungssatzes iVm.
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 ohnehin abziehbar waren) wieder gestrichen.
StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146): Redaktionel-
le Ergänzung des Einleitungssatzes um die zuvor durch das Kultur- und Stif-
tungsförderungsG v. 13.12.1990 (BGBl. I 1990, 2775; BStBl. I 1991, 75) neu in
§ 10 Abs. 1 eingeführte Nr. 9 (beschränkter Abzug von Schulgeld).
Gesetz zur Neuregelung der steuerrechtlichen Wohneigentumsförderung
v. 15.12.1995 (BGBl. I 1995, 1783; BStBl. I 1995, 775): Im Zusammenhang mit
der Aufhebung des § 10 Abs. 1 Nr. 3 (hälftiger Abzug von Bausparbeiträgen)
wurde der Einleitungssatz redaktionell entsprechend angepasst.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304):
Redaktionelle Streichung des Verweises auf § 10 Abs. 1 Nr. 5 (Ausnahme vom
Abzugsverbot für Nachforderungs-, Stundungs- und Aussetzungszinsen) aus
dem Einleitungssatz, da zugleich der entsprechende SA-Tatbestand abgeschafft
wurde. In Nr. 3 Verbot des Abzugs der USt für Umsätze, „die Entnahmen

§ 12 Anm. 2 A. Allgemeine Erläuterungen
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sind“, anstelle der bisherigen Formulierung: „für den Eigenverbrauch und für
Lieferungen und sonstige Leistungen, die Entnahmen sind“, und Erweiterung
des Abzugsverbots um die Vorsteuerbeträge auf nicht abziehbare BA iSd. § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–5, Nr. 7 und des § 4 Abs. 7.
Gesetz zur Familienförderung v. 22.12.1999 (BGBl. I 1999, 2552; BStBl. I
2000, 4): Der Verweis auf § 33c wurde aus dem Einleitungssatz gestrichen, da
zugleich die Vorschrift selbst (Abzug von Kinderbetreuungskosten als agB) auf-
gehoben wurde.
2. Gesetz zur Familienförderung v. 16.8.2001 (BGBl. I 2001, 2074; BStBl. I
2001, 533): Redaktionelle Anpassung des Einleitungssatzes durch Streichung des
Verweises auf die gleichzeitig aufgehobene Nr. 8 des § 10 Abs. 1 (Aufwendun-
gen für hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse) und erneute Ergänzung
um den wieder eingeführten § 33c (Kinderbetreuungskosten).
StÄndG 2001 v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3794; BStBl. I 2002, 4): Ergänzung
des Einleitungssatzes um einen Verweis auf § 10a (SA-Abzug für zusätzliche Al-
tersvorsorge).
AltEinkG v. 5.7.2004 (BGBl. I 2004, 1427; BStBl. I 2004, 554): Ersetzung der
Angabe „§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 6, 7 und 9“ im Einleitungssatz durch die Anga-
be „§ 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 6, 7 und 9“.
Gesetz zur Änderung der AO und weiterer Gesetze v. 21.7.2004 (BGBl. I
2004, 1753; BStBl. I 2005, 343): Anfügung einer neuen Nr. 5, der zufolge Auf-
wendungen für die erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium außer-
halb eines Dienstverhältnisses stl. nicht abziehbar sind.
Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung v.
26.4.2006 (BGBl. I 2006, 1091; BStBl. I 2006, 350): Ergänzung der Verweise im
Einleitungssatz um § 4f und um § 10 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 8 (Kinderbetreuungs-
kosten); Streichung der Verweise auf § 10 Abs. 1 Nr. 1a (Renten und dauernde
Lasten) und Nr. 6 (Steuerberatungskosten) sowie auf § 33c (Kinderbetreuungs-
kosten).
FamLeistG v. 22.12.2008 (BGBl. I 2008, 2955; BStBl. I 2009, 136): Redaktio-
nelle Anpassung des Einleitungssatzes an die Änderungen bei der Abziehbarkeit
von Kinderbetreuungskosten (Ersetzung des Verweises auf § 4f durch einen
Verweis auf § 9c und Streichung der Verweise auf die zugleich aufgehobenen
Nr. 5 und Nr. 8 des § 10 Abs. 1).
SteuervereinfachungsG 2011 v. 1.11.2011 (BGBl. I 2011, 2131; BStBl. I 2011,
986): Redaktionelle Folgeänderung des Einleitungssatzes im Zusammenhang
mit der Aufhebung des § 9c und der modifizierten Übernahme des Abzugs von
Kinderbetreuungskosten in § 10 Abs. 1 Nr. 5.
BeitrRLUmsG v. 7.12.2011 (BGBl. I 2011, 2592; BStBl. I 2011, 1171): Locke-
rung des Abzugsverbots für bestimmte Erstausbildungskosten (Erststudium als
Zweitausbildung) in Nr. 5.
ZollkodexAnpG v. 22.12.2014 (BGBl. I 2014, 2417; BStBl. I 2015, 58): Im Zu-
ge der geänderten Systematik des § 10 Abs. 1, Abs. 1a wurde der Einleitungssatz
redaktionell angepasst. Zudem wurde Nr. 5 als Folge der Neuregelung des Ab-
zugsverbots für die Kosten der erstmaligen Berufsausbildung in § 4 Abs. 9, § 9
Abs. 6 aufgehoben.

II. Rechtsentwicklung Anm. 2 § 12
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III. Bedeutung des § 12

Abgrenzung zwischen Privat- und Erwerbssphäre: § 12 dient – neben ande-
ren Vorschriften (§ 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 Satz 1, § 10 Abs. 1, § 33; s.u.) – der Ab-
grenzung der estl. grds. unbeachtlichen Privatsphäre von der Erwerbssphäre (s.
§ 2 Anm. 53).
Das EStRecht unterscheidet im Rahmen der Berücksichtigung von Aufwendun-
gen zwischen der Einkommenserzielung und der Einkommensverwendung.
Dem liegt das verfassungsrechtl. begründete Gebot an den Gesetzgeber zugrun-
de, die Steuerlast des Einzelnen an seiner finanziellen Leistungsfähigkeit aus-
zurichten und die einmal getroffene Belastungsentscheidung folgerichtig im Sin-
ne der Belastungsgleichheit umzusetzen (Art. 3 Abs. 1 GG). Die geforderte
Lastengleichheit wird im geltenden EStRecht dadurch bewirkt, dass die Markt-
einnahmen des Stpfl. nach seiner finanziellen Leistungsfähigkeit abzüglich des
erwerbssichernden und des existenzsichernden Aufwands besteuert werden
(sog. Nettoprinzip). Deshalb sind einerseits Aufwendungen für die Erwerbs-
tätigkeit gem. § 4 und § 9 als BA oder WK abziehbar (objektives Nettoprinzip)
und andererseits grds. auch Aufwendungen für die Sicherung der Existenz im
Rahmen des Familienleistungsausgleichs und als SA oder agB estl. zu berück-
sichtigen (subjektives Nettoprinzip; vgl. insgesamt BVerfG v. 11.10.1977 – 1
BvR 343/73 ua., BStBl. II 1978, 174; BVerfG v. 7.12.1999 – 2 BvR 301/98,
BStBl. II 2000, 162; BVerfG v. 4.12.2002 – 2 BvR 400/98 ua., BStBl. II 2003,
534; BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 ua., BFH/NV 2009, 338). Im Rahmen
des objektiven Nettoprinzips hat der Gesetzgeber die Zuordnung von Aufwen-
dungen zum betrieblichen und zum beruflichen Bereich danach vorgenommen,
ob eine betriebliche bzw. berufliche Veranlassung für sie besteht (vgl. § 4 Abs. 4,
§ 9 Abs. 1 Satz 1; s. auch Anm. 25). Dagegen mindern Aufwendungen für die
Lebensführung außerhalb des Bereichs der SA und agB gem. der Regelung in
Nr. 1 die estl. Bemessungsgrundlage nicht; dies gilt gem. Nr. 1 Satz 2 auch für
solche Lebensführungskosten, „die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche
Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des
Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen“.

▸ Negative/positive Abgrenzung: Die erforderliche Abgrenzung ließe sich auch auf
andere Weise und an anderer Stelle vornehmen, denn die Nichtabziehbarkeit er-
gibt sich bereits als Umkehrschluss aus der positiven Definition der BA (§ 4
Abs. 4), WK (§ 9 Abs. 1 Satz 1), SA (§ 10 Abs. 1) und agB (§ 33) und aus dem
Umstand, dass der Abzug von Aufwendungen außerhalb der Einkunftsermitt-
lung (dh. vom Gesamtbetrag der Einkünfte) nach der Systematik des EStG nur
möglich ist, wenn er ausdrücklich zugelassen ist. In diesem Rahmen kommt § 12
in erster Linie die Funktion zu, eine zu weite Auslegung des BA- bzw. WK-Be-
griffs zu verhindern (glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 50 [6/2018]; vgl. auch
Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 8: „Interpretationshilfe“; aA
G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 8 [9/2018]:
„Grundsatznorm für die steuerliche Abziehbarkeit privater Aufwendungen“).
Ob Aufwendungen den Bereich der Einkommenserzielung in der Erwerbssphä-
re oder die estl. unbeachtliche Privatsphäre und damit die Einkommensverwen-
dung betreffen, ist im Einzelnen oftmals problematisch, wenn beide Bereiche in-
einander greifen, so dass Aufwendungen für den privaten Bereich in mehr oder
minder großem Umfang in den Erwerbsbereich hinüberwirken und umgekehrt.
Derartige Aufwendungen sind grds. BA, soweit sie durch den Betrieb veranlasst
sind (§ 4 Abs. 4), und WK, soweit sie Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung

§ 12 Anm. 3 A. Allgemeine Erläuterungen
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und Erhaltung der Einnahmen darstellen (§ 9 Abs. 1). BA und WK lassen sich
unter dem Oberbegriff der Erwerbsaufwendungen zusammenfassen und nach
dem für alle Erwerbsaufwendungen geltenden Veranlassungsprinzip einheitlich
als Aufwendungen definieren, die durch eine der Einkünfteerzielung dienende
Leistung (Erwerbstätigkeit oder Vermögensnutzung) veranlasst sind (s. auch
Anm. 25).

▸ Lebensführungsaufwand: Denkbar wäre es zwar, unter Erwerbsaufwendungen
letztlich auch Aufwendungen für die körperliche Gesundheit sowie Kosten der
Nahrung, Kleidung, Wohnung und sogar des Erholungsurlaubs zu verstehen, da
sie zwar in erster Linie Grundbedürfnisse des Lebens befriedigen sollen, gleich-
zeitig aber auch zur Erhaltung der Arbeitskraft dienen und damit eine Grundlage
für die Erzielung von Einnahmen darstellen. In der Regel wird hier aber – wie
auch Nr. 1 Satz 2 klarstellt – der Veranlassungszusammenhang mit der Erwerbs-
sphäre zu verneinen sein.
Auch die Berücksichtigung ganz oder teilweise privat veranlassten Aufwands
steht allerdings nicht ohne Weiteres zur Disposition des Gesetzgebers, denn für
die verfassungsrechtl. gebotene Besteuerung nach finanzieller Leistungsfähigkeit
kommt es nicht nur auf die Unterscheidung zwischen beruflichem (betriebli-
chem) oder privatem Veranlassungsgrund für Aufwendungen an, sondern jeden-
falls auch auf die Unterscheidung zwischen freier oder beliebiger Einkommens-
verwendung einerseits und zwangsläufigem, pflichtbestimmtem Aufwand
andererseits (BVerfG v. 4.12.2002 – 2 BvR 400/98 ua., BStBl. II 2003, 534, zu
berufsbedingtem Mehraufwand bei dHf). Diesem Umstand ist uE bei der Aus-
legung von § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und § 12 Rechnung zu tragen.
Zur deklaratorischen oder konstitutiven Bedeutung der einzelnen Regelun-
gen s. Anm. 23 f. (zu Nr. 1), Anm. 102 (zu Nr. 2), Anm. 122 (zu Nr. 3) und
Anm. 142 (zu Nr. 4).

IV. Geltungsbereich des § 12

Sachlicher Geltungsbereich: § 12 gilt im gesamten EStRecht, wobei allerdings
sein sich aus dem Einleitungssatz ergebender teilweise subsidiärer Charakter zu
beachten ist.

▸ Geltung nur bei privater Mitveranlassung: Soweit – bei allen Einkunftsarten – die
sog. untrennbar gemischten Aufwendungen (etwa nach Nr. 1 Satz 2) insgesamt
nicht abziehbar sind, greift die Regelung nur ein, wenn überhaupt eine private
Mitveranlassung gegeben ist. Kommt lediglich eine Zurechnung bestimmter
Aufwendungen zu verschiedenen Einkunftsarten in Betracht, ist das Auftei-
lungsverbot nicht anwendbar. Das Gleiche gilt, wenn Aufwendungen teils zu
den BA oder WK, teils zu den SA gehören (zB Aufwendungen für ein Arbeits-
zimmer, das für Beruf und Erstausbildung genutzt wird; glA Thürmer in Blü-
mich, § 12 Rz. 13 [6/2018]; Schneider, FS BFH, 2018, 1243 [1252]). In diesen
Fällen ist ggf. im Schätzungswege aufzuteilen.
BFH v. 15.12.1967 – VI R 151/67, BStBl. II 1968, 375; BFH v. 23.3.1984 – VI R 182/
81, BStBl. II 1984, 557; BFH v. 10.6.1986 – IX R 11/86, BStBl. II 1986, 894; BFH v.
22.6.1990 – VI R 2/87, BStBl. II 1990, 901; BFH v. 29.4.1992 – VI R 33/89, BFH/
NV 1992, 733; BFH v. 18.4.1996 – VI R 54/95, BFH/NV 1996, 740; BFH v. 18.8.
2005 – VI R 39/04, BStBl. II 2006, 428; BFH v. 30.4.2008 – X B 263/07, BFH/NV
2008, 1329; s. auch § 10 Anm. 18.

IV. Geltungsbereich Anm. 3–4 § 12
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▸ Keine Geltung auf der Einnahmenseite: Nach stRspr. des BFH findet die Vorschrift
ihrem Wortlaut und ihrer Stellung im Gesetz nach auf der Einnahmenseite keine
Anwendung (BFH v. 28.1.2003 – VI R 48/99, BStBl. II 2003, 724; BFH v. 7.12.
2004 – VIII R 70/02, BStBl. II 2005, 468; BFH v. 18.8.2005 – VI R 32/03,
BStBl. II 2006, 30).
Persönlicher Geltungsbereich: § 12 gilt für alle Stpfl., und zwar unabhängig
davon, ob sie unbeschränkt oder beschränkt stpfl. sind.

▸ Bei beschränkt Steuerpflichtigen wird der Abzug von Aufwendungen durch § 50
Abs. 1 noch weiter eingeschränkt. Danach sind nur solche Aufwendungen ab-
ziehbar, die mit inländ. Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

▸ Personengesellschaften: § 12 ist auch anwendbar, wenn sich Stpfl. zu einer Per-
sonengesellschaft zusammengeschlossen haben, die unter das Abzugsverbot fal-
lende Aufwendungen für einen oder mehrere ihrer Gesellschafter tätigt (vgl. G.
Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 76 [9/2018]).

▸ Für Körperschaften gilt § 12 nicht. Für sie enthält § 10 KStG eine besondere Re-
gelung zu nicht abziehbaren Aufwendungen bei der KSt, die indessen – da Kör-
perschaften über eine Privatsphäre nicht verfügen – kein der Nr. 1 vergleich-
bares Abzugsverbot umfasst (vgl. BFH v. 16.12.1981 – I R 140/81, BStBl. II
1982, 465; BFH v. 9.8.1989 – I R 4/84, BStBl. II 1990, 237; Nds. FG v. 28.6.
2016 – 10 K 285/15, EFG 2016, 1366, Az. BFH I R 50/16). Die Nichtabzieh-
barkeit der bei Gewinnausschüttungen erhobenen KapErtrSt gründet sich aber
auf Nr. 3 (s. Anm. 128).
Zeitlicher Geltungsbereich: § 12 gilt in seiner aktuellen Fassung (letztmalige
Änderung des Einleitungssatzes, Streichung der Nr. 5) seit dem VZ 2015. Zur
erstmaligen Anwendbarkeit der einzelnen Abzugsverbote der Vorschrift s.
Anm. 21 (zu Nr. 1), Anm. 101 (zu Nr. 2), Anm. 121 (zu Nr. 3) und Anm. 141
(zu Nr. 4).

Einstweilen frei.

V. Verhältnis des § 12 zu anderen Vorschriften

Verhältnis zu den Vorschriften über die Einkunftsermittlung: Bei der Beur-
teilung, welche Aufwendungen als BA oder WK abgezogen werden dürfen (§ 4
Abs. 4, § 9 Abs. 1), ist § 12 vorrangig, soweit er konstitutiven Charakter hat und
– für alle Einkunftsarten – die estl. relevante von der estl. irrelevanten Sphäre ab-
grenzt. Bei fast ausschließlich betrieblicher oder beruflicher Veranlassung greift
§ 12 insgesamt nicht ein, so dass dem BA- bzw. WKAbzug nur noch ein Ab-
zugsverbot nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–13 und Abs. 7 (ggf. iVm. § 9 Abs. 5
Satz 1) oder nach § 4 Abs. 9 bzw. § 9 Abs. 6 entgegenstehen kann.

▸ § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8: Zum Verhältnis der Vorschrift zu § 12 Nr. 4 s.
Anm. 143.

▸ § 4 Abs. 5 Satz 2: Zum Verhältnis der Vorschrift zu § 12 Nr. 1 s. Anm. 25.

▸ § 4 Abs. 9, § 9 Abs. 6: Zum Verhältnis der Vorschriften zu § 12 Nr. 5 aF s.
Anm. 160.
Verhältnis zu den Vorschriften über den Sonderausgabenabzug: Gegen-
über den in den §§ 10–10f geregelten SA-Tatbeständen (mit Ausnahme des § 10
Abs. 1a Nr. 2–4) tritt § 12 grds. zurück.

§ 12 Anm. 4–6 A. Allgemeine Erläuterungen
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▸ § 10 Abs. 1, § 10 Abs. 1a Nr. 1, §§ 10a und 10b: Für diese Vorschriften ergibt
sich die Subsidiarität des § 12 unmittelbar aus dem Einleitungssatz (s. Anm. 12).

▸ §§ 10e und 10f: Gegenüber dem durch diese Vorschriften eröffneten SA-Ab-
zug tritt § 12 uE gleichfalls zurück. Der Umstand, dass die nach diesen Vor-
schriften abziehbaren Aufwendungen entweder eigenen Wohnzwecken iSd.
Nr. 1 Satz 1 zugutekommen oder aber Zuwendungen iSd. Nr. 2 darstellen und
daher – weil im Einleitungssatz nicht erwähnt – dem Gesetzeswortlaut nach ei-
gentlich nicht abziehbar wären, ist unbeachtlich, weil die Regelungen sonst –
was vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war – insgesamt leerliefen (glA Thür-
mer in Blümich, § 12 Rz. 25 [6/2018]; Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018,
§ 12 Rz. 5; G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 91
[9/2018];Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 33 [2/2016]).

▸ § 10 Abs. 1a Nr. 2–4: Diesen drei SA-Tatbeständen geht § 12 vor, da sie im
Einleitungssatz nicht aufgeführt sind. Versorgungsleistungen (bis VZ 2007: Ren-
ten und dauernde Lasten) und Leistungen aufgrund eines schuldrechtl. Versor-
gungsausgleichs oder zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs sind daher
nicht abziehbar, soweit bei ihnen die besonderen Voraussetzungen der Nr. 2 er-
füllt sind (s. Anm. 108 ff.). Bereits vor der Neuformulierung des Einleitungssat-
zes durch das StÄndG 1979 v. 30.11.1978 (BGBl. I 1978, 1849; BStBl. I 1978,
479) hatte der BFH in stRspr. zugunsten des Vorrangs des § 12 vor § 10 Abs. 1
Nr. 1a (jetzt: § 10 Abs. 1a Nr. 2) entschieden.
BFH v. 6.11.1970 – VI R 94/69, BStBl. II 1971, 99; BFH v. 6.7.1973 – VI R 369/70,
BStBl. II 1973, 868; BFH v. 13.7.1973 – VI R 222/71, BStBl. II 1973, 776; BFH v.
31.10.1973 – VI R 206/70, BStBl. II 1974, 86; BFH v. 18.10.1974 – VI R 175/72,
BStBl. II 1975, 502; BFH v. 16.3.1977 – I R 213/74, BStBl. II 1977, 414.

Verhältnis zu anderen Vorschriften des EStG:

▸ Verhältnis zu § 22: Zur wechselseitigen Korrespondenz zwischen § 22 Nr. 1
Satz 2 und § 12 Nr. 2 s. Anm. 103.

▸ Verhältnis zu den Vorschriften über den Tarif des § 32 und des § 32a: Kinderfrei-
beträge nach § 32 Abs. 6 werden vom Einkommen abgezogen und der Grund-
freibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird im Rahmen der Ermittlung der ta-
riflichen ESt berücksichtigt (§ 2 Abs. 5). Beide Abzugstatbestände werden von
§ 12 nach dem Wortlaut des Einleitungssatzes nicht erfasst und gehen dem Ab-
zugsverbot daher vor (s. Anm. 15; teilweise aA früher hier bis Lfg. 169, s. § 12
aF Anm. 9 – Stand 3/1992 –, abrufbar im elektronischen HHR-Archiv unter
www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm).

▸ Verhältnis zu den §§ 33–33b: Entsprechend der Bestimmung im Einleitungssatz
tritt § 12 gegenüber diesen Vorschriften zurück, da bei derartigen zwangsläufigen
Aufwendungen die Dispositionsfreiheit des Stpfl. eingeschränkt ist und der Ein-
kommensbesteuerung nur das disponible Einkommen unterworfen werden soll.

▸ Verhältnis zu § 34c: § 34c Abs. 1 betrifft eine StErmäßigung durch Anrech-
nung ausländ. Steuer auf die tarifliche ESt (§ 2 Abs. 6 Satz 1) und wird daher
vom Anwendungsbereich des § 12 gem. dessen Einleitungssatz nicht erfasst.
Nach § 34c Abs. 2 und Abs. 3 hingegen können entgegen § 12 Nr. 3 ausländ.
Steuern vom Einkommen „bei der Ermittlung der Einkünfte“ abgezogen wer-
den. § 12 tritt uE – entgegen seinem Wortlaut – zurück, da für § 34c Abs. 2 und
Abs. 3 ansonsten kein praktischer Anwendungsbereich mehr verbliebe. Dies än-
dert indessen nichts daran, dass die ausdrückliche Aufnahme des § 34c in den
Einleitungssatz dringend geboten ist (s. Anm. 125).

Einstweilen frei.

V. Verhältnis zu anderen Vorschriften Anm. 6–10 § 12
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B. Erläuterungen zum Einleitungssatz:
Subsidiär geltendes Abzugsverbot

I. Einordnung des Einleitungssatzes

Zur Rechtsentwicklung des Einleitungssatzes s. Anm. 2. Soweit sich die
dort aufgeführten Änderungen auf den Einleitungssatz beziehen, betrafen sie –
mit Ausnahme der Neuformulierung durch das StÄndG 1979 v. 30.11.1978
(BGBl. I 1978, 1849; BStBl. I 1978, 479) – lediglich Folgeanpassungen an die
Aufhebung, Neueinfügung oder Umgliederung der dort in Bezug genommenen
Vorschriften. In materieller Hinsicht von Bedeutung ist jedoch die – offenbar
versehentlich geschehene – Einbeziehung des § 10 Abs. 1 Nr. 1a (jetzt: § 10
Abs. 1a Nr. 2) in die Aufzählung der vom Abzugsverbot ausgenommenen Vor-
schriften mW im VZ 2005 (s. Anm. 105).
Bedeutung des Einleitungssatzes: Der Einleitungssatz weist dem § 12 hin-
sichtlich der Ermittlung der Einkünfte eine prägende Funktion zu. Die Regelung
korrespondiert mit § 4 Abs. 4 und § 9, grenzt im Zusammenwirken mit diesen
Vorschriften bei der Zuordnung von Aufwendungen zu BA oder WK die Er-
werbssphäre von der Privatsphäre ab und schließt bestimmte Aufwendungen
(zB für Nahrung und Kleidung) vom Abzug aus. Dagegen tritt § 12 hinter die
im Einleitungssatz genannten Vorschriften (§ 10 Abs. 1 Nr. 2–5, 7 und 9, § 10
Abs. 1a Nr. 1, §§ 10a, 10b und 33, 33a und 33b) zurück, die bestimmte Kosten
der privaten Lebensführung zum Abzug als SA oder agB zulassen.

II. Subsidiarität des § 12

Gemäß dem Einleitungssatz ist das ausgesprochene Abzugsverbot (das grds.
sämtliche in den nachfolgenden Regelungen genannten Aufwendungen erfasst)
in den dort bezeichneten Fällen subsidiär („Soweit … nichts anderes bestimmt
ist“; glA Loebe in Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 14; aA G.
Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 90 [9/2018]: bei
den dort genannten Tatbeständen handele es sich um „Spezialregelungen“).
Etwas anderes bestimmt ist (so der Einleitungssatz):

▸ in § 10 Abs. 1 für sämtliche dort aufgeführten SA, also insbes. für Alters-,
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Nr. 2 und 3), gezahlte KiSt (Nr. 4),
Kinderbetreuungskosten (Nr. 5), Aufwendungen für die eigene Berufsausbil-
dung (Nr. 7) und die für den Schulbesuch der Kinder gezahlten Schulgelder
(Nr. 9);

▸ in § 10 Abs. 1a Nr. 1 für den SA-Abzug von Unterhaltsleistungen an den ge-
schiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten;

▸ in § 10a für den SA-Abzug von zusätzlichen Altersvorsorgebeiträgen iSd.
§§ 82 ff.;

▸ in § 10b für den SA-Abzug von Spenden und Mitgliedsbeiträgen zur För-
derung steuerbegünstigter Zwecke;

▸ in § 33 für den Abzug von agB;

▸ in § 33a für den Abzug von Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwai-
ge Berufsausbildung einer dem Stpfl. oder seinem Ehegatten gegenüber gesetz-
lich unterhaltsberechtigten Person;

§ 12 Anm. 11–12 B. Einleitungss.: Subsidiär geltendes Abzugsverbot
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▸ in § 33b für den Abzug bestimmter Aufwendungen bei behinderten Men-
schen.
Keine Besteuerung nicht disponiblen Einkommens: In den genannten Fäl-
len greift das Abzugsverbot des § 12 nicht ein. Die Regelung ist Ausdruck des
Grundsatzes, dass nur das disponible Einkommen der Besteuerung unterworfen
werden soll, weil es auch im privaten Bereich Aufwendungen gibt, denen der
Stpfl. sich nicht entziehen kann. Nicht alle der im Einleitungssatz genannten
Vorschriften erfüllen indessen diese Voraussetzungen; so ist zB die Aufnahme
des § 10 Abs. 1 Nr. 9 und des § 10b in den Katalog der Ausnahmen lediglich auf
das Bestreben des Gesetzgebers zurückzuführen, die dort bezeichneten Sachver-
halte stl. fördern zu wollen (s. § 10 Anm. 190 und § 10b Anm. 7).
Zur Subsidiarität des § 12 in anderen Fällen (insbes. §§ 10e und 10f, § 34c
Abs. 2 und Abs. 3) s. Anm. 6.

Einstweilen frei.

III. Abzugsverbot

Weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der
Einkünfte dürfen die von § 12 erfassten – und nach dem Einleitungssatz vom
Abzugsverbot nicht ausgenommenen – Aufwendungen abgezogen werden.

▸ Das Verbot des Abzugs bei den einzelnen Einkunftsarten hat zur Folge, dass die er-
fassten Aufwendungen weder als BA bei den Gewinneinkünften (§ 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1–3) noch als WK bei den Überschusseinkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4–7) in Ansatz gebracht werden können. Bei der Ermittlung des Gewinns
bzw. des Überschusses bleiben die Aufwendungen außer Betracht, da sie die
Höhe der Einkünfte nicht mindern dürfen. Soweit solche Aufwendungen bei
Gewinneinkünften aus dem BV geleistet worden sind, sind sie als Entnahmen
dem Gewinn wieder hinzuzurechnen.

▸ Das Verbot des Abzugs vom Gesamtbetrag der Einkünfte bedeutet, dass die erfass-
ten Aufwendungen grds. auch nicht außerhalb der Einkunftsermittlung abge-
zogen werden können und bei der Ermittlung des Einkommens (§ 2 Abs. 4) als
Bezugspunkt der stl. Bemessungsgrundlage unberücksichtigt bleiben müssen.

▸Nicht gehindert wird der Abzug der Aufwendungen uE vom Einkommen bei der
Ermittlung des zvE (§ 2 Abs. 5) sowie von der tariflichen ESt bei der Ermittlung
der festzusetzenden ESt (§ 2 Abs. 6). Das ergibt sich aus dem Wortlaut des Ein-
leitungssatzes und aus der Systematik des § 2. Von § 12 von vornherein nicht be-
troffen ist daher etwa der Abzug von Kinderfreibeträgen gem. § 32 Abs. 6 oder
der Abzug der ausländ. Steuer im Wege der StAnrechnung gem. § 34c Abs. 1.
Gleichfalls von der Vorschrift schon tatbestandlich nicht erfasst wird die Be-
rücksichtigung des Grundfreibetrags bei der Ermittlung der tariflichen ESt im
Rahmen des § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und die Ermäßigung der tariflichen ESt
um Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die In-
anspruchnahme von Handwerkerleistungen nach § 35a (aA offenbar FG Müns-
ter v. 6.4.2016 – 13 K 136/15 E, juris., rkr.).
Auswirkungen beim Empfänger der Aufwendungen: Grundsätzlich hängt
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Stpfl. nicht davon ab, inwieweit der
gleiche Lebenssachverhalt als Besteuerungsgrundlage bei anderen Stpfl. der ESt
unterworfen wird. Auch wenn Aufwendungen eines Stpfl. nach § 12 nicht ab-
ziehbar sind, können sie daher beim Empfänger stpfl. Einkünfte bilden, wie dies

III. Abzugsverbot Anm. 12–15 § 12

HHR Lfg. 291 April 2019 Fissenewert | E 13

13–14

15



etwa bei Mietzahlungen des Stpfl. für seine Wohnung oder bei Zinszahlungen
für ein privates Darlehen der Fall ist. Ausnahmsweise in einem korrespondieren-
den Verhältnis zueinander stehen allerdings das Abzugsverbot bei bestimmten
Versorgungsleistungen (früher: Renten und dauernden Lasten) gem. § 12 Nr. 2
iVm. § 10 Abs. 1a Nr. 2 und die Nichterfassung der Einnahme gem. § 22 Nr. 1
Satz 2 (s. Anm. 103).

Einstweilen frei.

C. Erläuterungen zu Nr. 1:
Nicht abziehbare Kosten der Lebensführung

Schrifttum: Offerhaus, Zur steuerrechtlichen Abgrenzung zwischen betrieblich (beruf-
lich) veranlaßter und durch die Lebensführung veranlaßter Aufwendung, BB 1979, 617
und 667; Tipke, Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre
im Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 193; von Bornhaupt, Der Begriff der Werbungs-
kosten unter besonderer Berücksichtigung seines Verhältnisses zum Betriebsausgaben-
begriff, DStJG 3 (1980), 149; Ruppe, Die Abgrenzung der Betriebsausgaben/Werbungs-
kosten von den Privatausgaben, DStJG 3 (1980), 103; Söhn, Betriebsausgaben,
Privatausgaben, gemischte Aufwendungen, DStJG 3 (1980), 13; Wassermeyer, Rechtssys-
tematische Überlegungen zum Werbungskostenbegriff, StuW 1981, 245; Drenseck, Die
Abgrenzung der Betriebsausgaben und Werbungskosten von den Lebenshaltungskosten,
DB 1987, 2483; Kottke, Zur Irrlehre vom Aufteilungs- und Abzugsverbot im Einkom-
mensteuerrecht, DStR 1992, 129; Eisendick, Das Aufteilungs- und Abzugsverbot: Die
Rechtsprechung zu § 12 EStG, Diss. Frankfurt am Main 1995; Völlmeke, Die Rechtspre-
chung des BFH zu § 12 – Aufweichung des Aufteilungsverbots?, DStR 1995, 745;
Scheich, Das Abzugsverbot und -gebot gemischter Aufwendungen, Diss. München 1996;
Drenseck, Gedanken zum Aufteilungs- und Abzugsverbot – § 12 Nr. 1 Satz 2 im Wandel,
in Kirchhof/Jakob/Beermann (Hrsg.), Steuerrechtsprechung, Steuergesetz, Steuer-
reform, FS Klaus Offerhaus, Köln 1999, 497; Kruse, Zur Feier des Tages, in Kirchhof/
Jakob/Beermann (Hrsg.), Steuerrechtsprechung, Steuergesetz, Steuerreform, FS Klaus
Offerhaus, Köln 1999, 491; Söhn, Abzugsbeschränkungen und Abzugsverbote für ge-
mischt veranlasste Aufwendungen, in Kirchhof/Jakob/Beermann (Hrsg.), Steuerrecht-
sprechung, Steuergesetz, Steuerreform, FS Klaus Offerhaus, Köln 1999, 477; Kaminski/
Kessler/Märkle/Mössner/Offerhaus/Söhn, Aufteilungs- und Abzugsverbot nach § 12
Nr. 1 Satz 2?, BB 2004, 1024; Wolf/Schäfer, Abgrenzung der beruflichen von der pri-
vaten Sphäre im Wandel, DB 2004, 775; Offerhaus, Geburtstage und Reisen – steuerlich
betrachtet, DStR 2005, 446; Beiser, Werbungskosten für Deutschkurse?, DB 2007, 1720;
Alvermann/Potsch, Die ertragsteuerliche Behandlung von Praxisausfallversicherungen,
FR 2009, 1132; Beiser, Betriebsunterbrechungs- und Berufsunfähigkeitsversicherung aus
ertragsteuerrechtlicher Sicht, DB 2009, 2237; Bozza-Bodden, Anm. zu FG Köln v. 29.8.
2007, EFG 2009, 394; Moritz, Anmerkungen zu BFH v. 20.5.2009 – VIII R 6/07, DB
2009, 1850; Paetsch, Berufliche Veranlassung von Aufwendungen zur Verbesserung be-
ruflicher Kommunikationsfähigkeit und für Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung, HFR
2009, 34; Pfirrmann, Die Praxisausfallversicherung im Einkommensteuerrecht – Behand-
lung von Versicherungsleistung und -prämie, NWB 2009, 2798; Weber, Die Abgrenzung
zwischen Erwerbs- und Privatsphäre nach dem Veranlassungsprinzip, StuW 2009, 184;
Albert, Auswirkungen des Beschlusses des Großen BFH-Senats zum Aufteilungs- und
Abzugsverbot, FR 2010, 220; Bergkemper, Anmerkungen zu BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/
06, DB 2010, 147; Bolz, Abkehr des BFH vom Aufteilungs- und Abzugsverbot, AktStR
2010, 56; P. Fischer, Der BFH verabschiedet das sog. Aufteilungs- und Abzugsverbot,
NWB 2010, 412; A.-F. Foerster, Erweiterte Aufteilung von Aufwendungen für gemischt
veranlasste Reisen, StBW 2010, 210; Günther, Aufteilungs- und Abzugsverbot bei sog.
gemischten Aufwendungen – Einschränkende Auslegung durch den Großen Senat des

§ 12 Anm. 15–19 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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BFH, EStB 2010, 151; Heuermann, Vom Aufteilungsverbot zum Aufteilungsgebot, StBp.
2010, 86; Jachmann, Berücksichtigung von Kindern im Focus der Gesetzgebung, FR
2010, 123; Jahn, BFH kippt Aufteilungs- und Abzugsverbot bei Reisekosten, GStB 2010,
39; Jochum, Steuerliche Behandlung gemischt veranlasster Aufwendungen, DStZ 2010,
665; Kanzler, Anmerkung zu BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, NWB 2010, 1800; Kemper-
mann, Wie ist in Zukunft der Fachkongress in einem bekannten Ferienort zu behandeln?,
FR 2010, 233; G. Kirchhof, Nettoprinzip und gemischte Aufwendungen. Zu den drei
Ebenen der Verfassungsdeutung, in Tipke/Seer/Hey/Englisch (Hrsg.), Gestaltung der
Steuerrechtsordnung, FS Joachim Lang, Köln 2010, 563; Kolbe, Abschied vom Auftei-
lungsverbot bei gemischt veranlassten Aufwendungen, BBK 2010, 203; Leisner-Egensper-
ger, Die Abgrenzung von privater Lebensführung und berufsbedingten Aufwendungen
(§ 12 Nr. 1 EStG), DStZ 2010, 185; Leisner-Egensperger, Anteilige Abzugsfähigkeit be-
rufsfördernder Bewirtungskosten (§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG), DStZ 2010, 673; Neufang/
Schmid, Das Ende des Aufteilungs- und Abzugsverbots nach § 12 EStG – Was gilt nun?,
StB 2010, 151; Ortmann-Babel, Anmerkung zu BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BB 2010,
296; Pezzer, Das Aufteilungsverbot ist aufgegeben; wie geht es weiter? Eine erste Ein-
schätzung des Beschlusses v. 21.9.2009 – GrS 1/06, DStR 2010, 93; Spindler, Der BFH
verabschiedet sich vom allgemeinen Aufteilungs- und Abzugsverbot, in Tipke/Seer/
Hey/Englisch (Hrsg.), Gestaltung der Steuerrechtsordnung, FS Joachim Lang, Köln
2010, 589; Streck, Anmerkung zu BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, NJW 2010, 896;Warn-
ke, Steuerliche Beurteilung von gemischten Aufwendungen. BMF nimmt Stellung zum Be-
schluss des Großen Senats, EStB 2010, 377; Zimmers, Gemischte Aufwendungen: Trend-
wende des BFH bringt nicht nur Vorteile, GStB 2010, 104; von Glasenapp,
Handlungsleitfaden für die Aufteilung gemischter Aufwendungen?, BB 2011, 160;
Schwenke, Neuausrichtung der Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit sog. gemischter Auf-
wendungen, FR 2011, 1051; Söhn, Aufteilbarkeit gemischt veranlasster Aufwendungen –
Zum Beschluss des Großen Senats des BFH vom 21.9.2009 – GrS 1/06, in Melling-
hoff/Schön/Viskorf (Hrsg.), Steuerrecht im Rechtsstaat, FS Wolfgang Spindler, Köln
2011, 795; Steck, Das „neue“ Aufteilungs- und Abzugsverbot bei Aufwendungen mit teil-
weise privater und teilweise beruflicher Veranlassung, DStZ 2011, 191; G. Kirchhof, Drei
Bereiche privaten Aufwands im Einkommensteuerrecht – Zur Trennung der Erwerbs-
von der Privatsphäre unter besonderer Berücksichtigung der außergewöhnlichen Belastun-
gen, DStR 2013, 1867; Bergan/Martin, Das häusliche Arbeitszimmer – alte Regelung im
neuen Gewand, DStR 2014, 1812; Kuhlmey, Die steuerliche Absetzbarkeit von Rund-
funkbeiträgen im privaten Bereich, DStR 2015, 1542; Geserich, Feste feiern mit dem Fi-
nanzamt? Zum Werbungskostenabzug bei beruflich und/oder privat veranlassten Feiern,
NWB 2016, 2500; Heger, Kosten für gemischt genutzte häusliche Zimmer nicht abzieh-
bar – zum BFH-Beschluss vom 27.7.2015 – GrS 1/14, DB 2016, 249; Holzner, Die steu-
erliche Abzugsfähigkeit von Kosten für eine Feier – ein aktueller Überblick, SteuK 2016,
197; Renner, Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für Bewirtungen und Feiern aus beruf-
lichem und privatem Anlass, DStZ 2016, 121; Spilker, Das häusliche Arbeitszimmer im
Visier des BFH, NJW 2016, 842; Urban, Das ausschließlich beruflich/betrieblich genutzte
Arbeitszimmer – eine höchstrichterliche Illusion, DStZ 2016, 747; Weiss, Neuere Recht-
sprechung zu AfaA: Aufzeigen von Grenzen, BB 2017, 2027; Albert, Wann sind Reisen
gemischt und wie werden sie aufgeteilt?, FR 2018, 257; Brutschke, Arbeitszimmerkosten
in der steuerlichen Praxis, DStZ 2018, 671; Schneider, Gemischte Veranlassung, in
Drüen/Hey/Mellinghoff (Hrsg.), 100 Jahre Steuerrechtsprechung in Deutschland, FS
Bundesfinanzhof, Köln 2018, 1243.

I. Einordnung von Nr. 1

1. Regelungsinhalt

Vom Tatbestand der Nr. 1 betroffen sind sämtliche Aufwendungen, die für
den Haushalt des Stpfl. und für den Unterhalt seiner Familienangehörigen be-
stimmt sind. Satz 2 erstreckt die Regelung auf die Aufwendungen für die Le-

I. Einordnung von Nr. 1 Anm. 20 § 12
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bensführung des Stpfl., und zwar auch insoweit, als der Aufwand durch die wirt-
schaftliche oder die gesellschaftliche Stellung des Stpfl. bedingt ist; darauf, dass
derartige Aufwendungen zugleich für die Erwerbstätigkeit des Stpfl. förderlich
sind, kommt es dabei nicht an.
Rechtsfolge der Regelung ist, dass die betroffenen Aufwendungen weder bei
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden dürfen; estl. Berücksichtigung finden derartige Aufwendungen mithin
idR nur insofern, als sie mit dem Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) ab-
gegolten sind.
Subsidiarität: § 10 Abs. 1 Nr. 2–5, 7 und 9, § 10 Abs. 1a Nr. 1, §§ 10a, 10b, 33,
33a und 33b sind gegenüber der Regelung vorrangig. Nach diesen Vorschriften
abziehbare Unterhalts- und Lebensführungsaufwendungen werden von dem
Abzugsverbot daher nicht erfasst.

2. Historische Einordnung

Die ausdrückliche gesetzliche Fixierung des Verbots, Lebensführungsaufwen-
dungen von der Bemessungsgrundlage der ESt in Abzug zu bringen, hat im
deutschen StRecht eine lange Tradition.
Vorläufer der Vorschrift: Bereits für Preußen erklärte § 9 Abs. 2 Nr. 2 pr.
EStG v. 24.6.1891 (GS 1891, 175) „die zur Bestreitung des Haushalts der Steuer-
pflichtigen und zum Unterhalte ihrer Angehörigen gemachten Ausgaben“ für
„nicht abzugsfähig“. Diese Regelung setzte sich in § 8 Abs. 3 Nr. 2 pr. EStG v.
19.6.1906 (GS 1906, 260) fort, wo sich auch eine Aufzählung der wichtigsten
vom Abzugsverbot betroffenen Bereiche fand. Danach waren „nicht abzugs-
fähig“

„die zur Bestreitung des Haushalts der Steuerpflichtigen und zum Unterhalte ihrer An-
gehörigen gemachten Ausgaben, insbesondere alle Aufwendungen zur Befriedigung
persönlicher Bedürfnisse, wie die für Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bedienung, Pfle-
ge, Erziehung, einschließlich des Geldwerts der zu diesen Zwecken verbrauchten Er-
zeugnisse des eigenen landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebs“.

Auch in § 15 Nr. 3 EStG v. 29.3.1920 (RGBl. 1920, 359) und § 18 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 EStG v. 10.8.1925 (RGBl. I 1925, 189) waren vergleichbare, wenn auch
weniger ins Detail gehende Bestimmungen enthalten. § 18 Abs. 1 Satz 1 EStG
1925 verdeutlichte zudem, dass grds. solche Ausgaben nicht abgezogen werden
durften, „die sich als Verwendung des Einkommens darstellen“.
Die heutige Fassung des Abzugsverbots, die Anfügung des Satzes 2 sowie die
Überführung der gesamten Regelung in § 12 Nr. 1 beruhen auf dem EStG v.
16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261). Seither hat sich der Wort-
laut der Vorschrift nicht mehr verändert. Die vollständige Gesetzesbegründung
hierfür (RStBl. 1935, 33 [41]) lautet wie folgt (Hervorhebungen im Original):

„§ 12 gilt für sämtliche Einkunftsarten. In Ziffer 1 sind – entsprechend der Rechtspre-
chung des Reichsfinanzhofs – als nicht abzugsfähig auch aufgeführt die Aufwendungen
für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuer-
pflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit
des Steuerpflichtigen erfolgen. Damit ist klargestellt, daß die sogenannten Repräsentati-
onsaufwendungen nur dann zu den Betriebsausgaben oder zu den Werbungskosten ge-
rechnet werden können, wenn sie ausschließlich zur landwirtschaftlichen, gewerblichen,
beruflichen usw. Tätigkeit gehören und nichts mit dem Privatleben zu tun haben. Wenn bei
Repräsentationsaufwendungen private und berufliche Gründe zusammenwirken und
eine Trennung nicht erfolgen kann, sind die Ausgaben nicht abzugsfähig.“

§ 12 Anm. 20–21 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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Kein Aufteilungs- und Abzugsverbot: Die frühere Rspr. des BFH, die Nr. 1
Satz 2 ein umfassendes Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlasste
Aufwendungen entnommen hatte (BFH v. 19.10.1970 – GrS 2/70, BStBl. II
1971, 17; BFH v. 19.10.1970 – GrS 3/70, BStBl. II 1971, 21; BFH v. 27.11.1978
– GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213), ist durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009
– GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) und im Anschluss daran auch von der Fin-
Verw. (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614)
aufgegeben worden (s. im Einzelnen Anm. 55 und 60).

Einstweilen frei.

3. Systematische Einordnung

a) Bedeutung von Nr. 1 Satz 1
Nr. 1 Satz 1 betrifft den Lebensführungs- und Unterhaltsaufwand des Stpfl. und
hat uE nur klarstellende Bedeutung (so auch BFH v. 12.10.2011 – I R 102/10,
BStBl. II 2014, 484).
Welche Aufwendungen bei den einzelnen Einkunftsarten abgezogen wer-
den können, ist in § 2 Abs. 2 iVm. § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 abschließend ge-
regelt. Der persönliche Aufwand des Stpfl. für sich und seine Angehörigen stellt
begrifflich weder BA noch WK dar und kann daher estl. weder den Gewinn
noch den Einnahmen-Überschuss mindern. Der Regelung kommt mithin haupt-
sächlich die Funktion zu, eine extensive Auslegung des BA- oder WKBegriffs zu
verhindern, indem sie Aufwendungen für den eigenen Unterhalt ungeachtet des-
sen vom Abzug ausschließt, dass auch solche Aufwendungen im weitesten Sinne
noch der Ausbildung und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit dienen können (zB
Nahrung, Wohnung, Bekleidung, Erholung, Gesundheit, Allgemeinbildung).
Unverzichtbare Aufwendungen für die Lebensführung: Soweit Nr. 1 Satz 1
dem Stpfl. den Abzug dieser Aufwendungen – mit Ausnahme der im Einlei-
tungssatz genannten SA und agB – auch vom Gesamtbetrag der Einkünfte ver-
wehrt, ergänzt die Regelung die Tarifvorschrift des § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1,
der dazu bestimmt ist, den grundlegenden Bedarf des Stpfl. für seine Lebensfüh-
rung (das Existenzminimum) von der ESt freizustellen (glA Thürmer in Blü-
mich, § 12 Rz. 80 [6/2018]; s. Anm. 76).
Berufsbedingter Mehraufwand (zB Verpflegungsmehraufwand, Umzugskos-
ten, dHf, typische Berufskleidung usw.) berührt die private Lebensführung des
Stpfl. – jedenfalls nach der typisierenden Vorstellung des Gesetzgebers – nur un-
wesentlich und ist aus diesem Grund vom Abzugsverbot nicht betroffen (vgl.
Schneider, FS BFH, 2018, 1243 [1256]).

b) Bedeutung von Nr. 1 Satz 2
Noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit auch das in Nr. 1 Satz 2 angelegte
Abzugsverbot – das seinem Wortlaut und seiner Entstehungsgeschichte nach
nur für Aufwendungen mit Repräsentationscharakter gilt – lediglich klarstellen-
den oder doch (auch) rechtsbegründenden Charakter hat.
Änderung der Rechtsprechung zum Aufteilungs- und Abzugsverbot: Nach
neuerer Auffassung des BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672) ergibt sich aus Nr. 1 Satz 2 entgegen der vormals stRspr. kein umfassendes
Aufteilungs- und Abzugsverbot für sämtliche Aufwendungen, die nebeneinan-

I. Einordnung von Nr. 1 Anm. 21–24 § 12

HHR Lfg. 291 April 2019 Fissenewert | E 17

22

23

24



der sowohl durch die Lebensführung veranlasst als auch beruflichen Zwecken
zu dienen bestimmt sind (s. im Einzelnen Anm. 55 und 60).

▸ In bestimmten Fallgruppen ist indessen auch nach der geänderten Rspr. des BFH
von einer Aufteilung solcher „gemischten“ Aufwendungen abzusehen und für
sie der (teilweise) BA- oder WKAbzug weiterhin zu versagen (s. im Einzelnen
Anm. 71 ff.):
– Die berufliche oder betriebliche Veranlassung ist von bloß untergeordneter
Bedeutung.

– Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge er-
fordert es im Einzelfall, von einer Aufteilung abzusehen.

– Die beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge greifen so ineinander,
dass eine Trennung nicht möglich ist, weil es an objektiven Kriterien für eine
Aufteilung fehlt.

– Es handelt sich um grds. nicht abziehbare und nicht aufteilbare unverzicht-
bare Aufwendungen für die Lebensführung, die sich nur theoretisch aufteilen
ließen und durch die Vorschriften über das stl. Existenzminimum (ggf. iVm.
den Vorschriften über die Berücksichtigung als SA oder agB) pauschal abge-
golten sind.

Offen ist bislang, ob die von diesen Fallgruppen erfassten Aufwendungen schon
begrifflich in Gänze nicht als BA oder als WK anzusehen sind (in diesem Fall
hätte die Regelung nur klarstellende Bedeutung), oder ob sich für sie das Verbot
der (uU griffweisen) Aufteilung und des teilweisen Abzugs weiterhin aus Nr. 1
Satz 2 ergibt.

▸ Stellungnahme: Auch gemischt veranlasste Aufwendungen im Sinne der auf-
geführten Fallgruppen lassen schon definitionsgemäß einen zumindest gering-
fügigen beruflichen oder betrieblichen Veranlassungsbeitrag erkennen, dessen
Nichtberücksichtigung im Rahmen des BA- oder WKAbzugs sich durch die
Überlegung rechtfertigt, dass es sich auch insoweit idR um Lebensführungsauf-
wand handelt, mit dem nur beiläufig eine Förderung beruflicher bzw. betriebli-
cher Belange einhergeht. Gerade auf diese Fälle aber ist die Regelung in Nr. 1
Satz 2 uE zugeschnitten: Sie qualifiziert in typisierender Weise eigentlich ge-
mischte Aufwendungen in reinen Lebensführungsaufwand um, wenn sie vorran-
gig durch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Stpfl. bedingt
sind und bloß am Rande (beiläufig) zur Förderung der Berufstätigkeit erfolgen
(s. im Einzelnen Anm. 56; glA Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 22 [1/
2013]; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 160 [2/2016]). In diesem Rahmen kommt
der Vorschrift damit uE weiterhin rechtsgestaltende Wirkung zu.
Der privat veranlasste Teil trennbar gemischter Aufwendungen unterfällt be-
grifflich weder dem BA- noch dem WK-Tatbestand, wenngleich im weitesten
Sinne noch ein Zusammenhang mit der beruflichen oder betrieblichen Betäti-
gung des Stpfl. bestehen mag. Es handelt sich um typischen Lebensführungsauf-
wand. Insoweit hat Nr. 1 Satz 2 – wie bereits Nr. 1 Satz 1 (s. Anm. 23) – nur de-
klaratorischen Charakter.

c) Verhältnis von Nr. 1 zu anderen Vorschriften
Verhältnis zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 Satz 1: Gemäß § 4 Abs. 4 sind BA die
Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind; gem. § 9 Abs. 1 Satz 1
sind WK die Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Ein-
nahmen. Begrifflich sind BA damit kausal und WK final definiert. Nach stRspr.
des BFH sind indessen beide Abzugstatbestände in gleicher Weise im Sinne des

§ 12 Anm. 24–25 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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Veranlassungsprinzips dahin zu verstehen, dass bei der Ermittlung der Einkünf-
te diejenigen Aufwendungen berücksichtigt werden, die durch die Einkunfts-
erzielung veranlasst sind. Ein Veranlassungszusammenhang idS besteht, wenn
die Aufwendungen mit der Einkunftserzielung objektiv zusammenhängen und
ihr subjektiv zu dienen bestimmt sind, dh. wenn sie in unmittelbarem oder mit-
telbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer der Einkunftsarten des
EStG stehen (vgl. zuletzt BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, un-
ter C.III.1.a; ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I
2010, 614, Rz. 8; s. auch Weber, StuW 2009, 184; von Bornhaupt, DStJG 3
[1980], 149 [179 ff.]). Soweit allerdings der Anwendungsbereich der Nr. 1 reicht,
geht die Regelung den Vorschriften über den BA- und den WKAbzug vor.
Verhältnis zu § 4 Abs. 5 Satz 1, § 9 Abs. 1 Satz 3: Die Vorschriften weisen
den BA bzw. WK – dem Grunde nach teils deklaratorisch – auch einzelne Auf-
wendungen zu, die einen Bezug zur privaten Lebensführung haben (etwa für
Geschenke und Bewirtung, für Mehrverpflegung, für häusliche Arbeitszimmer,
für Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, für dHf und für
Berufskleidung). Ihnen gegenüber tritt Nr. 1 – soweit ihr Anwendungsbereich
für die fraglichen Aufwendungen überhaupt eröffnet ist – zurück.
Verhältnis zu § 4 Abs. 5 Satz 2: Sind die in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2–4 bezeich-
neten Zwecke (Bewirtung, Betrieb von Gästehäusern, Jagd, Fischerei, Betrieb
von Segel- und Motorjachten uÄ) Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübten Betätigung, gilt nach dieser Vorschrift für sie zwar nicht das BA-Ab-
zugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1. Die Aufwendungen sind gem. § 4 Abs. 5 Satz 3
dennoch nicht abziehbar, soweit der Anwendungsbereich der Nr. 1 reicht (s.
auch § 4 Anm. 1925).

Einstweilen frei.

II. Für Haushalt und Familienunterhalt aufgewendete Beträge
(Nr. 1 Satz 1)

1. Aufgewendete Beträge

In der Überschrift des Abschn. II.7. EStG, dessen einzige Vorschrift § 12 bildet,
ist von (nicht abzugsfähigen) „Ausgaben“ die Rede. Demgegenüber spricht
Nr. 1 Satz 1 von „aufgewendeten Beträgen“, während in Nr. 1 Satz 2 der Begriff
der „Aufwendungen“ verwendet wird, der – wie der Zusammenhang mit Nr. 1
Satz 1 erkennen lässt – offenbar als Kurzform für die „aufgewendeten Beträge“
stehen soll.
Ausgabe: Unter einer Ausgabe ist der Abfluss eines WG in Geld oder Geldes-
wert zu verstehen, die als tatsächlicher Vorgang zum Verlust der wirtschaftlichen
Verfügungsmacht führt (s. § 11 Anm. 105). Eine Aufwendung ist im wirtschaftli-
chen Sprachgebrauch weitergehend jede Vermögensminderung, ohne dass diese
bereits (wie etwa bei Entstehen einer Verbindlichkeit) eine Ausgabe zu bilden
braucht. Begrifflich unterscheidet das EStG in § 12 – wie auch an anderer Stelle
– nicht deutlich zwischen „Aufwendungen“ und „Ausgaben“. Gleiches galt be-
reits für die Vorgängervorschrift des § 8 Abs. 3 Nr. 2 pr. EStG 1906 (s.
Anm. 21), die den Abzug von „gemachten Ausgaben, insbesondere Aufwendun-
gen (…) einschließlich des Geldwerts (…)“ untersagte. Auch heute noch spricht
das verwandte Abzugsverbot des § 10 KStG von „Aufwendungen“. Das Ab-
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zugsverbot des § 3c handelt von „Ausgaben“, obwohl dort Aufwendungen ge-
meint sind (s. § 3c Anm. 30). Umgekehrt ist in §§ 9, 10, 33 und 33a von „Auf-
wendungen“ die Rede, obwohl dort der Begriff der Ausgaben treffender wäre
(s. § 9 Anm. 65, § 10 Anm. 33, § 33 Anm. 33). § 4 Abs. 4 definiert den Begriff
der Betriebs-„Ausgaben“ als die durch den Betrieb veranlassten „Aufwendun-
gen“ (s. dazu § 4 Anm. 750 ff.).
Wie die Überschrift vor § 12 und die Begrifflichkeiten in Nr. 1 zu verstehen
sind, richtet sich nach dem Zweck der Vorschrift. Da die Regelung den Abzug
von BA und WK verhindern will, die nicht durch Einkünfteerzielung veranlasst
sind, müssen die Begriffe „Ausgaben“ und „Aufwendungen“ jeweils im gleichen
Sinn wie in § 4 Abs. 4 und in § 9 verstanden werden.

2. Verhältnis der Begriffe „Haushalt“, Familien-„Unterhalt“ und „Le-
bensführung“ zueinander

Innerhalb von Nr. 1 Satz 1 werden nebeneinander diejenigen Beträge mit ei-
nem Abzugsverbot belegt, die der Stpfl. – zum einen – für seinen (eigenen)
Haushalt und – zum anderen – für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufwendet. Aufwendungen, die gemischt sowohl dem Haushalt des Stpfl. selbst
als auch – in Form von (Natural-)Unterhalt – dem Haushalt seiner Angehörigen
zugutekommen, sind damit gleichfalls in Gänze nicht abziehbar. Darauf, ob die
Aufwendungen zwischen dem Stpfl. und seinen Familienangehörigen nach Köp-
fen oder nach anderen Maßstäben aufteilbar sind, kommt es wegen der gleich-
lautenden Rechtsfolge nicht an.
Demgegenüber sind gemischt durch den Beruf des Stpfl. und den Unterhalt sei-
ner Familienangehörigen veranlasste Aufwendungen (zB wenn der Stpfl. seinen
beruflich genutzten Computer zeitweise einem Familienmitglied zur Verwen-
dung als Spielkonsole überlässt oder wenn er sich auf einer betrieblich veranlass-
ten Reise von einem Angehörigen begleiten lässt) nach allgemeinen Grundsätzen
aufzuteilen (vgl. Anm. 62 ff.).
Synonymer Begriff der „Lebensführung“: Nach Nr. 1 Satz 2 rechnen „Auf-
wendungen für die Lebensführung“ auch dann zu den gem. Nr. 1 Satz 1 der
Vorschrift nicht abziehbaren, für den eigenen Haushalt oder den Familienunter-
halt aufgewendeten Beträgen, wenn der Lebensführungsaufwand zugleich zur
Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Stpfl. erfolgt. Die systematische
Stellung der Tatbestände zueinander lässt uE darauf schließen, dass der Begriff
der Lebensführung weiter reichen soll als der Begriff des (eigenen) Haushalts
des Stpfl. und derjenige des Unterhalts für seine Angehörigen. Da sämtliche
Aufwendungen für die Lebensführung indessen schon dann nicht abziehbar
sind, wenn sie iSd. Nr. 1 Satz 2 beruflich mitveranlasst sind, muss dies erst recht
gelten, wenn ein solcher ins Gewicht fallender Bezug der Lebensführungsauf-
wendungen zur beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit fehlt. Damit der Tat-
bestand der Nr. 1 Satz 1 in seiner Reichweite nicht hinter demjenigen der Nr. 1
Satz 2 zurückbleibt, müssen der „Haushalt des Steuerpflichtigen“ und der „Un-
terhalt seiner Familienangehörigen“ so ausgelegt werden, dass sie gemeinsam
den übergeordneten Begriff der „Lebensführung“ des Stpfl. abdecken (vgl. G.
Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 61 [9/2018]: Er-
weiterung zu einem „allgemeinen Abzugsverbot für Lebensführungskosten“).

Einstweilen frei.

§ 12 Anm. 30–32 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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3. Aufwendungen für den Haushalt des Steuerpflichtigen

a) „Haushalt“ als private Lebensführung
Haushalt des Stpfl. ist die private Lebensführung im weitesten Sinne. Im all-
gemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „Lebensführung“ für „Gestaltung
des Lebens“ oder „Gestaltung des Daseins“ gebraucht und in diesem Sinn ver-
standen (BFH v. 4.3.1986 – VIII R 188/84, BStBl. II 1986, 373, mwN). Auch
nach der durch BFH v. 21.9.2009 (GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) eingeleiteten
Rechtsprechungsänderung (s. im Einzelnen Anm. 55 und 60) zählen hierzu die
„grundsätzlich nicht abziehbaren und nicht aufteilbaren unverzichtbaren Auf-
wendungen für die Lebensführung, die nach Maßgabe des subjektiven Netto-
prinzips durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen Existenz-
minimums (§ 32a Abs. 1 Nr. 1, § 32 Abs. 6 EStG …) pauschal abgegolten oder
als Sonderausgaben (insbesondere gemäß § 10 EStG) oder außergewöhnliche
Belastungen (§§ 33 ff. EStG) abziehbar sind“ (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.a).

▸ Verwaltungsauffassung: Hierzu rechnen nach der uE zutreffenden Auffassung
der FinVerw. (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010,
614, Rz. 4) insbes. die Bereiche:
– Wohnung,
– Ernährung,
– Kleidung,
– allgemeine Schulausbildung,
– Kindererziehung,
– persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens (zB Erhaltung der Gesundheit,
Pflege, Hygieneartikel),

– Informationsgewinnung, Unterhaltung und Zerstreuung durch Zeitungslektü-
re und Rundfunkgeräte,

– Besuch kultureller und sportlicher Veranstaltungen.

▸ Rechtsprechung: Zum unverzichtbaren Lebensführungsaufwand gehören nach
Ansicht des BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter
C.III.4.a) ua. auch (s. Anm. 76):
– die Anschaffung medizinischer Hilfsmittel zur Behebung körperlicher Män-
gel,

– allgemeine Aufwendungen zur Förderung der Gesundheit,
– die Anschaffung bürgerlicher Kleidung.
Nach hergebrachter Auffassung des BFH (BFH v. 30.10.1980 – IV R 27/77,
BStBl. II 1981, 303) fallen unter die Kosten der Lebensführung im Wesentlichen
solche Aufwendungen, die der Erhaltung des Lebens, der Erhaltung oder Wie-
derherstellung der Gesundheit oder der Erhaltung oder Wiederherstellung der
persönlichen Freiheit eines Menschen dienen, da das Leben, die Gesundheit
und die Freiheit zu den höchstpersönlichen Rechtsgütern des Stpfl. zählen. In
Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch rechnen zum Lebens-
führungsaufwand ferner alle anderen Aufwendungen, die für die Lebensführung
eines Menschen in geistiger, sittlicher und weltanschaulicher Sicht bestimmt sind
(BFH v. 4.3.1986 – VIII R 188/84, BStBl. II 1986, 373), zB Aufwendungen zur
Förderung der Allgemeinbildung (BFH v. 17.11.1978 – VI R 139/76, BStBl. II
1979, 180; BFH v. 28.9.1984 – VI R 144/83, BStBl. II 1985, 89), die Kosten ei-

II. Für Haushalt aufgewendete Beträge (Satz 1) Anm. 33 § 12
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ner Bildungsreise (BFH v. 23.10.1981 – VI R 71/78, BStBl. II 1982, 69), die po-
litische Betätigung, selbst wenn damit ein (mit der Erzielung von Einkünften
verbundenes) Mandat angestrebt wird (FG München v. 26.10.2017 – 10 K 614/
17, EFG 2018, 213, Az. BFH IX R 32/17; aA G. Kirchhof in Kirchhof/Rat-
schow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 640 [9/2018]; Wienbergen in LBP, § 12
Rz. 164 „Ehrenamtliche Tätigkeit“ [2/2016]), oder die Aufwendungen für den
in der persönlichen Freizeit ausgeübten Sport (FG Ba.-Württ. v. 9.9.2014 – 6 K
4193/12, EFG 2015, 116, rkr.). Kennzeichnend für diese Aufwendungen ist,
dass sie in keinerlei Verbindung zur Erwerbssphäre des Stpfl. stehen und daher
überhaupt nicht abgezogen werden können (Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 72
[2/2016]).
Fremdfinanzierung: Kosten der privaten Lebensführung liegen auch vor,
wenn der Stpfl. seinen Lebensunterhalt mittels Darlehen bestreiten musste, weil
ihm der ArbG den Lohn nicht rechtzeitig ausgezahlt hat (BFH v. 9.5.1989 –
VIII R 184/82, BFH/NV 1990, 283; glA G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow,
BeckOK EStG, § 12 Rz. 107 [9/2018]). Die Darlehenszinsen sind keine WK,
weil auch die finanzierten Aufwendungen keine WK darstellen.

b) Wohnung
Nicht abziehbar sind die Kosten der eigengenutzten Wohnung für Miete bzw.
Anschaffung oder Herstellung, für Heizung, Strom, Einrichtung, Instandhal-
tung, Versicherungen des Hausrats uÄ, denn die Befriedigung des Wohnbedürf-
nisses gehört zur privaten Lebenshaltung (BFH v. 18.10.1983 – VI R 180/82,
BStBl. II 1984, 110; BFH v. 11.2.2014 – IX R 24/13, BFH/NV 2014, 1197;
BFH v. 16.11.2017 – VI R 31/16, BStBl. II 2018, 404; BMF v. 6.7.2010 – IV C
3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614). Das Gleiche gilt für die Kosten
für den Umzug in eine neue Wohnung, sofern er nicht beruflich veranlasst ist
(BFH v. 22.11.1991 – VI R 77/89, BStBl. II 1992, 494; FG München v. 2.3.2015
– 2 K 1904/12, juris., rkr.).
Berufliche Mitveranlassung: Auch die Tatsache, dass berufliche Interessen
Art, Ausstattung und Lage der Wohnung entscheidend mitbeeinflusst haben,
führt nicht zur Abziehbarkeit der damit zusammenhängenden Aufwendungen
(RFH v. 3.11.1932, RStBl. 1933, 78; BFH v. 16.5.1963 – IV 379/60 U, BStBl. III
1963, 400). Es ist in diesen Fällen objektiv nicht nachvollziehbar, welchen Anteil
der private Geschmack oder berufliche Interessen an der jeweiligen Entsch. hat-
ten (s. auch Anm. 73).

▸ Mehr-Aufwendungen: Ausnahmen gelten nur, wenn es sich um Mehraufwendun-
gen für (Wohn-)Raum handelt, die zusätzlich zur Befriedigung des grundlegen-
den Wohnbedürfnisses am Mittelpunkt der Lebensinteressen hinzutreten und
ohne den Beruf oder den Betrieb nicht entstanden wären (vgl. BFH v. 20.9.2006
– I R 59/05, BStBl. II 2007, 756).

▹▹ Die Kosten der gesamten Wohnung sind ausnahmsweise abziehbar, soweit sie sich
im Rahmen einer nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 zu berücksichtigenden dHf als
notwendig erweisen. Nach der Rspr. des BFH (BFH v. 9.8.2007 – VI R 10/
06, BStBl. II 2007, 820; BFH v. 16.3.2010 – VIII R 48/07, BFH/NV 2010,
1433) war dies der Fall, wenn die Kosten den Durchschnittsmietzins einer
60qm großen Wohnung am Beschäftigungsort nicht überschritten; seit dem
VZ 2014 gelten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 höchstens 1000 € im Mo-
nat als notwendig (s. zu den Voraussetzungen im Einzelnen § 9 Anm. 498).

§ 12 Anm. 33–34 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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Nicht – auch nicht nach dieser Vorschrift – abziehbar sind jedoch die Kosten
der Wohnung am Ort des Lebensmittelpunkts.

▹▹ Vorhalten einer Wohnung aus beruflichem Anlass: Wird eine weitere Wohnung au-
ßerhalb des Lebensmittelpunkts vorgehalten, um sie zu einem späteren Zeit-
punkt im Rahmen einer dHf bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit zum
Wohnen am Beschäftigungsort nutzen zu können, können die dafür anfallen-
den Kosten schon vorher als WK oder BA zu berücksichtigen sein (uE zutr.
FG Berlin-Brandenb. v. 1.6.2017 – 3 K 3278/14, EFG 2017, 1580, Az. BFH
VI R 1/18).

▹▹ Die Kosten einzelner beruflich (betrieblich) genutzter Räume innerhalb der eigenen
Wohnung sind als WK oder BA abziehbar, wenn sie – als Büroarbeitsplatz –
die Voraussetzungen für die Anerkennung als häusliches Arbeitszimmer nach
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b erfüllen (s. § 4 Anm. 1490 ff.; zur teilweisen Verfas-
sungswidrigkeit der durch das StÄndG 2007 v. 19.7.2006 [BGBl. I 2006,
1652; BStBl. I 2006, 432] geschaffenen Rechtslage bis zur Wiederherstellung
der grundsätzlichen Abzugsmöglichkeit durch das JStG 2010 v. 8.12.2010
[BGBl. I 2010, 1786; BStBl. I 2010, 1394] s. BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/
09, BStBl. II 2011, 318). Das setzt nach Auffassung des BFH (BFH v. 27.7.
2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265) voraus, dass der jeweilige Raum nach
seinem äußeren Bild durch seine Einrichtung mit Büromöbeln dem Typus
des Arbeitszimmers entspricht und ausschließlich oder zumindest nahezu
ausschließlich für betriebliche bzw. berufliche Zwecke genutzt wird. Ist das
nicht der Fall, weil der Raum seiner Art (zB als Durchgangszimmer) oder
Einrichtung nach erkennbar auch privaten Wohnzwecken dient, kommt für
die gemischt genutzten Flächen auch ein nur anteiliger Abzug der auf sie ent-
fallenden Aufwendungen nicht in Betracht; s. im Einzelnen Anm. 82. Die
gleichen Grundsätze gelten auch bei zu Erwerbszwecken genutzten Räumen,
die zwar nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers entsprechen, aber
sonst gegenüber dem Bereich der privaten Lebensführung hinreichend abge-
schlossen sind, wenn sie betrieblich bzw. beruflich genutzt werden und sich
der betriebliche (berufliche) Charakter des Raums und dessen Nutzung an-
hand objektiver Kriterien feststellen lassen (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14,
BStBl. II 2016, 265).
Vgl. für ein häusliches Tonstudio BFH v. 16.10.2002 – XI R 89/00, BStBl. II 2003,
185; BFH v. 28.8.2003 – IV R 53/01, BStBl. II 2004, 55; für eine ärztliche Notfall-
praxis BFH v. 5.12.2002 – IV R 7/01, BStBl. II 2003, 463; BFH v. 20.11.2003 – IV
R 3/02, BStBl. II 2005, 203; für einen Ausstellungsraum BFH v. 26.6.2003 – VI R
10/02, BFH/NV 2003, 1560; für eine Werkstatt BFH v. 31.3.2004 – X R 1/03,
BFH/NV 2004, 1387; für einen Lagerraum BFH v. 19.3.2003 – VI R 40/01, BFH/
NV 2003, 1163; BFH v. 22.11.2006 – X R 1/05, BStBl. II 2007, 304.

Innerhalb von Einzimmerwohnungen wird dies indessen regelmäßig nicht der
Fall sein (vgl. auch BFH v. 27.5.2003 – IV B 183/02, nv.). Nicht (auch nicht
anteilig) abziehbar sind zudem die auf die Allgemeinräume der Wohnung
(Küche, Bad, WC, Flur) entfallenden Aufwendungen (BFH v. 20.1.2016 – X
B 14/16, BFH/NV 2016, 1552; BFH v. 17.2.2016 – X R 26/13, BStBl. II
2016, 611).

▹▹ Die Kosten für auswärtige Hotelübernachtungen sind BA oder WK, wenn sie be-
trieblich (beruflich) veranlasst sind. Der Abzug ist allerdings ausgeschlossen,
wenn die Übernachtungen am Ort des Betriebs bzw. der ersten Tätigkeitsstät-
te iSv. § 9 Abs. 4 erfolgen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a; s. im Einzelnen § 9
Anm. 501a ff.).

II. Für Haushalt aufgewendete Beträge (Satz 1) Anm. 34 § 12
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▹▹ Bei nicht ortsfesten Wohnungen (Wohnwagen von Schaustellern, Bordwohnung ei-
nes Schiffseigners) ist nach der Rspr. des BFH eine dHf iSd. § 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 5 nicht denkbar, weil die Vorschrift ein Wohnen am Ort der regelmäßi-
gen, ortsgebundenen Arbeitsstätte voraussetzt (BFH v. 11.5.2005 – VI R 7/
02, BStBl. II 2005, 782; BFH v. 11.5.2005 – VI R 34/04, BStBl. II 2005, 793;
BFH v. 19.12.2005 – VI R 30/05, BStBl. II 2006, 378). Die Rspr. hat bislang
(nach anfänglicher Ablehnung, vgl. BFH v. 22.11.1960 – I 212/60 U,
BStBl. III 1961, 37) die Aufwendungen für derartige Wohnungen in voller
Höhe und mit der Begr. als BA anerkannt, dass in diesen Fällen das Wohnen
in unmittelbarer Nähe zu den betrieblichen Einrichtungen aus betrieblichen
Gründen notwendig (wenn nicht sogar zwingend) ist (BFH v. 9.10.1974 – I R
129/73, BStBl. II 1975, 172; BFH v. 12.6.1975 – IV R 159/74, BStBl. II
1975, 769; FG Münster v. 21.3.2000 – 6 K 8683/98 E, G, EFG 2000, 987,
rkr.; zust. G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12
Rz. 645 [9/2018]). Indessen wird hier vorrangig zu prüfen sein, ob sich dort
nicht – jedenfalls für die Dauer der betrieblichen Tätigkeit – der Mittelpunkt
der Lebensinteressen des Stpfl. befindet (dies gilt vor allem, wenn der Stpfl.
auf den Reisen von seiner Familie begleitet wird). Ist das der Fall, so sind die
Aufwendungen für den Wohnwagen bzw. die Bordwohnung uE zeitanteilig
aufzuteilen und für den auf die Reisen entfallenden Zeitraum als unverzicht-
barer Lebensführungsaufwand nicht abziehbar (zweifelnd auch Kratzsch in
Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 80 „Wohnung, Wohnungseinrichtung“ [1/
2013]; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Wohnung“ [6/2018]); für die Zeit
des Leerstands, in der der Stpfl. eine andere, ortsfeste Wohnung nutzt, ist ein
Abzug der (Mehr-)Aufwendungen als BA aber möglich.

▸ Eine untergeordnete private Mitveranlassung bzw. Mitnutzung betrieblicher Räume
(zu weniger als 10 %) ist unschädlich (s. Anm. 62). Ist bereits der Umfang der
betrieblichen Nutzung des Arbeitszimmers nur äußerst geringfügig (zB bei Ver-
wendung ausschließlich für Bürotätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb
einer Photovoltaikanlage), kann uU jegliche noch so geringe private Nutzung ei-
nem BA- oder WKAbzug entgegenstehen (uE zutr. FG Rhld.-Pf. v. 25.1.2018 –
6 K 2234/17, EFG 2018, 449, rkr.).

Einstweilen frei.

c) Ernährung
Aufwendungen für die Ernährung – als Grundvoraussetzung für die Erhaltung
des eigenen Lebens – sind idR unverzichtbare Lebensführungskosten. Dass der
Stpfl. ohne Nahrungsaufnahme keine Einkünfte erzielen kann, begründet noch
keinen hinreichenden Veranlassungszusammenhang zur Erwerbstätigkeit (BFH
v. 16.1.1996 – III R 11/94, BFH/NV 1996, 539). Aufwendungen für die Ernäh-
rung sowohl des Stpfl. als auch seiner Haushaltsangehörigen sind daher grds.
nicht abziehbare Kosten der privaten Lebensführung (BMF v. 6.7.2010 – IV C
3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614; Streck, NJW 2010, 896).
Verpflegungsmehraufwendungen sind nach der typisierenden Sicht des Ge-
setzgebers durch den Erwerb veranlasst und ausnahmsweise zeitlich und der
Höhe nach beschränkt abziehbar, wenn die Voraussetzungen des § 9 Abs. 4a
(ggf. iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2) gegeben sind, weil dann in Bezug auf
den „Mehr“-Aufwand der berufliche Veranlassungszusammenhang dominiert
und die private Mitveranlassung zu vernachlässigen ist (Schneider, FS BFH,
2018, 1243 [1256]). Dafür muss sich der Stpfl. entweder vorübergehend auf ei-

§ 12 Anm. 34–37 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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ner Auswärtstätigkeit außerhalb seines ortsfesten Betriebs bzw. der seine erste
Tätigkeitsstätte iSv. § 9 Abs. 4 bildenden ortsfesten betrieblichen Einrichtung
seines ArbG befinden oder innerhalb der letzten drei Monate die Führung eines
zweiten Haushalts an seinem Betätigungsort aufgenommen haben (s. im Einzel-
nen § 9 Anm. 563 ff.). In diesen Fällen besteht indessen auch dann ein Anspruch
auf den Ansatz der in der Vorschrift genannten Pauschbeträge, wenn absehbar
ist, dass die tatsächlichen Aufwendungen des Stpfl. hinter ihnen zurückbleiben
(stRspr.; vgl. BFH v. 16.11.2005 – VI R 12/04, BStBl. II 2006, 267; BFH v. 4.4.
2006 – VI R 44/03, BStBl. II 2006, 567).
Ob weitere Ausnahmen über § 9 Abs. 4a hinaus – unter dem Aspekt des
Mehr-Aufwands – anzuerkennen sind, ist str.

▸ Steht im engeren Sinne nicht die Ernährung im Vordergrund der Nahrungsaufnahme,
so ist uE zu differenzieren:

▹▹ Bewirtungsaufwendungen (einschließlich des auf die Person des Stpfl. entfallen-
den Anteils) sind bei Selbständigen unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 2 abziehbar; für die betriebsinterne Bewirtung von Arbeitskollegen
durch ArbN gilt die dort enthaltene Abzugsbeschränkung auf 70 % der Auf-
wendungen (die uE einem Selbstbehalt gleichkommt) nach BFH (BFH v.
19.6.2008 – VI R 33/07, BStBl. II 2009, 11; BFH v. 10.7.2008 – VI R 26/07,
BFH/NV 2008, 1831) jedoch nicht (s. im Einzelnen Anm. 90 und § 4
Anm. 1180 ff.).

▹▹ Bei Restaurantkritikern erfolgt die Nahrungsaufnahme in den getesteten Betrie-
ben als unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung des konkreten Be-
rufs. Ob von den Aufwendungen – wie durch BFH (BFH v. 25.8.2000 – IV
B 131/99, BFH/NV 2001, 162) entschieden – eine Haushaltsersparnis ab-
zusetzen ist oder die private Mitveranlassung bei wertender Betrachtung als
geringfügig nicht ins Gewicht fällt (s. Anm. 62), ist uE eine Frage des Einzel-
falls.

▹▹ Sog. Testessen, Kundschaftstrinken: Anders gelagert sind jedoch Aufwendungen
von Gastronomen für die Erprobung des Angebots von Konkurrenzbetrie-
ben (BFH v. 16.1.1996 – III R 11/94, BFH/NV 1996, 539; zust.Wienbergen
in LBP, § 12 Rz. 164 „Ernährung“ [2/2016]), die dem eigenen Betrieb zwar
förderlich sein mögen, uE aber auch im Hinblick auf die neuere Rspr. des
BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) untrennbar ge-
mischt veranlasst und damit nach Nr. 1 Satz 2 insgesamt nicht abziehbar sind
(glA P. Fischer, NWB 2010, 412 [417]). Gleiches gilt uE auch für Restaurant-
besuche des Stpfl. mit dem Ziel der Anbahnung und Pflege von geschäftli-
chen Kontakten mit dem jeweiligen Betriebsinhaber (sog. Kundschaftstrin-
ken; s. BFH v. 14.4.1988 – IV R 205/85, BStBl. II 1988, 771, betriebliche
Veranlassung abgelehnt).

▸ Ist der erhöhte Ernährungsbedarf konkret tätigkeitsbezogen, weil er während der be-
ruflichen (betrieblichen) Tätigkeit infolge der Art der Tätigkeit anfällt (zB bei hit-
ze- oder staubbelasteter Arbeit), wird im Schrifttum vereinzelt ein WK- bzw.
BA-Abzug für zulässig gehalten (Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Ernäh-
rung“ [6/2018]; aA BFH v. 17.7.1959 – VI 107/57 U, BStBl. III 1959, 412; FG
Hamb. v. 24.4.1974 – VI 15/73, EFG 1974, 416, rkr.; Loschelder in Schmidt,
37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 20 „Verpflegungskosten“). Dem steht jedoch die ab-
schließende Regelung des § 9 Abs. 4a entgegen, die auch in diesen Fällen einen
(anteiligen) WKAbzug ausschließt. Auch derartige außergewöhnliche Verpfle-
gungsaufwendungen sind uE typisierend durch den estl. Grundfreibetrag (§ 32a

II. Für Haushalt aufgewendete Beträge (Satz 1) Anm. 37 § 12

HHR Lfg. 291 April 2019 Fissenewert | E 25



Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) abgegolten (s. BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672, unter C.III.4.a). Gleiches gilt für den erhöhten oder spezifischen Ernäh-
rungsbedarf bei Berufssportlern (BFH v. 9.4.2014 – X R 40/11, BFH/NV 2014,
1359; glA G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 519
[9/2018]).

Einstweilen frei.

d) Kleidung
Aufwendungen für Kleidung gehören grds. zu den nicht abziehbaren Kosten der
privaten Lebensführung (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, un-
ter C.III.4.a; BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010,
614; zust. Pezzer, DStR 2010, 93 [95]), da sie dem sowohl für den Bereich der
Freizeit als auch für den Bereich der Berufsausübung kulturell überlieferten und
damit privaten Bedürfnis geschuldet sind, bekleidet zu sein.
BFH v. 6.7.1989 – IV R 91-92/87, BStBl. II 1990, 49; BFH v. 6.12.1990 – IV R 65/90,
BStBl. II 1991, 348; BFH v. 18.4.1991 – IV R 13/90, BStBl. II 1991, 751; BFH v. 20.3.
1992 – VI R 55/89, BStBl. II 1993, 192; BFH v. 29.6.1993 – VI R 77/91, BStBl. II
1993, 837; BFH v. 27.5.1994 – VI R 67/92, BStBl. II 1995, 17; BFH v. 16.8.1994 – I B
5/94, BFH/NV 1995, 207; BFH v. 19.1.1996 – VI R 73/94, BStBl. II 1996, 202; BFH
v. 6.6.2005 – VI B 80/04, BFH/NV 2005, 1792.

Typische Berufskleidung: Ausnahmsweise abziehbar sind die Aufwendungen
für typische Berufskleidung (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6), dh. bei Kleidungsstücken,
die nach ihrer Beschaffenheit objektiv nahezu ausschließlich für die berufliche
Verwendung bestimmt und die wegen der Eigenart des Berufs notwendig sind
(BFH v. 18.4.1991 – IV R 13/90, BStBl. II 1991, 751; BFH v. 19.1.1996 – VI R
73/94, BStBl. II 1996, 202; s. im Einzelnen § 9 Anm. 514 ff.).
Mehraufwand an bürgerlicher Kleidung: Zur „typischen“ Berufskleidung ge-
hört indessen nicht die sog. bürgerliche Kleidung, die ihrer Art nach auch im
bürgerlichen Leben und in der Freizeit getragen werden kann, selbst wenn sie
der Stpfl. im konkreten Einzelfall nur während seiner Arbeitszeit trägt (BFH v.
20.11.1979 – VI R 25/78, BStBl. II 1980, 75; BFH v. 19.1.1996 – VI R 73/94,
BStBl. II 1996, 202; BFH v. 6.6.2005 – VI B 80/04, BFH/NV 2005, 1792).
Auch ein durch die berufliche Stellung bedingter erhöhter Bekleidungsaufwand
ist nicht abziehbar, weil die private Mitveranlassung – nämlich zum einen das
Bedürfnis, überhaupt bekleidet zu sein, zum anderen aber auch das Bedürfnis,
entsprechend der gesellschaftlichen Stellung und dem persönlichen Geschmack
bekleidet zu sein – nicht von untergeordneter Bedeutung ist. Hieran hat sich
auch durch die mit BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II
2010, 672) eingeleitete Neuorientierung der Rspr. nichts geändert, da eine objek-
tive Trennung nach quantifizierbaren Kriterien weiterhin nicht möglich ist (Fall
der beruflich/privaten Doppelmotivation, s. Anm. 73; glA Jahn, GStB 2010, 39
[41]; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 160 [2/2016]; früher bereits Drenseck, FS
Offerhaus, 1999, 497 [501]; aA möglicherweise P. Fischer, NWB 2010, 412
[417 f.]; Streck, NJW 2010, 896). Das gilt auch für die von Geistlichen aufgrund
ihrer beruflichen Verpflichtung auch in der Freizeit getragene klerikale Zivilklei-
dung (FG München v. 5.12.2016 – 7 K 2031/13, nv., rkr.).
Bei außergewöhnlich hohem Aufwand ist zu differenzieren:

▸ Anschaffung von Bekleidung: Auch bei Personen des öffentlichen Lebens sind de-
ren außergewöhnlich hohe Aufwendungen für Bekleidung und äußeres Erschei-
nungsbild uE typisierend durch den Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1)
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abgegolten (s. bereits BFH v. 6.7.1989 – IV R 91–92/87, BStBl. II 1990, 49, und
Anm. 76; aA früher hier bis Lfg. 169, s. § 12 aF Anm. 43 – Stand 3/1992 –, ab-
rufbar im elektronischen HHR-Archiv unter www.ertragsteuerrecht.de/hhr_ar
chiv.htm). Inwieweit gleichwohl ein beruflicher Mehraufwand zu berücksichti-
gen ist, bleibt in erster Linie der Entsch. des Gesetzgebers überlassen (BFH v.
13.11.2013 – VI B 40/13, BFH/NV 2014, 335; FG Münster v. 13.7.2016 – 8 K
3646/15 E, DStZ 2016, 685, rkr.).

▸ Außergewöhnlicher, beruflich veranlasster Verschleiß: Ist bereits die Anschaffung bür-
gerlicher Kleidung nicht zu berücksichtigen, selbst wenn sie in Ausübung des
Berufs getragen wird, so gilt dies erst recht für die gewöhnliche – auch mit der
beruflichen Verwendung einhergehende – Abnutzung solcher Kleidungsstücke
(BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.a mit Hinweis
auf OFH v. 15.10.1948, RFHE 54, 270). Nach BFH (BFH v. 24.7.1981 – VI R
171/78, BStBl. II 1981, 781) kann indessen ein besonders hoher, beruflich ver-
anlasster Verschleiß zum BA- oder WKAbzug führen, wenn er sich nach objek-
tiven Maßstäben zutr. und in leicht nachprüfbarer Weise von normalem Ver-
schleiß abgrenzen lässt. Dies ist zwar noch nicht der Fall, soweit es sich nur um
die – auch stärkere – Verschmutzung der beruflich getragenen Kleidung handelt
(BFH v. 29.6.1993 – VI R 64/92, BFH/NV 1994, 97), uE aber (ohne dass es
nunmehr [wegen BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672] noch auf
die zutreffende und leicht nachprüfbare Abgrenzbarkeit ankäme) dann zu beja-
hen, wenn das bürgerliche Kleidungsstück über das normale Maß hinaus beschä-
digt und damit für die weitere berufliche Verwendung unbrauchbar wird (Fall
der Aufopferung; ebenso Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 80 „Klei-
dung, Bekleidung“ [1/2013]).

Einstweilen frei.

e) Allgemeine Schulausbildung
Die mit dem Besuch allgemeinbildender Schulen verbundenen Kosten der Aus-
bildung des Stpfl. zählt die FinVerw. (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/
10003:002, BStBl. I 2010, 614) – uE zu Recht – zu den unverzichtbaren Auf-
wendungen für die Lebensführung, die nach der Konzeption des EStG be-
schränkt als SA (§ 10 Abs. 1 Nr. 7) zu berücksichtigen und im Übrigen bereits
durch den estl. Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) abgegolten sind (vgl.
auch G. Kirchhof, DStR 2013, 1867 [1870]).
Fehlende berufliche (betriebliche) Veranlassung: Derartige Aufwendungen
sind bereits keine WK bzw. BA, weil es sich um Bildungsmaßnahmen handelt,
die nicht konkret und berufsbezogen auf eine spätere Berufstätigkeit vorberei-
ten. Dies gilt nach Auffassung des BFH generell für die Ausbildung an all-
gemeinbildenden Schulen einschließlich der Fachoberschulen, und zwar un-
geachtet dessen, dass ihr erfolgreicher Besuch Voraussetzung für die
nachfolgende Berufsausbildung bzw. für die Aufnahme eines Studiums ist.
BFH v. 22.6.2006 – VI R 5/04, BStBl. II 2006, 717; BFH v. 18.6.2009 – VI R 14/07,
BStBl. II 2010, 816.

Berufskolleg: Soweit mit dem Besuch allgemeinbildender Schulen ausnahms-
weise doch der (erstmalige) Erwerb einer beruflichen Qualifikation einhergeht
(zB der Erwerb des Abschlusses als „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“
neben der Fachhochschulreife auf einem Berufskolleg, s. BFH v. 18.6.2009 – VI
R 79/06, DStRE 2012, 272), ergibt sich das Verbot des WK- bzw. BA-Abzugs
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seit dem VZ 2004 subsidiär aus der Regelung in § 4 Abs. 9, § 9 Abs. 6 (s. § 9
Anm. 605 ff.).
Aufwendungen für die nachfolgende Berufsausbildung sind – mit den sich
seit dem VZ 2004 aus § 4 Abs. 9, § 9 Abs. 6 ergebenden Einschränkungen für
Erstausbildung und Erststudium – nach der neueren Rspr. des BFH grds. als
WK oder BA abziehbar (s. § 9 Anm. 605 ff.).
Seniorenstudium: Dienen die Aufwendungen für ein Studium dagegen bei
Würdigung der Gesamtumstände (insbes. bei Stpfl. in vorgerücktem Alter und
bei Fachrichtungen mit besonderer Nähe zu persönlichen Neigungen) nicht da-
zu, später Erwerbseinnahmen zu erzielen, kommt ein Abzug der Aufwendungen
weder als BA oder WK noch als SA in Betracht (BFH v. 10.2.2005 – VI B 33/
04, BFH/NV 2005, 1056; Schl.-Holst. FG v. 16.5.2017 – 4 K 41/16, EFG 2017,
1422, rkr.; FG Rhld.-Pf. v. 20.6.2012 – 3 K 1240/10, juris., rkr.).

f) Kindererziehung
Aufwendungen für die Betreuung, Erziehung und den Lebensbedarf der eigenen
Kinder sind ebenfalls grds. untrennbar dem unverzichtbaren Lebensführungsauf-
wand zuzurechnen. Für sie ist ein der Höhe nach beschränkter SA-Abzug nach
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 vorgesehen; im Übrigen sind die Aufwendungen durch die Kin-
derfreibeträge gem. § 32 Abs. 6 und – bei Alleinstehenden – zusätzlich durch den
Entlastungsbetrag gem. § 24b abgegolten (glA BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 -
S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614; s. im Einzelnen § 10 Anm. 140 ff.).
Kinderbetreuungskosten sind nach stRspr. des BFH „stets auch privat mit
veranlasst“ und damit selbst dann nicht als Erwerbsaufwendungen abziehbar,
wenn sie Voraussetzung für die Berufsausübung eines Elternteils waren.
BFH v. 9.11.1982 – VIII R 198/81, BStBl. II 1983, 297; BFH v. 5.12.1997 – VI R 94/
96, BStBl. II 1998, 211; BFH v. 2.12.1998 – X R 9/96, BFH/NV 1999, 1213; BFH v.
16.11.2005 – XI B 193/04, BFH/NV 2006, 297; BFH v. 12.4.2007 – VI R 42/03,
BFH/NV 2007, 1312; BFH v. 23.4.2009 – VI R 60/06, BStBl. II 2010, 267; vgl. auch
FG Rhld.-Pf. v. 22.6.2011 – 2 K 1885/10, nv., rkr., zu den Aufwendungen für die Be-
förderung der Kinder zur Schule. Zu den verfassungsrechtl. Anforderungen an eine
Entlastung der Eltern s. BVerfG v. 16.3.2005 – 2 BvL 7/00, FR 2005, 759; abl. Jach-
mann, FR 2010, 123 (125); Jochum, DStZ 2010, 665 (669 f.).

Die Kosten der Schul- und Berufsausbildung der Kinder einschließlich der
Schulgeldkosten gehören aus Sicht der Eltern gleichfalls „dem Schwerpunkt
nach“ zu den grds. nicht als WK oder BA abziehbaren Lebenshaltungs- (bzw.
Unterhalts-)Kosten, selbst wenn – etwa bei einer beruflichen Abordnung in das
Ausland – ein Zusammenhang zwischen dem Besuch einer muttersprachlichen
Schule und der Berufstätigkeit der Eltern besteht oder wenn die Berufsausbil-
dung des Kindes dessen spätere Nachfolge im elterlichen Unternehmen vor-
bereiten soll (BFH v. 29.10.1997 – X R 129/94, BStBl. II 1998, 149; BFH v.
11.12.1997 – IV R 42/97, BFH/NV 1998, 952; BFH v. 23.11.2000 – VI R 38/
97, BStBl. II 2001, 132; BFH v. 6.11.2012 – VIII R 49/10, BStBl. II 2013, 309;
FG Münster v. 15.1.2016 – 4 K 2091/13 E, EFG 2016, 551, rkr.; G. Kirchhof
in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 319 [9/2018]). Schulgeldzah-
lungen können gem. § 10 Abs. 1 Nr. 9 als SA abgezogen werden (s. § 10
Anm. 190 ff.); die Berücksichtigung weitergehender Aufwendungen als agB ist
demgegenüber nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen möglich (s. im
Einzelnen BFH v. 17.4.1997 – III B 216/96, BStBl. II 1997, 752).
Aufwendungen für die Wiederherstellung der Gesundheit der eigenen Kin-
der sind auch dann keine BA, wenn Vorgänge im Betrieb des Stpfl. für die ge-
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sundheitliche Beeinträchtigung ursächlich gewesen sind (BFH v. 17.4.1980 – IV
R 207/75, BStBl. II 1980, 639).

g) Persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens
Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens, die nach Nr. 1 Satz 1
Teil des nicht aufteilbaren und grds. nicht abziehbaren unverzichtbaren Lebens-
führungsaufwands sind, rechnet die FinVerw. (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 -
S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 4) – uE zutr. – beispielhaft die
Erhaltung der Gesundheit, Pflege und Hygieneartikel. In gleicher Weise zählt
der GrS des BFH hierzu zB die Anschaffung medizinischer Hilfsmittel zur Be-
hebung körperlicher Mängel und allgemeine Aufwendungen zur Förderung der
Gesundheit (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.a).
Aufwendungen für die Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der
Gesundheit sind nach stRspr. des BFH, die (wie BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672, betont) bis auf PrOVG v. 13.3.1894 (PrOVGE 2, 453) zu-
rückgeht, grds. (wenn überhaupt) untrennbar betrieblich (beruflich) und privat
veranlasst. Soweit ein erwerbsbezogener Veranlassungsbeitrag darin zu erblicken
ist, dass ohne die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit die Aus-
übung eines Berufs bzw. einer betrieblichen Tätigkeit idR nicht (oder zumindest
nur eingeschränkt) möglich wäre, kann das darin liegende auslösende Moment
nicht von der Erwägung getrennt werden, dass die Gesundheit die Existenz des
Menschen schlechthin betrifft und der Verlust der Gesundheit ein allgemeines
Lebensrisiko darstellt, das der Privatsphäre zuzurechnen ist.
Vgl. im Einzelnen BFH v. 1.2.2001 – III R 22/00, BStBl. II 2001, 543; BFH v. 17.7.
2003 – III R 5/02, BFH/NV 2003, 1568; BFH v. 5.4.2006 – IX R 109/00, BStBl. II
2006, 541; BFH v. 19.5.2009 – VIII R 6/07, BStBl. II 2010, 168; BFH v. 11.3.2010 –
VI R 7/08, BStBl. II 2010, 763.

▸ Typische Berufskrankheiten und Berufsunfälle: Die Aufwendungen sind ausnahms-
weise dann betrieblich (beruflich) veranlasst, wenn es sich bei der in Rede ste-
henden Gesundheitsbeeinträchtigung um eine typische Berufskrankheit handelt
oder der Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der Erwerbstätigkeit
eindeutig feststeht.
BFH v. 4.10.1968 – IV R 59/68, BStBl. II 1969, 179; BFH v. 30.10.1980 – IV R 27/77,
BStBl. II 1981, 303; BFH v. 23.10.1992 – VI R 31/92, BStBl. II 1993, 193; BFH v.
22.4.2003 – VI B 275/00, BFH/NV 2003, 1052; BFH v. 20.7.2005 – VI R 50/03,
BFH/NV 2005, 2185; BFH v. 11.7.2013 – VI R 37/12, BStBl. II 2013, 815. Siehe im
Einzelnen § 4 Anm. 940.

▹▹ Zur stationären Behandlung bei beruflichem sog. Burn-Out vgl. einerseits BFH v. 9.11.
2015 – VI R 36/13, BFH/NV 2016, 194, WKAbzug – uE zutr. – verneint;
zust. auch Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Burn-Out-Behandlung“ [6/
2018]; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 164 „Krankheitskosten“ [2/2016]) und
andererseits FG Rhld.-Pf. v. 22.8.2012 – 2 K 1152/12, DStRE 2014, 1217,
rkr., WKAbzug bejaht.

▸ Maßnahmen zur Empfängnisregulierung sind nach Auffassung des BFH (BFH v.
3.3.2005 – III R 68/03, BStBl. II 2005, 566) Bestandteil der stl. unbeachtlichen
privaten Lebensführung.

▸ Die sportliche Betätigung zur Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit ist
uE auch dann untrennbar mit Belangen der persönlichen Lebensführung ver-
bunden, wenn sie für die konkrete Berufsausübung förderlich ist (s. zB BFH v.
22.5.2007 – VI B 107/06, BFH/NV 2007, 1690, für die Mitgliedschaft eines Po-
lizisten in einem Fitnessstudio; glA Offerhaus, DStR 2005, 446 [447]; abl. auch
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FG Berlin-Brandenb. v. 24.1.2018 – 7 K 7100/16, nv., rkr., für Bogenschießen
bei einer Feng-Shui-Beraterin). Etwas anderes gilt insoweit, als die Ausübung
des Sports (etwa bei einem Berufssportler) den eigentlichen Gegenstand der be-
ruflichen Betätigung bildet oder sonst für die konkrete Berufstätigkeit des Stpfl.
unerlässlich ist.

▹▹ Dienstsport: Dies gilt zB für die Teilnahme am Dienstsport bei Polizisten, Feu-
erwehrleuten und Soldaten (s. FG Berlin-Brandenb. v. 10.1.2008 – 6 K 993/
05, EFG 2008, 676, rkr.; FG Thür. v. 25.9.2013 – 3 K 290/13, EFG 2014,
292, rkr.), soweit es sich dabei nicht um typischen Freizeitsport handelt (uE
unzutreffend daher FG Saarl. v. 19.3.1991 – 1 K 55/91, EFG 1991, 377, rkr.,
für die Ausübung von Tennis als Dienstsport; abl. auch FG Münster v. 5.10.
1993 – 11 K 2242/91 E, EFG 1994, 238, rkr.). Für sportpraktische Pflicht-
veranstaltungen eines angehenden Sportmediziners hat BFH v. 21.4.2010 –
VI R 66/04, BStBl. II 2010, 685, die Beurteilung offengelassen; uE ist dort
die Abziehbarkeit zu bejahen (glA G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow,
BeckOK EStG, § 12 Rz. 644 [9/2018]; Loschelder in Schmidt, 37. Aufl.
2018, § 12 Rz. 20 „Sportmedizin“).

Die Anschaffung medizinischer Hilfsmittel zur Behebung körperlicher
Mängel ist nach der Rspr. des BFH ungeachtet dessen, dass die Behebung des
Mangels zugleich im beruflichen Interesse liegt, der privaten Lebenssphäre zu-
zurechnen. Daher sind die AK einer Brille auch dann keine WK, wenn die Brille
ausschließlich im Rahmen einer Bildschirmtätigkeit am Arbeitsplatz getragen
wird (BFH v. 28.9.1990 – III R 51/89, HFR 1991, 163; BFH v. 23.10.1992 – VI
R 31/92, BStBl. II 1993, 193; BFH v. 20.7.2005 – VI R 50/03, BFH/NV 2005,
2185). Gleiches gilt nach BFH (BFH v. 8.4.1954 – IV 345/53 U, BStBl. III 1954,
174; BFH v. 22.4.2003 – VI B 275/00, BFH/NV 2003, 1052) für die Anschaf-
fung eines auch beruflich genutzten Hörgeräts. Hieran hat sich auch durch die
neuere Rspr. des BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672)
nichts geändert (aA offenbar Streck, NJW 2010, 896; für Nichtabziehbarkeit in-
dessen bereits Drenseck, FS Offerhaus, 1999, 497 [501]).
Aufwendungen für die Körperpflege und Hygieneartikel sind uE unver-
zichtbarer Bestandteil der persönlichen Lebensführung, weil die Körperhygiene
– auch zB auf Dienstreisen – ein privates Bedürfnis ist (BFH v. 19.2.1993 – VI
R 42/92, BStBl. II 1993, 519; aA offenbar Streck, NJW 2010, 896; Leisner-
Egensperger, DStR 2010, 185 [191]). Sie sind durch die Vorschriften über das
stl. Existenzminimum pauschal abgegolten. Dies gilt auch bei Personen des öf-
fentlichen Lebens, die in besonderem Maße auf die Pflege ihres äußeren Er-
scheinungsbildes angewiesen sind (vgl. bereits BFH v. 6.7.1989 – IV R 91–92/
87, BStBl. II 1990, 49; s. Anm. 76). Soweit bei ihnen ein berufsbedingter Mehr-
aufwand überhaupt feststellbar ist, beruht er jedenfalls als Repräsentationsauf-
wand auf einer beruflich/privaten Doppelmotivation, die dem Abzug als BA
oder WK nach Nr. 1 Satz 2 entgegensteht (ebenso Seiler in Kirchhof, 17. Aufl.
2018, § 12 Rz. 2; G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12
Rz. 479 [9/2018]).
Zur Abziehbarkeit als außergewöhnliche Belastung (§ 33), die bei nicht be-
rufsbedingten Krankheitskosten unter den erhöhten Nachweisanforderungen
des § 64 Abs. 1 EStDV möglich ist (vgl. zuletzt zB BFH v. 7.6.2000 – III R 54/
98, BStBl. II 2001, 94; BFH v. 21.4.2005 – III R 45/03, BStBl. II 2005, 602;
BFH v. 28.7.2005 – III R 30/03, BStBl. II 2006, 495; BFH v. 10.5.2007 – III R
47/05, BStBl. II 2007, 871); s. § 33 Anm. 90 ff.
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Zu privaten Telefongesprächen mit Freunden und Verwandten s. Anm. 97.

Einstweilen frei.

h) Allgemeine Informationsgewinnung, Unterhaltung und Zerstreuung
Nach Auffassung der FinVerw. gehören zu den gem. Nr. 1 Satz 1 nicht abzieh-
baren Aufwendungen der Lebensführung auch die Kosten für den Bezug von
Zeitungen und für den Rundfunk (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/
10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 4). Diese Aufwendungen dienen idR derart
untrennbar von einer denkbaren beruflichen oder betrieblichen Mitveranlassung
der allgemeinen Informationsgewinnung und der Unterhaltung und Zerstreuung
des Stpfl., dass eine Aufteilung und ein teilweiser Abzug als BA oder WK nicht
in Betracht kommt (aA offenbar Albert, FR 2010, 220 [224]).
So auch FG Nürnb. v. 11.8.2011 – 4 K 258/10, DStRE 2012, 531, rkr., für allgemein-
bildende Literatur zur „Förderung der Denkfähigkeit und Beurteilungsfähigkeit“; glA
Söhn, FS Spindler, 2011, 795 (806).

Bei Zeitungen kann uE nicht nach objektiven Kriterien bestimmt werden, in
welchem Umfang sie zur Erlangung beruflicher und außerberuflicher Informa-
tionen genutzt werden. Dies gilt auch für die Trennung nach einzelnen Rubri-
ken, bei denen uU ein berufliches Informationsinteresse stärker in den Vorder-
grund tritt (etwa in Bezug auf den Wirtschaftsteil bei einem Steuerberater oder
das Feuilleton bei einem Kulturkritiker; zutr. daher BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 -
S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 17; zur bisherigen Rspr. s. Nach-
weise bei Anm. 80).
Vgl. BFH v. 13.4.2010 – VIII R 26/08, BFH/NV 2010, 2035, und FG Münster v. 21.1.
2014 – 5 K 2767/13 E, BB 2014, 2457, rkr., jeweils zu allgemeinbildender und im nor-
malen Zeitschriftenhandel erhältlicher Computerliteratur; FG Münster v. 30.9.2010 – 5
K 3976/08 E, EFG 2011, 228, rkr., zu Aufwendungen für Tages- und Wochenzeitun-
gen.

▸ Als beruflich oder betrieblich veranlasst abziehbar sind dagegen Aufwendungen für
den Erwerb von

▹▹ Fachzeitschriften, da sie Arbeitsmittel darstellen (s. BFH v. 7.9.1989 – IV R
128/88, BStBl. II 1990, 19; BFH v. 2.2.1990 – VI R 112/87, BFH/NV 1990,
564);

▹▹ für den betrieblichen Wartebereich des Stpfl. bestimmten Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die dort zur Kunden-, Mandanten- oder Patientenlektüre ausliegen (glA
Heinicke in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 4 Rz. 520 „Fachliteratur“).
Hier ist indessen uE ein privater (nicht abziehbarer) Anteil herauszuschätzen, wenn
der Stpfl. die Zeitung oder Zeitschrift nach Betriebsschluss zur Lektüre mit nach
Hause nimmt; als Maßstab bietet sich mit BFH (BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01,
BStBl. II 2004, 958) grds. eine hälftige Aufteilung an.

Rundfunk: Der Betrieb von Radio- und Fernsehgeräten ist auch dann untrenn-
bar privat (mit-)veranlasst, wenn sie aufgrund eines allgemeinen Bedürfnisses
nach Information und Zerstreuung am Arbeitsplatz aufgestellt werden (glA
Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Fernseh-, Rundfunk- und Videogerät“ [6/
2018]; aA möglicherweise BFH v. 7.9.1989 – IV R 128/88, BStBl. II 1990, 19).
Zu kostenpflichtigen Zusatzangeboten („Premiere“- bzw. „Sky“-Abonnements)
bei Berufssportlern s. Anm. 47. Zur Absetzbarkeit von Rundfunkbeiträgen als
Zwangsaufwand de lege ferenda s. Kuhlmey, DStR 2015, 1542 (1545).

II. Für Haushalt aufgewendete Beträge (Satz 1) Anm. 44–46 § 12
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i) Besuch kultureller und sportlicher Veranstaltungen
Aufwendungen dieser Art spiegeln eine bestimmte Lebensart wider und sind
Ausdruck eines gewissen Lebensstandards. Sie gehören daher idR zu den nicht
abziehbaren Kosten der privaten Lebensführung, auch wenn sich eine mehr
oder weniger zufällige Verbindung zum Beruf herstellen lässt; in diesen Fällen
sind sie jedenfalls wegen ihrer Funktion als Repräsentationsaufwand iSd. Nr. 1
Satz 2 nicht als BA oder WK abziehbar.
Unmittelbarer Bezug zur beruflichen Tätigkeit: Aufwendungen für den
Veranstaltungsbesuch sind nur dann BA oder WK, wenn der Besuch für die Er-
werbstätigkeit nicht bloß förderlich ist, sondern die konkrete berufliche Tätigkeit
des Stpfl. nur anlässlich der Veranstaltung selbst ausgeübt werden kann (s.
Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 80 „Kulturelle Veranstaltungen“ [1/
2013]; Loebe in Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 24). Dies kann
zB bei einem Sportjournalisten oder einem Theaterkritiker der Fall sein, gilt aber
nicht für die Konzertbesuche eines Musiklehrers, auch wenn sie ihm dabei be-
hilflich sind, sich mit der zu unterrichtenden Materie vertraut zu machen (Fall
der beruflich/privaten Doppelmotivation; s. auch BFH v. 8.2.1971 – VI R 76/
68, BStBl. II 1971, 368). Aus dem gleichen Grund ist bei einem Profifußballspie-
ler oder Lizenzfußballtrainer der Bezug des kostenpflichtigen Privatfernsehens
(„Premiere/Sky-Bundesliga-Abonnement“) auch dann nicht als WK zu berück-
sichtigen, wenn es zur Vorbereitung auf künftige Gegner herangezogen werden
soll (FG Rhld.-Pf. v. 18.7.2014 – 1 K 1490/12, DStRE 2015, 1100, rkr.; FG
Münster v. 24.3.2015 – 2 K 3027/12 E, nv., rkr.; FG Düss. v. 14.9.2015 – 15 K
1712/15 E, EFG 2016, 1416, Az. BFH VI R 24/16).
Vereinsmitgliedschaften in Sportvereinen und gesellschaftlichen Zirkeln sind
uE – soweit überhaupt ein Bezug zur beruflichen Tätigkeit oder zum Betrieb
des Stpfl. besteht – auch unter Zugrundelegung der durch BFH (BFH v. 21.9.
2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) eingeleiteten Rechtsprechungsänderung
regelmäßig untrennbar privat mitveranlasst (für die Mitgliedschaft eines Polizis-
ten in einem Fitnessstudio s. BFH v. 22.5.2007 – VI B 107/06, BFH/NV 2007,
1690; s. Anm. 44; für die Mitgliedschaft von Geschäftsleuten in einem Golfclub
s. BFH v. 21.3.2013 – VI R 31/10, BStBl. II 2013, 700; Ortmann-Babel, BB
2010, 296; für die Mitgliedschaft in einem Karnevalsverein s. BFH v. 29.3.1994
– VIII R 7/92, BStBl. II 1994, 843; s. auch § 4 Anm. 872).

Einstweilen frei.

4. Unterhalt der Familienangehörigen

Gemäß Nr. 1 Satz 1 sind neben den Aufwendungen für den Haushalt des Stpfl.
auch die für den Unterhalt seiner Familienangehörigen bestimmten Beträge grds.
nicht abziehbar.
Unterhalt: In Betracht kommen Unterhaltsleistungen, sofern sie nicht bereits
Aufwendungen des Stpfl. für seinen eigenen Haushalt darstellen. Soweit es sich
bei den Familienangehörigen um solche handelt, die gegenüber dem Stpfl. unter-
haltsberechtigt sind, ist der Abzug der für den Unterhalt gemachten Aufwendun-
gen auch nach der Regelung in Nr. 2 ausgeschlossen.
Familienangehörige: Dieser Begriff deckt sich mit demjenigen der „Angehöri-
gen“ iSd. § 15 AO. Haushaltszugehörigkeit ist nicht erforderlich, auch nicht Un-
terhaltsberechtigung. In beschränktem Umfang kann eine Berücksichtigung der

§ 12 Anm. 47–50 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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Aufwendungen des Stpfl. für seine Familienangehörigen nach § 10 Abs. 1 Nr. 1
oder nach §§ 33, 33a möglich sein.
Abgrenzung zu Betriebsausgaben und Werbungskosten: Die Abziehbarkeit
von Leistungen an Familienangehörige als BA oder WK hängt nur davon ab, ob
die Aufwendungen durch die Erzielung von Einkünften veranlasst sind. Ist diese
Frage zu bejahen, so steht es dem Abzug nicht entgegen, dass der Angehörige
aus dem Empfangenen seinen Unterhalt bestreitet, der Stpfl. ihm daher keinen
Unterhalt zu gewähren braucht und die Beteiligten dies auch wollen. Die Auf-
wendungen erfolgen hier nicht „für“ den Unterhalt des Angehörigen; das Motiv,
dem Angehörigen die Bestreitung seines Unterhalts zu ermöglichen, tritt hinter
der beruflichen Veranlassung zurück (s. auch Anm. 103). Nicht abziehbar sind
dagegen die Bezüge eines (minderjährigen oder volljährigen) Kindes für die im
Rahmen des § 1619 BGB im elterlichen Hauswesen oder Geschäft geleisteten
Dienste.

Einstweilen frei.

III. Sog. Repräsentationsaufwendungen (Nr. 1 Satz 2)

1. Kein Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischte Aufwendungen

Nach Nr. 1 Satz 2 gehören zu den nicht abziehbaren Beträgen, die der Stpfl. für
seinen Haushalt und den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufwendet,
„auch die Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder ge-
sellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur
Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen“.
Die frühere, langjährige Rechtsprechung des BFH und – ihr folgend – der
FG hatte dieser Regelung ein umfassendes Aufteilungs- und Abzugsverbot für
gemischt veranlassten Aufwand entnommen und dessen Aufteilung in nicht ab-
ziehbare Aufwendungen für die Lebensführung und in BA oder WK nur zuge-
lassen, wenn objektive Merkmale und Unterlagen eine zutreffende und leicht
nachprüfbare Trennung ermöglichten und wenn außerdem der berufliche Nut-
zungsanteil nicht von untergeordneter Bedeutung war. Nach Auffassung der
Rspr. verbot die Vorschrift zur Wahrung der stl. Gerechtigkeit die Aufteilung
und damit den Abzug von Aufwendungen, die sowohl der Lebensführung dien-
ten als auch den Beruf förderten. Dadurch sollte verhindert werden, dass Stpfl.
durch eine mehr oder weniger zufällige oder bewusst herbeigeführte Verbindung
zwischen beruflichen und privaten Interessen Aufwendungen für ihre Lebens-
führung deshalb zT in einen estrechtl. relevanten Bereich hätten verlagern kön-
nen, weil sie einen Beruf hatten, der ihnen dies ermöglichte, während andere
Stpfl. gleichartige Aufwendungen aus zu versteuernden Einkünften hätten de-
cken müssen.
Grundlegend früher BFH v. 19.10.1970 – GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17; BFH v. 19.10.
1970 – GrS 3/70, BStBl. II 1971, 21; BFH v. 27.11.1978 – GrS 8/77, BStBl. II 1979,
213; zuvor bereits stRspr. seit BFH v. 24.11.1950 – IV 91/50 U, BStBl. III 1951, 23,
und unter Fortführung älterer Rspr. des RFH und des OFH; zust. Völlmeke, DStR
1995, 745 (750 f.) und – mit Modifikationen – Wolff/Schäfer, DB 2004, 775 (778 f.).
Ebenso früher die FinVerw. (vgl. zuletzt allgemein R 12.1 EStR 2008 und für gemischt
veranlasste Reisen R 12.2 EStG 2008). Im Schrifttum war diese Rspr. fast einhellig auf
Ablehnung gestoßen; vgl. nur Drenseck, DB 1987, 2483 (2485 f.); Drenseck in
Schmidt, 28. Aufl. 2009, § 12 Rz. 14 ff.; Eisendick, Das Aufteilungs- und Abzugsver-

III. Sog. Repräsentationsaufwendungen (Satz 2) Anm. 50–55 § 12
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bot, 1995; Jahn, StuW 2009, 184 (193); Kaminski/Kessler/Märkle/Mössner/Offer-
haus/Söhn, BB 2004, 1024 (1028 f.); Kottke, DStR 1992, 129; Kruse, FS Offerhaus,
1999, 491 (496); Offerhaus, BB 1979, 667 (668 f.); Ruppe in DStJG 3 (1980), 103
(139 ff.); Scheich, Das Abzugsgebot und -verbot gemischter Aufwendungen, 1996;
Söhn in DStJG 3 (1980), 13 (51 ff.); Tipke, StuW 1979, 193 (203 ff.); Wassermeyer,
StuW 1981, 245; Weber, StuW 2009, 184 (194). Ablehnend früher auch hier (§ 12 aF
Anm. 67) bis Lfg. 169 – Stand 3/1992 –, abrufbar im elektronischen HHR-Archiv un-
ter www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm.

Diese Rechtsprechung ist aufgegeben: Der BFH (BFH v. 21.9.2009 –
GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.3) geht nunmehr ausdrücklich davon
aus, dass weder der Wortlaut der Nr. 1 Satz 2 noch ihre Entstehungsgeschichte
noch die zahlreichen bisher bereits zugelassenen Ausnahmen noch die stl. Ge-
rechtigkeit noch Probleme der Nachprüfbarkeit oder der Praktikabilität es recht-
fertigen, aus der gesetzlichen Regelung ein allgemeines Aufteilungs- und Ab-
zugsverbot herzuleiten. Vielmehr reicht der Anwendungsbereich der Vorschrift
ihrem Wortlaut und den Umständen ihres Entstehens nach – wie ein Blick auf
die Gesetzesbegründung in RStBl. 1935, 33 (41) zeigt (s. Anm. 21) – nur so weit,
solche Lebensführungsaufwendungen in den Blick zu nehmen, die die wirt-
schaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Stpfl. mit sich bringt, und mit Be-
zug auf sie die Aussage zu treffen, dass derartige ihrer Natur nach private Auf-
wendungen nicht dadurch zu abziehbaren BA oder WK werden, dass sie zur
Förderung des Berufs dienen. Zweck der Vorschrift ist es, die vor Ergehen des
EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261) ergangene
Rspr. des RFH zu den sog. Repräsentationsaufwendungen umzusetzen; insoweit
hatte der RFH wegen der Schwierigkeiten der Abgrenzung zwischen Lebenshal-
tungskosten und WK zwar der Nichtabziehbarkeit von Lebenshaltungskosten
den Vorrang eingeräumt, zugleich jedoch beruflich veranlassten Mehraufwand
zum Abzug zugelassen.
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter Hinweis auf RFH v. 7.3.1928,
StuW 1928 II, Sp. 312; RFH v. 15.1.1930, RStBl. 1930, 265; RFH v. 20.3.1930, RFHE
27, 82; RFH v. 17.7.1930, RStBl. 1931, 6; RFH v. 13.11.1930, RStBl. 1931, 108; RFH
v. 29.4.1931, RStBl. 1931, 905; RFH v. 10.6.1931, StuW 1931 II, Sp. 1305; RFH v.
16.9.1931, RStBl. 1931, 921; RFH v. 4.5.1932, RStBl. 1932, 727; RFH v. 23.6.1933,
RStBl. 1933, 811.

2. Begriff des Repräsentationsaufwands

Welche Aufwendungen im Einzelnen unter die in Nr. 1 Satz 2 bezeichneten Le-
bensführungsaufwendungen fallen – die von der hM üblicherweise unter dem
Begriff des „Repräsentationsaufwands“ zusammengefasst werden –, ist bislang
nicht abschließend geklärt.
Die einzelnen Tatbestandsmerkmale der Vorschrift ergeben folgenden Be-
fund:

▸ „Dazu gehören auch“: Die Wendung ordnet die in Nr. 1 Satz 2 aufgeführten
Ausgaben (s.u.) den gem. Nr. 1 Satz 1 erst recht nicht abziehbaren (unmittel-
baren) Aufwendungen für den Haushalt des Stpfl. (s. Anm. 33–47) und für den
Unterhalt seiner Familienangehörigen (s. Anm. 50) zu. Daraus könnte entnom-
men werden, dass die Formulierung auf eine enge Begrenzung von Nr. 1 Satz 2
auf Haushalts- und Unterhaltsaufwendungen schließen lasse. Der Wortlaut
spricht uE indessen dafür, dass mit Nr. 1 Satz 2 – über Nr. 1 Satz 1 hinaus-
gehend – im Sinne einer gesetzlichen Fiktion (vgl. Drenseck, DB 1987, 2483
[2486]) die typisierende Zuweisung weiterer (von Nr. 1 Satz 1 noch nicht erfass-

§ 12 Anm. 55–56 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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ter) Aufwendungen zum nicht abziehbaren Lebensführungsaufwand einhergeht,
wobei diese Typisierung insoweit – eingeschränkt – rechtsgestaltende Wirkung
zeitigt.

▸ Der Begriff der „Aufwendungen“ entspricht demjenigen der „aufgewendeten Be-
träge“ (s. Anm. 30).

▸ Aufwendungen „für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt“: Aufgrund dieser Wendung betrifft Nr. 1 Satz 2
zunächst solche Aufwendungen, die darauf zurückzuführen sind, dass die wirt-
schaftliche oder gesellschaftliche Position des Stpfl. zu einem ihr angepassten
Lebensstil führt, der mit Mehraufwendungen verbunden ist (Renommee- und
Repräsentationsaufwand). Ob die Vorschrift darüber hinaus auch einzelne Auf-
wendungen erfasst, die zwar Ausfluss der wirtschaftlichen oder gesellschaftli-
chen Stellung sind, ohne jedoch gerade als Ausdruck einer darauf beruhenden
spezifischen Lebensweise empfunden zu werden (zB die Bildungsreise eines Re-
ligionslehrers durch das Heilige Land oder die Teilnahme an einer Regenerati-
onskur; s. Anm. 73), ist eine Frage der Auslegung. Dass die wirtschaftliche oder
gesellschaftliche Stellung des Stpfl. die Ausgaben gerade „fordert“, wird nach
dem Wortlaut der Vorschrift („mit sich bringt“) jedoch nicht vorausgesetzt (aA
G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 111 [9/2018]).

▹▹ Bezug zur beruflichen Stellung: Dem Wortlaut zufolge ist zwar der Bezug zur wirt-
schaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung des Stpfl. entscheidend, nicht
hingegen der Bezug zu seiner beruflichen Stellung. Indessen ist die berufliche
Stellung bei Personen, die im Erwerbsleben stehen, in aller Regel die maßgeb-
liche Grundlage für die eigene wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Stel-
lung, die durch den beruflichen Erfolg und das im Erwerbsleben Erreichte
geprägt wird. Soweit die wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Stellung nicht
auf der Erwerbstätigkeit, sondern auf dem überkommenen Besitz (zB auf
ererbtem Vermögen) des Stpfl. gründet, ist ein Bezug der mit dieser Stellung
verbundenen Ausgaben zur „Förderung des Berufs“ ohnehin kaum vorstell-
bar. Diese Aufwendungen stellen idR schon im Ansatz keine BA oder WK
dar und berühren die durch § 12 geregelte Frage nach der Abgrenzung von
Privat- und Erwerbssphäre (s. Anm. 3) daher nicht.

▹▹ Lebensstil: Renommee- und Repräsentationsaufwand sind Ausdruck eines spe-
zifischen Lebensstils. Auf sie beschränkt sich die Regelung in Nr. 1 Satz 2,
wenn das Relativpronomen „die“ in dem restriktiven Relativsatz: „die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung (…) mit sich bringt“ als auf das
Substantiv „Lebensführung“ bezogen zu verstehen ist; nicht abziehbar wäre
dann allein der Aufwand für eben diejenige Lebensführung, die der wirt-
schaftlichen oder gesellschaftlichen Position geschuldet ist. Als Bezugswort
des Relativpronomens „die“ kommt indessen auch die einleitende Wendung
„die Aufwendungen“ in Betracht. Diese Auslegung ist uE dem Wortlaut nach
näherliegend, da sich auch das Personalpronomen „sie“ im letzten Halbsatz:
„auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit (…) erfolgen“
unmissverständlich auf das Wort „Aufwendungen“ bezieht. Mit Nr. 1 Satz 2
sprachlich gemeint sind daher – über den gerade dem Lebensstil geschuldeten
Aufwand hinaus – alle diejenigen Lebensführungs-Aufwendungen, die der
Stpfl. aus Anlass seiner wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung auf
sich nimmt (ebenso BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter
C.III.3.a; Pezzer, DStR 2010, 93 [95]).

III. Sog. Repräsentationsaufwendungen (Satz 2) Anm. 56 § 12
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▸ „(…) auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfol-
gen“: In der Regel reicht es zur Feststellung der beruflichen bzw. betrieblichen
Veranlassung einer Aufwendung aus, dass sie – wenn objektiv ein Zusammen-
hang mit der Erwerbsleistung besteht – nach den subjektiven Vorstellungen des
Stpfl. dem Beruf oder der betrieblichen Tätigkeit förderlich ist (s. § 9 Anm. 147).
Dieser Grundsatz wird für die von Nr. 1 Satz 2 erfassten Lebensführungsauf-
wendungen aus Anlass der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung (s.o.)
dahin eingeschränkt, dass die bei ihnen bloß beiläufige Förderung des Berufs zu
schwach ausgeprägt ist, als dass sie für die Annahme einer beruflichen Veranlas-
sung ausreichen würde (vgl. Arndt in KSM, § 12 Rz. B 6 [10/2002]).
Repräsentations- und Renommee-Aufwendungen idS sind solche Ausgaben
des Stpfl., zu denen er sich aufgrund seiner Position im Erwerbsleben verpflich-
tet sieht und denen er sich nach Brauch und Sitte billigerweise nicht entziehen
kann. Die Rspr. des RFH verstand hierunter – vor Inkrafttreten der Vorschrift –
den Aufwand, der einem Stpfl. daraus erwächst, dass er „auf Grund seiner Stel-
lung verpflichtet (ist), seinen Haushalt in einer Weise zu führen, die über das sei-
nem Stande Entsprechende hinausgeht“ (RFH v. 7.3.1928, RStBl. 1928, 167
[168]). Hierzu zählen nach Ansicht des Schrifttums etwa:
– „Ausgaben für gehobene Bedürfnisse, wie sie von Steuerpflichtigen in ge-
hobener wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Position, insbesondere aus
Gründen der Repräsentation oder des Renommees (Lebenskomfort)“ getätigt
werden (Tipke, StuW 1979, 193 [204]);

– „Aufwendungen für gesellschaftliche Veranstaltungen, für Einladungen und
Feiern, für sportliche Zwecke wie Tennisanlagen, Segelboote, Flugzeuge, für
die Unterhaltung kostspieliger Parkanlagen, Landhäuser usw., kurz (…) Auf-
wendungen ‚zur Befriedigung des Renommierbedürfnisses‘“ (Kratzsch in
Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 20b [12/2015]);

– „Aufwendungen für einen gehobenen Lebensstil (…), den der Steuerpflichti-
ge aus wirtschaftlichen Gründen (soziale Akzeptanz durch Geschäftsfreunde)
oder aus gesellschaftlichen Gründen (Erwartungshaltung der Allgemeinheit)
glaubt, führen zu müssen“ (Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 84 [2/2016]);

– „Mehraufwendungen für Wohnung, Kleidung, Ernährung, Bewirtung von
Gästen, Unterhaltung von Luxusgütern (zB Segeljacht, Jagdrevier), kostspie-
lige Sportarten (zB Segeln, Reiten, Golf) und vieles mehr“ (hier früher zu
§ 12 aF Anm. 60 bis Lfg. 169 – Stand 3/1992 –, abrufbar im elektronischen
HHR-Archiv unter www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm);

– „ein engerer Restbereich eigentlich ‚gemischter‘, aber gleichwohl nicht auftei-
lungs- und abzugsfähiger Aufwendungen, dessen Leitbild die soziale Erwar-
tung und dessen Kerngehalt Repräsentationsaufwendungen aller Art (ein-
schließlich der Kosten zB für gehobene Kleidung, Kosmetika, private
Bewirtung) bilden dürften“ (Seiler in Kirchhof, 17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 2);

– „Ausgaben für gehobene Bedürfnisse (…), zB für gesellschaftliche Veranstal-
tungen, Luxusgüter, kostspielige Sportarten, gehobene Kleidung, Kosmetika
uä.“, die dem „bürgerlichen Sozialzwang“ geschuldet sind (Schmieszek in B/
B, § 12 Rz. 91 [4/2018]);

– „Ausgaben, zu denen der Steuerpflichtige sich aufgrund seiner beruflichen
Position verpflichtet sieht und denen er sich nicht entziehen kann“ (Loebe in
Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 31);

– Aufwendungen des Stpfl. „zur Aufrechterhaltung seiner gesellschaftlichen
Stellung, seines wirtschaftlichen Standings“, „vor allem für Wohnung, Klei-

§ 12 Anm. 56 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung
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dung, Kosten für gesellschaftliche Verpflichtungen“ (Leisner-Egensperger,
DStZ 2010, 185 [190]);

– „Kosten, die den Lebensstil des Steuerpflichtigen betreffen, auf seine berufli-
che und gesellschaftliche Stellung und auf die daraus resultierenden Erwar-
tungen zurückzuführen sind (…), insb. Ausgaben für an die Stellung ange-
passte gehobene Kleidung oder private Bewirtungen“ sowie „besondere
Ernährung oder Güter (Uhr, Pkw), eine repräsentative Wohnung oder Kos-
metika“ (G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12
Rz. 109, Rz. 547 [9/2018]);

– der „Nadelstreifenanzug des Unternehmers“ (Jahn, GStB 2010, 39 [41]).
Die Finanzverwaltung hat sich gleichfalls dieser im Schrifttum vertretenen An-
sicht angeschlossen. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei dem von Nr. 1 Satz 2
erfassten Lebensführungsaufwand um solche Aufwendungen handelt, die mit
dem persönlichen Ansehen des Stpfl. in Zusammenhang stehen, dh. der Pflege
der sozialen Verpflichtungen dienen. Derartige Repräsentationsaufwendungen
sieht sie demzufolge etwa idR in Aufwendungen für gesellschaftliche Veranstal-
tungen und allgemein für Veranstaltungen, die vom Stpfl. ausgerichtet werden
und denen ein persönlicher Anlass (zB Geburtstag oder Trauerfeier) zugrunde
liegt (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614,
Rz. 5).
Stellungnahme: Unter Nr. 1 Satz 2 fallen uE indessen nicht nur Ausgaben zur
Befriedigung des Renommierbedürfnisses und Aufwendungen mit Repräsentati-
onscharakter im engeren Sinne, sondern auch andere Lebensführungskosten mit
beiläufigem beruflichen Bezug, wenn sie auch nach der durch BFH (BFH v.
21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) in die Wege geleiteten Rechtspre-
chungsänderung nicht trennbar und damit nicht aufteilbar oder wegen ihrer Zu-
gehörigkeit zu den nicht aufteilbaren unverzichtbaren Aufwendungen für die Le-
bensführung oder wegen eines nur geringfügigen beruflichen (betrieblichen)
Veranlassungsbeitrags nicht abziehbar sind (glA Thürmer in Blümich, § 12
Rz. 93 [6/2018]; Loebe in Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 31; s.
dazu im Einzelnen Anm. 71 ff.), denn auch diese Aufwendungen lassen einen
zumindest geringfügigen beruflichen oder betrieblichen Veranlassungsbeitrag er-
kennen.
Wäre dem nicht so und würde es sich in den genannten Fällen insoweit schon im An-
satz nicht um BA bzw. WK handeln (so Heger, DB 2016, 249 [252]; wie hier aber
Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 38 [4/2018]), wäre es nicht zu erklären, aus welchen
Gründen der erwerbsbezogene Anteil bei gemischt beruflich (betrieblich) und durch ei-
nen SA-Tatbestand veranlassten Aufwendungen abziehbar bleibt (so aber BFH v. 10.6.
1986 – IX R 11/86, BStBl. II 1986, 894; BFH v. 22.6.1990 – VI R 2/87, BStBl. II 1990,
901; BFH v. 29.4.1992 – VI R 33/89, BFH/NV 1992, 733; für den Fall des ununter-
scheidbaren [dh. untrennbaren] Zusammenhangs ausdrücklich BFH v. 18.4.1996 – VI
R 54/95, BFH/NV 1996, 740).

Der Ausschluss eines solchen – insgesamt zwar untergeordneten, aber dennoch
durch die Erzielung von Einkünften veranlassten – Aufwendungsteils vom BA-
oder WKAbzug lässt sich am Überzeugendsten durch die Überlegung rechtferti-
gen, dass es sich auch insoweit idR um Lebensführungsaufwand handelt, mit
dem nur beiläufig eine Förderung beruflicher bzw. betrieblicher Belange einher-
geht. Gerade auf diese Fälle aber ist die Regelung in Nr. 1 Satz 2 uE zugeschnit-
ten (ebenso bereits Kaminski/Kessler/Märkle/Mössner/Offerhaus/Söhn,
BB 2004, 1024 [1029]): Sie qualifiziert in typisierender Weise eigentlich gemisch-
te Aufwendungen in reinen Lebensführungsaufwand um, wenn sie vorrangig
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durch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Stpfl. bedingt sind
und bloß am Rande (beiläufig) zur Förderung der Berufstätigkeit erfolgen (glA
Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 22 [1/2013]). Diese Beiläufigkeit kann
sich daraus ergeben, dass der berufliche (betriebliche) Anteil an der Veranlas-
sung der Aufwendungen von rechnerisch untergeordneter Bedeutung ist oder
bei wertender Betrachtung gegenüber den grundlegenden Belangen der Lebens-
führung nicht ins Gewicht fällt. Die Beiläufigkeit kann aber in gleicher Weise
auch auf der Erkenntnis beruhen, dass der berufliche (betriebliche) Veranlas-
sungsbeitrag nicht quantifizierbar ist und damit allenfalls einer grob typisieren-
den, jedoch nicht an objektiven Maßstäben ausgerichteten (griffweisen) Schät-
zung zugänglich wäre, die zudem gesetzlich nicht vorgesehen ist. Derart
beiläufig dem Einkommenserwerb förderlichen Aufwendungen – die idR in glei-
cher Weise auch entstanden wären, wenn der berufliche Bezug nicht gegeben ge-
wesen wäre – wird durch Nr. 1 Satz 2 typisierend insgesamt der Charakter als
BA oder WK entzogen (im Erg. ähnlich auch Classen in Lademann, § 12 Rz. 12
[12/2013]).
Diese Auslegung ist mit dem Wortlaut der Nr. 1 Satz 2 vereinbar, der sich – wie oben
gezeigt wurde – eben nicht nur auf (Repräsentations-)Aufwendungen im engeren Sinne
beschränkt, die gerade dem durch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung be-
dingten Lebensstil des Stpfl. geschuldet sind. Ihr lässt sich uE auch nicht entgegenhal-
ten, dass ausweislich der Entstehungsgeschichte die Funktion der Norm durch die
Rspr. des RFH zu den Repräsentationsaufwendungen geprägt sei, denn in der heutigen
Zeit haben Stpfl. vergleichbare Repräsentationsverpflichtungen, wie sie noch in den
zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts bei bestimmten Berufsbildern
die Regel gewesen sein mögen, nur noch ausnahmsweise zu tragen. Entgegen einzelner
Äußerungen im Schrifttum (Leisner-Egensperger, DStZ 2010, 185 [191]; ähnlich auch
Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 91 [4/2018]) ist Nr. 1 Satz 2 indessen keineswegs bloß
„normativer Ausdruck einer bourgeoisen Zeit“, sondern geltendes Recht und mitnich-
ten unter Übernahme der Sichtweise des historischen Gesetzgebers auszulegen, son-
dern im Lichte der späteren Rechtsentwicklung zu verstehen, die der Vorschrift – un-
geachtet der umstrittenen und nunmehr auch vom BFH aufgegebenen These vom
„allgemeinen“ oder „umfassenden“ Aufteilungs- und Abzugsverbot – weit überwie-
gend jedenfalls ein Abzugsverbot für untrennbar gemischt veranlassten und für nur ge-
ringfügig beruflich (betrieblich) veranlassten Aufwand beigemessen hat. Soweit zur
Rechtfertigung der Ansicht, der Anwendungsbereich der Nr. 1 Satz 2 beschränke sich
auf Repräsentationsaufwendungen im engeren Sinne, auf die sog. amtliche Begr. in
RStBl. 1935, 33 (41) verwiesen wird (s. dazu Anm. 21), ist zu bemerken, dass weder
der Gesetzgebungsprozess mit den heutigen Maßstäben zu messen noch die Qualität
der besagten Gesetzesbegründung mit den Gesetzesmaterialien moderner Steuergeset-
ze zu vergleichen ist (die Gesetzesnorm wurde im Zuge des EStG 1934 v. 16.10.1934
[RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261] von der Reichsregierung erlassen, die sich hier-
zu auf Art. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich v. 24.3.
1933, RGBl. I 1933, 141 – sog. Ermächtigungsgesetz – berufen konnte und die auch
als amtierender Gesetzgeber die sog. amtliche Begr. zu verantworten hatte).

Einstweilen frei.

IV. Abziehbarkeit gemischter Aufwendungen

1. Änderung der Rechtsprechung

Der BFH hat erst vor wenigen Jahren – mit BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.
2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) – seine bisherige stRspr. ausdrücklich auf-
gegeben, der zufolge sich aus Nr. 1 Satz 2 ein umfassendes Aufteilungs- und Ab-
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zugsverbot für sämtliche Aufwendungen ergeben hatte, die durch die Lebens-
führung veranlasst waren, zugleich aber auch beruflichen Zwecken dienten (sog.
gemischte Aufwendungen; grundlegend früher BFH v. 19.10.1970 – GrS 2/70,
BStBl. II 1971, 17; BFH v. 19.10.1970 – GrS 3/70, BStBl. II 1971, 21; BFH v.
27.11.1978 – GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213; s. bereits Anm. 55).
Reichweite der Rechtsprechungsänderung: Die durch BFH v. 21.9.2009
(BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) eingeleitete Rechtspre-
chungsänderung wirkt sich uE auf sämtliche Fallgruppen aus, die vom bislang
aus Nr. 1 Satz 2 hergeleiteten Aufteilungs- und Abzugsverbot erfasst waren.
Dem Tenor nach betrifft – und bejaht – die Entsch. des Großen Senats zwar le-
diglich die Frage, ob Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt be-
ruflich (betrieblich) und privat veranlassten Reisen nach Maßgabe der beruflich
(betrieblich) und privat veranlassten Zeitanteile der Reise in abziehbare WK
bzw. BA und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung
aufgeteilt werden können, wenn die beruflich (betrieblich) veranlassten Zeit-
anteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Nur diese
Fallgruppe war letztlich auch Gegenstand des an den Großen Senat gerichteten
Vorlagebeschlusses des VI. Senats des BFH v. 20.7.2006 – VI R 94/01, BStBl. II
2007, 121. Zur Begr. seiner Entsch. legt der Große Senat indessen explizit und
ausführlich dar, dass Nr. 1 Satz 2 einer Aufteilung von gemischt veranlassten,
aber anhand ihrer beruflichen und privaten Anteile trennbaren Reisekosten nicht
entgegensteht, weil er nach erneuter Überprüfung der Auffassung ist, dass die
Regelung kein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot normiert (BFH v.
21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.3). Diese Erkenntnis
stützt der BFH mit überzeugenden Gründen darauf, dass weder der Wortlaut
der Vorschrift noch ihre Entstehungsgeschichte noch die zahlreichen bisher be-
reits zugelassenen Ausnahmen noch die stl. Gerechtigkeit noch Probleme der
Nachprüfbarkeit oder der Praktikabilität es rechtfertigen, aus der gesetzlichen
Regelung ein umfassendes Abzugsverbot herzuleiten.
Im Grundsatz folgt der Große Senat damit – wie er selbst betont – der Auffassung des
VI. Senats des BFH, der in seinem Vorlagebeschluss BFH v. 20.7.2006 (VI R 94/01,
BStBl. II 2007, 121) darauf hingewiesen hatte, dass die folgerichtige Umsetzung der
mit dem objektiven Nettoprinzip getroffenen Belastungsentscheidung (s. Anm. 3) ein
Aufteilungs- und Abzugsverbot nur bei tatsächlich untrennbaren Aufwendungen in
dem Sinn erfordert, dass die unterschiedlichen beruflichen bzw. betrieblichen und pri-
vaten Veranlassungszusammenhänge der (einheitlichen) Aufwendung nicht quantifi-
zierbar sind, weil sachgerechte, objektive Aufteilungskriterien fehlen.

Damit sind sämtliche in der bisherigen Rspr. entwickelten Argumente für das
sog. Aufteilungs- und Abzugsverbot hinfällig geworden (vgl. Pezzer, DStR 2010,
93 [95]). Infolgedessen lässt sich uE – über die im konkreten Fall entschiedene
Behandlung gemischter Reisekosten hinaus – auch in allen anderen Fallgruppen
(trennbaren) gemischten Aufwands die früher von der Rspr. gewählte Begr. für
die Versagung eines (anteiligen) BA- bzw. WKAbzugs nicht mehr aufrechterhal-
ten (ebenso Albert, FR 2010, 220 [223]; Bergkemper, DB 2010, 147 [148];
Spindler, FS J. Lang, 2010, 589 [599]; Streck, NJW 2010, 896; Söhn, FS Spind-
ler, 2011, 795). Für sowohl privat als auch zu Erwerbszwecken genutzte Räume
und Arbeitsecken in der eigenen Wohnung hat der Große Senat mittlerweile
zwar die bisherige Rspr. bestätigt und insoweit am vollständigen Abzugsverbot
festgehalten (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265; s. im Einzelnen
Anm. 82). Diese Entsch. stützt sich jedoch maßgeblich auf die Erwägung, dass
der Gesetzgeber für diesen Problemkreis mit der Abzugsbeschränkung für häus-
liche Arbeitszimmer (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b) eine abschließende Spezialrege-
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lung getroffen hat. Es ist daher absehbar, dass es zu weiteren Folgeentscheidun-
gen des BFH zur Abziehbarkeit anderer gemischt veranlasster Aufwendungen in
Fallgruppen kommen wird, die bis 2009 ebenfalls unter das Aufteilungs- und
Abzugsverbot fielen und für die es an einer vergleichbaren Regelung fehlt (zur
Tragweite der Rechtsprechungsänderung s. im Einzelnen Anm. 71).
Die Finanzverwaltung hat sich der durch BFH v. 21.9.2009 (GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672) eingeleiteten Rechtsprechungsänderung für alle noch offe-
nen Fälle im Wesentlichen angeschlossen (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/
07/10003:002, BStBl. I 2010, 614), jedoch mit der Maßgabe, dass, „soweit der
BFH bisher die Abziehbarkeit anderer gemischter Aufwendungen mangels ob-
jektiver Aufteilungskriterien abgelehnt hat, (…) weiterhin von der Nichtabzieh-
barkeit auszugehen (ist)“ (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002,
BStBl. I 2010, 614, Rz. 19).
Es ist noch unklar, wie sich diese Einschränkung in der Verwaltungspraxis aus-
wirken wird. Abzuwarten bleibt zudem, ob sich der Gesetzgeber in einzelnen
Fallgruppen (wie schon vor der Rechtsprechungsänderung bei häuslichen Ar-
beitszimmern geschehen) zu einer ausdrücklichen gesetzlichen Fixierung eines
Aufteilungsverbots auch für trennbare Aufwendungen entschließen sollte oder
aber – was mit Blick auf das objektive Nettoprinzip (s. Anm. 3) vorzuziehen wä-
re – wie bereits zum beruflich veranlassten Mehraufwand für Verpflegung (§ 9
Abs. 4a) geschehen, von der allein ihm zustehenden Möglichkeit der Typisierung
und Pauschalierung im Bereich der gemischt veranlassten Aufwendungen Ge-
brauch machen wird (vgl. Jochum, DStZ 2010, 665 [666]).

Einstweilen frei.

2. Abziehbarkeit gemischten und trennbaren Aufwands

a) Aufteilbarkeit gemischten Aufwands
Mit der durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672) eingeleiteten Rechtsprechungsänderung (s. Anm. 60) hat die jahrzehntealte
Kontroverse zwischen der durch den BFH und die FinVerw. geprägten Besteue-
rungspraxis einerseits und dem estl. Schrifttum andererseits – das der früheren
Auffassung des BFH fast einhellig ablehnend gegenüber gestanden hatte (vgl.
die Nachweise in Anm. 55) – ein vorläufiges Ende gefunden. Auf Nr. 1 Satz 2
lässt sich – wie der BFH überzeugend begründet hat – ein generelles und umfas-
sendes Aufteilungs- und Abzugsverbot nicht stützen. Damit steht nunmehr fest,
dass bei gemischt beruflich (betrieblich) und privat veranlassten Aufwendungen
grds. eine Aufteilung der Kosten nach sachgerechten Maßstäben und der estl.
Abzug des beruflich (betrieblich) veranlassten Aufwendungsteils zu erfolgen hat.
Lediglich der privat veranlasste Teil ist weder als BA noch als WK abziehbar.
Begriff des gemischten Aufwands: Gemischter Aufwand liegt vor, wenn die-
selbe einheitliche Aufwendung nebeneinander von mehreren unterschiedlich zu
bewertenden Veranlassungsbeiträgen getragen wird (glA Thürmer in Blümich,
§ 12 Rz. 100 [6/2018]).

▸ Einkommenserzielung und Einkommensverwendung: Für das EStG prägend ist die
Unterscheidung zwischen der durch die einzelnen Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1)
definierten Sphäre der Einkommenserzielung und der Sphäre der Einkommens-
verwendung (s. Anm. 3). Demgemäß ist zu trennen zwischen den den jeweiligen
Einkünften zuzuordnenden Erwerbsaufwendungen einerseits (BA und WK)
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und den Kosten der Lebensführung andererseits (die gem. Nr. 1 grds. nicht ab-
ziehbar sind). Aufwendungen sind dann estl. als durch die Erzielung von Ein-
künften veranlasst anzusehen, wenn sie mit ihnen in einem strechtl. anzuerken-
nenden wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.
Vgl. BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.1.a.

▸ Auslösendes Moment: Ob ein hinreichender wirtschaftlicher Zusammenhang mit
der Erzielung von Einkünften besteht, hängt nach Auffassung des BFH maß-
geblich zum einen von der wertenden Beurteilung des die betreffenden Aufwen-
dungen „auslösenden Moments“ und zum anderen davon ab, ob dieses aus-
lösende Moment der estl. relevanten Erwerbssphäre zuzuweisen ist.
Sog. zweistufige Prüfung; stRspr. seit BFH v. 4.7.1990 – GrS 2-3/88, BStBl. II 1990,
817, unter C.II.2.b; vgl. BFH v. 23.1.1991 – X R 37/86, BStBl. II 1991, 398; BFH v.
24.5.2000 – VI R 147/99, BStBl. II 2000, 476; BFH v. 9.12.2003 – VI R 185/97,
BStBl. II 2004, 491; BFH v. 1.12.2005 – IV R 26/04, BStBl. II 2006, 182; BFH v. 18.4.
2007 – XI R 60/04, BStBl. II 2007, 762; BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672, unter C.III.1.a; BFH v. 5.7.2012 – VI R 50/10, BStBl. II 2013, 282; BFH v. 20.10.
2016 – VI R 27/15, BStBl. II 2018, 441.

Das auslösende Moment wird im Regelfall durch die Gründe bestimmt, die den
Stpfl. zur Tätigung der Aufwendungen bewogen haben und die Grundlage für
seine Entsch. bilden, den Aufwand zu tragen (s. im Einzelnen Anm. 63). Dabei
ist es je nach den Umständen des Einzelfalls denkbar, dass dieselbe einheitlich
angefallene Aufwendung nebeneinander auf mehreren Veranlassungsbeiträgen
beruht, die je für sich gesehen nicht unbedeutend und mit Blick auf die Unter-
scheidung zwischen Erwerbs- und Lebensführungssphäre unterschiedlich zu be-
werten sind (gemischter Aufwand).
So BFH v. 21.9.2009 (GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.2) in Bezug auf die
Hin- und Rückreisekosten für eine beruflich veranlasste Reise, der ein Erholungsurlaub
hinzugefügt wird. Vgl. auch BFH v. 15.1.2015 – I R 48/13, BStBl. II 2015, 713, unter
II.3.b.cc.bbb: „Der für die steuerliche Beurteilung maßgebliche Veranlassungszusam-
menhang ist nach heutigem Verständnis weniger durch die (naturwissenschaftliche)
Kausalität, als vielmehr durch das Prinzip der wertenden Selektion der Aufwandsursa-
chen gekennzeichnet.“

▸ Veranlassungsbeiträge von völlig untergeordneter Bedeutung führen nicht zu gemisch-
ten Aufwendungen. Ist das auslösende Moment in beruflicher Hinsicht unbe-
deutend, eröffnet dies den anteiligen BA- oder WKAbzug nicht. Umgekehrt
steht eine unbedeutende private Mitveranlassung dem vollständigen Abzug als
BA oder WK nicht entgegen (s. auch Anm. 72).
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.2.b. In die gleiche Rich-
tung geht auch BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614,
Rz. 11 f.

▸ Finden sich keinerlei Anhaltspunkte für eine private Mitveranlassung, handelt es sich
gleichfalls nicht um gemischten Aufwand, sondern insgesamt um abziehbare BA
bzw. WK. Dies gilt auch für den gegenüber der Lebensführung abgrenzbaren
Mehraufwand, den der Gesetzgeber typisierend (und insoweit deklaratorisch) als
(fast) ausschließlich beruflich (betrieblich) veranlasst ansieht und für den er aus-
drücklich den BA- oder WKAbzug eröffnet hat, so vor allem für:
– Verpflegungsmehraufwand (§ 9 Abs. 4a; s. § 9 Anm. 563 ff.);
– dHf (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5; s. § 9 Anm. 489 ff.);
– typische Berufskleidung (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6; s. § 9 Anm. 514 ff.).
Berufliche Überlagerung bei unbedeutendem privaten Veranlassungsbei-
trag: Kosten, die untrennbar sowohl privat als auch beruflich veranlasst sind,
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sind im Einzelfall der stl. erheblichen Berufssphäre zuzuordnen, wenn die Auf-
wendungen so stark durch die berufliche oder betriebliche Situation geprägt
sind, dass der private Veranlassungsbeitrag bei wertender Betrachtung unbedeu-
tend ist und von ihr (fast) vollständig überlagert wird.
So BFH v. 5.7.2012 – VI R 50/10, BStBl. II 2013, 282, in Bezug auf Aufwendungen für
Telefonate privaten Inhalts, die nach einer mindestens einwöchigen Auswärtstätigkeit
entstehen (s. im Einzelnen Anm. 97).

Arbeitsmittel und vergleichbare berufsnotwendige Aufwendungen: Nach
BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter
C.III.3.d) kann dem Stpfl. der Abzug von BA oder WK nicht mit der Begr. ver-
sagt werden, sein Beruf erfordere Aufwendungen, die für andere Stpfl. Privatauf-
wendungen sind (so auch BFH v. 21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010, 687).
Aufwendungen, die betriebs- bzw. berufsnotwendig (und nicht für die Erwerbs-
tätigkeit des Stpfl. bloß förderlich) sind, sind daher bei wertender Betrachtung
selbst dann nicht gemischt veranlasst, wenn ein untergeordneter privater Ver-
anlassungsbeitrag nicht ausgeschlossen werden kann. Für sie rechtfertigt sich uE
der volle BA- bzw. WKAbzug durch den die stRspr. prägenden Grundsatz der
Unbeachtlichkeit geringfügiger Einflüsse (s. Anm. 72, dort zum umgekehrten
Fall der unbedeutenden beruflichen Mitveranlassung; s. im Einzelnen zu Ar-
beitsmitteln auch Anm. 80).

Beispiel: Von einem Berufs-Skilehrer neu angeschaffte Ski (BFH v. 21.9.2009 –
GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672); von BFH v. 21.4.2010 – VI R 66/04, BStBl. II 2010,
685, offen gelassen für sportpraktische Pflichtveranstaltungen eines angehenden Sport-
mediziners (s. Anm. 44).

b) Bestimmung des auslösenden Moments
Ob rein beruflicher, rein privater oder aber gemischt veranlasster Aufwand vor-
liegt, der zu einem teilweisen BA- oder WKAbzug führen kann, hängt von den
Gründen ab, die den Stpfl. zur Tätigung der Aufwendungen bewogen haben
und – ggf. nebeneinander – das „auslösende Moment“ für seine Entsch. bilden,
den Aufwand zu tragen (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, un-
ter C.III.2; s. zum Veranlassungsprinzip ausführl.Weber, StuW 2009, 184).
Mehrzahl von Veranlassungsbeiträgen: Aufwendungen können gleichzeitig
mit mehreren Einkunftsarten in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, wenn
sie vom Stpfl. nebeneinander zur Sicherung unterschiedlicher Einnahmequellen
eingesetzt werden (vgl. BFH v. 9.12.2003 – VI R 35/96, BStBl. II 2004, 641;
BFH v. 18.8.2005 – VI R 39/04, BStBl. II 2006, 428). In gleicher Weise kann
das auslösende Moment bei gemischten Aufwendungen nebeneinander durch
erwerbs- und lebensführungsbezogene Gründe gebildet werden (BFH v. 15.1.
2015 – I R 48/13, BStBl. II 2015, 713, unter II.3.b.cc.bbb: „Prinzip der werten-
den Selektion der Aufwandsursachen“; Schneider, FS BFH, 2018, 1243 [1244]:
Zurechnung von Handlungserfolgen „unter Rückgriff auf von Rechts wegen
vorgegebenen [sic] Wertungen“).

Beispiel 1: Entschluss zur Übernahme der Hin- und Rückreisekosten für eine beruf-
lich veranlasste Reise, der ein Erholungsurlaub hinzugefügt wird (BFH v. 21.9.2009 –
GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.2).

Nachweis des auslösenden Moments: Inwieweit die Aufwendungen in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit einer Einkunftsart stehen und inwieweit sie
privat mitveranlasst sind, lässt sich nur anhand der gesamten Umstände des je-
weiligen Einzelfalls ermitteln. Da an der Grenzlinie zwischen Berufs- und Privat-
sphäre ein Anreiz besteht, Privataufwendungen als beruflich veranlasst dar-
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zustellen, darf sich der Tatrichter zur Ermittlung des auslösenden Moments idR
nicht allein auf die Darstellung des Stpfl. stützen, wenn es an entsprechenden
Nachweisen für dessen Sachvortrag fehlt. Es ist Sache des Stpfl., die berufliche
Veranlassung der Aufwendungen im Einzelnen umfassend darzulegen und nach-
zuweisen. Lassen sich keine Gründe feststellen, die eine berufliche Veranlassung
der Aufwendungen belegen, gehen entsprechende Zweifel zu Lasten des Stpfl.
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.3.e und C.III.4.d. Auch
nach Auffassung der FinVerw. (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002,
BStBl. I 2010, 614, Rz. 2) kommt der Abzug dann insgesamt nicht in Betracht, wenn
an einer betrieblichen oder beruflichen (Mit-)Veranlassung „gewichtige Zweifel“ beste-
hen (ebenso Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 71 [6/2018]; Spindler, FS J. Lang, 2010,
589 [600]; Günther, EStB 2010, 151 [152]; Jochum, DStZ 2010, 665 [666]). Der Ver-
weis auf die Umstände des Einzelfalls ist „keine Leerformel“, sondern „Ausdruck der
richterlichen Erfahrung, dass häufig der zu beurteilende Sachverhalt die Antwort auf
die Rechtsfrage in sich trägt“ (so G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK
EStG, § 12 Rz. 120 [9/2018]). Zur Dokumentation im Einzelnen vgl. Zimmers, GStB
2010, 104.

Rechtswidriges Handeln: Darauf, ob die Rechtsordnung die Beweggründe des
Stpfl. für die Tätigung der Aufwendungen billigt, kommt es bei der Bestimmung
des auslösenden Moments nicht an (§ 40 AO). Dementsprechend können auch
strafbare Handlungen, die im Zusammenhang mit einer betrieblichen oder be-
ruflichen Tätigkeit stehen, Erwerbsaufwendungen begründen und die sich aus
ihnen ergebenden Schadensersatzverpflichtungen zu BA oder WK führen. Pri-
vate Gründe greifen allerdings dann durch, wenn das Handeln des Stpfl. nur in-
soweit mit seiner Erwerbstätigkeit in Zusammenhang steht, als diese ihm bloß
eine Gelegenheit zur Begehung der Straftat verschafft (vgl. im Einzelnen BFH
v. 9.12.2003 – VI R 35/96, BStBl. II 2004, 641; BFH v. 20.10.2016 – VI R 27/
15, BStBl. II 2018, 441).
Bei nicht vom Willen des Steuerpflichtigen gesteuerten Aufwendungen
(sog. Zwangsaufwendungen, wie etwa der Verlust von WG infolge von schädi-
genden Handlungen Dritter oder durch höhere Gewalt, zB bei Diebstahl, Brand-
stiftung oder Naturkatastrophen) gestaltet sich die Ermittlung des „auslösenden
Moments“ nach diesen Maßstäben allerdings als schwierig.

▸ Die Rechtsprechung des BFH hat bisher in diesen Fällen das den Verlust aus-
lösende Ereignis selbst als neutral angesehen und stattdessen wie folgt differen-
ziert (s. im Einzelnen § 4 Anm. 885 ff.):

▹▹ Bei (nahezu) ausschließlich betrieblich genutzten Wirtschaftsgütern und bei beruflichen Ar-
beitsmitteln wird der Aufwand regelmäßig allein in der Erwerbssphäre realisiert.
Dies gilt auch, wenn das den Verlust herbeiführende Ereignis zwar im pri-
vaten Bereich des Stpfl. angesiedelt ist, ohne dass dies jedoch bei wertender
Betrachtung ins Gewicht fallen würde.

Beispiel 2: Unterschlagung eines Arbeitsmittels durch nahe Angehörige, sofern sie
dem Stpfl. nicht als eigenes Verschulden zuzurechnen ist (BFH v. 9.12.2003 – VI R
185/97, BStBl. II 2004, 491); Diebstahl des über Nacht vor der eigenen Wohnung
abgestellten Betriebs-Pkw. (BFH v. 18.4.2007 – XI R 60/04, BStBl. II 2007, 762).

In diesen Fällen tritt die private Mitveranlassung allerdings insoweit nicht zu-
rück, als gerade aufgrund des in der Privatsphäre liegenden Umstands erhebli-
che zusätzliche Kosten ausgelöst werden, die – bezogen auf die gesamten
Aufwendungen – nicht mehr von untergeordneter Bedeutung sind. Die Zu-
satzkosten sind dann allein privat veranlasst.

Beispiel 3: Schädigung von aus privaten Gründen mitgenommenen Mitreisenden
anlässlich eines auf einer Dienstreise eingetretenen Unfalls (BFH v. 1.12.2005 – IV
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R 26/04, BStBl. II 2006, 182; glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Reisen“ [6/
2018]); Diebstahl des Betriebs-Pkw. während einer privaten Umwegfahrt (BFH v.
18.4.2007 – XI R 60/04, BStBl. II 2007, 762).

▹▹ Der Verlust privater Gegenstände ist dann insgesamt beruflich (betrieblich) ver-
anlasst, wenn der Gegenstand im Zeitpunkt des Verlusts für berufliche oder
betriebliche Zwecke verwendet wird (BFH v. 25.5.1992 – VI R 171/88,
BStBl. II 1993, 44; BFH v. 30.6.1995 – VI R 26/95, BStBl. II 1995, 744;
BFH v. 18.4.2007 – XI R 60/04, BStBl. II 2007, 762). Gleiches gilt, sofern
der private Gegenstand zwar nicht beruflich genutzt, dem Stpfl. jedoch aus in
seiner Berufssphäre liegenden Gründen entzogen wird (BFH v. 19.3.1982 –
VI R 25/80, BStBl. II 1982, 442; BFH v. 4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II
1986, 771).

▹▹ Bei gemischt genutzten Gegenständen findet – soweit es sich um Fahrzeuge handelt
– allgemein der Grundsatz Anwendung, dass ihr Verlust und ihre Beschädi-
gung strechtl. das Schicksal der Fahrt teilen, auf der sie entstanden sind. Der
Ansatz einer AfaA für den entstandenen Wertverlust ist daher nur dann zuläs-
sig, wenn der Schaden anlässlich einer erwerbsbedingten Reise eingetreten ist
(Alles-oder-Nichts-Prinzip; vgl. BFH v. 13.3.1996 – VI R 94/95, BStBl. II
1996, 375; BFH v. 1.12.2005 – IV R 26/04, BStBl. II 2006, 182; BFH v. 18.4.
2007 – XI R 60/04, BStBl. II 2007, 762).

▸ Stellungnahme: Der Rspr. liegt uE der zutreffende Gedanke zugrunde, dass in
Ermangelung einer unmittelbar und willentlich vom Stpfl. selbst herbeigeführten
Ursache für die Aufwandsentstehung entscheidend darauf abgehoben werden
muss, aus welchen Gründen der Stpfl. wenigstens mittelbar das latente Risiko
eingegangen ist, durch Einwirkungen Dritter oder durch höhere Gewalt einen
Verlust oder eine Wertminderung des betreffenden WG zu erleiden. In dieser
Risikoübernahme liegt bei wertender Betrachtung das „auslösende Moment“ für
die mit der anschließenden Schädigung einhergehenden Aufwendungen. Darauf,
ob sich der Stpfl. des Risikos bewusst gewesen ist, kommt es uE nicht an.
ÄhnlichWeber (StuW 2009, 184 [189 f.]) mit dem Hinweis, dass vom Stpfl. bei seinem
finalen Handeln auch das Risiko nicht willensgesteuerter Nebenfolgen ins Kalkül mit
aufgenommen worden ist.

Bei zufälligem Schadenseintritt ist allerdings zu überlegen, ob künftig daran fest-
gehalten werden kann, auch den entscheidenden Veranlassungsbeitrag für den
(zufälligen) Verlust trennbar gemischt genutzter WG und für vergleichbare Auf-
wendungen – mit unterschiedlichem stl. Erg. – entscheidend daran festzuma-
chen, ob sich das (nicht vorhersehbare!) Verlustrisiko anlässlich einer erwerbs-
bedingten Nutzung oder anlässlich einer privaten Verwendung des Gegenstands
realisiert hat. Sachgerechter ist uE auch in diesen Fällen die Aufteilung der Auf-
wendungen (s. auch § 9 Anm. 194).

Beispiel 4: Nach den durch BFH v. 13.3.1996 (VI R 94/95, BStBl. II 1996, 375), v.
1.12.2005 (IV R 26/04, BStBl. II 2006, 182) und v. 18.4.2007 (XI R 60/04, BStBl. II
2007, 762) aufgestellten Grundsätzen wäre der Restwert eines durch Überspannung
zerstörten Computers, der zuvor je hälftig beruflich und privat genutzt worden war,
entweder vollumfänglich als BA bzw. WK oder aber als Lebensführungsaufwand über-
haupt nicht abziehbar (Alles-oder-Nichts-Prinzip). Das stl. Erg. hinge allein davon ab,
ob der Überspannungsschaden während der Bearbeitung eines beruflichen Vorgangs
oder während des privaten Gebrauchs eingetreten ist. Abgesehen davon, dass Letzteres
schwerlich aufzuklären sein wird, bietet sich hier als angemessener und damit uE zu-
treffender Aufteilungsmaßstab der zeitliche Umfang der bisherigen Verwendung an,
die aus Sicht des Stpfl. auch das auslösende Moment für die Übernahme des allgemei-
nen Schadensrisikos bildet. Zum gleichen Erg. (Aufteilung der Zwangsaufwendungen)
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gelangen zB auch Tipke (StuW 1979, 193 [202]), Söhn (in DStJG 3 [1980], 13 [92]) und
Wassermeyer (StuW 1981, 245 [252]).

Einstweilen frei.

c) Trennbarkeit des Aufwands
Abzugsmöglichkeit nur bei Trennbarkeit: Grundlegende Voraussetzung für
die Aufteilung von Aufwendungen und für den anteiligen Abzug des beruflich
oder betrieblich veranlassten Aufwandsteils ist, dass die Aufwendungen nach
den ihnen zugrunde liegenden Veranlassungsbeiträgen trennbar sind.

▸Nur Fixkosten und einheitlich anfallender Aufwand betroffen: Ob dies der Fall und
der Aufwand damit aufteilbar ist, ist uE für jeden einzelnen Aufwandsposten ge-
sondert zu beurteilen. Bedeutung gewinnt die Frage nach der Trennbarkeit da-
mit nur für solche Aufwendungen, die sich als Fixkosten darstellen oder die
sonst vom Stpfl. einheitlich zur Finanzierung sowohl beruflicher (betrieblicher)
als auch privater Verwendungszwecke eingegangen werden (glA Loebe in Kanz-
ler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 34). Aufwandsposten, die neben sol-
chen Fixkosten gesondert anfallen und ausschließlich zur Abgeltung privater
oder erwerbsbedingter Bedürfnisse bestimmt sind, sind aus der Betrachtung von
vornherein auszuscheiden, da sie zwingend im einen Fall als nicht abziehbarer
Lebensführungsaufwand und im anderen Fall als BA bzw. als WK einzuordnen
sind (vgl. auch BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010,
614, Rz. 9; Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 46 [1/2013]). P. Fischer
(NWB 2010, 412 [416]) spricht für diese Fälle – soweit sie in der bisherigen
Rechtsanwendungspraxis unter dem Aspekt des gemischten Aufwands proble-
matisiert wurden – anschaulich von einer „optischen Täuschung“;Weber (StuW
2009, 184 [191]) von der „Wahl einer geeignet kleinen Beurteilungseinheit“. Je-
der Aufwandsposten ist für sich zu betrachten (glA Thürmer in Blümich, § 12
Rz. 113 [6/2018]).

Beispiel: Bei einer gemischt veranlassten Reise stellen die Kosten für Hotelübernach-
tungen zwischen den mit beruflichen Tätigkeiten ausgefüllten Reisetagen ohne weiteres
BA/WK dar. Ebenso eindeutig sind die Übernachtungen aus Anlass des vorangegange-
nen oder anschließenden Erholungsaufenthalts der privaten Lebensführung zuzurech-
nen. Beide Aufwandsposten sind von vornherein auszugrenzen, da sie sich leicht und
eindeutig dem beruflichen und privaten Bereich zuordnen lassen (vgl. BFH v. 21.4.
2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010, 687, unter II.2.b). Für sie stellt sich die Frage nach
der Trennbarkeit daher nicht. Gemischte und ggf. aufteilbare Aufwendungen sind le-
diglich die fixen, einheitlichen Kosten für die Hin- und Rückreise zum bzw. vom Tätig-
keits- und Erholungsort (Sachverhalt nach BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II
2010, 672).

▸ In den nach bisheriger BFH-Rechtsprechung vom Aufteilungsverbot nicht betroffenen Fall-
gruppen ist uE weiterhin von der Abtrennbarkeit eines beruflich bzw. betrieblich
veranlassten Anteils auszugehen (ebenso Seiler in Kirchhof, 17. Aufl. 2018,
§ 12 Rz. 6; Zimmers, GStB 2010, 104 [109]; Steck, DStZ 2100, 191 [196 f.]).
Dies betrifft insbes. die fixen Kosten sowie den einheitlich anfallenden Aufwand
– für gemischt genutzte Kfz. (BFH v. 9.10.1953 – IV 536/52, BStBl. III 1953,
337) und Telefonanschlüsse (Grundgebühren; BFH v. 21.11.1980 – VI R
202/79, BStBl. II 1981, 131);

– für das auch im Betrieb eingesetzte Hauspersonal (BFH v. 8.11.1979 – IV R
66/77, BStBl. II 1980, 117; glA Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [806]; G. Kirch-
hof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 466 [9/2018]);
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– für die Nutzung der privaten Waschmaschine zur Reinigung von Berufsklei-
dung (BFH v. 29.6.1993 – VI R 77/91, BStBl. II 1993, 837; FG Nürnb. v.
24.10.2018 – 7 K 1704/13, EFG 2015, 1162, rkr.; aA Nds. FG v. 10.12.2008
– 7 K 166/08, EFG 2010, 707, rkr.);

– für Versicherungsprämien zur Abdeckung sowohl beruflicher als auch pri-
vater Risiken (BFH v. 19.2.1993 – VI R 42/92, BStBl. II 1993, 519; BFH v.
31.1.1997 – VI R 97/94, BFH/NV 1997, 346; s. im Einzelnen Anm. 96);

– für Kontoführungsgebühren (BFH v. 9.5.1984 – VI R 63/80, BStBl. II 1984,
560);

– für die Zinsen auf eine nebeneinander durch betriebliche und private Abhe-
bungen entstandene Kontokorrentverbindlichkeit (BFH v. 4.7.1990 – GrS 2-
3/88, BStBl. II 1990, 817);

– für die Leerstandszeiten einer Ferienwohnung (BFH v. 6.11.2001 – IX R 97/
00, BStBl. II 2002, 726);

– für einen privat angeschafften, zugleich aber auch beruflich genutzten Per-
sonal-Computer (BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01, BStBl. II 2004, 958; s. im
Einzelnen Anm. 92).

In diesen Fallgruppen ist der BFH bereits in der Vergangenheit davon ausgegan-
gen, dass objektive Merkmale und Unterlagen eine zutreffende und leicht nach-
prüfbare Trennung der Aufwendungen ermöglichen.

▸ Trennungsmöglichkeit nach objektiven Kriterien: Über die entschiedenen Fallgrup-
pen hinaus wird künftig eine Aufteilung bei Fixkosten und einheitlichen Auf-
wendungen in allen Fällen in Betracht kommen, in denen zur Abgrenzung der
Veranlassungsbeiträge objektive Kriterien zur Verfügung stehen. Dafür kommt
es entscheidend darauf an, ob sich zur Trennung des berufsbedingten Moments
von der privaten Mitveranlassung ein sachgerechter Aufteilungsmaßstab anbietet
(s. Anm. 68).
Objektiv trennbar sind Fixkosten und einheitliche Aufwendungen nach der ge-
änderten Rspr. des BFH insbes. bei gemischt veranlassten Reisen, sofern bei ih-
nen als Aufteilungsmaßstab das Verhältnis der beruflichen und privaten Zeit-
anteile der Reise herangezogen werden kann. Ist nämlich objektiv feststellbar,
wie lange die Reise insgesamt gedauert und welche Tätigkeiten der Stpfl. wäh-
rend der Reise unternommen hat, so kann damit zugleich – in ähnlicher Weise
wie bereits bei den Fixkosten für die gemischte Pkw- und Telefonnutzung – oh-
ne Weiteres ermittelt werden, welche Zeitanteile auf die jeweiligen Tätigkeiten
entfallen.
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.d; zuvor bereits BFH
v. 20.7.2006 – VI R 94/01, BStBl. II 2007, 121.

Keine Trennbarkeit bei beruflich/privater Doppelmotivation: Greifen die
beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge für die Tätigung der Aufwen-
dungen derart ineinander, dass eine Trennung nicht möglich ist (beruflich/pri-
vate Doppelmotivation), so fehlt es an objektiven Kriterien für die Aufteilung.
Dies hat zur Folge, dass ein BA- oder WKAbzug für den Aufwand trotz seiner
feststehenden gemischten Veranlassung insgesamt ausscheidet (BFH v. 21.9.
2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.c; s. hierzu im Einzelnen
Anm. 73). Bei Reisefixkosten kann das etwa dann der Fall sein, wenn eine zeitli-
che Aufteilung der Aufwendungen nicht möglich ist, weil kein Zeitabschnitt der
Reise allein oder mehr als nur unerheblich den betrieblichen (beruflichen) Inte-
ressen des Stpfl. gedient hat (BFH v. 5.2.2010 – IV B 57/09, BFH/NV 2010,
880).

§ 12 Anm. 66 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung

E 46 | Fissenewert ertragsteuerrecht.de



Unverzichtbare Aufwendungen für die Lebensführung sind grds. nicht ab-
ziehbar und damit auch nicht aufteilbar. Sie sind nach Maßgabe des subjektiven
Nettoprinzips durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des stl. Existenz-
minimums (Grundfreibetrag, § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, und Kinderfreibeträge,
§ 32 Abs. 6) pauschal abgegolten, soweit sie nicht ohnehin als SA oder als agB
abziehbar sind (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I
2010, 614, Rz. 4; vgl. G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG,
§ 12 Rz. 143 [9/2018]: „keine Doppelberücksichtigung“). Dass auch bei derarti-
gen Aufwendungen ein beruflicher Anteil theoretisch abtrennbar wäre (etwa in
zeitlicher Hinsicht für bürgerliche Kleidung, Brille oder Armbanduhr), ist un-
erheblich (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.a).

Einstweilen frei.

d) Trennungs- und Aufteilungsmaßstab
Die Bestimmung des abziehbaren Teils bei trennbar gemischt veranlassten Auf-
wendungen hat nach BFH v. 21.9.2009 (GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter
C.III.4.e) unter Anwendung eines sachgerechten Aufteilungsmaßstabs zu erfol-
gen.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist hierfür (uE im Wesentlichen
zutr.) „ein geeigneter, den Verhältnissen im Einzelfall gerecht werdender Auftei-
lungsmaßstab zu finden“, der „nach objektivierbaren – d.h. nach außen hin er-
kennbaren und nachvollziehbaren – Kriterien ermittelt und hinsichtlich des ihm
zugrunde liegenden Veranlassungsbeitrags dokumentiert werden“ muss (BMF v.
6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 14).
Feststellbare Zeitanteile:Wird das WG, um dessen Fixkosten es geht, in zeitli-
cher Hinsicht abwechselnd beruflich bzw. betrieblich und privat verwendet, so
bietet sich in erster Linie eine Aufteilung in dem Verhältnis an, in dem die Nut-
zungszeiträume zueinander stehen. Gleiches gilt für andere einheitliche Aufwen-
dungen, die sich auf einen konkreten Zeitraum beziehen und innerhalb dieses
Zeitraums abwechselnd mit beruflichen und mit privaten Zwecken in Zusam-
menhang stehen.

Beispiel: Gemischte Nutzung eines Personal-Computers (BFH v. 19.2.2004 – VI R
135/01, BStBl. II 2004, 958) oder anderer Arbeitsmittel (BFH v. 27.10.2011 – III R
92/10, BFH/NV 2012, 412); Beschäftigung einer Haushälterin zu einem Teil ihrer Ar-
beitszeit mit betrieblichen Tätigkeiten (BFH v. 8.11.1979 – IV R 66/77, BStBl. II 1980,
117).

▸ Bei gemischt veranlassten Reisen bildet nach der Rspr. des BFH das Verhältnis der
beruflichen und privaten Zeitanteile der Reise das vorrangige Aufteilungskriteri-
um. Dazu bedarf es der vorherigen Feststellung, welche Reiseabschnitte bzw.
Reisebestandteile im Einzelnen beruflich oder privat veranlasst sind. Dafür ist
zu ermitteln, wie lange die Reise insgesamt gedauert und welche Tätigkeiten der
Stpfl. während der Reise unternommen hat (s. BFH v. 1.6.2010 – VIII R 80/05,
BFH/NV 2010, 1805). Bei der Bemessung der Zeitanteile sind der An- und der
Abreisetag jedoch nur zu berücksichtigen, wenn diese Tage zumindest teilweise
für private bzw. für berufliche Unternehmungen zur Verfügung standen; an-
sonsten sind diese Tage bei der Aufteilung neutral zu behandeln.
Vgl. BFH v. 20.7.2006 – VI R 94/01, BStBl. II 2007, 121; BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/
06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.d; BFH v. 21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010,
687.
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▸ Ausnahmsweise ist ein anderer Aufteilungsmaßstab heranzuziehen, wenn dies das un-
terschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge im Einzelfall
erfordert. In besonders gelagerten Fällen kann eine solche Gewichtung dazu
führen, dass von einer Aufteilung ganz abzusehen ist (abl. Schwenke, FR 2011,
1051 [1054]). Dies kann bezüglich der fixen Kosten für die Hin- und Rückreise
etwa dann der Fall sein, wenn der Stpfl. aufgrund einer Weisung seines ArbG ei-
nen für ihn verpflichtenden beruflichen Termin wahrnimmt, den er am gleichen
Ort mit einem vorherigen oder anschließenden Privataufenthalt verbindet (BFH
v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.e; BMF v. 6.7.2010 –
IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 12; abl. P. Fischer,
NWB 2010, 412 [417]; von Glasenapp, BB 2011, 160 [162]). Gleiches kann uE
gelten, wenn der Stpfl. einem privaten Bekannten anlässlich einer dienstlichen
Reise eine kostenlose Mitfahrgelegenheit anbietet, soweit sie keine Mehrkosten
verursacht (glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Reisen“ [6/2018]).
Andere objektive Maßstäbe kommen für die Abgrenzung der Veranlassungs-
beiträge voneinander und die Bestimmung des abziehbaren Anteils in Betracht,
wenn sie quantifizierbar und für die konkrete Aufwandsfallgruppe sachgerecht
sind. Denkbar ist eine Aufteilung etwa:

▸ Nach Flächen: Dieser Aufteilungsmaßstab bietet sich etwa an bei der Ermitt-
lung des Kostenanteils betrieblicher oder beruflich genutzter Räume an den Ge-
meinkosten einer Wohnung oder eines Gebäudes (so zB bei häuslichen Arbeits-
zimmern, Lagerräumen oder Büros; vgl. BFH v. 22.11.2006 – X R 1/05,
BStBl. II 2007, 304).

▸ Nach dem gegenständlichen Umfang der Nutzung: Auf diesem Wege können zB die
Fixkosten gemischt genutzter Kfz. aufgeteilt werden, bei denen das Verhältnis
der zurückgelegten Strecken ohne Weiteres anhand der Kilometerleistung ermit-
telt werden kann. Gleiches gilt etwa für Kontoführungsgebühren, deren fixer
Teil im Verhältnis der privaten zu den betrieblichen Buchungen aufgeteilt wer-
den kann (vgl. BFH v. 9.5.1984 – VI R 63/80, BStBl. II 1984, 560), und für die
Reinigungskosten typischer Berufskleidung, die anhand der rechnerisch zu er-
mittelnden Kosten des einzelnen Waschmaschinenlaufs festgestellt werden kön-
nen (vgl. BFH v. 29.6.1993 – VI R 77/91, BStBl. II 1993, 837; aA Nds. FG v.
10.12.2008 – 7 K 166/08, EFG 2010, 707, rkr.).

▸ Nach den mit der Nutzung des Wirtschaftsguts verbundenen variablen Kosten. So sind
etwa die fixen Kosten eines Telefonanschlusses (Grundgebühren) idR im glei-
chen Verhältnis aufzuteilen, in dem die Gebühren für die einzelnen dienstlich
und privat geführten Gespräche zueinander stehen (vgl. BFH v. 13.3.1981 – VI
R 6/78, nv.).

▸ Nach dem kalkulatorischen Anteil des mit der Aufwendung erzielten Nutzens. Dies gilt
etwa für einheitliche Prämienzahlungen auf Versicherungen, die nebeneinander
private und erwerbsbedingte Risiken abdecken. Die Prämien sind in dem Ver-
hältnis aufzuteilen, das sich aus dem mit ihnen für die einzelnen Risiken erwor-
benen Versicherungsschutz – wäre er jeweils getrennt zu vergüten – ergibt (vgl.
BFH v. 19.2.1993 – VI R 42/92, BStBl. II 1993, 519; BFH v. 31.1.1997 – VI R
97/94, BFH/NV 1997, 346; BFH v. 19.5.2009 – VIII R 6/07, BStBl. II 2010,
168).

▸ Nach der Anzahl der betroffenen Personen: Eine solche Aufteilung „nach Köpfen“
kommt etwa bei gemischt veranlassten Feiern in Betracht, an denen neben Ge-
schäftspartnern auch Familienangehörige teilnehmen (vgl. BFH v. 10.7.2008 –
VI R 26/07, BFH/NV 2008, 1831; BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/
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10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 15). Werden im Rahmen einer sog. sozialpä-
dagogischen Lebensgemeinschaft fremde Kinder in die Familie des Stpfl. inte-
griert, so sind die Aufwendungen für Gemeinschaftsräume, die sowohl der eige-
nen Wohnnutzung des Stpfl. und seiner Familie als auch der (entgeltlichen)
Betreuung der fremden Kinder dienen, regelmäßig gleichfalls nach der Zahl der
der Haushaltsgemeinschaft zugehörigen Personen aufzuteilen (vgl. BFH v. 25.6.
2009 – IX R 49/08, BStBl. II 2010, 122).
Keine Aufteilbarkeit anhand erzielbarer Einnahmen:Wird eine gewerbliche
Photovoltaikanlage auf dem Dach einer im Übrigen privat genutzten Halle be-
trieben, dann können anteilige Gebäudekosten dabei nicht als BA berücksichtigt
werden. Eine Aufteilung der Gebäudekosten nach dem Verhältnis der jeweils
für die Nutzungsüberlassung der Halle und der Dachfläche tatsächlich erzielten
oder abstrakt erzielbaren Mieten ist nicht möglich, weil der Einnahmenschlüssel
keinen geeigneten Aufteilungsmaßstab darstellt (BFH v. 17.10.2013 – III R 27/
12, BStBl. II 2014, 372; BFH v. 16.9.2014 – X R 32/12, BFH/NV 2015, 324).
Gesetzliche Abzugsbeschränkungen als Aufteilungsmaßstab: In einzelnen
(insbes. in den in § 4 Abs. 5, in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, Nr. 4a Satz 3, Nr. 5,
Nr. 5a und in § 9 Abs. 4a) spezialgesetzlich geregelten Fällen hat der Gesetz-
geber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, wegen der Berührungspunkte
der Erwerbsaufwendungen mit den Kosten der allgemeinen Lebensführung den
Abzug als BA oder WK auf einen in realitätsgerechter Höhe typisierten Betrag
oder auf die notwendigen Aufwendungen zu beschränken und auf diesem Weg
das objektive Nettoprinzip zu begrenzen. Es handelt sich dabei um einen un-
widerleglichen Regeltatbestand, der bei der Aufteilung zu beachten ist (vgl. BFH
v. 30.3.2017 – IV R 13/14, BStBl. II 2017, 892, zur Abzugsbeschränkung für
Geschenke an andere Personen als die ArbN des Stpfl. auf einen Höchstbetrag
von 35 € je Empfänger und Wj.).

Einstweilen frei.

3. Gemischter, aber insgesamt nicht abziehbarer Aufwand

a) Fortgeltender Grundsatz der Nichtaufteilbarkeit
Von der Aufteilung und damit vom teilweisen BA- oder WKAbzug ist – auch
nach der geänderten Rspr. des BFH (vgl. BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672) – in folgenden Fallgruppen abzusehen:
– wenn die berufliche oder betriebliche Veranlassung von bloß untergeordneter
Bedeutung ist oder wenn das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen
Veranlassungsbeiträge dies sonst im Einzelfall erfordert (s. Anm. 72);

– wenn die beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge so ineinander grei-
fen, dass eine Trennung nicht möglich ist, weil es an objektiven Kriterien für
eine Aufteilung fehlt (s. Anm. 73);

– wenn es sich um grds. nicht abziehbare und nicht aufteilbare unverzichtbare
Aufwendungen für die Lebensführung handelt, die sich nur theoretisch auf-
teilen ließen und durch die Vorschriften über das stl. Existenzminimum pau-
schal abgegolten sind (s. Anm. 76).

Das Verbot der estl. Berücksichtigung für die von diesen Fallgruppen betroffe-
nen Aufwendungen ergibt sich uE idR nach wie vor aus Nr. 1 Satz 2 (s.
Anm. 56). Vordergründig lässt die neue Rspr. damit wenige Unterschiede gegen-
über der bisherigen, jahrzehntelang gültigen Auffassung des BFH erkennen:
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„Wenn die Kosten der Anschaffung eines Wirtschaftsguts zu den in § 12 Nr. 1 Satz 2
EStG bezeichneten Aufwendungen für die Lebensführung gehören, ist eine Aufteilung
in nicht abziehbare Aufwendungen für die Lebensführung und in Betriebsausgaben
oder Werbungskosten nur zulässig, wenn objektive Merkmale und Unterlagen eine zu-
treffende und leicht nachprüfbare Trennung ermöglichen, und wenn außerdem der be-
rufliche Nutzungsanteil nicht von untergeordneter Bedeutung ist“ (BFH v. 19.10.1970
– GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17, unter II.8).

Ungeklärte Tragweite: Aufgrund dieses Befunds ist offen, welche praktische
Bedeutung die durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II
2010, 672) eingeleitete Rechtsprechungsänderung im stl. Erg. erlangen wird. So
wird im Schrifttum sowohl von einer Wende „vom Aufteilungsverbot zum Auf-
teilungsgebot“ gesprochen (Heuermann, StBp. 2010, 86; ähnlich auch G. Kirch-
hof, FS J. Lang, 2010, 563 [573]; Leisner-Egensperger, DStZ 2010, 185; Streck,
NJW 2010, 896) als auch die Auffassung vertreten, es werde „in vielen Fällen
(…) im Ergebnis alles beim Alten bleiben“ (Pezzer, DStR 2010, 93 [95]; Steck,
DStZ 2011, 191 [208]: Aufteilungs- und Abzugsverbot „nur gelockert“).
Stellungnahme: Die Tragweite der Rechtsprechungsänderung liegt uE in erster
Linie in der mit ihr einhergehenden Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhält-
nisses (glA Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 39 [1/2013]; Loebe in
Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 32; Wienbergen in LBP, § 12
Rz. 134 [2/2016]; Söhn, FS Spindler, 2011, 795). Aus den Entscheidungsgrün-
den von BFH v. 19.10.1970 (BFH v. 19.10.1970 – GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17,
unter II.6) sprach noch eine grundlegende Skepsis gegenüber jedweder Auf-
wandstrennung, da nur „in verhältnismäßig seltenen Fällen“ ein zuverlässiger,
leicht feststellbarer und nachprüfbarer objektiver Maßstab für die Aufteilung ge-
geben sei, was eher dafür spreche, auch die zuvor von der Rspr. bereits an-
erkannten Aufteilungsfallgruppen (so etwa bei den fixen Kosten der Telefon-
und der Kfz-Nutzung) wieder preiszugeben. BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.
2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) rückt demgegenüber ausdrücklich das
Gebot der Steuergerechtigkeit und der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit in den Vordergrund, dessen folgerichtige Umsetzung es künf-
tig erfordert, die Aufteilbarkeit stärker zum Regelfall werden zu lassen (vgl. He-
ger, DB 2016, 249 [252]). Für die Besteuerungspraxis gemischter Aufwendun-
gen wird es in erster Linie bedeutsam sein, welche exakten Konturen die
nachfolgende Rspr. des BFH den genannten (Ausnahme-)Fallgruppen künftig
geben wird. Diese Frage wird sich nur anhand einer umfangreichen Kasuistik
für jeden betroffenen Aufwandsposten im Einzelfall beantworten lassen (ebenso
Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 11; Seiler in Kirchhof,
17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 1; ähnlich P. Fischer, NWB 2010, 412 [413]; Heuer-
mann, StBp. 2010, 86 [89]). Ob es deren Erg. sein wird, dass künftig in der
Mehrzahl der Fälle gemischten Aufwands eine teilweise Abzugsmöglichkeit ent-
stehen wird, bleibt abzuwarten; zumindest aber wird sich die Argumentationslast
in der Weise verschieben, dass – anders als in der Vergangenheit – nicht mehr
die objektive und leicht nachprüfbare Aufteilbarkeit der Aufwendungen als Vo-
raussetzung für den Abzug, sondern die fehlende Trennbarkeit wegen Ineinan-
dergreifens der Veranlassungsbeiträge als Voraussetzung für dessen Versagung
einer expliziten Begr. bedürfen wird.
Ebenso Leisner-Egensperger, DStZ 2010, 185 (188): „Teilbarkeit ist jedenfalls an-
zustreben“; glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 111 (6/2018); Jahn, GStB 2010, 39
(40); Streck, NJW 2010, 896; Steck, DStZ 2011, 191 (202).
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b) Unwesentliche Mitveranlassung
Grundsatz der Unbeachtlichkeit geringfügiger Einflüsse: In ausdrücklicher
Fortführung seiner bisherigen, bis auf die Entsch. des PrOVG v. 26.9.1901
(PrOVGE 10, 86) zurückgehenden stRspr. hält der BFH nach wie vor an dem
Grundsatz fest, dass eine unbedeutende private Mitveranlassung dem vollständi-
gen Abzug von BA oder WK nicht entgegensteht und dass umgekehrt eine un-
bedeutende berufliche Veranlassung von Aufwendungen für die Lebensführung
keinen BA- oder WKAbzug eröffnet.
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.b; vgl. auch G. Kirch-
hof, FS J. Lang, 2010, 563 (575): „Bagatellanlässe“.

Unbedeutend, weil geringfügig, sind Veranlassungsbeiträge, die „von völlig un-
tergeordneter Bedeutung“ sind (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672, unter C.III.2.c und C.III.4). Dies ist in quantitativer Hinsicht im Regelfall
dann anzunehmen, wenn der betreffende Veranlassungszusammenhang weniger
als 10 % beträgt. Daraus folgt ein generelles Abzugsverbot für gemischte Auf-
wendungen, deren betrieblicher oder beruflicher Anteil weniger als ein Zehntel
der gesamten Nutzung ausmacht.
BFH v. 2.10.2003 – IV R 13/03, BStBl. II 2004, 985; BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01,
BStBl. II 2004, 958; BFH v. 20.7.2006 – VI R 94/01, BStBl. II 2007, 121; BFH v. 10.7.
2008 – VI R 26/07, BFH/NV 2008, 1831; FG Rhld.-Pf. v. 14.7.2011 – 6 K 2137/10,
DStRE 2012, 981, rkr.; glA – auch im Hinblick auf die 10 %-Grenze – die FinVerw. in
BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 11; Wien-
bergen in LBP, § 12 Rz. 145 (2/2016); Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 106 (6/2018);
Seiler in Kirchhof, 17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 5; Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 92b (4/
2018); krit. zur 10 %-Grenze hingegen Schwenke, FR 2011, 1051 (1053); Söhn, FS
Spindler, 2011, 795 (799).

Einzelfallbezogene Gewichtung: Veranlassungsbeiträge, die bei quantitativer
Betrachtung nicht unbedeutend sind, führen grds. zu einer Aufteilbarkeit der
durch sie ausgelösten Aufwendungen anhand des für den betreffenden Aufwen-
dungstyp entwickelten Aufteilungsmaßstabs. Im Einzelfall kann es das unter-
schiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge jedoch erfordern,
einen anderen Aufteilungsmaßstab als sachgerecht heranzuziehen oder ganz von
einer Aufteilung abzusehen (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672,
unter C.III.4.e). Ist Letzteres der Fall und erweist sich eine quantitativ nicht un-
erhebliche berufliche Mitveranlassung bei wertender Betrachtung als in qualitati-
ver Hinsicht geringfügig, so wird dadurch der (auch anteilige) BA- bzw. WKAb-
zug versperrt.

Beispiel 1: Nutzt der Stpfl. die sich anlässlich seines privaten Erholungsurlaubs bieten-
de Gelegenheit zum Besuch eines Geschäftspartners (Umkehrfall zu BFH v. 21.9.2009
– GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672), so sind die Reisekosten zwischen Heimat- und Ur-
laubsort insgesamt nicht abziehbar (glA Albert, FR 2010, 220 [224]). Als BA abziehbar
sind allein die durch den Besuch verursachten Mehrkosten (ebenso BMF v. 6.7.2010 –
IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 11; glA Thürmer in Blümich,
§ 12 Rz. 105 [6/2018]).

Ähnlich wird uE der Fall zu beurteilen sein, dass aufgrund des allein in der Pri-
vatsphäre liegenden Veranlassungsteils erhebliche zusätzliche Kosten ausgelöst
werden, die – bezogen auf die gesamten Aufwendungen – nicht mehr von unter-
geordneter Bedeutung sind. Derartige zusätzliche Aufwendungen nehmen am
anteiligen BA- oder WKAbzug nicht teil.

Beispiel 2: Schädigung von aus privaten Gründen mitgenommenen Mitreisenden an-
lässlich eines auf einer Dienstreise eingetretenen Unfalls (BFH v. 1.12.2005 – IV R 26/
04, BStBl. II 2006, 182; glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Reisen“ [6/2018];
Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 96 [2/2016]); Diebstahl des Betriebs-Pkw. während einer
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privaten Umwegfahrt (BFH v. 18.4.2007 – XI R 60/04, BStBl. II 2007, 762); s. auch
Anm. 63.

c) Untrennbarer Aufwand
Greifen die – für sich gesehen jeweils nicht unbedeutenden – beruflichen und
privaten Veranlassungsbeiträge so ineinander, dass eine Trennung nicht möglich
ist, fehlt es also an objektiven Kriterien für eine Aufteilung, so kommt ein Abzug
der Aufwendungen insgesamt nicht in Betracht.
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.c; BMF v. 6.7.2010 –
IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 3.

Die Frage, wann idS untrennbarer Aufwand vorliegt, ist für die Rechtsanwen-
dungspraxis im Bereich der Nr. 1 von grundlegender Bedeutung (ähnlich auch
Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 96 [4/2018]).
Sachgerechtigkeit einer Aufteilung: Ins Positive gewendet lässt sich trenn-
barer Aufwand – als Gegenbegriff zum (nicht abziehbaren) untrennbaren Auf-
wand – daran festmachen, dass zur Trennung des berufsbedingten Moments
von der privaten Mitveranlassung ein sachgerechter Aufteilungsmaßstab zur
Verfügung steht. Dieser Maßstab muss allerdings objektiv und damit quantifi-
zierbar, dh. dem Wesen nach einer rechnerischen Überprüfung zugänglich sein
(so bereits der Vorlagebeschluss des VI. Senats, BFH v. 20.7.2006 – VI R 94/
01, BStBl. II 2007, 121, unter B.III.1; glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 114
[6/2018]).

▸ Keine Aufteilung aufgrund willkürlicher Schätzung: Eine bloß griffweise Schätzung
ohne objektiv quantifizierbare Anhaltspunkte ist damit uE unzulässig (glA BFH
v. 15.1.2015 – I R 48/13, BStBl. II 2015, 713, unter II.3.b.cc.ccc: „Vermeidung
willkürlicher Schätzungen“;Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 155 [2/2016]).
Ebenso BMF (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614)
für den Fall, dass es „an einer geeigneten Schätzungsgrundlage“ fehlt.

▸ Keine Aufteilung ohne plausibles quantitatives Kriterium: Im gleichen Sinne ist offen-
bar auch der Große Senat des BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II
2010, 672) mit seinem Hinweis auf Söhn (FS Offerhaus, 1999, 477 [485]) zu ver-
stehen. Söhn spricht seinerseits von „Mischaufwendungen im engeren Sinne“,
die nicht quantitativ in einen ausschließlich betrieblich/beruflich und in einen
ausschließlich privat veranlassten Teil aufgeteilt werden können, weil a priori
sachgerechte, objektive oder objektivierbare Aufteilungsmaßstäbe fehlen, und
bei denen zwar eine qualitative Wertung möglich ist, ob eine betrieblich/berufli-
che und/oder eine private Veranlassung wesentlich oder unwesentlich ist, hin-
gegen für eine quantitative Aufteilung in Teilbeträge dem Rechtsanwender jedes
„plausible Kriterium“ fehlt (Söhn, FS Offerhaus, 1999, 477 [482 f.]). Hierzu
führt Söhn an der vom BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672, unter C.III.4.c) in Bezug genommenen Stelle aus, dass eine quantitative
Aufteilung von Mischaufwendungen im engeren Sinne für den Rechtsanwender
nicht nur schwierig ist, sondern willkürlich wäre und deshalb für den Rechts-
anwender ausgeschlossen (unzulässig) ist, sofern nicht der Gesetzgeber seiner-
seits einen (teilweisen) Abzug durch entsprechende Sondervorschrift zulässt
(Söhn, FS Offerhaus, 1999, 477 [484 f.]). Auch eine schätzungsweise Aufteilung
gem. § 162 AO wäre bei Mischaufwendungen im engeren Sinne willkürlich und
ist deshalb unzulässig (Söhn, FS Offerhaus, 1999, 477 [483]).

▸ Abzulehnen ist daher uE die im Schrifttum vereinzelt geäußerte Auffassung,
dass eine Abgrenzbarkeit auch bei gemischten Aufwendungen nicht gefordert
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werden dürfe und auch in Fällen untrennbaren Aufwands geschätzt werden
müsse (so aber Steck, DStZ 2011, 191 [204]), dass der BFH für die Aufteilbar-
keit „nur eine gesonderte Motivation des Stpfl. für eine Aufwendung“ verlange
(so aber Rundshagen in Korn, § 12 Rz. 22 [7/2012]; abl. Kratzsch in Frot-
scher/Geurts, § 12 Rz. 49 [12/2015]), oder dass schon der Anlass (zB einer Be-
wirtung) eine Teilbarkeit der Aufwendungen erfordere (so aber Leisner-Egens-
perger, DStZ 2010, 673 [676]; ähnlich Jochum, DStZ 2010, 665 [671]).
Gleichfalls nicht zutr. ist die Aussage, die Rspr. nehme, „wenn kein geeigneter
Maßstab vorhanden ist, eine hälftige Teilung an“ (so aber Schmieszek in B/B,
§ 12 Rz. 93 [4/2018]; s. demgegenüber zB BFH v. 24.8.2012 – III B 21/12,
BFH/NV 2012, 1973). Wie hier dagegen Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 108,
116 (6/2018); Schwenke, FR 2011, 1051 (1053 f.).
Beruflich-private Doppelmotivation: Negativ gewendet liegt trennbarer Auf-
wand dann nicht (mehr) vor, wenn sein auslösendes Moment (s. Anm. 63) in ei-
ner zugleich beruflichen (betrieblichen) und privaten Doppelmotivation besteht
und deshalb einheitlich zu beurteilen ist (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672).
Vgl. P. Fischer, NWB 2010, 412 (417): „gemischte Motivlage“ mit „multikausalen und
multifinalen Wirkungszusammenhängen“ (in Anlehnung an BVerfG v. 9.12.2008 – 2
BvL 1/07 ua., BFH/NV 2009, 338).

▸ Gradueller Übergang: Schrifttum und Rspr. umschreiben die Nicht-Aufteilbar-
keit in der Weise, dass beide Veranlassungsbeiträge „so ineinander (greifen)“
(BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) bzw. „so mit einander ver-
woben (sind)“ (Pezzer, DStR 2010, 93 [94]), dass „eine Trennung nicht möglich
ist“. Für die praktische Rechtsanwendung ist damit wenig gewonnen. Allenfalls
legt die Verwendung des Adverbs „so“ (verstanden im Sinne von „derart“) die
Annahme nahe, dass der Übergang zwischen trennbarem und untrennbarem
Aufwand fließend (graduell) und aufgrund wertender Betrachtung im Einzelfall
zu bestimmen ist. Die Aufwendungen müssen „ihrer Natur nach nicht aufteil-
bar“ sein (Pezzer, DStR 2010, 93 [94]).

Beispiele:
– Bei Reisefixkosten ist eine zeitliche Aufteilung der Aufwendungen nicht möglich,
wenn kein Zeitabschnitt der Reise allein oder mehr als nur unerheblich den betrieb-
lichen (beruflichen) Interessen des Stpfl. gedient hat (BFH v. 5.2.2010 – IV B 57/
09, BFH/NV 2010, 880);

– Besuchsfahrten des anderen Ehegatten zum auswärts beschäftigten Stpfl. sind auch
dann, wenn dieser über das Wochenende berufsbedingt nicht nach Hause fahren
kann, untrennbar auch durch die eheliche Lebensgemeinschaft und damit privat
mitveranlasst (BFH v. 22.10.2015 – VI R 22/14, BStBl. II 2016, 179; Heger, DB
2016, 249 [253]);

– Aufwendungen für ein Arbeitszimmer oder generell für einen in die häusliche Sphä-
re eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von Einkünften als auch – in
mehr als nur untergeordnetem Umfang – zu privaten Zwecken genutzt wird, sind
insgesamt nicht abziehbar, weil sich der betriebliche bzw. berufliche Bereich vom
privaten Bereich mangels Verifizierbarkeit der Angaben des Stpfl. nicht sachgerecht
abgrenzen lässt (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265; s. näher
Anm. 82).

– Kosten des Stpfl. für Renovierungsarbeiten an seiner im Zeitpunkt der Arbeiten
selbstgenutzten Wohnung sind auch dann nicht (teilweise) als WK abziehbar, wenn
die Wohnung später vermietet werden soll, weil sie insoweit untrennbar gemischt
veranlasst sind (Pezzer, DStR 2010, 93 [95 f.], unter Hinweis auf BFH v. 1.4.2009 –
IX R 51/08, BFH/NV 2009, 1259);
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– Aufwendungen für ein Schwimmbad mit Sauna im Privathaus, das vom Stpfl. nicht
nur für geschäftliche Zwecke (Bau und Vertrieb von Schwimmbecken und Saunen),
sondern auch privat genutzt wird, sind nicht nach objektivierbaren Kriterien trenn-
bar (Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [806], im Anschluss an BFH v. 23.4.2009 – X B
229/08, nv.; aA P. Fischer, NWB 2010, 412 [420]; Loschelder in Schmidt,
37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 20 „Schwimmhalle“);

– (Regenerations-)Kuren von ArbN sind einheitlich zu beurteilen und können weder
auf der Einnahmenseite in betriebsfunktionale Bestandteile und Elemente mit Vor-
teilscharakter noch auf der Ausgabenseite in WK und Lebensführungsaufwand auf-
geteilt werden (BFH v. 11.3.2010 – VI R 7/08, BStBl. II 2010, 763; FG Ba.-Württ.
v. 16.7.2010 – 10 K 4686/09, EFG 2011, 433, rkr.);

– die touristische Reise eines Religionslehrers durch das Heilige Land oder eines
Sprachlehrers durch das Land der von ihm gelehrten Fremdsprache stellen Lebens-
führungsaufwand dar, der nur beiläufig dem Beruf förderlich ist (Kempermann, FR
2010, 233 [234]; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Reisen“ [6/2018]; Söhn, FS
Spindler, 2011, 795 [801]);

– aus besonderem privaten Interesse angeschaffte Bücher ermöglichen auch dann kei-
nen WK-Abzug, wenn sie anschließend (zB von einem Lehrer zur Unterrichtsvor-
bereitung) auch beruflich genutzt werden können (Schwenke, FR 2011, 1051
[1054]; möglicherweise aA BFH v. 20.5.2010 – VI R 53/09, BStBl. II 2011, 723;
Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 164 „Buch“ [2/2016]);

– die Konzertbesuche eines Musiklehrers sind gleichfalls Aufwendungen der Lebens-
führung (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614,
Rz. 4; Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [806]). Geiches gilt für die Aufwendungen einer
Kunstlehrerin für den Besuch von Kunstausstellungen und Vernissagen (FG Ba.-
Württ. v. 19.2.2016 – 13 K 2981/13, EFG 2016, 627, rkr.);

– ein privat angeschaffter Hund einer Lehrerin stellt auch dann ausschließlich Lebens-
führungsaufwand dar, wenn er sie an einzelnen Tagen als „Schulhund“ in den Un-
terricht begleitet (FG Rhld.-Pf. v. 12.3.2018 – 5 K 2345/15, EFG 2018, 726, rkr.);

– bei Geschäftsleuten führt die Mitgliedschaft in einem Golfclub ebenso wie die Ein-
ladung von Geschäftspartnern zum Abendessen in die eigene Wohnung zu typi-
schem Repräsentationsaufwand, der nach Nr. 1 Satz 2 nicht abziehbar ist (BFH v.
21.3.2013 – VI R 31/10, BStBl. II 2013, 700; FG Köln v. 16.6.2011 – 10 K 3761/
08, EFG 2011, 1782, rkr.; glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Beiträge an
Sportvereine“ [6/2018]; G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG,
§ 12 Rz. 338 [9/2018]; Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 52 [12/2015];
Schwenke, FR 2011, 1051 [1054]; Ortmann-Babel, BB 2010, 296; Söhn, FS Spind-
ler, 2011, 795 [806]);

– um insgesamt nicht abziehbaren Repräsentationsaufwand handelt es sich auch bei
Aufwendungen eines Arztes zur Erlangung eines (ausländ.) Professorentitels (FG
Münster v. 13.10.2017 – 4 K 1891/14 F, EFG 2017, 1949, rkr.);

– Spenden und Mitgliedsbeiträge gehören auch dann zu den Kosten der Lebensfüh-
rung, wenn sie durch betriebliche Erwägungen mitveranlasst sind, so dass sie der
Stpfl. nur im Rahmen der §§ 10b, 34g abziehen kann (R 12.5 EStR);

– Aufwendungen für die Abwehr persönlicher Ehrverletzungen sind stl. nicht abzieh-
bar, weil die persönliche Ehre untrennbar mit der Privatsphäre verbunden ist (G.
Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 304 [9/2018]);

– Folgekosten der Scheidung sind auch dann untrennbar privat mitveranlasst, wenn
der Stpfl. im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung seiner beruflichen Sphäre
infolge der Ehescheidung einer raschen und großzügigen Regelung zustimmt
(Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 20 „Ehescheidung“);

– Gleiches gilt für die freiwillige Übernahme des sog. Strafzuschlags nach § 398a
Abs. 1 Nr. 2 AO, um damit durch eine wirksame Selbstanzeige einer Strafverfol-
gung wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung zu entgehen (s. im Einzelnen
Anm. 154);
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– Einbürgerungskosten eines ausländ. Stpfl. zum Erwerb der deutschen Staatsangehö-
rigkeit – die Voraussetzung für die Erlangung des Beamtenstatus ist – sind nicht
aufteilbar, weil das in der Berufssphäre liegende auslösende Moment quantitativ
nicht von dem Umstand zu trennen ist, dass der Stpfl. durch den Besitz der Staats-
angehörigkeit ein umfassendes rechtl. Band mit dem deutschen Staat begründet, das
ihm Ansprüche auf diplomatischen und konsularischen Schutz, auf Einreise in das
Bundesgebiet und auf Teilhabe am demokratischen Willensbildungsprozess ver-
schafft und insoweit zu einer nicht bloß unerheblichen privaten Mitveranlassung
führt (ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614,
Rz. 19, im Anschluss an BFH v. 18.5.1984 – VI R 130/80, BStBl. II 1984, 588; glA
Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Einbürgerungskosten“ [6/2018]; G. Kirchhof
in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 376 [9/2018]; aA Streck, NJW
2010, 896);

– Aufwendungen für den Freikauf vom ausländ. Wehrdienst dienen nicht nur dem
Erhalt des Arbeitsplatzes, sondern zugleich auch in erheblichem Umfang dazu, eine
grundlegende Veränderung einer privaten Lebensführung zu vermeiden und den ge-
meinsamen Familienwohnsitz in Deutschland beibehalten zu können. Eine Auftei-
lung der Kosten ist daher nicht möglich (FG Münster v. 12.2.2014 – 5 K 2545/13
E, nv., rkr.; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Wehrdienst“ [6/2018]; G. Kirch-
hof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 642 [9/2018]);

– Lösegeldzahlungen zur Wiedererlangung der Freiheit bei einer Entführung sind un-
trennbar privat veranlasst, und zwar auch dann, wenn das Lösegeld von einem Mit-
gesellschafter gezahlt wird (G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG,
§ 12 Rz. 501 [9/2018]);

– Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit,
Freiheit und Vermögen des Stpfl. und seiner Familienangehörigen berühren idR
nicht unwesentlich auch die private Lebensführung (glA Thürmer in Blümich, § 12
Rz. 130 „Sicherheit“ [6/2018]; Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [806]). Dies gilt jeden-
falls dann, wenn die mit dem Beruf des Stpfl. zusammenhängende Gefährdung nur
abstrakter Natur und nicht hinreichend konkret ist (BFH v. 29.3.1979 – IV R 103/
75, BStBl. II 1979, 512, für den Schutzhund einer Landärztin; BFH v. 5.4.2006 – IX
R 109/00, BStBl. II 2006, 541, für Baumaßnahmen am Wohnhaus eines Bankiers; s.
auch BFH v. 9.8.1999 – VIII B 38/99, BFH/NV 2000, 76, mwN). Da die Veranlas-
sungsbeiträge nicht objektiv trennbar sind, scheidet eine Aufteilung aus (ebenso
BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 19).

Einstweilen frei.

d) Unverzichtbare Aufwendungen für die Lebensführung
Auffassung des Großen Senats: Ungeachtet ihres auslösenden Moments ins-
gesamt nicht als BA bzw. WK einzuordnen sind schließlich die grds. nicht ab-
ziehbaren und nicht aufteilbaren unverzichtbaren Aufwendungen für die Le-
bensführung, die nach Maßgabe des subjektiven Nettoprinzips durch die
Vorschriften über das stl. Existenzminimum (Grundfreibetrag, § 32a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1) pauschal abgegolten sind. Gleiches gilt nach Auffassung des BFH,
wenn die Aufwendungen als SA (insbes. gem. § 10) oder als agB (§§ 33 ff.) zu be-
rücksichtigen sind. Derartige Aufwendungen sind grds. dem Anwendungs-
bereich von § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 entzogen, um eine doppelte Berücksichtigung
zu vermeiden (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter
C.III.4.a; G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 143
[9/2018]; s. auch BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I
2010, 614, Rz. 4).

▸ Stellungnahme: Die Begr. des BFH ist, soweit sie sich auf die Berücksichtigung
als SA oder agB bezieht, nicht unproblematisch, weil der BA- bzw. WKAbzug
beiden Tatbeständen systematisch vorgeht (§ 2 Abs. 2, Abs. 4) und § 10 Abs. 1
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und § 33 Abs. 2 Satz 2 ohnehin einem mehrfachen Ansatz entgegenstehen wür-
den (glA Schwenke, FR 2011, 1051 [1052]; Steck, DStZ 2011, 191 [193 f.]). Ge-
meint sein dürfte die Überlegung, dass die §§ 10 ff., 33 ff. die dort genannten
Aufwendungen typisierend einer auch nur teilweisen Zuweisung zu den BA oder
WK entziehen (glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 102 [6/2018]).
Insgesamt nicht trennbar sind diese Aufwendungen auch, wenn sie sich theo-
retisch nach objektiven Kriterien aufteilen ließen. Ob und inwieweit etwa die
bürgerliche Kleidung, die Brille oder die Armbanduhr des Stpfl. zeitanteilig auch
am betrieblichen Arbeitsplatz getragen wird, bleibt unberücksichtigt.
BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.a; zust. Pezzer, DStR
2010, 93 (95).

Gleichwohl kann berufsbedingter Mehraufwand, der in an sich untrennbarem
Zusammenhang mit der Lebensführung steht oder sonst mit Blick auf §§ 10 ff.,
33 ff. dem Anwendungsbereich von § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 grds. entzogen ist, im
Einzelfall bei typisierender Betrachtung als BA oder WK abziehbar sein; die
Entsch. hierüber obliegt aber allein dem Gesetzgeber (so etwa – nach BFH v.
21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.a – umgesetzt für Ver-
pflegungsmehraufwendungen, § 9 Abs. 4a, und für typische Berufskleidung, § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 6, sowie – jedenfalls nach BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07
ua., BFH/NV 2009, 338, unter C.II.4.a – auch für die Wege zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4; ebenso Günther, EStB
2010, 151 [153]; Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [804 ff.]).

Beispiele für unverzichtbaren Lebensführungsaufwand sind (nach BFH v. 21.9.2009 –
GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672):
– Anschaffung medizinischer Hilfsmittel zur Behebung körperlicher Mängel, wie etwa
eines Hörgeräts (BFH v. 8.4.1954 – IV 345/53 U, BStBl. III 1954, 174; BFH v. 22.4.
2003 – VI B 275/00, BFH/NV 2003, 1052) oder einer Brille (BFH v. 23.10.1992 –
VI R 31/92, BStBl. II 1993, 193; BFH v. 20.7.2005 – VI R 50/03, BFH/NV 2005,
2185), und zwar auch insoweit, als sie für die berufliche Tätigkeit benötigt werden;

– allgemeine Aufwendungen zur Förderung der Gesundheit (PrOVG v. 13.3.1894,
PrOVGE 2, 453; vgl. auch BFH v. 11.3.2010 – VI R 7/08, BStBl. II 2010, 763, zu
Regenerationskuren);

– Anschaffung bürgerlicher Kleidung (BFH v. 6.7.1989 – IV R 91-92/87, BStBl. II
1990, 49; BFH v. 18.4.1991 – IV R 13/90, BStBl. II 1991, 751; BFH v. 20.3.1992 –
VI R 55/89, BStBl. II 1993, 192; BFH v. 27.5.1994 – VI R 67/92, BStBl. II 1995,
17), und zwar auch insoweit, als sie den Umständen nach ausschließlich im Er-
werbsleben getragen werden soll und nur dort einem Verschleiß unterliegt (OFH v.
15.10.1948, RFHE 54, 270).

▸ Nach Auffassung der Finanzverwaltung fallen idS unter die Kosten der Lebensfüh-
rung die Aufwendungen für Wohnung, Ernährung, Kleidung, allgemeine Schul-
ausbildung, Kindererziehung, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens (zB
Erhaltung der Gesundheit, Pflege, Hygieneartikel), Zeitung, Rundfunk und für
den Besuch kultureller und sportlicher Veranstaltungen (BMF v. 6.7.2010 – IV
C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 4).

▸ Ein engeres Verständnis wird vereinzelt im Schrifttum vertreten. So will Albert
(FR 2010, 220 [224]) unter den Begriff des unverzichtbaren Lebensführungsauf-
wands lediglich solche Aufwendungen fassen, die zum Lebensunterhalt zwin-
gend notwendig sind; dies seien insbes. die Ausgaben für Essen und Trinken,
Kleidung und Wohnung. Auch Steck (DStZ 2100, 191 [199]) will zum unver-
zichtbaren Lebensaufwand nur solche Aufwendungen rechnen, die „aus privaten
Gründen unvermeidlich“ sind. Indessen ist diese Auffassung uE mit Blick auf
den Wortlaut von Nr. 1 Satz 1 abzulehnen.
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▸ Zu einzelnen Fallgruppen nach Nr. 1 Satz 1 nicht abziehbaren Aufwands s. aus-
führl. Anm. 33 ff.
Außergewöhnlich hoher Aufwand: Diese Aufwendungen sind uE selbst dann
nicht als BA oder WK abziehbar, wenn der estl. Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1) zur Abgeltung der bei theoretischer Betrachtung auf den Beruf ent-
fallenden Mehrkosten erkennbar nicht ausreicht (zB bei Personen des öffent-
lichen Lebens mit außergewöhnlich hohen Aufwendungen für Bekleidung und
äußeres Erscheinungsbild; vgl. bereits BFH v. 6.7.1989 – IV R 91–92/87,
BStBl. II 1990, 49; glA Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 50a [12/
2015]).

Einstweilen frei.

4. Wichtige Anwendungsfälle

a) Arbeitsmittel
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 ist für Aufwendungen für Arbeitsmittel, darunter
exemplarisch auch für Aufwendungen für Werkzeuge und typische Berufsklei-
dung, der WKAbzug eröffnet (s. im Einzelnen § 9 Anm. 506 ff.). Arbeitsmittel
sind WG, die unmittelbar zur Erledigung der dienstlichen Aufgaben dienen
(BFH v. 18.2.1977 – VI R 182/75, BStBl. II 1977, 464; BFH v. 30.6.2010 – VI
R 45/09, BStBl. II 2011, 45). Ob das jeweilige WG als Arbeitsmittel anzusehen
ist, richtet sich nach dem Veranlassungszusammenhang, der seiner Anschaffung
und seiner anschließenden Nutzung zugrunde liegt. Wenn der berufliche Ver-
anlassungsbeitrag weit überwiegt und der Veranlassungsbezug zur privaten Le-
benssphäre nur von untergeordneter Bedeutung ist, sind die Aufwendungen ins-
gesamt als WK abziehbar.
Die Möglichkeit zur privaten Mitbenutzung von Arbeitsmitteln ist un-
schädlich, wenn sie unbedeutend ist (s. Anm. 62). Dies ist der Fall, wenn die Pri-
vatnutzung einen Anteil von etwa einem Zehntel an der Gesamtnutzung nicht
übersteigt (vgl. BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01, BStBl. II 2004, 958, für einen
in der Privatwohnung des Stpfl. aufgestellten Personal-Computer).
Gleichfalls – und zwar in qualitativer Hinsicht – zu vernachlässigen ist die dem
Stpfl. eröffnete Gelegenheit zum Privatgebrauch von Arbeitsmitteln, auf die er
im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit zwingend angewiesen ist, wie etwa von
Sportgeräten bei einem Berufssportler oder von Musikinstrumenten bei einem
Berufsmusiker. Darauf, ob die für dieses Arbeitsmittel getätigten Aufwendungen
sich für andere Stpfl. typischerweise als Lebensführungsaufwand darstellen wür-
den, kommt es nicht an (vgl. BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672,
unter C.III.3.d, für die Neuanschaffung von Ski bei einem Berufsskilehrer; BFH
v. 20.5.2010 – VI R 53/09, BStBl. II 2011, 723, für die Anschaffung von Bü-
chern bei einem Lehrer; BFH v. 30.6.2010 – VI R 45/09, BStBl. II 2011, 45, für
Fütterung und Pflege des Diensthunds bei einem Polizei-Hundeführer). Da der
Privatgebrauch uE bei wertender Betrachtung qualitativ geringfügig ist, ist auch
eine private Verwendung des Arbeitsmittels zu mehr als einem Zehntel der Ge-
samtnutzung noch unschädlich, solange sie nicht in einem unangemessenen Ver-
hältnis zur beruflichen Verwendung des Gegenstands steht (s. Anm. 62 und –
zum umgekehrten Fall der qualitativ unwesentlichen beruflichen Veranlassung –
Anm. 72).
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Ist die private Nutzung nach diesen Maßstäben mehr als nur geringfügig, erfolgt
nach BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) eine Aufteilung
der Aufwendungen im Verhältnis des Privatgebrauchs zur Gesamtnutzung des
Arbeitsmittels, und zwar – je nach Sachgerechtigkeit – nach Zeitanteilen oder
nach einem anderen geeigneten Aufteilungsmaßstab (BFH v. 27.10.2011 – III R
92/10, BFH/NV 2012, 412; s. auch Anm. 68).

▸ Verteilung des Aufwands über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: Die für die An-
schaffung von Arbeitsmitteln aufgewandten Kosten sind gem. § 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 6 Satz 2 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 1 grds. über die betriebsgewöhnliche ND zu
verteilen und im jeweiligen VZ nur zeitanteilig als WK abziehbar. Daher ist für
Zeiten, in denen das Arbeitsmittel nicht (mehr) zur Erzielung von Einkünften
genutzt wird, regelmäßig kein WKAbzug möglich. Für diese Zeiträume scheidet
auch der Ansatz einer AfaA aus, da anderenfalls Kosten, die zeitanteilig der Le-
bensführung iSd. § 12 Nr. 1 Satz 2 zuzuordnen sind, in den Bereich der WK ver-
lagert würden (FG München v. 21.1.2016 – 10 K 965/15, DStRE 2017, 715,
rkr.;Weiss, BB 2017, 2027 [2029]).
Typische Gegenstände der privaten Lebensführung sind keine Arbeitsmittel
idS (vgl. etwa FG Rhld.-Pf. v. 12.3.2018 – 5 K 2345/15, EFG 2018, 726, rkr., für
den „Schulhund“ einer Lehrerin). Dies betrifft auch Geräte der Unterhaltungs-
elektronik wie etwa Radio- und Fernsehgeräte (s. Anm. 92), die aufgrund eines
allgemeinen Bedürfnisses nach Information und Zerstreuung am Arbeitsplatz
aufgestellt werden und daher wegen untrennbar privater Mitveranlassung auch
nicht anteilig zum WKAbzug führen (aA möglicherweise BFH v. 7.9.1989 – IV
R 128/88, BStBl. II 1990, 19). Aus den gleichen Gründen insgesamt nicht ab-
ziehbar sind zB – auch nach der durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 –
GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) eingeleiteten Rechtsprechungsänderung – Auf-
wendungen für allgemeinbildende Literatur und für Tageszeitungen, da bei ih-
nen nicht nach objektiven Kriterien bestimmt werden kann, in welchem Umfang
sie zur Erlangung beruflicher und außerberuflicher Informationen genutzt wer-
den (glA BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614,
Rz. 4 und 17; Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [806]; s. auch Anm. 46 und § 9
Anm. 517).
Vgl. BFH v. 30.6.1983 – IV R 2/81, BStBl. II 1983, 715, „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“; BFH v. 7.9.1989 – IV R 128/88, BStBl. II 1990, 19, Wochenzeitschriften „Der
Spiegel“ und „Die Zeit“; BFH v. 7.4.2005 – VI R 168/04, BFH/NV 2005, 1300; an-
ders noch BFH v. 12.11.1982 – VI R 193/79, DB 1983, 372, WKAbzug bei einem
Steuerberater anerkannt für das „Handelsblatt“ als reine Wirtschaftszeitschrift ohne
Sportteil.

Zum Begriff der typischen Berufskleidung s. § 9 Anm. 514. Zur Aufteilung
der im privaten Haushalt angefallenen Kosten für die Reinigung typischer Be-
rufskleidung in der Waschmaschine s. einerseits FG Nürnb. v. 24.10.2018 – 7 K
1704/13, EFG 2015, 1162, rkr. (anteiliger WKAbzug – uE zutr. – bejaht); ande-
rerseits Nds. FG v. 10.12.2008 – 7 K 166/08, EFG 2010, 707, rkr. (WKAbzug
abgelehnt).
Werkzeuge sind Geräte zur Verrichtung handwerklicher Arbeiten (Handwerk-
zeuge, BFH v. 21.8.1995 – VI R 30/95, BStBl. II 1995, 906). Die Aufwendungen
für derartige Werkzeuge und vergleichbare Gegenstände, die typischerweise als
Arbeitsmittel in Betracht kommen, sind ausnahmsweise aufzuteilen oder in Gän-
ze nicht abziehbar, wenn und soweit das Werkzeug nicht betrieblich benutzt,
sondern (mehr als nur geringfügig) privat verwendet wird.
Zu Musikinstrumenten s. § 9 Anm. 518 f.
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Einstweilen frei.

b) Häusliche Arbeitszimmer und Arbeitsflächen
Gesetzliche Regelung für Arbeitszimmer: Aufwendungen für häusliche Ar-
beitszimmer einschließlich der Kosten ihrer Ausstattung sind nach § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 6b grds. weder als BA noch (über § 9 Abs. 5 Satz 1) als WK abzuzie-
hen. Der Abzug ist (ausnahmsweise) möglich, wenn für die berufliche Tätigkeit
außerhalb des Arbeitszimmers kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht
(§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2; zur verfassungsrechtl. Gebotenheit einer sol-
chen Abzugsmöglichkeit s. BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BStBl. II 2011,
318). In diesem Fall ist die Höhe der abziehbaren Aufwendungen für das Ar-
beitszimmer auf 1250 € begrenzt, wobei die Abzugsbeschränkung nicht gilt,
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der betrieblichen oder beruflichen Tä-
tigkeit bildet (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3; s. im Einzelnen § 4 Anm. 1490 ff.).
Keine Aufteilung bei privater Mitbenutzung: Dies hatte im Anschluss an die
durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672)
eingeleitete Rechtsprechungsänderung (s. Anm. 55 und 60) die Frage aufgewor-
fen, inwieweit dem Stpfl. in diesen Fällen trotz einer privaten Mitbenutzung die
Möglichkeit eines anteiligen BA- oder WKAbzugs eröffnet ist.

▸ Die bisherige Rechtsprechung des BFH war davon ausgegangen, dass nur eine aus-
schließliche oder nahezu ausschließliche Nutzung des Raums zu betrieblichen
oder beruflichen Zwecken den für einen Abzug der Arbeitszimmerkosten erfor-
derlichen Veranlassungszusammenhang herstellt. Wurde das Arbeitszimmer
mehr als nur unerheblich zu privaten Zwecken genutzt, kam daher ein (auch teil-
weiser) Abzug der Aufwendungen nicht in Betracht. Diese Rechtsfolge hatte der
BFH allerdings nicht nur auf die Erwägung gestützt, dass der Gesetzgeber den
Abzug von Erwerbsaufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer wegen der
bestehenden Berührungspunkte zur privaten Lebensführung des Stpfl. legitimer-
weise einschränken durfte, sondern daneben auch maßgeblich mit dem seiner-
zeit noch aus Nr. 1 Satz 2 entnommenen Aufteilungs- und Abzugsverbot be-
gründet, weil die vom Stpfl. zu beeinflussenden Angaben zum zeitlichen
Umfang der beruflichen und der privaten Nutzung allenfalls eine griffweise
Schätzung ermöglichten und als objektiv nachprüfbarer Aufteilungsmaßstab
nicht zur Verfügung stünden.
BFH v. 4.6.2005 – VI B 35/04, BFH/NV 2005, 1549; BFH v. 19.7.2005 – VI B 175/
04, BFH/NV 2005, 2000; BFH v. 29.11.2006 – VI R 3/04, BStBl. II 2007, 308; zur
Rechtslage vor Inkrafttreten des Abzugsverbots nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b mW
zum VZ 1996 vgl. zB BFH v. 21.1.1966 – VI 92/64, BStBl. III 1966, 219; BFH v.
21.10.1988 – VI R 18/86, BStBl. II 1989, 356; BFH v. 16.2.1990 – VI R 144/86,
BFH/NV 1990, 763; BFH v. 27.5.1993 – VI R 54/90, BFH/NV 1994, 18. Eine nicht
erwerbsbezogene Mitbenutzung war allerdings dann unschädlich, wenn das Zimmer
auch zu Ausbildungszwecken iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 7 genutzt wurde (BFH v. 22.6.1990
– VI R 2/87, BStBl. II 1990, 901; BFH v. 29.4.1992 – VI R 33/89, BFH/NV 1992,
733).

▸ An dieser Rechtsprechung wird festgehalten. Wie der Große Senat des BFH mittler-
weile entschieden hat (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265), kön-
nen Aufwendungen für als Arbeitszimmer ausgestattete Räume – wenn eine
mehr als nur untergeordnete private Nutzung vorliegt – nicht in beruflich oder
betrieblich veranlassten Aufwand einerseits und privat veranlasste Kosten ande-
rerseits aufgeteilt werden, denn der Umfang der jeweiligen Nutzung lässt sich
objektiv nicht überprüfen. Die entsprechenden Behauptungen des Stpfl. sind –
anders als beim Führen eines Fahrtenbuchs – nicht verifizierbar, so dass eine
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sachgerechte Abgrenzung des betrieblichen bzw. beruflichen Bereich vom pri-
vaten Bereich bei einer Aufteilung der Aufwendungen für ein gemischt genutz-
tes Arbeitszimmer nach Auffassung des BFH nicht gewährleistet wäre. Der
BFH sieht in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 zudem eine den allgemeinen
Grundsätzen vorgehende Spezialregelung, so dass dem Abzugsverbot auch die
durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672)
eingeleitete Rechtsprechungsänderung nicht entgegensteht.
BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265; BFH v. 16.2.2016 – IX R 23/12,
BFH/NV 2016, 912; BFH v. 17.2.2016 – X R 1/13, BFH/NV 2016, 913. AA noch
der Vorlagebeschluss BFH v. 21.11.2013 – IX R 23/12, BStBl. II 2014, 312, in dem
der vorlegende IX. Senat des BFH einen (zeit-)anteiligen WKAbzug der Raumkosten
für zulässig gehalten hatte. AA auch hier bis Lfg. 271, s. § 12 aF Anm. 82 – Stand 9/
2015 –, abrufbar im elektronischen HHR-Archiv unter www.ertragsteuerrecht.de/
hhr_archiv.htm).

▸ Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen für ein Arbeitszimmer als BA oder
WK ist danach, dass der Raum zum einen durch seine Einrichtung mit Büro-
möbeln dem Typus des Arbeitszimmers entspricht und zum anderen ausschließ-
lich oder zumindest nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einkünften genutzt
wird (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265). Die Raumkosten für
ein Zimmer, das – auch wenn es büromäßig eingerichtet ist – in nennenswertem
Umfang neben der Verrichtung von Büroarbeiten auch anderen Zwecken dient
(zB als Bügel-, Spiel- oder Gästezimmer) oder raumprägend mit privaten Ein-
richtungsgegenständen ausgestattet ist (Spilker, NJW 2016, 842 [843]), können
daher insgesamt nicht als BA oder WK abgezogen werden. Gleiches kann gelten,
wenn bereits die betriebliche Nutzung nur einen äußerst geringen Umfang hat;
in solchen Fällen kann uU jede noch so geringe private Nutzung einem BA-
oder WKAbzug entgegenstehen (uE zutr. FG Rhld.-Pf. v. 25.1.2018 – 6 K
2234/17, EFG 2018, 449, rkr.).

▹▹ Private Computernutzung im Arbeitszimmer: Problematisch ist dabei insbes., dass
das Arbeitszimmer heutzutage gewöhnlich mit einem Computer ausgestattet
ist, der idR nicht unerheblich privat mitbenutzt wird. Schlägt aber diese pri-
vate Computernutzung auch auf die Arbeitszimmernutzung durch (so FG
Köln v. 27.5.2015 – 14 K 820/14, nv., rkr.), dürfte in der Rechtsanwendungs-
praxis nach der Rspr. des Großen Senats (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14,
BStBl. II 2016, 265) ein Abzug der Arbeitszimmeraufwendungen konsequen-
terweise in den meisten Fällen ausgeschlossen sein (so zutr. Urban, DStZ
2016, 747 [754]).

▸ Verwendung für mehrere Einkunftsarten: Dagegen ist – unter Beachtung der Ab-
zugsbeschränkungen des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b – eine Aufteilung der Kosten
möglich (und auch vorzunehmen), wenn der Stpfl. das Arbeitszimmer für die
Erzielung von Einkünften aus verschiedenen Einkunftsarten in Gebrauch
nimmt (Aufteilung nach Zeitanteilen; vgl. BFH v. 25.4.2017 – VIII R 52/13,
BStBl. II 2017, 949) oder wenn mehrere Personen das Arbeitszimmer abwech-
selnd gemeinsam zur Einkünfteerzielung nutzen (je nach Sachgerechtigkeit im
Einzelfall Aufteilung nach Köpfen oder nach dem zeitlichen Nutzungsanteil;
vgl. BFH v. 23.9.2009 – IV R 21/08, BStBl. II 2010, 337; zur Personenbezogen-
heit des Höchstbetrags von 1250 € s. nunmehr BFH v. 15.12.2016 – VI R 53/
12, BStBl. II 2017, 938, unter Aufgabe der früheren anderslautenden Rspr. in
BFH v. 20.11.2003 – IV R 30/03, BStBl. II 2004, 775; BFH v. 23.9.2009 – IV R
21/08, BStBl. II 2010, 337).
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▸Höhe der Aufwendungen: Der Anteil der Arbeitszimmeraufwendungen an den fi-
xen Kosten der gesamten Wohnung des Stpfl. wiederum lässt sich durch eine
Aufteilung nach dem Verhältnis der Flächen zueinander ermitteln (vgl. BFH v.
22.11.2006 – X R 1/05, BStBl. II 2007, 304; s. Anm. 68). Zur Nichtabziehbar-
keit der anteiligen Aufwendungen für Allgemeinflächen der Wohnung (Küche,
Bad, WC, Flur) s. Anm. 34.

▸ Erforderlichkeit des Arbeitszimmers: Darauf, ob das Vorhalten eines häuslichen
Arbeitszimmers für die konkret ausgeübte Erwerbstätigkeit des Stpfl. tatsächlich
notwendig ist, kommt es, wenn kein anderer Arbeitsplatz vorhanden ist und das
Zimmer (nahezu) ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird, nach der
typisierenden Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b nicht an (aA FG Düss. v.
4.5.2017 – 8 K 329/15 E, EFG 2018, 277, Az. BFH VI R 46/17). Eine nur ge-
ringfügige (zB bloß vermögensverwaltende) Erwerbstätigkeit wird jedoch häufig
dazu führen, dass die fehlende private Mitnutzung nicht glaubhaft dargelegt wer-
den kann (Heger, DB 2016, 249 [250]; Classen in Lademann, § 12 Rz. 29/11
[9/2016]; Brutschke, DStZ 2018, 671 [673]).
Arbeitsbereiche in Wohnräumen sind keine Arbeitszimmer iSd. § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 6b. Die auf sie (flächen-)anteilig entfallenden Wohnungsaufwendun-
gen werden von der Rspr. mit der Erwägung nicht zum BA- oder WKAbzug zu-
gelassen, dass nach der Lebenserfahrung von einer schädlichen privaten Mit-
benutzung auszugehen ist, wenn es an der klaren Abgrenzung des
Arbeitszimmers vom privaten Wohnbereich fehlt. Hiervon betroffen sind neben
kleinen Arbeitsecken in Wohnräumen und nur durch Raumteiler abgetrennten
Arbeitsflächen gleichermaßen auch Arbeitsbereiche auf Treppenabsätzen und
Emporen und sogar selbständige beruflich genutzte Räume, wenn sie den
Durchgang in Zimmer des privaten Wohnbereichs ermöglichen oder zu diesem
Bereich über keinen Türabschluss verfügen. Der BFH stützt den Ausschluss der
Aufwendungen vom BA- oder WKAbzug daneben auf die Erwägung, dass es
sich bei § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 um eine Spezialregelung handelt und das
der Vorschrift entnommene Abzugsverbot für gemischt genutzte Arbeitszimmer
erst recht für Räume gelten muss, die bereits nach ihrem äußeren Erscheinungs-
bild nicht dem Typus des Arbeitszimmers zuzurechnen sind, sondern ihrer Art
oder Einrichtung nach erkennbar auch privaten Wohnzwecken dienen.
BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/14, BStBl. II 2016, 265 (Durchgangszimmer); BFH v. 13.12.
2016 – X R 18/12, BStBl. II 2017, 450 (offene Arbeitsecke im Treppenhaus); so auch
die ältere Rspr: BFH v. 6.12.1991 – VI R 101/87, BStBl. II 1992, 304; BFH v. 6.12.
1991 – VI R 110/90, BFH/NV 1992, 380; BFH v. 6.2.1992 – IV R 85/90, BStBl. II
1992, 528; BFH v. 19.5.1995 – VI R 3/95, BFH/NV 1995, 880; BFH v. 16.8.2005 –
VI B 8/05, BFH/NV 2005, 2006; BFH v. 29.11.2006 – VI R 3/04, BStBl. II 2007, 308;
aA Söhn, FS Spindler, 2011, 795 (807) und – für Durchgangszimmer – auch hier bis
Lfg. 271, s. § 12 aF Anm. 82 – Stand 9/2015 –, abrufbar im elektronischen HHR-Ar-
chiv unter www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm.

Aufwendungen für die Ausschmückung des Arbeitsbereichs mit Einrich-
tungsgegenständen, die für die Ausstattung eines beruflich genutzten Raums un-
typisch sind und keinen Charakter als Gebrauchsgegenstände aufweisen (zB
Kunstgegenstände), berühren regelmäßig derart die allgemeine Lebensführung
des Stpfl., dass Nr. 1 Satz 2 ihrer Abziehbarkeit als BA oder WK entgegensteht
(BFH v. 30.10.1990 – VIII R 42/87, BStBl. II 1991, 340; BFH v. 14.5.1991 – VI
R 119/88, BStBl. II 1991, 837; BFH v. 12.3.1993 – VI R 92/92, BStBl. II 1993,
506). Daran hat sich uE – weil private und berufliche Veranlassung untrennbar
ineinandergreifen – auch durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/
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06, BStBl. II 2010, 672) nichts geändert (glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130
„Bilder“ [6/2018]; aA offenbar Streck, NJW 2010, 896).

Einstweilen frei.

c) Reisen
Die fixen Kosten (insbes. der Aufwand für die An- und Abreise) gemischt ver-
anlasster Reisen sind nach der durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 –
GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) geänderten Rspr. grds. im Verhältnis der er-
werbsbedingten und der privaten Veranlassungsbeiträge zueinander aufzuteilen.
Nach der früheren Rechtsprechung war es wegen der inzwischen aufgegebe-
nen Lehre vom Aufteilungs- und Abzugsverbot (s. Anm. 55) lediglich möglich,
entweder zu einem Vollabzug aller Kosten zu gelangen oder aber den Abzug
mit Blick auf Nr. 1 Satz 2 insgesamt zu versagen (Alles-oder-Nichts-Prinzip).
Vor diesem Hintergrund war zunächst in einem ersten Schritt danach zu diffe-
renzieren, ob der Reise offensichtlich ein unmittelbarer beruflicher (betriebli-
cher) Anlass zugrunde lag; dann stand der Vollabzug offen, sofern die Verfol-
gung privater Reiseinteressen nicht den Schwerpunkt der Reise bildete. War ein
unmittelbarer beruflicher oder betrieblicher Anlass für die Reise nicht gegeben,
so war in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob jedenfalls die berufliche Veranlas-
sung bei weitem überwog; dann waren die Kosten abziehbar, wenn die Befriedi-
gung privater Interessen wie zB Erholung, Bildung und Erweiterung des all-
gemeinen Gesichtskreises nicht ins Gewicht fiel und nur von untergeordneter
Bedeutung war. In anderen Fällen war der Abzug der Aufwendungen insgesamt
nicht möglich.
Früher stRspr.; vgl. zuletzt BFH v. 19.12.2005 – VI R 88/02, BFH/NV 2006, 730;
BFH v. 22.6.2006 – VI R 61/02, BStBl. II 2006, 782; BFH v. 11.1.2007 – VI R 8/05,
BStBl. II 2007, 457; BFH v. 15.3.2007 – VI R 61/04, BFH/NV 2007, 1132; BFH v.
22.7.2008 – VI R 2/07, BFH/NV 2008, 1837.

▸ Beispiele für einen unmittelbaren erwerbsbezogenen Anlass waren etwa die Organisati-
on und Durchführung der Reise als Dienstaufgabe eines ArbN, das Aufsuchen
eines Geschäftsfreunds, das Halten eines Vortrags auf einem Fachkongress oder
die Durchführung eines Forschungsauftrags. Erforderlich war ein enger und
konkreter Bezug zur beruflichen Tätigkeit; die Reise musste durch besondere be-
rufliche Belange sowie die spezielle Tätigkeit des Stpfl. veranlasst sein (s. im Ein-
zelnen BFH v. 6.5.2002 – VI B 34/00, BFH/NV 2002, 1030; BFH v. 27.8.2002
– VI R 22/01, BStBl. II 2003, 369, mwN; BFH v. 19.12.2005 – VI R 63/01,
BFH/NV 2006, 728). Dies war insbes. bei Auslandsgruppenreisen zu Informati-
ons- und Studienzwecken zu verneinen (BFH v. 27.11.1978 – GrS 8/77,
BStBl. II 1979, 213).
Die geänderte BFH-Rechtsprechung (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672) erfordert uE – zu beachten ist: allein für die fixen Kosten
der Reise – folgende Prüfungsreihenfolge:

▸ Liegt der Reise ein unmittelbarer beruflicher (betrieblicher) Anlass zugrunde (zu Beispie-
len für einen solchen Anlass s.o. und BFH v. 9.12.2010 – VI R 42/09, BStBl. II
2011, 522, zur Betreuung einer Pilgerwallfahrt und zur Teilnahme an einer Ter-
tiatskursfahrt bei einem Pfarrer), so liegt das auslösende Moment regelmäßig al-
lein in der Erwerbssphäre des Stpfl. Die Kosten sind voll abziehbar. Da es sich
um einen (fremdbestimmten) Pflichttermin handelt, ist dabei grds. auch zu ver-
nachlässigen, inwieweit der zeitlich vorangehende oder nachfolgende Aufenthalt
am Reiseort (oder in dessen Nähe) privaten Belangen dient, etwa weil der Stpfl.
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die ihm durch die Dienstreise verschaffte Gelegenheit zum Besuch von Angehö-
rigen oder Bekannten oder zu einem Kurzurlaub wahrnimmt (BFH v. 21.9.2009
– GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.e: Fall des Absehens von der Auf-
teilung wegen Geringfügigkeit; ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/
10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 12; Zimmers, GStB 2010, 104 [108]; abl. P. Fi-
scher, NWB 2010, 412 [417, 420]; s. auch Anm. 62).

▹▹ Mitnahme von Angehörigen und Bekannten: Gleichfalls keine Aufteilung zieht es
nach sich, wenn der Stpfl. einem privaten Bekannten anlässlich einer dienst-
lichen Reise eine kostenlose Mitfahrgelegenheit zur Verfügung stellt, soweit
dadurch keine Mehrkosten entstehen (s. Anm. 68). Dagegen ist der durch pri-
vate Veranlassung (zB durch die Mitnahme von Familienangehörigen bei ei-
ner Auswärtstätigkeit) erwachsende Mehraufwand durch sachgerechte Schät-
zung zu ermitteln und vom BA- oder WKAbzug ausgeschlossen (BFH v. 3.7.
2018 – VI R 55/16, nv.).

▹▹ Selbständige: Die Möglichkeit zum vollständigen Abzug der Aufwendungen bei
Geschäftsreisen mit unmittelbarem betrieblichen Anlass besteht auch für die
Pflichttermine selbständiger Unternehmer (ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV C 3
- S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 12). Problematisch kann der
Nachweis der Fremdbestimmtheit allerdings bei Einzelunternehmern oder
Gesellschafter-Geschäftsführern sein, sofern der Anlass der Reise nicht durch
äußere Notwendigkeiten wie zB konkrete Terminvorgaben der Geschäfts-
partner des Stpfl. vorgegeben ist (Zimmers, GStB 2010, 104 [108]).

▹▹ Auf das zeitliche Verhältnis kommt es uE allerdings dann an, wenn der Stpfl. ge-
rade wegen des durch sie ermöglichten Privataufenthalts ein besonderes Inte-
resse an der Durchführung der Dienst- oder Geschäftsreise hat, oder wenn
allgemein der Erholungsurlaub im Verhältnis zum dienstlichen oder geschäft-
lichen Pflichttermin ein unangemessenes Gewicht erlangt (glA Thürmer in
Blümich, § 12 Rz. 130 „Reisen“ [6/2018]). Bei diesen Gegebenheiten sind
die Aufwendungen aufzuteilen.

Beispiel: Ein solcher Fall von Unangemessenheit liegt offensichtlich vor im Bei-
spielsfall (nach BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010,
614, Rz. 15), in dem ein niedergelassener Arzt als Mitveranstalter zu einem Fach-
kongress in London reist, der ganztägig von Dienstag bis Donnerstag stattfindet
(drei Tage), zum Tagungsort jedoch bereits Samstagfrüh an- und von dort Sonntag-
abend nach Hause zurückreist (Gesamtaufenthalt: acht bis neun Tage); hier will das
BMF (BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614) die
Kosten für die Hin- und Rückreise (uE unzutr.) vollständig dem betrieblichen Be-
reich zurechnen (glA von Glasenapp, BB 2011, 160 [163]; aA Warnke, EStB 2010,
377 [380]). Vgl. auch die Beispielsfälle bei Albert (FR 2010, 220 [224]), Kolbe (BBK
2010, 203 [207]) und Neufang/Schmid (StB 2010, 151 [153]).

▸ Fehlt es an einem unmittelbaren beruflichen oder betrieblichen Anlass und ist die Reise
gemischt veranlasst, so ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob die (fixen)
Kosten jedenfalls teilweise zum Abzug gebracht werden können (vgl. BFH v.
21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010, 687). Dies ist nur dann nicht der Fall,
wenn die erwerbsgeleiteten und die privaten Veranlassungsbeiträge derart mit-
einander verwoben sind, dass eine Trennung der Aufwendungen nach objekti-
ven Kriterien nicht möglich ist.

▹▹ Sind einzelne Reiseabschnitte bzw. Reisebestandteile unterschiedlich beruflich (be-
trieblich) oder privat veranlasst, so sind die entsprechenden Veranlassungs-
beiträge objektiv trennbar (BFH v. 21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010,
687). Folge dessen ist regelmäßig die Aufteilung und der anteilige Abzug der
durch den beruflichen bzw. betrieblichen Teilbeitrag ausgelösten Aufwendun-

IV. Abziehbarkeit gemischter Aufwendungen Anm. 85 § 12

HHR Lfg. 291 April 2019 Fissenewert | E 63



gen (BFH v. 16.11.2011 – VI R 19/11, BStBl. II 2012, 520). Dabei kommt es
– entgegen der bisherigen Rspr. – weder darauf an, ob die berufliche Ver-
anlassung bei weitem überwiegt oder die Befriedigung privater Interessen wie
zB Erholung, Bildung und Erweiterung des allgemeinen Gesichtskreises von
untergeordneter Bedeutung ist. Lediglich wenn weniger als ein Zehntel der
Reisezeit auf private Belange entfällt, ist ein Vollabzug sämtlicher Aufwen-
dungen möglich (s. Anm. 62).
– Als Aufteilungsmaßstab kommt in erster Linie das Verhältnis der berufli-
chen und privaten Zeitanteile der Reise in Betracht, sofern nicht das unter-
schiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge im Einzelfall
die Wahl eines anderen Aufteilungsmaßstabs oder die Abstandnahme von
einer Aufteilung erfordert (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672, unter C.III.4.e). Bei der Bemessung der Zeitanteile sind der An- und
der Abreisetag jedoch nur zu berücksichtigen, wenn diese Tage zumindest
teilweise für private bzw. für berufliche Unternehmungen zur Verfügung
standen; ansonsten sind diese Tage bei der Aufteilung neutral zu behan-
deln (BFH v. 21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010, 687).

– Auslandsgruppenreisen: Wie der BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672, unter C.III.4.e) betont, hält die Rspr. an den für Aus-
landsgruppenreisen entwickelten Abgrenzungskriterien (vgl. BFH v. 27.11.
1978 – GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213, unter C.II.1) weiterhin grds. fest (so
auch BFH v. 19.1.2012 – VI R 3/11, BStBl. II 2012, 416), wenn auch mit
der Maßgabe, dass die Indizien keine Gesamtwürdigung im Einzelfall er-
setzen und nicht schematisch geprüft und wie rechtl. Tatbestandsmerkma-
le verselbständigt werden dürfen. Für eine berufliche Veranlassung ist da-
her neben einer fachlichen Organisation vor allem maßgebend, dass das
Programm auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zu-
geschnitten und der Teilnehmerkreis im Wesentlichen gleichartig (homo-
gen) ist (BFH v. 21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II 2010, 687). Die Kriterien
sind uE künftig nicht mehr allein zu dem Zweck heranzuziehen, feststellen
zu können, inwieweit bezogen auf den Gesamtcharakter der Reise die be-
rufliche Veranlassung bei weitem überwiegt, sondern spielen vor allem
auch eine Rolle bei der konkreten Ermittlung des Umfangs der beruflichen
(betrieblichen) Reiseabschnitte im Rahmen der Aufteilung (vgl. hierzu aus-
führl. Neufang/Schmid, StB 2010, 151 [154]).

– Mehrkosten: Darauf, ob die mit Belangen der Lebensführung ausgefüllten
Zeitabschnitte der Reise zu Mehrkosten gegenüber einer – fiktiv angenom-
menen – allein aus erwerbsbezogenem Anlass durchgeführten Reise ge-
führt haben, kommt es im Rahmen der wechselseitigen Gewichtung der
Veranlassungsbeiträge mit dem daraus folgenden Gebot zur Aufteilung
nicht an. Etwas anderes ergibt sich – entgegen FG Köln (FG Köln v. 29.8.
2007 – 10 K 3758/04, EFG 2009, 391, rkr.) – nicht aus der Erwägung des
BFH (BFH v. 1.12.2005 – IV R 26/04, BStBl. II 2006, 182), der zufolge
ein für privat veranlasste Aufwendungen bestehendes Abzugsverbot die
betriebliche Veranlassung von Reiseaufwendungen auch dann unberührt
lässt, wenn durch die private Mitveranlassung erhebliche Mehrkosten aus-
gelöst werden. Im Fall des BFH (BFH v. 1.12.2005 – IV R 26/04, BStBl. II
2006, 182) ging es um Zwangsaufwand in Form von Mehrkosten, die
durch ein unvorhergesehenes Ereignis (Unfall) zusätzlich zu den übrigen
Unfallkosten ausgelöst worden waren. Nur für diese (zusätzlichen) Mehr-
kosten hatte sich der private Veranlassungsbeitrag aus einer persönlichen
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Gefälligkeit ergeben, die bei einem planmäßigen Verlauf der Geschäftsreise
nicht ins Gewicht gefallen wäre; dies rechtfertigte es, zwar die Mehrkosten
der Privatsphäre zuzurechnen, die übrigen Unfallkosten jedoch vom ge-
ringfügigen Gefälligkeitsmoment unberührt zu lassen (s. Anm. 63). Der
Fall einer mehr als unerheblich gemischt veranlassten Reise ist damit in
keiner Hinsicht vergleichbar. Keinesfalls kann daher aus der Rspr. des
BFH (BFH v. 1.12.2005 – IV R 26/04, BStBl. II 2006, 182) der Rechtssatz
entnommen werden, „dass eine private Mitveranlassung, die sich kosten-
mäßig nicht auswirkt, von untergeordneter Bedeutung ist und die betriebli-
che bzw. berufliche Veranlassung der Aufwendungen nicht beeinträchtigt“
(so aber Bozza-Bodden, EFG 2009, 394; im Erg. auch Rundshagen in Korn,
§ 12 Rz. 33 [7/2012]; Albert, FR 2018, 257 [260]: „Sowieso-Kosten“; da-
gegen zutr. wie hier Söhn, FS Spindler, 2011, 792 [802]).

▹▹ Eine unbedeutende private Mitveranlassung steht dem vollständigen Abzug von BA
oder WK nicht entgegen. Ob dies der Fall ist, kann sich etwa – je nach den
insgesamt zu würdigenden Umständen des Einzelfalls – aus der Art der dar-
gebotenen Informationen, den (anderen) Teilnehmern der Reise, der Reise-
route und dem Charakter der aufgesuchten Orte als beliebte Ziele des Touris-
mus, aus der fachlichen Organisation, der Gestaltung der Wochenenden und
Feiertage und aus der Art des benutzten Beförderungsmittels ergeben.
So BFH (BFH v. 9.3.2010 – VIII R 32/07, DB 2010, 1266), dort zutr. bejaht für die
Teilnahme an Delegationsreisen mit hochgestellten Politikern mit dem Ziel der An-
bahnung von Wirtschaftskontakten und unter Einschluss der Teilnahme des Ehe-
gatten, sofern dies bei „internationalen Treffen auf höchster Ebene“ den „protokol-
larischen Erfordernissen“ entspricht.

▹▹ Fällt (umgekehrt) der berufliche Veranlassungsbeitrag nicht ins Gewicht, weil er sich bei
wertender Betrachtung als geringfügig erweist oder in zeitlicher Hinsicht von
völlig untergeordneter Bedeutung ist, so sind die Aufwendungen nicht auf-
zuteilen, sondern insgesamt nicht als BA oder WK abziehbar. Dies ist etwa
der Fall, wenn der Stpfl. die sich anlässlich seines privaten Erholungsurlaubs
bietende Gelegenheit zum Besuch eines Geschäftspartners nutzt (glA Albert,
FR 2010, 220 [224]). Abziehbar sind allein die durch den Besuch verursachten
Mehrkosten (ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002,
BStBl. I 2010, 614, Rz. 11; glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Reisen“
[6/2018]; s. Anm. 72).

▹▹ Liegt der Reise eine beruflich/private Doppelmotivation zugrunde und sind die Ver-
anlassungsbeiträge damit nicht objektiv trennbar, dann sind die Aufwendun-
gen weder aufteilbar noch anteilig abziehbar (s. Anm. 73). Dies ist etwa der
Fall bei touristischen Bildungsreisen, auch wenn sie von Lehrkräften in Ge-
genden unternommen werden, die einen Bezug zum unterrichteten Fach-
gebiet aufweisen (vgl. Kempermann, FR 2010, 233 [234]; Kolbe, BBK 2010,
203 [206]; s. auch FG Münster v. 27.8.2010 – 4 K 3175/08 E, EFG 2010,
2094, rkr.; so auch BFH v. 24.8.2012 – III B 21/12, BFH/NV 2012, 1973,
zum Segeltörn einer Abenteuerschriftstellerin; FG München v. 21.4.2015 – 2
K 488/13, juris., rkr., zur Jahresurlaubsreise eines GmbH-Geschäftsführers
in die USA in Begleitung seiner Familie; FG Köln v. 14.11.2013 – 10 K
1356/13, EFG 2014, 519, rkr., zu einem Shaolin-Kurs auf Mallorca als Wei-
terbildung bei einer Zahnärztin; FG Sachs. v. 13.5.2011 – 8 K 72/10, nv., rkr.,
zur Abenteuerreise eines Journalisten; zust. G. Kirchhof in Kirchhof/Rat-
schow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 549 [9/2018]). Gleiches ist nach BFH (BFH
v. 5.2.2010 – IV B 57/09, BFH/NV 2010, 880) der Fall, wenn kein Zeit-
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abschnitt einer Reise allein oder mehr als nur unerheblich den betrieblichen
Interessen des Stpfl. gedient hat (ebenso Zimmers, GStB 2010, 104 [108 f.]).
Auch wenn die Angemessenheit von BA im Wesentlichen vom Stpfl. selbst
zu bestimmen ist, muss zumindest bei aufwendigeren Auslands- wie auch In-
landsreisen sorgfältig abgewogen werden, ob für die Größe des Betriebs und
für die Art seiner Betätigung die Reise überhaupt betrieblich veranlasst sein
kann. Dies ist nach der Rspr. des BFH insbes. dann fraglich, wenn die Auf-
wendungen für die Reise im Verhältnis zur Größe und Bedeutung des Be-
triebs und auch im Hinblick auf die Reisedauer unangemessen erscheinen
(BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672). Dementsprechend sind
derartige Aufwendungen ungeachtet einer eventuellen betrieblichen Veranlas-
sung nicht abziehbar, wenn ein Zusammenhang mit privaten Motiven nicht
ausgeschlossen werden kann (BFH v. 2.8.2012 – IV R 25/09, BStBl. II 2012,
824; BFH v. 7.5.2013 – VIII R 51/10, BStBl. II 2013, 808, zu Reisen an aus-
länd. Ferienorte zur Erholung und Anfertigung von Lehrbüchern; insges. kri-
tisch Seiler in Kirchhof, 17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 8 „Reisen“: eine „einheitli-
che Linie lässt sich dieser Kasuistik kaum noch entnehmen“). Einen
Rechtssatz, wonach in diesen Fällen die Aufwendungen hälftig abgezogen
werden können, gibt es nicht (BFH v. 24.8.2012 – III B 21/12, BFH/NV
2012, 1973; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 164 „Reise/Allgemeines“ [2/
2016]). Andererseits ist der Stpfl. bei der Durchführung beruflich oder be-
trieblich veranlasster Reisen in der Wahl seines Verkehrsmittels grds. frei, wo-
bei insoweit eine Mitveranlassung durch die private Lebensführung jedoch zu
unangemessenem und damit anteilig nicht abziehbarem Mehraufwand iSd.
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 (iVm. § 9 Abs. 5 Satz 1) führen kann (BFH v. 19.1.
2017 – VI R 37/15, BStBl. II 2017, 526, zur Nutzung eines selbst gesteuerten
Privatflugzeugs für Dienstreisen).

▸ Vorab aus der Betrachtung auszuscheiden sind in jedem Fall die unmittelbar der Er-
werbssphäre oder der Privatsphäre zuzuordnenden und allein durch den jewei-
ligen Veranlassungsbeitrag ausgelösten Kosten, etwa durch zusätzliche Hotel-
übernachtungen oder Umwegfahrten (BFH v. 21.4.2010 – VI R 5/07, BStBl. II
2010, 687; BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010,
614, Rz. 11; Loebe in Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 42; Neu-
fang/Schmid, StB 2010, 151 [152]; s. Anm. 66).
Reisepass: Kosten für einen beruflich erforderlichen Reisepass sollen in vollem
Umfang als WK abgezogen werden können, wenn eine private Verwendung
über mehrere Jahre nicht stattgefunden hat (FG Saarl. v. 22.1.2014 – 1 K 1441/
12, EFG 2014, 828, rkr.). Dies ist uE zweifelhaft, zumal der WKAbzug auf den
Zeitpunkt der Veranlassung zu beurteilen ist und es daher auf die tatsächliche
nachfolgende Verwendung nicht ankommen kann.
Zu Sprachreisen s. Anm. 88 und § 9 Anm. 246.

Einstweilen frei.

d) Sprachkurse
Aufwendungen für Fremdsprachenunterricht sind als Fortbildungskosten und
damit als WK oder BA abziehbar, wenn ein konkreter Zusammenhang mit der
Berufstätigkeit besteht (s. auch § 9 Anm. 246). Ist dies der Fall, so kommt dem
Umstand, dass die Fremdsprachenkenntnisse regelmäßig auch die private Le-
bensführung berühren (etwa weil sie im Rahmen eines Erholungsurlaubs oder –
bei einer angestrebten Berufstätigkeit im Ausland – sogar im privaten Alltag ein-
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gesetzt werden können), typisierend nur untergeordnete Bedeutung zu. Für die
Feststellung des Veranlassungszusammenhangs bedarf es der Würdigung aller
Umstände des Einzelfalls.
Vgl. BFH v. 10.4.2002 – VI R 46/01, BStBl. II 2002, 579; BFH v. 13.6.2002 – VI R
168/00, BStBl. II 2003, 765.

Die fachbezogene Vertiefung bereits vorhandener Fremdsprachenkenntnisse
(fachspezifische Sprachfortbildung, zB Wirtschaftsenglisch) ist uE regelmäßig
als beruflich bzw. betrieblich veranlasst anzusehen, da sie belegt, dass der
Sprachkurs auf die besonderen beruflichen oder betrieblichen Interessen des
Stpfl. zugeschnitten ist (BFH v. 13.6.2002 – VI R 168/00, BStBl. II 2003, 765).
Deshalb können auch die in einer Fremdsprache vermittelten fachspezifischen
Informationen etwa in Form wirtschaftswissenschaftlicher Vorlesungen der Er-
weiterung der Sprachkompetenz förderlich und damit beruflich veranlasst sein
(vgl. BFH v. 10.4.2008 – VI R 13/07, BFH/NV 2008, 1356).
Grundkenntnisse: Auch Aufwendungen zum Erwerb von Grundkenntnissen
in einer Fremdsprache können nach neuerer Rspr. des BFH als WK oder BA an-
zuerkennen sein. Der berufsbezogene Veranlassungszusammenhang kann bejaht
werden, wenn der Stpfl. bereits für die nächste Stufe seines beruflichen Fort-
kommens Kenntnisse einer bestimmten Fremdsprache benötigt, ohne dass es
darauf ankäme, ob es sich um eine gängige oder um eine weniger gebräuchliche
Fremdsprache handelt. Es genügt, dass die angestrebte berufliche Tätigkeit ent-
weder qualifizierte Fremdsprachenkenntnisse erfordert und der Erwerb von
Grundkenntnissen die Vorstufe zum Erwerb qualifizierter Fremdsprachen-
kenntnisse darstellt, oder dass für die angestrebte berufliche Tätigkeit bereits
Grundkenntnisse der betreffenden Fremdsprache ausreichen.
BFH v. 10.4.2002 – VI R 46/01, BStBl. II 2002, 579. Anders noch die frühere Rspr.
(zB BFH v. 24.4.1992 – VI R 141/89, BStBl. II 1992, 666; BFH v. 22.7.1993 – VI R
103/92, BStBl. II 1993, 787; BFH v. 26.11.1993 – VI R 67/91, BStBl. II 1994, 248; ihr
folgend G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 550 [9/2018]),
die das Erlernen der Grundzüge einer gängigen Fremdsprache grds. vorrangig als per-
sönliche Bereicherung und Erweiterung der Bildung und damit als Lebensführungsauf-
wand eingeordnet hatte.

Bei Sprachreisen ins Ausland (Gleiches gilt generell bei auswärtigen Sprach-
kursen, die nicht am Wohnort des Stpfl. stattfinden) sind die Kursgebühren vor-
ab auszuscheiden; ihre Abziehbarkeit richtet sich allein nach dem Bezug des
Sprachunterrichts zur Berufstätigkeit. Hinsichtlich der mit dem Kurs einher-
gehenden Reiseaufwendungen kann nach neuerer Rspr. nicht mehr typisierend
unterstellt werden, dass der Kurs wegen der jeder Auslandsreise innewohnenden
touristischen Elemente eher Berührungspunkte zur privaten Lebensführung auf-
weist als ein Inlandssprachkurs. Da eine Sprache zudem idR in dem Land effi-
zienter zu erlernen ist, in dem sie auch gesprochen wird, kann der Abzug der
mit dem Besuch eines Fremdsprachenlehrgangs verbundenen Reisekosten nicht
allein deshalb versagt werden, weil der Sprachkurs im Ausland stattgefunden hat.
So (unter Berufung auf Art. 59 EGV [jetzt Art. 66 AEUV] und auf EuGH v. 28.10.
1999 – C-55/98 – Vestergaard, DStRE 2000, 114) BFH v. 13.6.2002 – VI R 168/00,
BStBl. II 2003, 765; BFH v. 19.12.2005 – VI R 88/02, BFH/NV 2006, 730; BFH v.
14.4.2005 – VI R 6/03, 122/01, BFH/NV 2005, 1544, jeweils für Sprachreisen in das
EU-Ausland. BMF (BMF v. 26.9.2003 – IV A 5 - S 2227 - 1/03, BStBl. I 2003, 447)
folgt der BFH-Rspr. und erweitert sie auf die Nicht-EU-Staaten Island, Norwegen,
Liechtenstein und die Schweiz.

▸ Gesamtwürdigung: Für Sprachreisen ist uE generell und damit auch in anderen
Ländern eine Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen,
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wobei es bei Fernreisen durchaus eine Rolle spielen kann, ob die Kenntnisse mit
geringerem finanziellen und zeitlichen Aufwand auch in einem europäischen
Land gleicher Sprache hätten erworben werden können.
GlAWienbergen in LBP, § 12 Rz. 164 „Reise/Auswärtiger Sprachkurs“ (2/2016). Vgl.
auch FG Rhld.-Pf. v. 23.9.2009 – 2 K 1025/08, DStRE 2010, 527, rkr., das für einen
Spanisch-Sprachkurs in Mexiko wegen der konkreten Umstände des Einzelfalls die Ab-
ziehbarkeit zutr. bejaht hat.

▸ Die berufliche Veranlassung kann zB darin liegen, dass ein Auslandssprachlehr-
gang für ein Fremdsprachenstudium faktisch unabdingbar ist, wenn der Stpfl.
das Examen erfolgreich bestehen will (BFH v. 19.12.2005 – VI R 65/04, BFH/
NV 2006, 1075).

▸ Touristische Belange: Eine umfassende Prüfung, ob die Sprachreise insgesamt
beruflich veranlasst ist oder ob sie zu einem nicht geringen Teil auch zur Erho-
lung, zum Urlaub oder allgemein zur Befriedigung eines touristischen Reisebe-
dürfnisses oder der Erweiterung des Bildungshorizonts dient – und damit im
Zusammenhang mit privaten Belangen der Lebensführung steht –, erübrigt sich
dadurch jedoch nicht. Hierfür sind, wie der BFH (BFH v. 13.6.2002 – VI R
168/00, BStBl. II 2003, 765) ausdrücklich herausstellt, die von der langjährigen
BFH-Rspr. (s. insbes. BFH v. 31.7.1980 – IV R 153/79, BStBl. II 1980, 746)
entwickelten Beurteilungskriterien weiterhin heranzuziehen. Dem vollständigen
Abzug der Reisekosten kann daher ua. der zeitliche Umfang und die touristische
Gestaltung der unterrichtsfreien Zeiten, die touristische Gestaltung früherer
Jahresurlaube des Stpfl. sowie (im Einzelfall) die touristische Attraktivität des
Kursorts und der Kurszeit und uE auch ein unangemessenes Verhältnis der Rei-
sekosten zu den reinen Kursgebühren und dem mit dem Kurs konkret vermittel-
ten beruflichen Nutzen entgegenstehen.
Vgl. zB BFH v. 19.5.2004 – VI B 101/02, DStRE 2004, 933; BFH v. 15.3.2007 – VI R
61/04, BFH/NV 2007, 1132 (jeweils für einen Sprachurlaub in Südafrika). Gegebenen-
falls sind die durch den Erholungsurlaub veranlassten Aufwendungen auszuscheiden
und die einheitlich anfallenden Kosten für die Hin- und Rückreise aufzuteilen (s.
Anm. 85; ebenso Offerhaus, DStR 2005, 446 [450]). Nach Auffassung des BFH soll
es mangels eines anderen Aufteilungsmaßstabs in diesen Fällen nicht zu beanstanden
sein, wenn von einer hälftigen Aufteilung sämtlicher mit der Reise verbundenen Kos-
ten ausgegangen wird (BFH v. 24.2.2011 – VI R 12/10, BStBl. II 2011, 796; BFH v.
9.1.2013 – VI B 133/12, BFH/NV 2013, 552; uE zweifelhaft; krit. auch Schwenke,
FR 2011, 1051 [1057]; s. dazu auch BFH v. 24.8.2012 – III B 21/12, BFH/NV 2012,
1973).

Dient der Sprachkurs der erstmaligen Berufsausbildung (oder findet er im
Rahmen eines Erststudiums statt), ist seit dem VZ 2004 das Abzugsverbot nach
§ 4 Abs. 9, § 9 Abs. 6 zu beachten (s. § 9 Anm. 605 ff.).
Deutschkurse von Ausländern sind mit dem Erlernen einer im privaten Um-
feld des Stpfl. üblicherweise nicht gesprochenen Fremdsprache nicht gleich-
zusetzen. Sie berühren idR die Sphäre der privaten Lebensführung in einem sol-
chen Ausmaß, dass ein BA- oder WKAbzug insgesamt ausscheidet. Die
erlernten Grundkenntnisse der deutschen Sprache dienen notwendigerweise der
Kommunikation im täglichen Leben und erleichtern in erheblicher Weise die Le-
bensführung in Deutschland, da sie erst die soziale Integration im privaten All-
tag gewährleisten. Der damit verbundene private Nutzen wird durch den er-
kennbaren beruflichen Bezug, dass nur bei ausreichenden Sprachkenntnissen
eine Anstellung in einem Ausbildungsberuf zu erlangen ist, nicht überlagert.
BFH v. 15.3.2007 – VI R 14/04, BStBl. II 2007, 814; BFH v. 5.7.2007 – VI R 72/06,
BFH/NV 2007, 2096; aA Beiser, DB 2007, 1720. Eine Aufteilung der Aufwendungen
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scheidet uE mangels Trennbarkeit der Veranlassungsbeiträge nach objektiven Kriterien
auch künftig aus (ebenso FG Nürnb. v. 23.4.2015 – 6 K 1542/14, EFG 2015, 2052,
rkr.; FG Hamb. v. 16.8.2017 – 2 K 129/16, EFG 2017, 1789, rkr.; BMF v. 6.7.2010 –
IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 19; Rundshagen in Korn, § 12
Rz. 34 [7/2012] „Einbürgerungskosten“). Ein vollständiger Abzug ist aber denkbar,
wenn der Kurs allein dem Erwerb eines berufsbezogenen Spezialwortschatzes dient.

Einstweilen frei.

e) Betriebliche und berufliche Veranstaltungen, Feiern, Bewirtungen
Als erstes Indiz für die berufliche oder private Veranlassung von Aufwendungen
im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Veranstaltungen ist nach stRspr.
des BFH der Anlass der Veranstaltung heranzuziehen. Im Rahmen einer Ge-
samtwürdigung sind daneben auch die anderen Umstände des Einzelfalls in die
Beurteilung einzubeziehen, ob und ggf. inwieweit die Aufwendungen für die Be-
wirtung Dritter ihr auslösendes Moment in der Erwerbs- oder in der Lebens-
sphäre des Stpfl. haben.
So zuletzt BFH v. 18.8.2016 – VI R 52/15, BFH/NV 2017, 151; zuvor BFH v. 11.1.
2007 – VI R 52/03, BStBl. II 2007, 317; BFH v. 1.2.2007 – VI R 25/03, BStBl. II 2007,
459; BFH v. 24.5.2007 – VI R 78/04, BStBl. II 2007, 721; BFH v. 19.6.2008 – VI R
33/07, BStBl. II 2009, 11. In früheren Entsch. hatte die Rspr. in dem Anlass der Ver-
anstaltung allerdings noch das idR allein ausschlaggebende Indiz für die Zuordnung ge-
sehen (vgl. zB BFH v. 4.12.1992 – VI R 59/92, BStBl. II 1993, 350; BFH v. 15.7.1994
– VI R 70/93, BStBl. II 1994, 896).

Insgesamt zu würdigende Kriterien für die Zuordnung der Aufwendungen
zum beruflichen oder privaten Bereich sind nach neuerer Rspr. des BFH ua.,
wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt und ob es sich bei den
Gästen um Kollegen, Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter des Stpfl. oder seines
ArbG, um Angehörige des öffentlichen Lebens, der Presse, um Verbandsvertre-
ter oder um private Bekannte oder Angehörige des Stpfl. handelt. Zu berück-
sichtigen ist außerdem, an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet und ob das
Fest den Charakter einer privaten Feier aufweist. Der Anlass der Feier ist dabei
zwar ein erhebliches Indiz, aber nicht das allein entscheidende Kriterium für die
Beurteilung des maßgeblichen Veranlassungszusammenhangs.
So – jeweils zu Empfängen – BFH v. 11.1.2007 – VI R 52/03, BStBl. II 2007, 317
(Kommandoübergabe eines in den Ruhestand tretenden Generals); BFH v. 10.7.2008
– VI R 26/07, BFH/NV 2008, 1831 (Antrittsvorlesung eines zum Ordinarius ernann-
ten Chefarztes); BFH v. 26.1.2010 – VI B 95/09, BFH/NV 2010, 875 (inoffizielle Ver-
abschiedung eines Oberarztes in den Ruhestand); BFH v. 18.8.2016 – VI R 52/15,
BFH/NV 2017, 151 (Habilitationsfeier eines angestellten Klinikarztes); ebenso Offer-
haus, DStR 2005, 446 (448). Anders zB noch BFH v. 4.12.1992 – VI R 59/92,
BStBl. II 1993, 350, Amtsübergabe und Beförderung eines Amtsgerichtsdirektors.

▸ Eingeladener Kollegenkreis: Da Personen, die zusammen arbeiten, häufig auch in
privatem Kontakt miteinander stehen, ist für die Zuordnung der Aufwendungen
bedeutsam, ob nur ausgesuchte Arbeitskollegen eingeladen werden oder ob die
Einladung nach allgemeinen Kriterien ausgesprochen wird (BFH v. 8.7.2015 –
VI R 46/14, BStBl. II 2015, 1013; BFH v. 20.1.2016 – VI R 24/15, BStBl. II
2016, 744; BFH v. 18.8.2016 – VI R 52/15, BFH/NV 2017, 151).

▸ Anlass der Feier: Insoweit ist innerhalb der Gesamtwürdigung wie folgt zu dif-
ferenzieren:

▹▹ Dienstjubiläen sind nach der neueren Rspr. des BFH idR berufsbezogene Er-
eignisse, weil der ArbN in ihrem Rahmen für seine langjährige Pflichterfül-
lung geehrt wird und dabei die Würdigung der für den ArbG geleisteten
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Dienste im Vordergrund steht (BFH v. 20.1.2016 – VI R 24/15, BStBl. II
2016, 744, zum 40-jährigen Dienstjubiläum eines Finanzbeamten; aA noch
BFH v. 24.9.2013 – VI R 35/11, BFH/NV 2014, 500: Dienstjubiläen seien
„als herausgehobene persönliche Ereignisse in der Regel… durch die private
Sphäre des Arbeitnehmers veranlasst“). Sie sind damit Teil der Berufstätigkeit
des ArbN. Anders verhält es sich nur dann, wenn der Empfang aus Anlass
des Jubiläums nur zur Erfüllung der mit der gehobenen beruflichen Position
verbundenen Repräsentationspflichten ausgerichtet wird (so noch BFH v.
8.3.1990 – IV R 108/88, BFH/NV 1991, 436; zustimmend Geserich, NWB
2016, 2500 [2502]).

▹▹ Der Erwerb beruflicher Zusatzqualifikationen (zB Habilitation als Privatdozent, Be-
stehen der Steuerberaterprüfung) stellt nach Auffassung des BFH zwar auch
ein persönliches Ereignis im Leben des Stpfl. dar, dem allerdings wegen des
Bezugs zur nachfolgenden beruflichen Tätigkeit der überwiegend berufsbezo-
gene Charakter nicht abgesprochen werden kann (BFH v. 8.7.2015 – VI R
46/14, BStBl. II 2015, 1013; BFH v. 18.8.2016 – VI R 52/15, BFH/NV
2017, 151). Dagegen sollen nach Ansicht des FG München die Aufwendun-
gen eines noch nicht fest angestellten Priesters für die Ausrichtung seiner Pri-
mizfeier unmittelbar nach Erlangung der Priesterweihe nicht in hinreichen-
dem Maße beruflich veranlasst sein, da sie keinen Bezug zur späteren
Anstellung hätten (FG München v. 7.12.2017 – 13 K 3477/16, juris., rkr.; uE
zweifelhaft).

▹▹ Geburtstage und andere Jubiläen ohne beruflichen Bezug müssen dagegen als heraus-
gehobene persönliche Ereignisse idR der privaten Sphäre des Stpfl. zugerech-
net werden. Bewirtungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit einem
solchen Ereignis anfallen, sind danach regelmäßig auch durch die gesellschaft-
liche oder wirtschaftliche Stellung des Stpfl. veranlasst (Nr. 1 Satz 2) und da-
her nicht als BA oder WK anzuerkennen.
Vgl. zB BFH v. 12.12.1968 – IV R 150/68, BStBl. II 1969, 239; BFH v. 15.5.1986 –
IV R 184/83, BFH/NV 1986, 657; BFH v. 27.4.1990 – VI R 54/88, BFH/NV
1991, 85; BFH v. 28.11.1991 – I R 13/90, BStBl. II 1992, 359; BFH v. 4.12.1992 –
VI R 59/92, BStBl. II 1993, 350; BFH v. 27.5.1993 – VI R 57/90, BFH/NV 1993,
730; BFH v. 23.9.1993 – IV R 38/91, BFH/NV 1994, 616; BFH v. 27.2.1997 – IV
R 60/96, BFH/NV 1997, 560; BFH v. 24.9.2013 – VI R 35/11, BFH/NV 2014,
500 (zu einer Feier aus Anlass der Priesterweihe vor 25 Jahren; zustimmend Gese-
rich, NWB 2016, 2500 [2503]); FG Nürnb. v. 5.12.2014 – 7 K 1981/12, EFG 2015,
1188, rkr. (standesamtliche Trauung eines Politikers); ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV
C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 5; Albert, FR 2010, 220 (224);
aA Leisner-Egensperger, DStZ 2010, 673 (676).

▹▹ Trotz eines herausgehobenen persönlichen Ereignisses kann sich indessen nach der
neueren Rspr. aus den übrigen Umständen des Einzelfalls ergeben, dass die
Aufwendungen für die Feier beruflich veranlasst sind. Dabei ist entscheidend,
ob die Feier nicht in erster Linie der Ehrung des Jubilars und damit der reprä-
sentativen Erfüllung gesellschaftlicher Konventionen, sondern vielmehr dem
kollegialen Miteinander und der Pflege des Betriebsklimas dienen soll oder
dass mit ihr der Belegschaft Dank und Anerkennung gezollt oder gefestigten
betrieblichen Gepflogenheiten Rechnung getragen werden soll (BFH v. 8.7.
2015 – VI R 46/14, BStBl. II 2015, 1013; BFH v. 20.1.2016 – VI R 24/15,
BStBl. II 2016, 744; BFH v. 18.8.2016 – VI R 52/15, BFH/NV 2017, 151).

Beispiele: Lädt der Stpfl. aus Anlass seiner Verabschiedung in den Ruhestand seine
langjährigen Kollegen zu einer Feier ein, für die ihm sein ArbG betriebliche Räume
zur Verfügung stellt, können die Aufwendungen auch dann WK sein, wenn die Fei-
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er wenige Tage vor dem 65. Geburtstag des Stpfl. stattfindet (FG Hamb. v. 24.6.
2009 – 5 K 217/08, EFG 2009, 1633, best. durch BFH v. 26.1.2010 – VI B 95/09,
BFH/NV 2010, 875). Ein Empfang, den ein Geschäftsführer aus Anlass seines 25-
jährigen Dienstjubiläums für seine Mitarbeiter im eigenen Garten oder aus Anlass
seines 60. Geburtstags in einer rustikal eingerichteten Werkstatthalle seines ArbG
ausrichtet, kann beruflich veranlasst sein, wenn er im Einzelfall – was allerdings fest-
gestellt werden muss – nicht der Erfüllung gesellschaftlicher Repräsentationspflich-
ten, sondern allein der Motivation der Betriebsangehörigen dient (BFH v. 1.2.2007
– VI R 25/03, BStBl. II 2007, 459; BFH v. 10.11.2016 – VI R 7/16, BStBl. II 2017,
409; s. demgegenüber aber FG Münster v. 12.5.2011 – 10 K 1643/10 E, nv., rkr.,
zur fehlenden beruflichen Veranlassung bei der Einladung eines GesGf. zu seinem
60. Geburtstag unter Berufung auf eine bestehende „gesellschaftliche Konvention“;
ähnlich auch FG Berlin-Brandenb. v. 16.2.2011 – 12 K 12087/07, EFG 2011, 2012,
rkr.; insgesamt krit. zur neueren Rspr. Holzner, SteuK 2016, 197 [199]). Soll ande-
rerseits mit der Übergabe einer Festschrift eine Ehrung des Stpfl. als Wissenschaft-
ler erfolgen, so ist eine anschließend von ihm ausgerichtete Feier im Wesentlichen
durch die auf gesellschaftlichen Konventionen beruhende Erwartungshaltung der in
dem entsprechenden Fachbereich tätigen Personen motiviert; infolgedessen sind
die dafür aufgewendeten Kosten mangels eines vernünftigen Aufteilungsmaßstabs
auch nicht anteilig als WK abziehbar (FG Köln v. 15.12.2011 – 10 K 2013/10,
EFG 2012, 590, rkr.).

▸ Zusammenhang mit zusätzlichen Einnahmen: Nach stRspr. des BFH kann es ein
gewichtiges Indiz für die Zuordnung von Aufwendungen zum beruflichen Be-
reich bilden, dass der Stpfl. eine variable, vom Erfolg seiner Arbeit abhängige
Entlohnung erhält, denn in einem solchen Fall hat es ein ArbN in größerem
Umfang selbst in der Hand, die Höhe seiner Bezüge zu beeinflussen. Nicht ent-
scheidend ist dabei, ob die Bewirtung ausdrücklich als Belohnung für diejenigen
Mitarbeiter in Aussicht gestellt wird, die sich nachweisbar durch besondere Leis-
tungen ausgezeichnet haben.
BFH v. 1.2.2007 – VI R 25/03, BStBl. II 2007, 459; BFH v. 24.5.2007 – VI R 78/04,
BStBl. II 2007, 721; BFH v. 19.6.2008 – VI R 33/07, BStBl. II 2009, 11.

Umgekehrt können (Bewirtungs-)Aufwendungen allerdings nach der Rspr. des
BFH auch dann beruflich veranlasst sein, wenn der Stpfl. nicht erwarten kann,
aufgrund der Feier künftig zusätzliche Einnahmen zu erzielen, denn für den Ver-
anlassungszusammenhang ist es nicht erforderlich, dass sich die Aufwendung
konkret auf die Höhe der Erwerbseinnahmen auswirkt. Aus diesem Grunde steht
es einem BA- oder WKAbzug weder entgegen, dass eine im Übrigen beruflich
(betrieblich) veranlasste Feier im Zusammenhang mit der Verabschiedung in den
Ruhestand ausgerichtet wird (BFH v. 11.1.2007 – VI R 52/03, BStBl. II 2007,
317; BFH v. 26.1.2010 – VI B 95/09, BFH/NV 2010, 875), noch hindert ihn der
Umstand, dass der Stpfl. ohnehin ein festes Gehalt bezieht, das keine erfolgs-
abhängigen Komponenten enthält (BFH v. 24.5.2007 – VI R 78/04, BStBl. II
2007, 721; BFH v. 15.11.2007 – VI R 91/04, BFH/NV 2008, 767; BFH v. 6.3.
2008 – VI R 68/06, BFH/NV 2008, 1316).
Zu einer Aufteilung der Kosten – für die sich der Maßstab der Verteilung
nach Köpfen als sachgerecht anböte – wird es uE in der Praxis bei größeren
Festveranstaltungen in den wenigsten Fällen kommen. Nehmen an einer ansons-
ten beruflich oder betrieblich veranlassten Feier im Kollegenkreis nur wenige
Personen aus dem privaten Umfeld des Stpfl. teil, so wird deren Anteil an der
Gesamtzahl der Gäste nur geringfügig ins Gewicht fallen und der damit verbun-
dene private Bezug als unbedeutender Veranlassungsbeitrag auszuscheiden sein
(BFH v. 10.7.2008 – VI R 26/07, BFH/NV 2008, 1831; Geserich, NWB 2016,
2500 [2504]; s. Anm. 62). Fallen die zu einer Geburtstags- oder Jubiläumsfeier
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des Stpfl. eingeladenen privaten Freunde und Angehörigen gegenüber den be-
ruflichen Kollegen und Geschäftspartnern zahlenmäßig ins Gewicht, wird beim
Stpfl. – da der BFH den Charakter von Veranstaltungen regelmäßig einheitlich
beurteilt – grds. eine beruflich/private Doppelmotivation für die Ausrichtung
der Feier vorliegen, die einer Kostenaufteilung nach BFH v. 21.9.2009 (BFH v.
21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) entgegensteht und insgesamt zu Re-
präsentationsaufwendungen iSd. Nr. 1 Satz 2 führt (vgl. FG Köln v. 11.11.2014
– 2 K 1706/11, EFG 2015, 635, rkr.; Renner, DStZ 2016, 121 [124 f.]; aA offen-
bar BFH v. 8.7.2015 – VI R 46/14, BStBl. II 2015, 1013, für eine Feier aus An-
lass sowohl eines runden Geburtstags als auch der Bestellung zum Steuerberater;
s. Anm. 73). Etwas anderes mag gelten, wenn es sich um ein herausgehobenes
Firmenjubiläum eines Einzelunternehmers handelt (so etwa im Beispielsfall nach
BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002, BStBl. I 2010, 614, Rz. 15).
Aufteilbar dürften ansonsten allenfalls die Kosten von Geschäftsessen und sons-
tigen Bewirtungen im kleinen Kreis sein, etwa soweit an ihnen neben den ein-
geladenen Geschäftspartnern auch der Ehegatte des Stpfl. teilnimmt.
Häusliche Einladungen des Stpfl. an einzelne Kollegen oder Geschäftspartner
sind uE regelmäßig als Repräsentationsaufwand iSd. Nr. 1 Satz 2 zu beurteilen
und damit als untrennbare Aufwendungen für die Lebensführung nicht abzieh-
bar (s. Anm. 73).
AA jedoch P. Fischer (NWB 2010, 412 [417 f.]) für den Fall, dass ein ArbN seinen
Chef zum Essen nach Hause einlädt (uE wegen untrennbarer Doppelmotivation ab-
zulehnen); Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Bewirtungskosten“ (6/2018).

Etwas anderes kann nur in Ausnahmefällen gelten, etwa bei unpersönlichen
Massenveranstaltungen (BFH v. 1.2.2007 – VI R 25/03, BStBl. II 2007, 459:
Einladung der gesamten Belegschaft zu einem Gartenfest auf dem Anwesen des
Geschäftsführers) oder bei der Beherbergung und Verköstigung eines Gastleh-
rers, wenn dies die Schule als ArbG mangels eigener finanzieller Mittel vom
Stpfl. im Rahmen der Erfüllung seines konkreten Bildungsauftrags erwartet
(BFH v. 18.10.2007 – VI R 43/04, BFH/NV 2008, 357). Zur Abziehbarkeit
von Aufwendungen für sog. Herrenabende (Gartenfeste für Geschäftsfreunde
auf dem Privatgrundstück) im Hinblick auf das Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 4 s. BFH v. 13.7.2016 – VIII R 26/14, BStBl. II 2017, 161.
Aufwendungen für Betriebsausflüge und den Umtrunk mit Kollegen (ins-
bes. für Einstands-, Verabschiedungs- und Geburtstagsfeiern) sind uE regel-
mäßig durch eine aus der gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Stellung des
Stpfl. folgende Verpflichtung zur Repräsentation veranlasst und deshalb Lebens-
führungskosten iSd. Nr. 1 Satz 2. Dass der Einzelne sich derartigen Usancen im
Berufsleben gewöhnlich nicht entziehen kann, ist unerheblich, da dies nichts da-
ran ändert (sondern im Gegenteil die Einschätzung sogar bestätigt), dass die
Übernahme der Aufwendungen lediglich Ausdruck der im Laufe der beruflichen
Kontakte gewachsenen zwischenmenschlichen Beziehungen ist.
Vgl. BFH v. 27.5.1993 – VI R 57/90, BFH/NV 1993, 730; FG München v. 25.5.2004
– 6 K 3025/01, FGReport 2004, 66, rkr.; FG Düss. v. 12.1.2004 – 10 K 2335/00 E,
EFG 2004, 645, rkr.; FG Köln v. 15.12.2011 – 10 K 2013/10, EFG 2012, 590, rkr.; Sei-
ler in Kirchhof, 17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 8 „Gesellschaftliche Veranstaltungen, Bewir-
tung“ aE; aA Hess. FG v. 23.4.2013 – 3 K 11/10, EFG 2013, 1583, rkr.; Kratzsch in
Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 80 „Feiern“ (12/2015); Thürmer in Blümich, § 12
Rz. 130 „Bewirtungskosten“ (6/2018).

Zu Aufwendungen für Geschenke anlässlich von persönlichen, beruflichen
oder betrieblichenEreignissen s. Anm. 91.
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f) Geschenke an Kollegen, Mitarbeiter und Kunden
Aufwendungen für Geschenke an Kollegen und Mitarbeiter anlässlich von
Dienstjubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen oder sonstigen persönlichen
Ereignissen dienen zwar der Förderung des Berufs. Sie sind aber uE im Wesent-
lichen durch die gesellschaftliche Stellung des Schenkenden bedingt und deshalb
als gemischte Aufwendungen nicht abziehbar.
Vgl. BFH v. 8.11.1984 – IV R 186/82, BStBl. II 1985, 286; BFH v. 23.1.1991 – X R 6/
84, BStBl. II 1991, 396; BFH v. 1.7.1994 – IV R 67/93, BStBl. II 1995, 273; FG Bre-
men v. 17.1.2008 – 4 K 168/07 (6), EFG 2008, 1281, rkr; glA Wienbergen in LBP,
§ 12 Rz. 164 „Geschenk“ (2/2016). Möglicherweise aA BFH v. 15.11.2007 – VI R 91/
04, BFH/NV 2008, 767, für mit einer Aufwandsentschädigung finanzierte kleine Prä-
sente (uE abzulehnen); Leisner-Egensperger, DStZ 2010, 185 (191).

Das gilt uE auch für Geschenke an außerhalb des Unternehmens oder der Be-
hörde stehende Personen, sofern es sich um private Gefälligkeiten handelt oder
im Wesentlichen die Würdigung eines persönlichen Ereignisses im Vordergrund
steht (vgl. BFH v. 18.10.2007 – VI R 43/04, BFH/NV 2008, 357). Anders ver-
hält es sich mit Geschenken, die nicht im Rahmen der gesellschaftlichen Reprä-
sentation zugewendet werden und bei denen der Charakter als Werbemaßnahme
überwiegt (BFH v. 13.1.1984 – VI R 194/80, BStBl. II 1984, 315; BFH v. 24.5.
2007 – VI R 78/04, BStBl. II 2007, 721).
Geschenke an Kunden: Für (Werbe-)Geschenke an Personen, die nicht Mit-
arbeiter des Stpfl. sind, ist zudem die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 1 auf einen maximalen Betrag (Freigrenze) von insgesamt 35 € je Empfänger
und Wj. zu beachten. Die Norm soll gemäß der Gesetzesbegründung außer-
ordentlich hohen Aufwand bei der betrieblichen Repräsentation – das „Spesen-
unwesen“ – bekämpfen, damit übertriebener Aufwand nicht vom Stpfl. auf die
Allgemeinheit abgewälzt werden kann (BTDrucks. 3/1811, 8). Es handelt sich
dabei um eine Begrenzung des objektiven Nettoprinzips auf einen in realitäts-
gerechter Höhe typisierten Betrag (unwiderleglicher Regeltatbestand), zu der der
Gesetzgeber wegen der Berührungspunkte der Erwerbsaufwendungen zu den
Kosten der allgemeinen Lebensführung berechtigt ist (BFH v. 30.3.2017 – IV R
13/14, BStBl. II 2017, 892).

g) Geräte der Unterhaltungselektronik
Aufwendungen für elektronische Geräte, die zeitlich abwechselnd für private
Zwecke und im Rahmen der Erwerbstätigkeit des Stpfl. verwendet werden, sind
grds. im Verhältnis der Nutzungszeitanteile zueinander aufzuteilen und anteilig
als BA bzw. WK abziehbar.
Häusliche Personal-Computer (PC), die vom Stpfl. privat angeschafft und in
der Privatwohnung aufgestellt worden sind, können bei ausschließlicher berufli-
cher Nutzung (Gleiches gilt, wenn die private Nutzung einen Nutzungsanteil
von etwa 10 % nicht überschreitet) als Arbeitsmittel estl. in vollem Umfang zu
berücksichtigen sein. Wird der PC in nicht unerheblichem Umfang gemischt ge-
nutzt, so sind die AK und die Kosten der laufenden Nutzung aufzuteilen. Als
Aufteilungsmaßstab kommt die unterschiedliche zeitliche Nutzung in Betracht.
Kann der Stpfl. nachweisen oder zumindest glaubhaft machen, dass er den PC
jedenfalls in einem nicht unwesentlichen Umfang beruflich nutzt bzw. genutzt
hat, so ist es nach Auffassung des BFH (BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01,
BStBl. II 2004, 958) regelmäßig vertretbar, dass seitens der Verwaltung typisie-
rend und pauschalierend von einer jeweils hälftigen privaten bzw. beruflichen
Nutzung ausgegangen wird. Will der Stpfl. oder das FA von diesem Aufteilungs-
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maßstab abweichen, so bedarf es zusätzlicher Anhaltspunkte und Umstände, die
von dem betreffenden Beteiligten näher darzulegen sind.
Die Aufteilung ist in diesem Fall auch durch die Erwägung gerechtfertigt, dass dann,
wenn der ArbG die Kosten des Geräts trägt, der private Nutzungsvorteil nach § 3
Nr. 45 insgesamt stfrei bleibt (s. § 3 Nr. 45 Anm. 2).

Unterhaltungselektronik: Nach der Rspr. des BFH besteht ein allgemeiner Er-
fahrungssatz dahin, dass Geräte der Unterhaltungselektronik, und zwar insbes.
wenn sie in der Wohnung des Stpfl. aufbewahrt werden, in nicht unerheblichem
Umfang zu außerberuflichen Zwecken der Lebensführung verwendet werden.
Die damit einhergehende tatsächliche Vermutung für eine private Mitveranlas-
sung der entsprechenden Aufwendungen kann nicht bereits durch die bloße Be-
hauptung des Stpfl. widerlegt werden, dass dies bei ihm nicht der Fall sei.
BFH v. 27.9.1991 – VI R 1/90, BStBl. II 1992, 195; BFH v. 27.5.1993 – VI R 54/90,
BFH/NV 1994, 18 (jeweils für einen Videorekorder); BFH v. 15.1.1993 – VI R 98/88,
BStBl. II 1993, 348 (für einen „typischen Spielecomputer“); BFH v. 21.6.1994 – VI R
16/94, BFH/NV 1995, 216 (für eine Videokamera); BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01,
BStBl. II 2004, 958 (für einen PC). Vgl. auch FG Rhld.-Pf. v. 30.4.1997 – 1 K 2313/
96, EFG 1997, 952, rkr., für einen Satellitenreceiver.

Im Anschluss an BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II
2010, 672) ist der Umfang der beruflichen Nutzung vom Stpfl. im Einzelfall an-
hand sachgerechter Kriterien nachzuweisen oder – sofern keine Zweifel daran
bestehen, dass ein abgrenzbarer Teil der Aufwendungen beruflich veranlasst ist
– vom FA bzw. vom FG unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände
zu schätzen (§ 162 AO; § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO). Auch wenn es keinen all-
gemeinen Erfahrungssatz zur Höhe des privaten Nutzungsanteils gibt, dürfte
uE – bei feststehender erheblicher beruflicher Nutzung – in vielen Anwen-
dungsfällen die vom BFH (BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01, BStBl. II 2004,
958) in den Raum gestellte hälftige Aufteilung der Kosten mit der Möglichkeit
des Gegennachweises (s.o.) zu angemessenen Ergebnissen führen (glA FG Ba.-
Württ. v. 5.5.2010 – 12 K 18/07, DStRE 2011, 1443, rkr.; zust. P. Fischer,
NWB 2010, 412 [419 f.]; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 130 „Fernseh-, Rund-
funk- und Videogerät“ [6/2018]).
Fehlen einer beruflichen Veranlassung: Anschaffungskosten von Gegenstän-
den, deren berufliche Nutzung der Stpfl. nicht darlegen kann und die grds. auch
im privaten Bereich genutzt werden können, sind ohne Schätzung eines WK-
oder BA-Anteils insgesamt der steuerunerheblichen Privatsphäre zuzuordnen
(BFH v. 10.7.2012 – VI B 75/12, BFH/NV 2012, 1969; vgl. auch BFH v. 10.1.
2012 – VI B 80/11, BFH/NV 2012, 782; FG München v. 18.3.2016 – 7 K 496/
15, nv., rkr.).
Zu Radio- und Fernsehgeräten, wenn sie zur Unterhaltung am Arbeitsplatz
eingesetzt werden, s. Anm. 80. Die AK sind auch dann nicht als BA oder WK
abziehbar, wenn der Fernseher in der Wohnung am Beschäftigungsort im Rah-
men einer dHf aufgestellt wird (FG Berlin-Brandenb. v. 22.6.2011 – 9 K 9079/
08, EFG 2012, 35, rkr.).

h) Erwerb von Befähigungs- und Berechtigungsnachweisen (Führer-,
Jagd-, Pilotenscheine uÄ)

Ob bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten die Aufwendungen für den Erwerb der
Befähigung (Lehrgangskosten) und Berechtigung (Prüfungsgebühren) als BA
bzw. WK abziehbar sind oder aber Lebensführungsaufwand darstellen, ist auf-
grund einer Gesamtwürdigung nach den Umständen des Einzelfalls zu entschei-

§ 12 Anm. 92–93 C. Nr. 1: Kosten der Lebensführung

E 74 | Fissenewert ertragsteuerrecht.de

93



den. Eine Aufteilung der Kosten ist uE auch mit Blick auf BFH v. 21.9.2009
(BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) nur in Ausnahmefällen
denkbar.
Bei (Kraftfahrzeug-)Führerscheinen ist zu differenzieren:

▸ Die Aufwendungen für den Erwerb eines Pkw-Führerscheins gehören nach stRspr.
des BFH regelmäßig zu den Kosten der Lebensführung, ohne dass es darauf an-
käme, ob der Stpfl. beabsichtigt, den geführten Pkw. betrieblich oder beruflich
zu benutzen und inwieweit dieser Gesichtspunkt für die Aufwendungen ent-
scheidend war. Für die Ermittlung eines betrieblich bedingten Anteils der Auf-
wendungen für den Erwerb des Führerscheins gibt es auch keine objektiven
Merkmale, nach denen die spätere private von der betrieblichen Benutzung ab-
gegrenzt werden könnte. Es lässt sich nicht voraussagen, in welchem Verhältnis
die in der Zukunft erfolgende betriebliche oder berufliche Nutzung des Führer-
scheins zur privaten Nutzung – insgesamt gesehen – stehen wird. Der mehr oder
weniger zufällige Umfang der betrieblichen und privaten Benutzung eines Pkw.
im Jahr der Aufwendungen für den Führerscheinerwerb ist ebenfalls kein sach-
gerechter Aufteilungsmaßstab.
BFH v. 6.9.1956 – IV 621/55 U, BStBl. III. 1956, 306; BFH v. 8.4.1964 – VI 251/63
U, BStBl. III 1964, 431; BFH v. 20.2.1969 – IV R 119/66, BStBl. II 1969, 433; BFH v.
24.10.2000 – VI B 85/00, BFH/NV 2001, 444; BFH v. 15.2.2005 – VI B 188/04,
BFH/NV 2005, 890; ebenso BMF v. 6.7.2010 – IV C 3 - S 2227/07/10003:002,
BStBl. I 2010, 614, Rz. 19.

▹▹ Ausnahmen: Von diesem Grundsatz hat die Rspr. in der Vergangenheit Aus-
nahmen zugelassen, wenn die Erlangung einer erstmaligen Anstellung oder
das berufliche Fortkommen unmittelbar vom Erwerb des Pkw.-Führerscheins
abhing, etwa bei Taxifahrern und – im Einzelfall – auch bei älteren Stpfl., die
zuvor ohne einen privaten Pkw. ausgekommen waren.
BFH v. 8.4.1964 – VI 251/63 U, BStBl. III 1964, 431; BFH v. 2.10.1981 – VI R 31/
79, nv.; FG Köln v. 24.7.1984 – V K 75/84, EFG 1985, 120, rkr.; Schl.-Holst. FG v.
6.5.1992 – IV 330/91, EFG 1992, 511, rkr.; vgl. auch FG Brandenb. v. 7.11.1995 –
4 K 1107/94 E, EFG 1996, 310, rkr. (WKAbzug zutr. abgelehnt, weil dem Stpfl.
ein privates Kfz. zur Verfügung stand).

Hieran kann uE wegen des heutigen Stellenwerts der privaten Kfz-Nutzung in
der immer mobiler werdenden modernen Gesellschaft nicht mehr festgehalten
werden. Da der Führerscheinerwerb lebenslang zur Teilnahme am Straßenver-
kehr mit privaten Pkw. berechtigt, ist auf diesen Gesamtzeitraum gesehen eine
nur unbedeutende Privatnutzung typischerweise ausgeschlossen (glA Loebe in
Kanzler/Kraft/Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 39). Auch in den von der bishe-
rigen Rspr. anerkannten Ausnahmefällen ist die private Mitveranlassung mit
dem in beruflicher Hinsicht auslösenden Moment uE so untrennbar verwoben,
dass eine Aufteilung der Aufwendungen insgesamt ausscheidet (glA FG Nürnb.
v. 9.8.2017 – 5 K 815/15, nv., rkr.; vgl. auch BFH v. 5.9.2007 – VI B 15/07,
BFH/NV 2007, 2282; aAWienbergen in LBP, § 12 Rz. 164 „Führerschein“ [2/
2016]; Albert, FR 2010, 220 [225]).

▹▹ Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU): Aufwendungen für den Wieder-
erwerb der Pkw-Fahrerlaubnis einschließlich der Kosten für die MPU sind
uE gleichfalls typische Aufwendungen für die Lebensführung und auch dann
untrennbar gemischt veranlasst, wenn Anlass für den vorangegangenen Füh-
rerscheinentzug ein auf einer beruflichen (betrieblichen) Fahrt begangener
Verstoß gegen Straßenverkehrsvorschriften gewesen ist (glA G. Kirchhof in
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Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 307 [9/2018] zur Beseitigung
von Schäden wegen Fahruntüchtigkeit).

▸ Bei Führerscheinen für Lastkraftwagen (Lkw.) und Busse kann hingegen nach der
Lebenserfahrung ohne Weiteres angenommen werden, dass die private Verwen-
dung der Fahrberechtigung von untergeordneter Bedeutung und dass ihr Er-
werb Voraussetzung für die Ausübung gerade einer im Wesentlichen in der Füh-
rung von Kfz. bestehenden Berufstätigkeit ist. Die darauf entfallenden
Aufwendungen sind daher grds. in voller Höhe als WK oder BA abziehbar.
BFH v. 20.2.1969 – IV R 119/66, BStBl. II 1969, 433; BFH v. 29.6.1984 – VI R 34/82,
BStBl. II 1984, 694; FG Münster v. 25.2.1998 – 7 K 5197/96 E, EFG 1998, 941, rkr.;
FG Ba.-Württ. v. 29.8.2006 – 14 K 46/06, EFG 2007, 179, rkr.; Nds. FG v. 6.6.2012 –
4 K 249/11, EFG 2012, 1532, rkr. (Berechtigung zum Führen landwirtschaftlicher
Zugmaschinen).

Gleiches gilt bei Taxifahrern für den Erwerb des Personenbeförderungsscheins.
Ist in den einheitlich berechneten Fahrlehrgangskosten und Prüfungsgebühren
allerdings auch die Befähigung zum Führen von Pkw. enthalten, sind die Auf-
wendungen uE im Verhältnis der kalkulatorisch auf die auf den Einzelerwerb
der Fahrerlaubnis für Lkw./Bus und für Pkw. entfallenden Kosten aufzuteilen.
Verfügt der Stpfl. noch über keine abgeschlossene Berufsausbildung, steht uU § 4
Abs. 9 bzw. § 9 Abs. 6 dem BA- oder WKAbzug entgegen (s. § 9 Anm. 605 ff.).

Pilotenschein: Die Rspr. des BFH unterscheidet zwischen Aufwendungen für
den Erwerb des Verkehrsflugzeugführerscheins (Airline Transport Pilot Licence,
ATPL) und der Musterberechtigung (Type Rating) für ein bestimmtes Flugzeug-
muster einerseits und Aufwendungen für den Erwerb eines Privatflugzeugführer-
schein (Private Pilote Licence, PPL) andererseits. ATPL und Type Rating bereiten
den Stpfl. idR konkret und gezielt auf eine Tätigkeit als Verkehrsflugzeugführer
vor, so dass deren Kosten regelmäßig als (vorweggenommene) WK zu behandeln
sind, sofern nicht – bei erstmaliger Berufsausbildung – die Vorschriften der § 4
Abs. 9, § 9 Abs. 6 dem Abzug entgegensteht (s. § 9 Anm. 605 ff.). Demgegenüber
ist der Aufwand für den Erwerb und – später – die Aufrechterhaltung der PPL
grds. nicht als BA oder WK zu berücksichtigen, da insoweit idR die private Le-
bensführung des Stpfl. in nicht unerheblichem Maße betroffen ist und eine auf
die Erzielung von Einkünften gerichtete berufsmäßige Tätigkeit mit dieser Erlaub-
nis kaum möglich ist. Dass die beim privaten Fliegen gewonnenen Erfahrungen
für die Ausübung des Berufs lediglich nützlich oder vorteilhaft sind, ermöglicht –
für sich genommen – den BA- oder WKAbzug nicht.
BFH v. 17.11.1989 – VI R 8/86, BStBl. II 1990, 306 (wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
einem Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt); BFH v. 14.2.1992 – VI R 7/89,
BFH/NV 1992, 725 (Fluglotse und Gastlehrer für Flugsicherung); BFH v. 9.8.1996 –
VI R 38/96, BFH/NV 1997, 107 (Flugbetriebsingenieur, der für die Bearbeitung von
Ablaufverfahren für Cockpitbesatzungen zuständig ist); BFH v. 27.5.2003 – VI R 85/
02, BStBl. II 2005, 202 (Erwerb der PPL als Vorstufe zur ATPL); BFH v. 3.12.2003 –
VI B 17/01, BFH/NV 2004, 338 (Zivilrichter, der ua. auch Haftungsfragen aus Luft-
fahrtunfällen zu beurteilen hat). GlA jetzt auch FG Münster v. 11.8.2017 – 4 K 2867/
16 F, EFG 2017, 1574, rkr., zur Ausbildung eines Landwirts zum Hubschrauberpiloten.

Etwas anderes gilt nur, wenn die eigene Flugerfahrung unerlässlich und die
Durchführung von Flügen (wie bei Testpiloten) unmittelbar Voraussetzung für
die Berufsausübung ist (BFH v. 20.7.2010 – IX R 49/09, BStBl. II 2010, 1038;
FG Ba.-Württ. v. 27.10.2011 – 1 K 3969/09, EFG 2012, 1103, rkr.). Dies kann
zB auch bei einem Arzt für Flugmedizin der Fall sein, der zugleich Leiter einer
fliegerärztlichen Untersuchungsstelle ist (FG Nürnb. v. 25.3.1992 – V 30/91,
EFG 1992, 508, rkr.). Unzutreffend ist daher uE die Rspr. des BFH (BFH v.
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14.2.1992 – VI R 7/89, BFH/NV 1992, 725), die einem (nebenberuflichen)
Gastlehrer für Flugsicherung den WKAbzug für die Erneuerung (nicht den Er-
werb!) einer PPL mit der Begr. versagt, der Einsatz als Gastdozent sei eine Folge
der privat gewonnenen Erfahrungen, die der ArbG auf diese Weise lediglich aus-
genutzt habe; zudem habe der Stpfl. aus seiner Lehrtätigkeit keine zusätzlichen
Einnahmen erzielt (zu diesem fehlgehenden Argument vgl. jetzt BFH v. 24.5.
2007 – VI R 78/04, BStBl. II 2007, 721).

▸ Einheitliche Ausbildung: Ist die Ausbildung zum Privatpiloten Teil der durch-
gehenden Schulung zum Erwerb der ATPL, so dient die Vermittlung von
Kenntnissen und Fähigkeiten, die auch für den Erwerb der PPL erforderlich
sind, nicht vornehmlich dazu, ihrem Inhaber das Führen und Bedienen von
(kleineren) Flugzeugen im nichtgewerblichen Luftverkehr zu ermöglichen, son-
dern ist Bestandteil der (einheitlichen) Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer
und in diesem Rahmen notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Ver-
kehrsflugzeugführerscheins. Nach BFH (BFH v. 30.9.2008 – VI R 4/07,
BStBl. II 2009, 111) sind die gesamten Kosten dann einheitlich als WK zu beur-
teilen.

▹▹ Stellungnahme: Hier dürfte uE im Hinblick auf BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.
2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672) eher – wie bei kombinierten Lkw-/
Pkw-Fahrkursen, s.o. – eine Aufteilung in Betracht zu ziehen sein.

Weitere Rechtsprechungs-Beispiele:

▸ Qualifiziert ein Snowboardkurs einen Sportlehrer dazu, Schulklassen beim Snow-
boardfahren zu beaufsichtigen und zu unterrichten, so können die damit verbun-
denen Aufwendungen nach BFH v. 22.6.2006 (BFH v. 22.6.2006 – VI R 61/02,
BStBl. II 2006, 782) als WK anzuerkennen sein. Hierfür sind die Umstände, unter
denen nach BFH v. 26.8.1988 (BFH v. 26.8.1988 – VI R 175/85, BStBl. II 1989,
91) die Teilnahme an einem Lehrgang zum Erwerb einer Schulskileiter-Lizenz estl.
berücksichtigt werden kann, nur als Indizien (Beweisanzeichen) heranzuziehen,
ohne dass es erforderlich wäre, dass sämtliche der dort genannten Voraussetzun-
gen (die insbes. die straffe fachbezogene und lehrgangsmäßige Organisation des
Kurses und dessen Abschluss mit einer Prüfung betreffen) vorliegen.

▹▹ Keine straffe Kursorganisation: Ist der Lehrgang nicht straff organisiert und er-
möglicht er dem Stpfl. auch das unbeaufsichtigte (private) „freie Fahren“, so
sind die Aufwendungen (einschließlich der Kosten des zur Nutzung der Lift-
anlagen berechtigenden Skipasses) uE nach Zeitanteilen aufzuteilen.

▸ Aufwendungen für einen Computerkurs an Personal-Computern (PC) sind in voller
Höhe als WK abziehbar, wenn nach der Bescheinigung des ArbG die PC-Schu-
lung zwingend erforderlich ist und der Stpfl. weder über die an seinem Arbeits-
platz benötigten Grundkenntnisse noch überhaupt privat über einen PC verfügt
(FG Rhld.-Pf. v. 24.10.2005 – 5 K 1944/03, DStRE 2006, 136, rkr.).

▸ Der Erwerb des Jagdscheins dient (wie auch § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 typisierend zu
erkennen gibt) regelmäßig Bedürfnissen der privaten Lebensführung und ist nur
dann beruflich veranlasst, wenn er (wie etwa bei einem Forstbeamten) unmittel-
bare Voraussetzung für die Berufsausübung ist (vgl. BFH v. 29.1.1960 – VI 9/
59 U, BStBl. III 1960, 163; FG Berlin v. 10.11.1978 – III 220/77, EFG 1979,
438, rkr.; s. auch § 4 Anm. 1320). Eine Aufteilung kommt uE auch im Hinblick
auf die durch BFH v. 21.9.2009 (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010,
672) geänderte Rspr. nicht in Betracht (vgl. BFH v. 10.1.2012 – VI B 92/11,
BFH/NV 2012, 783; aA möglicherweise Streck, NJW 2010, 896).
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Einstweilen frei.

i) Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung
Ob der Stpfl. Bildungsaufwendungen aus beruflichem Anlass tätigt oder ob es
sich um Aufwendungen für die Lebensführung iSd. Nr. 1 Satz 2 handelt, ist an-
hand einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden (s.
auch § 9 Anm. 614 „Psychologische Weiterbildung“; vgl. ausführl. Neufang/
Schmid, StB 2010, 151 [155 f.]).
Berufsbezogener Lehrgangszuschnitt: Aufwendungen für Seminare zur Ent-
faltung der eigenen Persönlichkeit sind beruflich veranlasst, wenn die Veranstal-
tungen primär auf die spezifischen Bedürfnisse des vom Stpfl. ausgeübten Be-
rufs ausgerichtet sind. Indizien für die berufliche Veranlassung sind insbes. die
Lehrinhalte und ihre konkrete Anwendung in der beruflichen Tätigkeit, der
Ablauf des Lehrgangs sowie der teilnehmende Personenkreis. Dabei kann ein
Lehrgang, der sowohl Grundlagenwissen als auch berufsbezogenes Spezialwis-
sen vermittelt, auch dann beruflich veranlasst sein, wenn der Erwerb des Grund-
lagenwissens die Vorstufe zum Erwerb des berufsbezogenen Spezialwissens bil-
det. Gehören die Teilnehmer unterschiedlichen Berufsgruppen an, so ist es
ausreichend, dass sie aufgrund der Art ihrer beruflichen Tätigkeit (zB als Füh-
rungskräfte) gleichgerichtete fachliche Interessen haben.
BFH v. 17.7.1992 – VI R 12/91, BStBl. II 1992, 1036 (bejaht für Psychoanalyse bei ei-
ner Diplom-Psychologin); BFH v. 6.3.1995 – VI R 76/94, BStBl. II 1995, 393 (verneint
für allgemeine psychologische Seminare bei einem Industriekaufmann); BFH v. 24.8.
2001 – VI R 40/94, BFH/NV 2002, 182 (bejaht für Gesprächstherapie bei einer Bera-
tungslehrerin); BFH v. 18.5.2006 – VI B 145/05, BFH/NV 2006, 1474 (verneint für
Bewusstseinstherapie bei einem Steuerberater); BFH v. 1.3.2007 – VI B 92/06, BFH/
NV 2007, 1172 (bejaht für Anti-Mobbing-Selbsthilfegruppe bei einem Amtsleiter);
BFH v. 28.8.2008 – VI R 44/04, BStBl. II 2009, 106, und BFH v. 28.8.2008 – VI R
35/05, BStBl. II 2009, 108 (jeweils bejaht für Kurse zur Verbesserung beruflicher
Kommunikationsfähigkeit bei Führungskräften). Vgl. auch FG Hamb. v. 20.9.2016 – 5
K 28/15, juris., rkr. (verneint für Coaching-Ausbildung bei einem Abteilungsleiter).
Vgl. im Einzelnen Paetsch, HFR 2009, 34.

Dass der Stpfl. das erworbene Wissen auch in Alltagssituationen anwenden
kann, ist unbeachtlich, wenn sich dies als bloße Folge zwangsläufig und untrenn-
bar aus den im beruflichen Interesse gewonnenen Kenntnissen und Fähigkeiten
ergibt. Eine solche private Nutzbarkeit der Erkenntnisse wäre in qualitativer
Hinsicht geringfügig (s. Anm. 62). Letztlich entscheidend ist uE, dass die Lehr-
inhalte erkennbar auf eine anschließende Verwendung in der beruflichen Praxis
angelegt sind.
Aufwendungen für einen Yogakurs werden daher uE auch künftig nicht ab-
ziehbar sein, da eine Aufteilung in einen beruflich und einen privat veranlassten
Teil wegen der untrennbar gemischten Motivlage nicht in Betracht kommt (glA
Söhn, FS Spindler, 2011, 795 [807]; aA Albert, FR 2010, 220 [225]).

j) Versicherungsprämien
Beurteilung des auslösenden Moments nach der Art des versicherten Ri-
sikos: Ob die Verpflichtung zur Beitragszahlung (und ggf. auch der Leistungs-
anspruch) aus einem Versicherungsvertrag zur betrieblichen (beruflichen) Sphä-
re des Stpfl. gehören und die geleisteten Prämien bei ihm BA bzw. WK bilden,
beurteilt sich nach stRspr. des BFH nach der Art des versicherten Risikos. Be-
zieht sich die Versicherung auf ein betriebs- oder berufsbedingtes Risiko, führt
sie zu BA bzw. WK und ggf. (bei Realisation des Risikos) zu stbaren Einnah-
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men; ist dagegen ein außerbetriebliches oder -berufliches Risiko versichert, kön-
nen die Ausgaben allenfalls als SA (§ 10 Abs. 1 Nr. 2) berücksichtigt werden,
während die Einnahmen nicht stbar sind.
BFH v. 6.2.1992 – IV R 30/91, BStBl. II 1992, 653; BFH v. 26.8.1993 – IV R 35/92,
BFH/NV 1994, 306; BFH v. 31.1.1997 – VI R 97/94, BFH/NV 1997, 346; BFH v.
19.5.2009 – VIII R 6/07, BStBl. II 2010, 168; BFH v. 18.8.2009 – X R 21/07, BFH/
NV 2010, 192.

▸ Maßgeblich ist die Risikoursache, nicht die Risikofolge. Für die Einordnung des Risi-
kos als betrieblich (beruflich) oder als privat ist es daher nicht entscheidend, wel-
che finanziellen Schäden infolge der Verwirklichung des Risikos eintreten und
im Versicherungsfall vom Versicherer zu ersetzen sein werden (BFH v. 19.5.
2009 – VIII R 6/07, BStBl. II 2010, 168; BFH v. 18.8.2009 – X R 21/07, BFH/
NV 2010, 192; BFH v. 23.4.2013 – VIII R 4/10, BStBl. II 2013, 615).

▹▹ Betriebsbezogene Gefahren, die darin bestehen, dass betrieblich genutzte Gegen-
stände durch Unfall, Brand, Sturm, Wassereinbruch oder ähnliche Ereignisse
zerstört oder beschädigt werden, stellen betriebliche Risiken dar (vgl. – jeweils
zu Betriebsunterbrechungsversicherungen – BFH v. 18.7.1968 – I 224/65,
BStBl. II 1968, 737; BFH v. 9.12.1982 – IV R 54/80, BStBl. II 1983, 371;
zum BA-Abzug s. ausführl. § 4 Anm. 1023).

▹▹ Gefahren, die in der Person des Steuerpflichtigen begründet sind – wie etwa das all-
gemeine Lebensrisiko, zu erkranken oder einen Unfall zu erleiden – stellen
grds. außerbetriebliche bzw. -berufliche Risiken dar, die bei wertender Be-
trachtung auch insoweit der privaten Lebensführung zuzurechnen sind, als
die Gefahren zu krankheits- oder unfallbedingten Vermögenseinbußen in der
Erwerbssphäre (wie etwa zu einem Verdienstausfall) führen können. Etwas
anderes gilt nur, sofern die Ausübung des Berufs mit erhöhten Risiken ver-
bunden ist und die Versicherung gerade die Folgen dieser zusätzlichen Risi-
ken (Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle) abmildern soll (s. dazu BMF v. 28.10.
2009 – IV C 5 - S 2332/09/10004, BStBl. I 2009, 1275, Rz. 1.1).

Letzteres ist bejaht worden durch BFH v. 15.12.1977 (BFH v. 15.12.1977 – IV R
78/74, BStBl. II 1978, 212) für eine Insassenunfallversicherung bei einem be-
trieblich genutzten Kfz. und durch BFH v. 19.2.1993 (BFH v. 19.2.1993 – VI R
42/92, BStBl. II 1993, 519) für eine für Dienstreisen abgeschlossene Reisege-
päckversicherung.
Die berufliche (betriebliche) Veranlassung ist verneint worden durch BFH v. 22.5.1969
– IV R 144/68, BStBl. II. 1969, 489; BFH v. 7.10.1982 – IV R 32/80, BStBl. II 1983,
101; BFH v. 26.8.1993 – IV R 35/92, BFH/NV 1994, 306, jeweils für Krankentage-
geldversicherungen; durch BFH v. 6.2.1992 – IV R 30/91, BStBl. II 1992, 653, für eine
Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung und durch BFH v. 15.6.2005 – VI B 64/
04, BFH/NV 2005, 1796, für eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.

▹▹ Zur Hausratversicherung geleistete Prämien sind grds. Kosten der privaten Le-
bensführung (BFH v. 19.2.1993 – VI R 42/92, BStBl. II 1993, 519; s. auch
Anm. 34).

▹▹ Prämien für Risikolebensversicherungen sind nach diesen Maßstäben, da mit ihnen
das private Risiko eines vorzeitigen Ablebens abgesichert werden soll, gleich-
falls nicht als Erwerbsaufwand abziehbar, und zwar auch dann, wenn mit ih-
nen zugleich ein einkünftebezogener Darlehenssicherungszweck (etwa zur Fi-
nanzierung eines Vermietungsobjekts) verfolgt wird. Insoweit kommt auch
eine Aufteilung der Versicherungsbeiträge nicht in Betracht (BFH v. 3.3.2011
– IV R 45/08, BStBl. II 2011, 552; BFH v. 13.10.2015 – IX R 35/14,
BStBl. II 2016, 210).
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▸ Bei Praxisausfallversicherungen (Betriebskostenversicherungen) ist nach den glei-
chen Grundsätzen zu verfahren und ggf. zu differenzieren: Die Prämien sind
dem privaten Lebensführungsbereich zuzurechnen, soweit mit ihnen die Gefahr
einer krankheits- oder unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit des Praxisinhabers
versichert ist. Deckt die Versicherung auf den Betrieb der Praxis bezogene Risi-
ken wie etwa Betriebsunterbrechungen aufgrund äußerer Schadensfälle oder
ordnungsbehördlicher Maßnahmen (zB Quarantäneverfügungen) ab, so sind die
Prämienzahlungen betrieblich veranlasst.
BFH v. 19.5.2009 – VIII R 6/07, BStBl. II 2010, 168; BFH v. 18.8.2009 – X R 21/07,
BFH/NV 2010, 192; BFH v. 24.8.2011 – VIII R 36/09, juris; zust. Thürmer in Blü-
mich, § 12 Rz. 130 „Versicherungsbeiträge“ (6/2018); Alvermann/Potsch, FR 2009,
1132; Moritz, DB 2009, 1850; Pfirrmann, NWB 2009, 2798; aA Beiser, DB 2009,
2237, mit dem uE unzutreffenden Einwand, dass das Risiko der Betriebsunterbrechung
schon aufgrund des damit verbundenen Ausfalls der BE immer betrieblich veranlasst
sei (mit dieser Argumentation wären auch die Beiträge zur privaten Krankenversiche-
rung eines ArbN als WK einzuordnen).

Aufteilung bei Versicherung verschiedener Risiken: Wird die Versicherung
zur Abdeckung verschiedener Risiken abgeschlossen, die sich zT als erwerbs-
bedingt und zT als privat veranlasst erweisen, so ist bereits nach der bisherigen
Rspr. des BFH eine Aufteilung der einheitlich in Rechnung gestellten Prämie
und der anteilige Abzug als BA bzw. WK möglich. Voraussetzung dafür soll je-
doch sein, dass der Versicherer anhand seiner Unterlagen bescheinigt, welcher
Anteil der Gesamtprämie nach seiner Kalkulation auf den die berufliche Sphäre
betreffenden Versicherungsschutz entfällt (BFH v. 19.2.1993 – VI R 42/92,
BStBl. II 1993, 519; BFH v. 31.1.1997 – VI R 97/94, BFH/NV 1997, 346; an-
ders noch BFH v. 13.4.1976 – VI R 87/73, BStBl. II 1976, 599, Abziehbarkeit
insgesamt verneint). An dieser Einschränkung wird uE im Anschluss an die ge-
änderte Rspr. des BFH (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06, BStBl. II 2010, 672)
nicht mehr festgehalten werden können; da die objektive Trennbarkeit der Ver-
anlassungsbeiträge feststeht, ist die Höhe des anteiligen BA-Abzugs ggf. auch
ohne Kenntnis der Unterlagen des Versicherers zu schätzen. Maßgeblich ist in-
soweit das Verhältnis der Einzelprämien mit und ohne betrieblichen Versiche-
rungsteil (BFH v. 19.5.2009 – VIII R 6/07, BStBl. II 2010, 168; Alvermann/
Potsch, FR 2009, 1132 [1134]; Moritz, DB 2009, 1850). Bei Unfallversicherun-
gen gegen die Folgen sowohl beruflicher als auch außerberuflicher Unfälle kön-
nen die Anteile nach BMF (BMF v. 28.10.2009 – IV C 5 - S 2332/09/10004,
BStBl. I 2009, 1275, Rz. 1.3) auf jeweils 50 % des Gesamtbeitrags geschätzt wer-
den.

k) Private Telefongespräche
Grundsatz der Nichtabziehbarkeit: Aufwendungen für Telefonate privaten
Inhalts zB mit Angehörigen und Freunden sind typische unter Nr. 1 zu sub-
sumierende Lebensführungskosten und damit, weil sie nach den Vorschriften
über das stl. Existenzminimum, als SA oder als agB zu berücksichtigen sind,
grds. dem Anwendungsbereich des § 4 Abs. 4 und des § 9 entzogen, um eine
doppelte Berücksichtigung zu vermeiden (BFH v. 21.9.2009 – GrS 1/06,
BStBl. II 2010, 672; BFH v. 5.7.2012 – VI R 50/10, BStBl. II 2013, 282).
Berufliche Überlagerung: Die Privatgespräche sind jedoch der strechtl. erheb-
lichen Berufssphäre zuzuordnen, wenn die Aufwendungen so stark durch die
berufliche oder betriebliche Situation des Stpfl. geprägt sind, dass der private
Veranlassungsbeitrag bei wertender Betrachtung unbedeutend ist. Davon ist
nach der Rspr. des BFH auszugehen, wenn dem Telefonat eine mindestens ein-
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wöchige Auswärtstätigkeit vorangegangen ist. In einem solchen Fall werden die
privaten Gründe der Kontaktaufnahme typisierend betrachtet durch die beruf-
lich oder betrieblich veranlasste Auswärtstätigkeit überlagert, denn bei einer Ab-
wesenheitsdauer von mindestens einer Woche sind die notwendigen privaten
Dinge aus der Ferne nur durch über den normalen Lebensbedarf hinausgehende
Mehraufwendungen für Telekommunikation zu regeln (BFH v. 5.7.2012 – VI R
50/10, BStBl. II 2013, 282; glA für Telefongespräche im Rahmen einer dHf an-
stelle einer Familienheimfahrt bereits BFH v. 18.3.1988 – VI R 90/84, BStBl. II
1988, 988).

▸ Stellungnahme: Die zur Begr. herangezogene Annahme des BFH, in solchen
Fällen sei der „Mehraufwand für Telekommunikation“ nur in ganz untergeord-
netem Umfang von Momenten der privaten Lebensführung beeinflusst, ist uE
zweifelhaft. Da sich auch ein geeigneter Aufteilungsmaßstab nicht finden lässt,
wären die Aufwendungen für Telefonate privaten Inhalts eigentlich auch bei län-
gerer Auswärtstätigkeit oder dHf insgesamt nicht als BA oder WK abziehbar (aA
Heger, DB 2016, 249 [252]).
Grundgebühren: Zur Aufteilung der Fixkosten in Gestalt der Grundgebühren
für einen gemischt genutzten Telefonanschluss s. Anm. 66.

Einstweilen frei.

D. Erläuterungen zu Nr. 2:
Nicht abziehbare Zuwendungen

Schrifttum: Heister, Die nicht abzugsfähigen Ausgaben der Vorschrift des § 12 Nr. 2
EStG, Diss. Münster 1970; H. Schmidt, Nichtabzugsfähige direkte und indirekte Steuern,
DStR 1973, 195; Brockhoff, Abzugsverbot für Zuwendungen und Sonderausgabenabzug
– Das Verhältnis von § 12 Nr. 2 und § 10 EStG, BB 1974, 1434; Heister, Die nicht ab-
zugsfähigen Ausgaben der Vorschrift des § 12 Nr. 2 EStG, DStR 1974, 30; Richter, Frei-
willige Zuwendungen an nicht unterhaltsberechtigte Personen, FR 1974, 443; H. Schmidt,
Nichtabzugsfähige direkte und indirekte Zuwendungen iSd. § 12 Nr. 2 EStG, DStR 1974,
35; Seithel, Zur Neufassung des Abzugsverbots des § 12 Nr. 2 durch das EStRG, DStR
1974, 757; Blencke, Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht
iSd. § 12 Nr. 2 EStG 1975 – über das Verhältnis von § 12 und § 10 EStG 1975, DStZ
1975, 96;Wismeth, Die steuerliche Abzugsfähigkeit von wiederkehrenden Leistungen, die
auf einem Vermächtnis beruhen, DStR 1991, 1340; Drenseck, Die neue Rechtsprechung
des BFH zur Vermögensübertragung gegen dauernde Versorgungsleistungen, StbJb. 1993/
94, 187; Boudré, Darlehensverträge zwischen Angehörigen, DB 1993, 8; Fischer, Wieder-
kehrende Bezüge und Leistungen, München 1994; Strahl, Zur Vermögensübergabe gegen
Versorgungsleistungen, Stbg 1996, 2149; Horn, Einkommensteuerliche Behandlung wieder-
kehrender Leistungen bei Übertragung von Betriebsvermögen oder Privatvermögen, FR
1997, 625; Gramlich/Treisch, Korrespondenzprinzip, Unterhaltszahlungen und Ein-
kommensbegriff, DB 1997, 2349; Groh, Abschied von der Vermögensübergabe gegen Ver-
sorgungsleistungen?, FR 2001, 277; Risthaus, Ist das Rechtsinstitut der unentgeltlichen Ver-
mögensübergabe gegen Versorgungsleistungen noch praktikabel?, DB 2007, 240; Spiegel-
berger, Das Ende der privaten Versorgungsrente?, DStR 2007, 1277.
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I. Einordnung von Nr. 2

1. Regelungsinhalt

Der Tatbestand der Nr. 2 erfasst zum einen freiwillige Zuwendungen (Alt. 1)
und Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht (Alt. 2).
Betroffen sind daneben auch Zuwendungen an eine gegenüber dem Stpfl. oder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte Person oder an deren Ehegat-
ten, auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen
(Alt. 3).
Rechtsfolge: Die Zuwendungen dürfen – so der Einleitungssatz – weder bei
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden und werden daher estl. nur über den Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1) berücksichtigt (s. Anm. 15).
Subsidiarität: Gegenüber den im Einleitungssatz genannten Vorschriften (§ 10
Abs. 1 Nr. 2 bis 5, 7 und 9, § 10 Abs. 1a Nr. 1, § 10a, § 10b, §§ 33, 33a und 33b)
tritt die Regelung zurück (s. Anm. 11 ff.). Zuwendungen, die aufgrund der dort
aufgeführten Tatbestände geleistet werden, sind vom Abzugsverbot nicht be-
troffen.

2. Historische Einordnung

Vorläufer der Vorschrift: Bereits seit 1906 waren in Preußen Aufwendungen
zur Erfüllung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht abziehbar, auch wenn
sie aufgrund einer besonderen privatrechtl. Verpflichtung erfolgten (§ 8 Abs. 3
Nr. 2 Satz 2 pr. EStG v. 19.6.1906, GS 1906, 260). Entsprechende Regelungen
fanden sich ab 1920 in § 13 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG v. 19.3.1920 (RGBl. 1920,
359) bzw. in § 15 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EStG v. 10.8.1925 (RGBl. I 1925, 189).
Seit dem EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261) be-
findet sich das Abzugsverbot in § 12 Nr. 2. Davon betroffen waren zunächst
nur freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an unterhaltsberechtigte Per-
sonen, auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beru-
hen. 1958 wurde der Anwendungsbereich der Vorschrift in ihrer damaligen
Alt. 2 (jetzt: Alt. 3) auch auf Zuwendungen an Personen erstreckt, die gegenüber
dem Ehegatten des Stpfl. unterhaltsberechtigt sind.
Abschaffung der Abzugsmöglichkeit bei sog. Konventionalscheidungen:
Weiterhin nicht erfasst waren seinerzeit Leistungen an gesetzlich nicht unter-
haltsberechtigte Personen (wie zB dem Unterhalt dienende Rentenzahlungen),
wenn sie auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhten, die der Stpfl. freiwillig
eingegangen war. Dadurch war es „nicht schuldig geschiedenen“ Stpfl. möglich,
Unterhaltsleistungen an den früheren Ehegatten in Form einer dauernden Last
vollständig abzuziehen, weil dessen Unterhaltsanspruch – wenn die Scheidung
ohne Schuldspruch oder wegen Alleinschuld des Unterhaltsberechtigten erfolgt
war – nicht auf einer gesetzlichen Regelung, sondern nur auf einem aus freien
Stücken abgeschlossenen Unterhaltsvertrag beruhen konnte (sog. Konventional-
scheidung; s. BFH v. 17.7.1959 – VI 154/57 U, BStBl. III 1959, 345). Zur Besei-
tigung dieser Gestaltungsmöglichkeit wurde das Abzugsverbot daher mW ab VZ
1975 durch Einfügung der jetzigen Alt. 2 auch auf Zuwendungen aufgrund einer
freiwillig begründeten Rechtspflicht ausgedehnt.

§ 12 Anm. 100–101 D. Nr. 2: Nicht abziehbare Zuwendungen

E 82 | Fissenewert ertragsteuerrecht.de

100

101



▸ Rückwirkung der Änderung: Diese Rechtsänderung betrifft auch Zuwendungen,
die auf einer vor dem 1.1.1975 freiwillig begründeten Rechtspflicht beruhen
(§ 52 Abs. 1 idF des EStRG v. 5.8.1974, BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530).
Die damit verbundene unechte Rückwirkung ist verfassungsgemäß (FG Berlin v.
25.10.1977 – V 185/77, EFG 1978, 328, rkr.). Ob die Streichung der Abzugs-
möglichkeit Einfluss auf bestehende Rechtspflichten hat, ist allein nach zivil-
rechtlichen Grundsätzen zu entscheiden (uU Wegfall der Geschäftsgrundlage,
vgl. Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 96 [1/2013]).
Zur Rechtsentwicklung im Einzelnen s. Anm. 2.
Seit dem Veranlagungszeitraum 1975 gilt die Vorschrift im Wortlaut unver-
ändert. Hervorzuheben sind daneben noch folgende Rechtsänderungen beim
Einleitungssatz mit Auswirkung auf Nr. 2:

▸ Einführung des Realsplittings: Eine Möglichkeit, Unterhaltsleistungen an den ge-
schiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten als SA abzuziehen, wenn
dieser die Zuwendungen seinerseits als sonstige Einkünfte versteuert (sog. Real-
splitting) wurde erstmals durch Einfügung von § 10 Abs. 1 Nr. 1 aF ( jetzt: § 10
Abs. 1a Nr. 1) mW ab VZ 1979 geschaffen (s. § 10 Anm. 225). Zugleich wurde
mit dem StÄndG 1979 v. 30.11.1978 (BGBl. I 1978, 1849; BStBl. I 1978, 479)
durch Neufassung des Einleitungssatzes das Verhältnis von Nr. 2 zu § 10 und
§ 33a in der Weise klargestellt, dass einerseits diese Unterhaltszahlungen wie
auch Leistungen nach § 33a Abs. 1 (zur Unterstützung bedürftiger Angehöriger)
und Ausbildungsfreibeträge nach § 33a Abs. 2 (zur Abgeltung von Aufwendun-
gen für die Berufsausbildung von Kindern) der Regelung in Nr. 2 vorgehen (also
abziehbar bleiben), andererseits aber der Anwendungsbereich von § 10 Abs. 1
Nr. 1a (früher: Renten und dauernde Lasten; seit VZ 2008: lebenslange und wie-
derkehrende Versorgungsleistungen; jetzt geregelt in § 10 Abs. 1a Nr. 2) durch
das Abzugsverbot nach Nr. 2 eingeschränkt wird.

▸ Im Veranlagungszeitraum 2005 wurden freiwillig übernommene Renten und
dauernde Lasten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a aF) infolge einer (offenbar nur versehent-
lich erfolgten) Neufassung des Einleitungssatzes vom Anwendungsbereich des
Abzugsverbots der Nr. 2 nicht erfasst (s. im Einzelnen Anm. 105).

3. Systematische Einordnung

a) Bedeutung als Abzugsverbot für Versorgungsleistungen
Zum Grundsätzlichen vgl. Anm. 3.
Teils deklaratorische, teils konstitutive Bedeutung: Wie schon die von
Nr. 1 erfassten Aufwendungen für Lebensführung und Familienunterhalt, so
sind auch die in Nr. 2 genannten freiwilligen Zuwendungen des Stpfl. und seine
Zuwendungen an unterhaltsberechtigte Personen idR nicht durch die Einkunfts-
erzielung veranlasst, sondern liegen außerhalb der Erwerbssphäre im privaten
Bereich. Insoweit sind damit bereits die Voraussetzungen des BA- oder WKAb-
zugs bei der Ermittlung der Einkünfte nicht erfüllt, so dass Nr. 2 insoweit nur
klarstellende, deklaratorische Bedeutung zukommt (glA G. Kirchhof in Kirch-
hof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 144 [9/2018]). Im Bereich der SA und
agB, die vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden können, sind Zu-
wendungen nach dem Einleitungssatz vom Abzugsverbot grds. nicht erfasst.

▸ Die wesentliche, konstitutive Bedeutung der Nr. 2 liegt in ihrem Verhältnis zu § 10
Abs. 1a Nr. 2 (bis zum VZ 2014: § 10 Abs. 1 Nr. 1a) und zum dort ermöglichten
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SA-Abzug für bestimmte lebenslange und wiederkehrende Versorgungsleistun-
gen (bis VZ 2007: für bestimmte Renten und dauernde Lasten). In dem durch
das StÄndG v. 30.11.1978 (BGBl. I 1979, 1849; BStBl. I 1978, 479) neu gefass-
ten Einleitungssatz war § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF – anders als die meisten übrigen
Tatbestände des § 10 Abs. 1 – nicht genannt, und auch im Einleitungssatz idF
des ZollkodexAnpG v. 22.12.2014 (BGBl. I 2014, 2417; BStBl. I 2015, 58) wird
§ 10 Abs. 1a Nr. 2 – anders als § 10 Abs. 1a Nr. 1 – nicht in Bezug genommen,
so dass Nr. 2 in diesem Bereich den SA-Abzug sperrt (s. auch Anm. 6). Dies
führt dazu, dass Zuwendungen aufgrund freiwillig begründeter Versorgungsver-
pflichtungen sowie an Unterhaltsberechtigte gewährte Versorgungsleistungen
estl. nicht abziehbar sind.

▸ Zur Subsidiarität der Nr. 2 gegenüber § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF im Veranlagungszeitraum
2005 s. Anm. 105.
Zur Kritik an der systematischen Stellung der Nr. 2 s. Anm. 105.

b) Keine Bedeutung als Zurechnungsnorm
Nr. 2 ist – ebenso wie Nr. 1 – eine reine Abzugsverbots-Vorschrift, die in keiner
Weise dazu Stellung nimmt, welchem Stpfl. die Erzielung von Einkünften zu-
zurechnen ist.
Erzielung von Einkünften: Die Zurechnung von Einkünften richtet sich da-
nach, wer den Tatbestand der Einkunftserzielung erfüllt. Das ist derjenige Stpfl.,
der in seiner Person die gesetzlichen Voraussetzungen der jeweiligen Einkunfts-
art nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 (iVm. §§ 13 bis 24a) erfüllt (BFH v. 22.6.
1977 – I R 185/75, BStBl. II 1977, 836; BFH v. 13.5.1980 – VIII R 63/79,
BStBl. II 1981, 295; vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 aE und § 2 Anm. 100 ff.). Die Rege-
lung der Nr. 2 befasst sich demgegenüber ausschließlich mit Problemen der Ein-
kommensverwendung (vgl. BFH v. 20.1.2009 – IX R 34/07, BStBl. II 2009, 532)
und ist daher gegenüber der Frage, wer die dem Einkommen zugrunde liegenden
Einkünfte erzielt (hat), systematisch nachrangig (glA Kratzsch in Frotscher/
Geurts, § 12 Rz. 104 f. [12/2015]; Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12
Rz. 23;Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 171 [2/2016]).
So war zB der Nutzungswert einer unentgeltlich überlassenen Wohnung vor
Wegfall der Nutzungswertbesteuerung (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 idF bis VZ
1986; s. § 21 Anm. 300 „Nutzungswertbesteuerung“) nicht dem Eigentümer,
sondern dem Nutzenden zuzurechnen (BFH v. 29.11.1983 – VIII R 215/79,
BStBl. II 1984, 366). Die gegenteilige Rspr., die in der unentgeltlichen Überlas-
sung eine Zuwendung des Eigentümers gesehen und ihm den Nutzungswert zu-
gerechnet hatte, beruhte auf der früher vertretenen Auffassung, Nr. 2 sei als
übergreifender Rechtsgedanke bei der Zuwendung von Einkünften anzuwenden
(BFH v. 11.4.1978 – VIII R 164/77, BStBl. II 1978, 493) und ist vom BFH auf-
gegeben worden.

▸ Leistungen im Rahmen von Rechtsbeziehungen zwischen nahen Angehörigen sind gleich-
falls allein danach zu beurteilen, ob der Angehörige als Leistungsempfänger mit
der Erzielung der Einnahme einen stpfl. Erwerbstatbestand verwirklicht. Diese
Frage aber beantwortet sich nicht durch die Regelung in Nr. 2, sondern – idR
im Rahmen eines Fremdvergleichs – nach den für die jeweilige Einkunftsart gel-
tenden Besonderheiten (glA G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK
EStG, § 12 Rz. 147 [9/2018]). Stellt zB der Stpfl. nahe Angehörige in seinem Be-
trieb als ArbN ein oder lässt er sich von ihnen für seinen Betrieb ein Darlehen
gewähren, so sind die aufgrund dieser Rechtsverhältnisse gewährten Leistungen
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Lohn- oder Zinszahlungen und damit als BA abziehbar, wenn der Angehörige
mit ihrer Entgegennahme seinerseits den Tatbestand der Erzielung von Ein-
künften aus nichtselbständiger Tätigkeit (§ 19) oder aus Kapitalvermögen (§ 20)
erfüllt. Nur wenn das nicht der Fall ist, kann es sich um Zuwendungen des Stpfl.
iSd. Nr. 2 handeln (vgl. Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 106 [12/
2015]).

▸ Auch Aufwendungen sind allein demjenigen zuzurechnen, der in seiner Person
den Tatbestand des § 4 Abs. 4 (bei BA) oder des § 9 Abs. 1 (bei WK) erfüllt.
Dies entscheidet sich ebenfalls nicht nach Nr. 2. Wer einem Dritten Bargeld mit
dem Ziel zuwendet, dass dieser es zum Bestreiten seiner Erwerbsaufwendungen
verausgabt, kann die Zuwendung auch ohne die Regelung in Nr. 2 nicht bei sei-
nen eigenen Einkünften abziehen, weil er insoweit selbst keine BA oder WK zu
tragen hat. Dem BA- bzw. WKAbzug beim Dritten wiederum steht der Um-
stand, dass der Erwerbsaufwand aus zugewendeten Mitteln bestritten wird, nicht
entgegen, da es sich insoweit nicht um eine Zuwendung an den Gläubiger der
Erwerbsaufwendung handelt (Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 145 [6/2018]).
Kein allgemeines Korrespondenzprinzip: Zuwendungen aufgrund von frei-
willig begründeten Versorgungsverpflichtungen und Versorgungsleistungen an
Unterhaltsberechtigte, die wegen Nr. 2 beim Zuwendenden nicht abziehbar sind,
dürfen dem Empfänger korrespondierend nach § 22 Nr. 1 Satz 2 nicht als Ein-
künfte zugerechnet werden. Dies ist Folge des tatbestandlichen Gleichklangs
von Nr. 2 mit § 22 Nr. 1 Satz 2. Aus der Korrespondenz der beiden Vorschrif-
ten lässt sich aber kein allgemeiner Besteuerungsgrundsatz dahin ableiten, dass
der Empfänger eine Zuwendung nicht zu versteuern habe, wenn sie beim Zu-
wendenden nicht abgezogen werden kann, oder dass der Zuwendende das Ge-
leistete estl. absetzen könne, wenn der Zuwendungsempfänger den Erhalt der
Leistung zu versteuern hat (BFH v. 30.3.2017 – IV R 13/14, BStBl. II 2017, 892;
Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 109 [12/2015]; G. Kirchhof in
Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 146 [9/2018]). Die stl. Leis-
tungsfähigkeit einer Person und damit die StPflicht von Einnahmen ist vielmehr
grds. unabhängig davon zu beurteilen, ob die entsprechenden Ausgaben bei ei-
ner anderen Person steuermindernd abgezogen werden können. Dies gilt insbes.
für alle Aufwendungen iSd. Nr. 1, deren Zufluss beim Empfänger idR zu stpfl.
Einnahmen führt. Die Besonderheit bei Nr. 2 ist, dass sich hier vieles im Famili-
enbereich abspielt. In diesem Bereich mag das Korrespondenzprinzip seinen
Sinn haben (zumindest bei Zuwendungen an den Ehegatten), darüber hinaus je-
doch nicht.

Einstweilen frei.

c) Verhältnis von Nr. 2 zu anderen Vorschriften
Verhältnis zu § 10 Abs. 1a Nr. 1, § 33a Abs. 1: Gegenüber § 10 Abs. 1a Nr. 1
und gegenüber § 33a Abs. 1 tritt das Abzugsverbot der Nr. 2 zurück (Einlei-
tungssatz; s. Anm. 12). Freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen aufgrund einer
freiwillig begründeten Rechtspflicht und Zuwendungen an Unterhaltsberechtigte
können daher im Rahmen dieser Vorschriften estl. zu berücksichtigen sein.

▸ Abziehbarkeit des Realsplittings: Dies gilt insbes. auch für Zuwendungen im Rah-
men des zum VZ 1979 neu eingeführten sog. begrenzten Realsplittings (jetzt
§ 10 Abs. 1a Nr. 1; bis zum VZ 2014 § 10 Abs. 1 Nr. 1). Danach können Unter-
haltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
in begrenzter Höhe als SA abgezogen werden. Der unterhaltsberechtigte Ehe-
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gatte hat die empfangenen Unterhaltsleistungen nach § 22 Nr. 1a zu versteuern,
wenn der zahlende Ehegatte die Leistungen als SA abzieht. Daher ist hierfür sei-
ne Zustimmung erforderlich (s. § 10 Anm. 234).
Verhältnis zu § 10 Abs. 1a Nr. 2: Im Einleitungssatz ist § 10 Abs. 1a Nr. 2 –
anders als die meisten übrigen Tatbestände des § 10 Abs. 1 und § 10 Abs. 1a
Nr. 1 – nicht genannt, so dass Nr. 2 in diesem Bereich den SA-Abzug sperrt (s.
auch Anm. 6). Zuwendungen aufgrund freiwillig begründeter Versorgungsver-
pflichtungen sowie an Unterhaltsberechtigte gewährte Versorgungsleistungen
sind damit estl. nicht abziehbar.

▸ Rechtslage im Veranlagungszeitraum 2005: Dies war jedenfalls der Stand des Ge-
setzeswortlauts (damals noch in Bezug auf § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF) bis zum VZ
2004, und so lautete die Regelung wieder seit dem VZ 2006. Im Zuge des Alt-
EinkG v. 5.7.2004 (BGBl. I 2004, 1427; BStBl. I 2004, 554) hatte der Gesetz-
geber den Einleitungssatz zwischenzeitlich dergestalt gefasst, dass sich unter den
Vorschriften, hinter die die Abzugsverbote des § 12 zurücktreten, ua. auch „§ 10
Abs. 1 Nr. 1 bis 4…“ und damit (mW ab VZ 2005, vgl. § 52 Abs. 1 idF des Alt-
EinkG) auch § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF wiederfand. Die den Verweis auf § 10 Abs. 1
Nr. 1a aF ausschließende Fassung „§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 5…“ hatte der Ein-
leitungssatz erst wieder (mW ab VZ 2006) durch das Gesetz zur steuerlichen
Förderung von Wachstum und Beschäftigung v. 26.4.2006 (BGBl. I 2006, 1091;
BStBl. I 2006, 350) zurückerlangt. Der Gesetzeswortlaut ermöglichte mithin für
den VZ 2005 den Abzug von freiwillig übernommenen Renten und dauernden
Lasten nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF, ohne dass die Bezüge korrespondierend nach
§ 22 Nr. 1 Satz 2 beim Empfänger zu versteuern gewesen wären.
Ebenso Kurzeja in LBP, § 12 Rz. 172 (2/2011).

▹▹ Stellungnahme: Diese Rechtsfolge ist uE äußerst bedenklich, zumal sie vom Ge-
setzgeber nicht beabsichtigt gewesen sein dürfte. Den Gesetzesmaterialien zu-
folge war nämlich bei beiden Änderungsgesetzen die Neufassung des Einlei-
tungssatzes als bloße redaktionelle Folgeänderung zu anderen Änderungen
gedacht, obwohl diese den SA-Tatbestand nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 je-
weils unberührt gelassen hatten (Bericht des FinAussch. zum AltEinkG,
BTDrucks. 15/3004, 18; Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zum Gesetz
zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung, BTDrucks.
16/643, 10). Dieser Befund spricht uE dafür, die augenscheinlich nur irrtüm-
lich eröffnete Abzugsmöglichkeit durch Einengung des Anwendungsbereichs
bei § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF so weit wie möglich wieder einzufangen (glA FG
Ba.-Württ. v. 27.11.2013 – 1 K 1147/13, EFG 2014, 751, rkr.).

▸ Kritik an der systematischen Stellung: Bereits vor der Änderung des Einleitungssat-
zes im Zuge des StÄndG v. 30.11.1978 (BGBl. I 1978, 1849; BStBl. I 1978, 479)
war der BFH in stRspr. davon ausgegangen, dass die Regelung in Nr. 2 die Ab-
ziehbarkeit von Renten und dauernden Lasten einschränkt (BFH v. 6.11.1970 –
VI R 94/69, BStBl. II 1971, 99; BFH v. 13.7.1973 – VI R 222/71, BStBl. II
1973, 776; BFH v. 18.10.1974 – VI R 175/72, BStBl. II 1975, 502; BFH v.
13.10.1985 – IX R 8/80, BStBl. II 1985, 700). Diese Einschränkung des SA-Ab-
zugs hätte uE besser in § 10 geregelt werden sollen. Ein solcher Versuch war be-
reits im Rahmen der Steuerreform 1974 unternommen worden. Im RegE eines
3. StReformG (BTDrucks. 7/1470) war eine dem § 12 entsprechende Vorschrift
nicht enthalten; dafür war die Abzugsbeschränkung der Nr. 2 Bestandteil der
SA-Vorschrift (§ 68 Abs. 1 Nr. 1 des RegE). Der FinAussch. verzichtete jedoch
letztlich auf die Auflösung des § 12 (BTDrucks. 7/2180, 18).
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Verhältnis zu § 22 Nr. 1 Satz 2: Die einzelnen Merkmale im Tatbestand des
§ 22 Nr. 1 Satz 2 decken sich mit denen der Regelung in Nr. 2. Das hat zur Fol-
ge, dass Versorgungsleistungen iSd. § 10 Abs. 1a Nr. 2 vom Leistungsempfänger
nicht als Einkünfte versteuert werden müssen, wenn sie nach Nr. 2 beim Leis-
tenden nicht abgezogen werden dürfen (Korrespondenzprinzip). Dies bedeutet
aber nicht, dass Nr. 2 die Zurechnung der Einkünfte verhindert; dies wird viel-
mehr durch § 22 Nr. 1 Satz 2 bewirkt, der damit den Grundsatz der Besteuerung
nach der individuellen Leistungsfähigkeit durchbricht (s. hierzu auch § 22
Anm. 225 ff.). Ein allgemeiner Grundsatz zur korrespondierenden Besteuerung
von Einnahmen und Ausgaben lässt sich daraus allerdings nicht ableiten (s.
Anm. 103).

Einstweilen frei.

II. Zuwendungen iSd. Nr. 2

Den drei Alternativen des § 12 Nr. 2 ist gemeinsam, dass sie ein Abzugsverbot
für Zuwendungen aussprechen.
Unentgeltlichkeit: Der Begriff der Zuwendung setzt objektiv den Übergang ei-
nes Vermögenswerts aus dem Vermögen des Zuwendenden (Abfluss) in das
Vermögen eines Empfängers (Zufluss) voraus. Es muss sich dabei um Güter in
Geld oder Geldeswert handeln, und ihr Übergang muss unentgeltlich erfolgen,
dh., es darf ihm keine wie auch immer geartete wirtschaftliche Gegenleistung ge-
genüberstehen (BFH v. 28.7.1983 – IV R 174/80, BStBl. II 1984, 97; BFH v.
27.2.1992 – X R 139/88, BStBl. II 1992, 612). Bei außergewöhnlichen Aufwen-
dungen, zu denen der Nießbraucher berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, liegt
eine Zuwendung nur vor, wenn ein gesetzlicher Erstattungsanspruch gegeben
ist, vom Nießbraucher aber nicht geltend gemacht wird (BFH v. 14.11.1989 –
IX R 110/85, BStBl. II 1990, 462; BFH v. 10.4.1991 – XI R 13/87, BFH/NV
1991, 740; BFH v. 28.7.1994 – IV R 89/93, BFH/NV 1995, 379; BFH v. 24.6.
2009 – IV R 20/07, BFH/NV 2010, 20). Aufwendungen, die im Hinblick auf ei-
ne angemessene Gegenleistung erbracht werden, sind keine Zuwendungen iSd.
Nr. 2 (BVerfG v. 22.7.1970 – 1 BvR 285/66 ua., BStBl. II 1970, 652, unter
C.I.2.c). Dem Zuwendenden muss der Vermögensübergang und dessen Unent-
geltlichkeit bewusst und sie muss von ihm gewollt sein.

▸ Gegenleistung: Mangels (bewusster) Unentgeltlichkeit liegt keine Zuwendung
vor – und ist ggf. der Abzug als BA, als WK oder als SA iSd. § 10 Abs. 1a Nr. 2
nicht versperrt –

▹▹ bei Zahlung eines Schmiergelds, weil der Zahlende eine Gegenleistung erwartet.
Ohne Bedeutung ist, ob der Schmiergeldempfänger diese Erwartung auch er-
füllt;

▹▹ bei Gewährung von Trinkgeldern, weil der Zahlende damit eine Gegenleistung ge-
sondert honoriert;

▹▹ bei Geschenken an Geschäftsfreunde oder an ArbN des Stpfl., da auch hier eine Ge-
genleistung erwartet oder honoriert werden soll. Der Abziehbarkeit als BA
oder WK kann aber uU § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 entgegenstehen;

▹▹ bei Schadensersatzleistungen, da sie nicht der unentgeltlichen Verschaffung eines
Vermögensvorteils dienen, sondern der Beseitigung oder Kompensation eines
Schadens; das Erleiden des Schadens stellt die Gegenleistung des Empfängers
dar. Schadensersatzleistungen können aber dann unter das Abzugsverbot der
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Nr. 2 fallen, wenn sie an unterhaltsberechtigte Personen geleistet werden und
nicht klar und eindeutig von Unterhaltsleistungen abgrenzbar sind (BFH v.
17.4.1980 – IV R 207/75, BStBl. II 1980, 639; s. Anm. 117);

▹▹ bei Leistungen gegen vollwertige Gegenleistung: Sind Leistung und Gegenleistung
nach kaufmännischen Gesichtspunkten wie unter fremden Dritten gegen-
einander abgewogen, liegt eine entgeltliche Leistung vor. Ist eine solche Leis-
tung wiederkehrend – etwa bei einer (atypischen) Vermögensübertragung ge-
gen Versorgungsleistung –, ist sie als SA allerdings nicht abziehbar, weil es
wegen der erhaltenen Gegenleistung an einer wirtschaftlichen Belastung fehlt
(s. § 10 Anm. 273; vgl. Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 164 [6/2018];
Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 91 [1/2013]);

▹▹ bei irrtümlich falscher Bewertung der (Gegen-)Leistung (zB Veräußerung unter Wert;
vgl. G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 157 [9/
2018]): Auch bei Vermögensübertragungen zwischen nahen Angehörigen
prüft die Rspr., ob die Beteiligten die Vorstellung einer entgeltlichen Übertra-
gung hatten, indem sie Leistung und Gegenleistung gegeneinander abwogen,
auch wenn sie dabei von falschen Werten ausgingen;

▹▹ wenn ein Fremdvergleich (bei Rechtsbeziehungen zwischen nahen Angehörigen)
ergibt, dass der Leistungsempfänger mit der Erzielung der Einnahme einen
stpfl. Erwerbstatbestand verwirklicht, etwa im Rahmen eines stl. anzuerken-
nenden (Angehörigen-)Arbeits- oder Darlehensvertrags. Stellen die Zahlun-
gen hingegen keine BA oder WK dar, so handelt es sich um Zuwendungen
iSd. Nr. 2 (BFH v. 10.4.1990 – VIII R 289/84, BStBl. II 1990, 741; BFH v.
19.2.2009 – IV R 83/06, BStBl. II 2009, 798).

▸ Teilentgeltlichkeit: Stehen die Leistungen des Stpfl. zwar in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit einer Gegenleistung des Empfängers, ohne dass diese Gegen-
leistung jedoch hierfür ein vollwertiges Äquivalent bietet, handelt es sich grds.
um einen teilentgeltlichen Vorgang, der in Höhe des übersteigenden Betrags zu
einer Zuwendung iSd. Nr. 2 führt (Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 91
[1/2013];Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 183 [2/2016]).
Wiederkehr der Leistungen: Zuwendungen müssen regelmäßig wiederkehren-
de Leistungen sein, also zB Renten, dauernde Lasten oder Versorgungsleistun-
gen. Für einmalige unentgeltliche Leistungen beurteilt sich die Frage ihrer Ab-
ziehbarkeit entgegen der beiläufig geäußerten Auffassung in BFH v. 5.9.1991
(IV R 40/90, BStBl. II 1992, 192) nicht nach Nr. 2, sondern danach, ob es sich
um BA oder WK oder um sonstige vom Gesetz ausdrücklich zum Abzug zuge-
lassene Aufwendungen handelt (ebenso Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018,
§ 12 Rz. 22; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 160 [6/2018]; Arndt in KSM, § 12
Rz. C 10 [10/2002]; aA Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 178 [2/2016]; G. Kirch-
hof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 159 [9/2018]).
Der Verzicht auf Einnahmen (zB bei unentgeltlicher Dienstleistung für nahe
Angehörige) stellt keine Zuwendung dar. Es sind daher keine fiktiven BE an-
zusetzen, allenfalls eine Entnahme bei Einsatz von Betriebsmitteln. Wird ein Be-
trieb für eine Anlaufzeit unentgeltlich an den Schwiegersohn verpachtet, sind
keine fiktiven Pachterträge anzusetzen (BFH v. 26.9.1969 – VI R 64/67,
BStBl. II 1970, 177).

Einstweilen frei.
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III. Freiwillige Zuwendungen (Nr. 2 Alt. 1)

Freiwillige Zuwendungen (zum Begriff s. Anm. 108) sind idR durch die private
Lebensführung des Stpfl. veranlasst und damit bereits nach Nr. 1 Satz 1 nicht
abziehbar. Insoweit hat die Vorschrift daher nur klarstellenden Charakter (vgl.
Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 175 [6/2018]; Kratzsch in Frotscher/Geurts,
§ 12 Rz. 95 [1/2013];Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 166 [2/2016]).
Freiwillig ist eine Zuwendung, wenn sie ausschließlich auf einem Willensent-
scheid des Stpfl. beruht und er diesen Entscheid hätte unterlassen können.
Negativ ausgedrückt sind solche Zuwendungen freiwillig, die nicht aufgrund ge-
setzlicher oder vertraglicher Verpflichtung, behördlicher Auflagen oder rechts-
verbindlicher Anordnung eines Dritten (zB aufgrund letztwilliger Verfügung) ge-
währt werden (ebenso FG Rhld.-Pf. v. 6.9.1974 – IV 61/72, EFG 1975, 7, rkr.;
aA bei Bestellung eines Nießbrauchs aufgrund eines Vermächtnisses FG Müns-
ter v. 25.3.1980 – VI 1398/76 E, EFG 1980, 441, rkr.).

▸ Eine sittliche Verpflichtung wie auch sachlicher oder moralischer Zwang zur Er-
bringung der Leistung (zB Unterstützung gegenüber einem in Not geratenen
Schulfreund) genügen nicht, um deren Freiwilligkeit auszuschließen (BFH v.
27.2.1992 – X R 139/88, BStBl. II 1992, 612). Die Auslegung des Begriffs „frei-
willig“ verlangt keine philosophische Untersuchung über Willensfreiheit (aA
Brockhoff, BB 1974, 1434, mit dem Hinweis, dass die Freiwilligkeit fehle, wenn
der Wille eines Dritten oder andere Umstände den Stpfl. zu den Zuwendungen
zwängen; offen gelassen in BFH v. 29.11.1983 – VIII R 215/79, BStBl. II 1984,
366).

▸ Fehlende Rechtsverbindlichkeit: Fehlt einer Leistung die rechtl. Verbindlichkeit
(zB wegen Formmangels des ihr zugrunde liegenden Vertrags oder wegen der
Möglichkeit, gegen die Leistungspflicht die Einrede der Verjährung zu erheben),
so führt dies nicht zur Freiwilligkeit ihrer Erbringung, wenn die Parteien sich
gleichwohl ernstlich gebunden sehen (ebenso Kratzsch in Frotscher/Geurts,
§ 12 Rz. 94 f. [1/2013]; Classen in Lademann, § 12 Rz. 55 [12/2013]; G. Kirch-
hof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 162 [9/2018]; vgl. auch
§ 41 AO). Dies gilt zB, wenn ein Erbe zugunsten seiner Miterben auf Nutzun-
gen aus dem Nachlass verzichtet, um einem ernstlich, wenn auch nicht formge-
recht zum Ausdruck gekommenen Willen des Erblassers zu entsprechen (RFH
v. 23.10.1941, RStBl. 1941, 931; zust. Brockhoff, BB 1975, 76). Nicht freiwillig
wird eine Leistung auch dann erbracht, wenn sie nur versehentlich oder irrig in
der Annahme einer tatsächlich nicht bestehenden Rechtspflicht erfolgt (FG Ba.-
Württ. v. 15.1.2016 – 13 K 1813/14, EFG 2016, 554, rkr.).
Besteht eine Rechtspflicht zur Erbringung der Zuwendungen, so schließt dies
ihre Freiwilligkeit aus, da es für die Anwendung der Alt. 1 der Nr. 2 auf die ein-
zelne Leistung ankommt. Die in der Alt. 3 der Nr. 2 gemachte Einschränkung
„auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen“
gilt nur für Zuwendungen an gesetzliche unterhaltsberechtigte Personen oder
deren Ehegatten, nicht auch für freiwillige Zuwendungen (BFH v. 17.7.1959 –
VI 154/57 U, BStBl. III 1959, 345; BFH v. 12.8.1960 – VI 82/60 U, BStBl. III
1960, 424). Die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtgemäß erbrach-
ten Leistungen hat aber seit dem VZ 1975 insofern keine Bedeutung mehr, als
auch Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht nicht
abziehbar sind (s. Anm. 112).

Einstweilen frei.
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IV. Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begründeten Rechts-
pflicht (Nr. 2 Alt. 2)

Nach Nr. 2 Alt. 2 idR nicht abziehbar sind Zuwendungen (zum Begriff s.
Anm. 108), die der Stpfl. an den Zuwendungsempfänger aufgrund einer freiwil-
lig begründeten Rechtspflicht leistet.
Eine freiwillig begründete Rechtspflicht ist gegeben, wenn der Stpfl. freiwil-
lig (s. Anm. 110) und unentgeltlich eine Verpflichtung eingeht (zB durch privat-
rechtl. Vertrag oder durch notariell beurkundetes Schenkungsversprechen),
durch die der Zuwendungsempfänger einen Rechtsanspruch auf die Zuwendun-
gen erwirbt.

▸ Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung erfolgen nicht freiwillig. Die Rege-
lung erfasst daher nur Zuwendungen an nicht gesetzlich unterhaltsberechtigte
Personen; Leistungen an gesetzlich Unterhaltsberechtigte fallen aber unter die
Alt. 3 (s. Anm. 115). Wenn der Stpfl. sich in einem gerichtlichen Vergleich zu ei-
ner Schadensersatzrente iSd. § 843 BGB verpflichtet, so entsteht keine „freiwil-
lig begründete Rechtspflicht“, sondern es wird eine gesetzliche Verpflichtung
konkretisiert (glA G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12
Rz. 168 [9/2018]).

▸ Unbeachtlichkeit der Motivation: Das Abzugsverbot gilt ohne Rücksicht auf den
Zweck oder das Motiv der Zuwendung für alle Arten von Leistungen, auch
wenn sie nicht dem Unterhalt des Empfängers dienen. Die Einfügung der Nr. 2
Alt. 2 bezweckte die Gleichbehandlung aller freiwillig begründeten Zahlungen
ohne Rücksicht auf deren Entstehungsgrund (BTDrucks. VII/2180, 15). Ent-
spricht der Stpfl. daher mit der Eingehung der Rentenverpflichtung lediglich ei-
ner sittlichen Verpflichtung, handelt es sich gleichwohl um eine freiwillig be-
gründete Rechtspflicht (BFH v. 27.2.1992 – X R 139/88, BStBl. II 1992, 612).
Abgrenzung zur Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen: Ver-
einbart der Stpfl. mit einem Dritten die Übernahme eines Mitunternehmeranteils
an einer Gewinneinkünfte erzielenden PersGes., eines Betriebs oder Teilbetriebs
oder einer Mehrheitsbeteiligung an einer GmbH unter Einschluss der Tätigkeit
als Gesellschafter-Geschäftsführer iSd. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 gegen wieder-
kehrende Versorgungsleistungen, so kann es sich dabei nach der Rspr. des BFH
zwar um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft handeln, wenn und soweit der Bar-
wert der Versorgungsleistungen hinter dem Wert des übernommenen Ver-
mögens zurückbleibt. Die Zusage der Versorgungsleistungen wird estl. nicht als
Gegenleistung für das übernommene Vermögen angesehen, selbst wenn die zu-
gesagten Versorgungsleistungen aus der Sicht des Verpflichteten durch den Er-
werb des übertragenen Vermögens wirtschaftlich veranlasst sind. Gleichwohl
handelt es sich bei den vereinbarten wiederkehrenden Leistungen nicht um eine
– den SA-Abzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 sperrende – Zuwendung aufgrund ei-
ner freiwillig begründeten Rechtspflicht iSd. Nr. 2 Alt. 2, da die Rspr. das Ge-
schäft von vornherein aus dem Anwendungsbereich der Regelung ausgliedert.
Dafür maßgebend ist der Gedanke, dass der Vermögensübernehmer die Erträge
aus dem übernommenen Vermögen zwar erwirtschaften und dem Vermögens-
übergeber sodann in der Form der Versorgungsleistungen wieder zuwenden
muss. Da sich der Vermögensübergeber insoweit die Erträge indessen von vorn-
herein vorbehalten hatte, kann es sich bei der Erfüllung dieses Vorbehalts nicht
um freiwillig begründete Zuwendungen iSd. Nr. 2 handeln.
BFH v. 19.6.1965 – IV 67/61 S, BStBl. III 1965, 706; BFH v. 5.7.1990 – GrS 4-6/89,
BStBl. II 1990, 847; BFH v. 15.7.1991 – GrS 1/90, BStBl. II 1992, 78; BFH v. 14.11.
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2001 – X R 39/98, BStBl. II 2002, 246, unter II.3.a; BFH v. 12.5.2003 – GrS 1/00,
BStBl. II 2004, 95; BFH v. 12.5.2003 – GrS 2/00, BStBl. II 2004, 100; s. im Einzelnen
§ 10 Anm. 277 ff.

Einstweilen frei.

V. Zuwendungen an Unterhaltsberechtigte (Nr. 2 Alt. 3)

1. Zuwendungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen

Zum Begriff der Zuwendung s. Anm. 108.
Gesetzlich unterhaltsberechtigt ist, wer einen familienrechtl. Unterhalts-
anspruch aufgrund des bürgerlichen Rechts besitzt. Das sind:

▸ Verwandte in gerader Linie (§§ 1589, 1601 ff. BGB), also Großeltern, Eltern,
Kinder, Kindeskinder usw. wechselseitig, nicht hingegen die Geschwister und
auch nicht Verschwägerte, Stiefeltern und Stiefkinder des Stpfl.;

▸ an Kindes Statt angenommene Kinder gegenüber dem Annehmenden (§ 1754
BGB);

▸ nichteheliche Kinder gegenüber ihren leiblichen Verwandten wie ein eheliches
Kind (§ 1615a BGB), jedoch geht der Unterhaltsanspruch gegen den Vater, so-
weit anstelle des Vaters ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter oder der
Ehemann der Mutter dem Kind Unterhalt gewährt, auf diesen über; das gilt ent-
sprechend, wenn ein Dritter als Vater dem Kind Unterhalt gewährt (§ 1615b
BGB);

▸ Ehegatten (§§ 1360–1361 BGB betreffend bestehende Ehe, §§ 1569–1586b
BGB betreffend geschiedene Ehe und iVm. §§ 37 Abs. 1, 39 Abs. 2 Satz 2 EheG
betreffend aufgehobene Ehe und iVm. § 26 EheG betreffend für nichtig erklärte
Ehe). Danach kommt es seit 1.1.1977 für die Unterhaltspflicht nicht mehr auf
Verschulden an der Scheidung an; vielmehr besteht zwischen den Ehegatten
stets Unterhaltspflicht, wenn ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für
seinen Unterhalt sorgen kann (§ 1569 BGB);

▸ gleichgeschlechtliche Lebenspartner (§§ 5, 12 LPartG betreffend bestehende Lebens-
partnerschaft, § 16 LPartG betreffend aufgehobene Lebenspartnerschaft).
Unterhaltsberechtigung kraft Gesetzes ausreichend: Das Abzugsverbot der
Nr. 2 greift bereits dann ein, wenn objektiv eine Unterhaltsberechtigung des Zu-
wendungsempfängers in Betracht kommt, dh. wenn der Zuwendungsempfänger
zum Kreis der gegenüber dem Stpfl. oder seinem Ehegatten oder Lebenspartner
iSd. LPartG (s. Anm. 116) gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen gehört. Es
ist hingegen nicht erforderlich, dass unter Berücksichtigung der persönlichen Be-
dürftigkeit des Empfängers oder der Leistungsfähigkeit des Zuwendenden ein
Unterhaltsanspruch tatsächlich besteht (BFH v. 24.2.1961 – VI 84/60 U,
BStBl. III 1961, 188; BFH v. 13.7.1973 – VI R 222/71, BStBl. II 1973, 776;
BFH v. 18.10.1974 – VI R 175/72, BStBl. II 1975, 502; s. auch BFH v. 5.5.2010
– VI R 29/09, BStBl. II 2011, 116; glA Loebe in Kanzler/Kraft/Bäuml,
3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 59; aA Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 204 [2/2016]; G.
Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 176 [9/2018]; je-
weils mit Blick auf die Rechtsprechungsänderung zur Unterhaltsberechtigung
nach § 33a durch BFH v. 5.5.2010 – VI R 29/09, BStBl. II 2011, 116: freiwillige
Zuwendungen iSd. Nr. 2 Alt. 1). Die Regelung kommt daher auch dann zum
Zuge, wenn der Unterhaltsberechtigte im einzelnen Fall vom Stpfl. keinen Un-
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terhalt verlangen könnte, zB weil er nicht außerstande ist, sich selbst zu unterhal-
ten (§ 1602 BGB) oder weil andere Verwandte vorrangig vor dem Stpfl. unter-
haltspflichtig (§§ 1606–1608 BGB) oder vorrangig gegenüber dem Stpfl. unter-
haltsberechtigt sind (§ 1609 BGB). Die Zugehörigkeit des Empfängers der
Zuwendungen zum Kreis der Unterhaltsberechtigten iSd. Nr. 2 entfällt nicht da-
durch, dass er in einer Scheidungsvereinbarung bei gleichzeitiger Einräumung ei-
nes vertraglichen Unterhaltsanspruchs auf den ihm nach dem Schuldausspruch
des Scheidungsurteils zustehenden gesetzlichen Unterhaltsanspruch verzichtete
(BFH v. 31.10.1973 – VI R 206/70, BStBl. II 1974, 86).
Unterhaltspflicht nach ausländischem Recht: Der Begriff der gesetzlichen
Unterhaltsberechtigung iSd. Nr. 2 ist auch für den Fall, dass die Frage der Ver-
pflichtung zu Unterhaltsleistungen im konkreten Fall nach ausländ. Recht zu be-
urteilen ist, nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland zu beurteilen
(BFH v. 5.5.2010 – VI R 5/09, BStBl. II 2011, 115; vgl. auch FG Hamb. v. 21.7.
1976 – VI 56/74, nv., juris, rkr.).
Überobligatorischer Unterhalt: Zuwendungen an gesetzlich unterhaltsberech-
tigte Personen liegen auch dann vor, wenn sie über das hinausgehen, was der
Empfänger nach bürgerlichem Recht als Unterhalt beanspruchen kann (BFH v.
10.4.1953 – IV 384/52 U, BStBl. III 1953, 157; BFH v. 13.7.1973 – VI R 222/
71, BStBl. II 1973, 776).
Unterhaltspflicht nach Erbfall: Bei Erben kommt es auf die Unterhaltspflicht
des Erblassers an. Die Unterhaltspflicht unter Verwandten und unter Verhei-
rateten geht nicht auf die Erben über (§§ 1615, 1360a Abs. 3 BGB), wohl aller-
dings die Unterhaltspflicht der durch Scheidung, Nichtigerklärung oder Auf-
hebung der Ehe getrennten Ehegatten (§ 1586b BGB; §§ 26, 37, 39 Abs. 2
EheG). Muss der Erbe Zuwendungen, die beim Erblasser unter Nr. 2 fielen,
fortsetzen, so sind sie auch beim Erben nicht abziehbar, da der Erbe in die
Rechtsstellung des Erblassers eintritt.
RFH v. 6.5.1936, RStBl. 1936, 861; RFH v. 14.10.1942, RStBl. 1943, 5; BFH v. 7.12.
1962 – VI 115/62 U, BStBl. III 1963, 135; FG Düss. v. 22.1.1970 – II 420, 423/66 E,
II 420/66 E, II 423/66 E, EFG 1970, 438, rkr.; Nds. FG v. 29.8.1979 – VIII 209/78,
EFG 1980, 123, rkr.; FG Köln v. 20.12.1984 – VIII 120/79 E, VIII 19/81 E, EFG
1985, 494, rkr; glA G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 174
(9/2018).

Gehört umgekehrt der Berechtigte nur gegenüber dem Erben zu den in Nr. 2
genannten Personen, leistet der Erbe aber aufgrund einer ererbten Verpflichtung
des Erblassers, so steht Nr. 2 einer etwaigen Abziehbarkeit der Zahlungen nicht
entgegen. Handelt es sich nicht um eine Verpflichtung, die schon beim Erblasser
bestand, sondern um eine durch letztwillige Verfügung auferlegte Leistung des
Erben, so liegt in der Erfüllung der Auflage oder des Vermächtnisses keine Zu-
wendung seitens des Erben iSd. Nr. 2; nicht er wendet zu, sondern der Erblasser
hat zugewendet. Der Erbe erwirbt den Nachlass bereits vermindert um den
Wert der Zuwendung des Erblassers; mit der Erfüllung der letztwilligen Anord-
nung umgeht der Erbe nicht das Abzugsverbot für Unterhaltsleistungen, das al-
lein von Nr. 2 getroffen werden soll (glA FG Ba.-Württ. v. 14.2.1973 – Ib (I)
236/71, EFG 1973, 204, rkr.; aA FG München v. 26.1.1984 – VI 48/81 E,
EFG 1984, 399, rkr.; FG Köln v. 20.12.1984 – VIII 120/79 E, VIII 19/81 E,
EFG 1985, 494, rkr.). Da die Zuwendung noch durch den Erblasser erfolgt,
kommt es uE auch hier darauf an, ob der Zuwendungsempfänger dem Erblasser
gegenüber zu den in Nr. 2 genannten Personen gehört (aA Wismeth, DStR
1991, 1340, der ein Abzugsverbot nach Nr. 2 für Vermächtnisrenten mit der
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Begr. verneint, dass die Leistungen nur im Hinblick auf den vorangegangenen
Vermögenserwerb erbracht werden und es sich deshalb nicht um Zuwendungen
mit Unterhaltscharakter handele; es komme daher nicht darauf an, ob die Ver-
mächtnisrente aus der Sicht des Erben oder des Erblassers freiwillig oder an eine
gesetzlich unterhaltsberechtigte Person geleistet wird).

2. Zuwendungen von oder an Dritte

Bei Ehegatten ist es nach Nr. 2 Alt. 3 für die Nichtabziehbarkeit von Zuwen-
dungen unerheblich, gegenüber welchem Ehegatten der Zuwendungsempfänger
unterhaltsberechtigt ist. Ebenso ist es gleichgültig, ob die Zuwendungen an die
gesetzlich unterhaltsberechtigte Person oder an deren Ehegatten geleistet wer-
den (BFH v. 24.1.1958 – VI 9/56 S, BStBl. III 1958, 77).
Gleichgeschlechtliche Lebenspartner: Nach § 2 Abs. 8 sind die Regelungen
des EStG zu Ehegatten auch auf Lebenspartner in eingetragener Lebenspartner-
schaft nach dem LPartG anzuwenden. Das bedeutet, dass auch Zuwendungen
an eine gegenüber dem Lebenspartner des Stpfl. unterhaltsberechtigte Person
oder an deren Lebenspartner unter den Voraussetzungen der Nr. 2 Alt. 3 nicht
abzugsfähig sind (glA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 140 [6/2018]).
Mittelbare Zuwendungen werden ebenfalls vom Abzugsverbot erfasst. Ob ei-
ne Zuwendung an eine der in Nr. 2 erwähnten Personen erfolgt, ist nicht nach
bürgerlichem Recht, sondern nach der wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu
beurteilen. Deshalb liegt eine Zuwendung iSd. Nr. 2 auch bei Zuwendung an
einen Dritten vor, wenn wirtschaftlich damit einem Unterhaltsberechtigten et-
was zugewendet wird, zB wenn Eltern aufgrund einer selbstschuldnerischen
Bürgschaft eine Unterhaltsrente an die vom Sohn geschiedene Frau zahlen; wirt-
schaftlich liegen Zuwendungen an den Sohn vor (RFH v. 19.7.1939,
RStBl. 1939, 1047).

3. Zuwendungen aufgrund besonderer Vereinbarung

Zuwendungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen sind nicht abzieh-
bar, auch wenn sie auf besonderen Vereinbarungen beruhen. Damit wird der
Abzug derartiger Zuwendungen als SA (§ 10 Abs. 1a Nr. 2) ausgeschlossen (s.
Anm. 6 und 105). Die Rechtsnatur der Vereinbarung kann schuldrechtl. oder
dinglicher Art sein. Bei dinglichen Rechtsgeschäften erfolgt aber idR eher als bei
schuldrechtl. eine Übertragung der Einkunftsquelle. Gegenstand der besonderen
Vereinbarung muss eine Zuwendung sein (s. Anm. 108). Es ist nicht Vorausset-
zung, dass die Vereinbarung mit einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person,
dh. während des Bestehens der Unterhaltspflicht, getroffen sein muss. Nicht ab-
ziehbar sind auch Zuwendungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person,
die auf einer vor Eintritt der gesetzlichen Unterhaltspflicht getroffenen Verein-
barung beruhen (BFH v. 31.10.1969 – VI R 60/68, BStBl. II 1970, 115). Verein-
bart der Stpfl. Leistungen an seine Ehefrau vor Scheidung der Ehe, so erfolgt
die Vereinbarung bereits während einer bestehenden Unterhaltspflicht
(§§ 1360–1361 BGB), und die Leistungen erfolgen während weiterhin bestehen-
der Unterhaltspflicht (§§ 1569–1586b BGB).
Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich: Keine Zuwendungen an gesetzlich
unterhaltsberechtigte Personen aufgrund besonderer Vereinbarung stellen Zah-
lungen im Rahmen des schuldrechtl. Versorgungsausgleichs dar (BFH v. 18.9.
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2003 – X R 152/97, BStBl. II 2007, 749; BMF v. 20.7.1981 – IV B 1 - S 1900 -
25/80, BStBl. I 1981, 567), weil sie nicht unentgeltlich geleistet werden. Die
Zahlungen können unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1a Nr. 4 (früher:
§ 10 Abs. 1 Nr. 1b aF) als SA abgezogen werden (s. § 10 Anm. 290).
Schadensersatz: Auch Schadensersatzleistungen an unterhaltsberechtigte Per-
sonen können unter das Abzugsverbot der Nr. 2 fallen, wenn sie nicht klar und
eindeutig von Unterhaltsleistungen abgrenzbar sind (BFH v. 17.4.1980 – IV R
207/75, BStBl. II 1980, 639). Nach BFH v. 6.7.1973 (BFH v. 6.7.1973 – VI R
379/70, BStBl. II 1973, 868) ist es indessen

„denkbar, daß auch zwischen Personen, von denen die eine gegenüber der anderen un-
terhaltsberechtigt ist, besondere – idR schuldrechtliche – Beziehungen bestehen, die ei-
ne Verpflichtung zu laufenden Leistungen begründen, deren Abzug als Sonderaus-
gaben § 12 Nr. 2 EStG nicht entgegensteht. Das ist jedoch nur dann anzunehmen,
wenn es sich um Vereinbarungen handelt, die mit dem auf den familienrechtlichen Be-
ziehungen beruhenden gesetzlichen Unterhaltsverhältnis – wirtschaftlich betrachtet –
in keinem Zusammenhang stehen“.

Daher fällt uE eine abgrenzbare Schadensersatzrente (zB nach §§ 843, 844
Abs. 2 BGB), die der Stpfl. an jemanden zahlt, der zum Kreis der ihm gegenüber
Unterhaltsberechtigten gehört, nicht unter das Abzugsverbot der Nr. 2, da die
Rente nicht nur rechtl., sondern auch wirtschaftlich in der gesetzlichen Scha-
densersatzpflicht und nicht im Unterhaltsverhältnis wurzelt (glA Classen in La-
demann, § 12 Rz. 60 [12/2013]).

Einstweilen frei.

E. Erläuterungen zu Nr. 3:
Nicht abziehbare Steuern und Nebenleistungen

Schrifttum:Weber-Grellet, Das Verhältnis von § 12 Nr. 3 EStG und § 19 Abs. 2 UStG,
UStR 1979, 61; Dziadkowski, Zur ertragsteuerlichen Behandlung von Zinsen für nicht-
abzugsfähige Steuern, DB 1988, 2069; Flume, Die Regelung der Nichtabzugsfähigkeit von
Zinsen für nichtabzugsfähige Steuerschulden im Entwurf des Steuerreformgesetzes 1990,
DB 1988, 1083; Lüdicke, Steuerzinsen, Nebenleistungen und deren Erstattung im Ertrag-
steuerrecht nach dem Steuerreformgesetz 1990, BB 1988, 2353; Wagner, Steuerzinsen
nach dem Steuerreformgesetz 1990, FR 1989, 390; Gosch, Abzugsfähigkeit von Zinsen
auf steuerliche Nebenleistungen, StBp. 1992, 144; Jestädt, Erbschaftsteuerzahlungen im
voraus auf den Jahreswert nach § 23 ErbStG als dauernde Last?, DStR 1993, 1620; Schön,
Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen des Sonderausgabenabzugs von Kirchensteu-
erzahlungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG), DStZ 1997, 385; Paus, Einschränkungen für den
steuerlichen Abzug von Steuerzinsen, NWB 1999, 3665; Söffing, Verfassungsrechtliche
Bedenken gegen die Nichtabziehbarkeit von Nachforderungszinsen nach § 233 AO, BB
2002, 1456; Eggesiecker/Ellerbeck, Zinsen auf Steuern – Guthabenzinsen versteuern,
Schuldzinsen nicht absetzen?, BB 2004, 745; Neblung, Die einkommensteuerrechtliche
Beurteilung von Zinsen nach § 233a AO bei geänderter Steuer- und Zinsfestsetzung, StB
2004, 254; Wessling/Romswinkel, Die Krux mit den zurückgezahlten Zinsen zur Ein-
kommensteuer gem. § 233a AO, StB 2004, 449; von Wedelstädt, Die Änderungen der
Abgabenordnung durch das Jahressteuergesetz 2007, DB 2006, 2715; Paus, Können
Nachzahlungszinsen zur Einkommensteuer zu den Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten gehören?, FR 2007, 1055; Simon, Die neue Gebührenpflicht für die Bearbeitung von
verbindlichen Auskünften, DStR 2007, 557; Borggreve, Auskünfte und Zusagen über Be-
steuerungsgrundlagen, AO-StB 2008, 108; Borggreve, Gebührenpflicht bei verbindlichen
Auskünften, AO-StB 2008, 272; Fuhrmann, Doppelbelastung mit Einkommen- und Erb-
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schaftsteuer, ErbStB 2008, 244; Brete, Nichtabziehbarkeit von Nachzahlungszinsen ge-
mäß § 10 Nr. 2 KStG – verfassungswidrig?!, DStZ 2009, 692; Roth, Steuerliche Absetz-
barkeit des Strafzuschlags i. S. des § 398a Nr. 2 AO?, DStR 2011, 1410; Stemplewski, Ko-
operation im Steuerverfahren am Beispiel der verbindlichen Auskunft, BB 2012, 2220;
Horst, Pro Memoria: Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Entnahmen sind nicht ab-
ziehbar, BB 2017, 2143.

I. Einordnung von Nr. 3

1. Regelungsinhalt

Vom Tatbestand der Nr. 3 erfasst werden zum einen die Steuern vom Einkom-
men und die sonstigen Personensteuern sowie zum anderen die USt für Umsät-
ze, die Entnahmen sind, und die Vorsteuerbeträge auf bestimmte nicht abzieh-
bare Aufwendungen, jeweils einschließlich der auf diese Steuern entfallenden stl.
Nebenleistungen.
Als Rechtsfolge belegt der Einleitungssatz die genannten Steuern mit einem
umfassenden Abzugsverbot.
Subsidiarität: Die Regelung tritt hinter den im Einleitungssatz genannten Vor-
schriften – und dort insbes. hinter § 10 Abs. 1 Nr. 4, der einen SA-Abzug für ge-
zahlte KiSt ermöglicht – zurück.

2. Historische Einordnung

Vorläuferregelungen: Bereits seit 1920 waren „die von den Steuerpflichtigen
entrichtete Einkommensteuer sowie sonstige Personalsteuern“ vom Abzug vom
Gesamtbetrag der Einkünfte ausgeschlossen (§ 15 Nr. 4 EStG v. 29.3.1920,
RGBl. 1920, 359; § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG v. 10.8.1925, RGBl. I 1925,
189).
Seit dem EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261) be-
findet sich das Abzugsverbot in § 12 Nr. 3, zunächst beschränkt auf den Abzug
der Steuern vom Einkommen und der VSt. 1938 wurde der Begriff der VSt
durch den Begriff „sonstige Personensteuern“ ersetzt, wodurch von der Vor-
schrift – neben der VSt – auch andere Subjektsteuern (wie zB Ergänzungsabga-
ben) erfasst wurden. 1967 und 1971 wurde das Abzugsverbot in zwei Schritten
auf die USt auf den Eigenverbrauch und auf Lieferungen und sonstige Leistun-
gen, die Entnahmen sind, ausgeweitet. Seit dem VZ 1990 sind auch die auf nicht
abziehbare Steuern entfallenden Nebenleistungen vom Abzug ausgeschlossen.
Hiervon war in der Vorschrift ursprünglich eine Ausnahme für Zinsen auf Steu-
erforderungen nach den §§ 233a, 234 und 237 AO vorgesehen, obwohl sich die-
se Rechtsfolge bereits aus § 10 Abs. 1 Nr. 5 aF ergab, der hierfür – gleichfalls
mW ab VZ 1990 – eine Abzugsmöglichkeit vorsah und aufgrund des Einlei-
tungssatzes der in Nr. 3 enthaltenen Regelung ohnehin vorging. Aus diesem
Grund wurde die Ausnahme noch vor ihrem Inkrafttreten wieder gestrichen,
ohne jemals geltendes Recht geworden zu sein (vgl. näher BFH v. 22.1.1992 – X
R 155/90, BFH/NV 1992, 458). Zur Rechtsentwicklung im Einzelnen s.
Anm. 2.
Seine derzeit geltende Fassung hat die Vorschrift durch das StEntlG 1999/
2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304) gefunden. Dabei
wurde die Regelung in Nr. 3 mW ab dem VZ 1999 (§ 52 Abs. 1 idF des StEntlG

I. Einordnung von Nr. 3 Anm. 120–121 § 12
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1999/2000/2002) an die geänderte Terminologie im Bereich des UStRechts an-
gepasst. An die Stelle des bisherigen Abzugsverbots „für den Eigenverbrauch
und für Lieferungen und sonstige Leistungen, die Entnahmen sind“ ist das Ver-
bot des Abzugs der USt für Umsätze, „die Entnahmen sind“, getreten. Daneben
ist das Abzugsverbot um die Vorsteuerbeträge auf nicht abziehbare BA iSd. § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–5, Nr. 7 und des § 4 Abs. 7 erweitert worden.

3. Systematische Einordnung

a) Bedeutung von Nr. 3
Nach ganz hM kommt der Vorschrift weitgehend nur klarstellende Bedeutung
zu, weil die Vorschriften über BA, WK, SA und agB positiv regeln, welche Auf-
wendungen abziehbar sind (BFH v. 6.10.2009 – I R 39/09, BFH/NV 2010, 470;
Arndt in KSM, § 12 Rz. D 2 [10/2002]; aA G. Kirchhof in Kirchhof/Rat-
schow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 182 [9/2018]). Die in der Vorschrift genannten
Steuern und Nebenleistungen erfüllen die Voraussetzungen für einen derartigen
Abzug idR nicht (aA für Nebenleistungen: Classen in Lademann, § 12 Rz. 69
[12/2013]; s. auch Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 25).
Für die Einkommensteuer gilt dies ungeachtet dessen, dass die ESt eine estl.
relevante Erwerbssphäre voraussetzt und daher letztlich als Ausfluss der Er-
werbstätigkeit des Stpfl. entsteht, denn als eine nach den persönlichen Verhält-
nissen bemessene und den Vermögenszuwachs belastende Steuer ist die ESt
nicht der Erwerbssphäre, sondern der Privatsphäre des Stpfl. zuzuordnen, so
dass sie den Tatbestand der Erwerbsausgaben nicht erfüllt (BFH v. 22.1.1992 –
X R 155/90, BFH/NV 1992, 458; BFH v. 28.2.2018 – VIII R 53/14, BStBl. II
2018, 687; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 211 [2/2016]; aA Paus, NWB 1999,
3665 [3667 f.]).
Das Abzugsverbot für Umsatzsteuer auf Entnahme-Umsätze und für Vor-
steuer auf nicht abziehbare Aufwendungen stellt Unternehmer mit Nichtunter-
nehmern gleich, die ihren privaten Konsum außerhalb eines Betriebs decken
müssen und die darauf entfallende USt auch nicht bei der Einkunftsermittlung
abziehen können. Diese Regelung ist ebenfalls nur klarstellend, da die USt inso-
weit nicht durch den Betrieb veranlasst ist und deshalb keine BA darstellt.

b) Verfassungsmäßigkeit von Nr. 3
Nach Auffassung des BFH bestehen gegen die Regelung der Nr. 3 keine ver-
fassungsrechtl. Bedenken. Auch das objektive Nettoprinzip gebietet allein den
Abzug der mit der Einkünfteerzielung zusammenhängenden Aufwendungen.
Davon unberührt bleibt jedoch der auch in Nr. 3 zum Ausdruck kommende
Grundsatz, dass Vorgänge in der Privatsphäre des Stpfl. wie die Zahlung von
Steuern und Nebenleistungen als Teil der Einkommensverwendung estl. nicht
berücksichtigt werden.
BFH v. 2.9.2008 – VIII R 2/07, BStBl. II 2010, 25; BFH v. 6.10.2009 – I R 39/09,
BFH/NV 2010, 470. Teilweise aA das Schrifttum, s. Paus, NWB 1999, 3665 (3770).

Einstweilen frei.

c) Verhältnis von Nr. 3 zu anderen Vorschriften
Verhältnis zu § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1: Soweit der Anwendungsbereich der Nr. 3
reicht, geht die Regelung einem denkbaren BA- oder WKAbzug vor (so etwa
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bei der VSt auf Vermögen, das der Einkünfteerzielung dient, s. Anm. 128). Steu-
ern, für die Nr. 3 tatbestandlich nicht einschlägig ist, sind dennoch nicht abzieh-
bar, wenn das besteuerte Objekt oder der besteuerte Vorgang nicht der Er-
werbssphäre zuzurechnen ist.

Beispiele: Hundesteuer, soweit sie nicht als BA oder WK abziehbar ist (zB bei einem
Wachhund oder Jagdhund; aA Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 232 [5/2015] – als Steuer
des persönlichen Aufwands generell nicht abziehbar; s. auch Anm. 128); GrSt, soweit
sie für eigengenutztes Wohneigentum gezahlt wird; Kfz-Steuer für den Privatwagen
(vgl. Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 122 [12/2015]).

Verhältnis zu § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8a, § 9 Abs. 5 Satz 1: Nach diesen Vor-
schriften sind Zinsen auf hinterzogene Steuern (§ 235 AO) bereits als BA bzw.
WK nicht abziehbar. Das dort geregelte Abzugsverbot greift mithin auch in Fäl-
len ein, in denen Nr. 3 einen Abzug nicht hindern würde, etwa bei Hinterzie-
hungszinsen auf Realsteuern.
Verhältnis zu § 4 Abs. 5b: Die Vorschrift bestimmt, dass die GewSt und die
auf sie entfallenden Nebenleistungen seit 2008 (§ 52 Abs. 12 Satz 7) keine BA
mehr sind und damit bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb nicht mehr abge-
zogen werden dürfen. § 4 Abs. 5b geht der Regelung in Nr. 3 vor, die einen Ab-
zug der GewSt als sog. Realsteuer (Sachsteuer) nicht hindern würde (und bis
2007 auch nicht gehindert hat).
Verhältnis zu § 10 Abs. 1 Nr. 4: Gegenüber § 10 Abs. 1 Nr. 4 tritt das Abzugs-
verbot der Nr. 3 zurück (Einleitungssatz; s. Anm. 12). Die gezahlte KiSt ist da-
her – obwohl Steuer vom Einkommen – als SA vom Gesamtbetrag der Einkünf-
te abziehbar.
Verhältnis zu § 34c: Unter die nach Nr. 3 nicht abziehbaren Steuern vom Ein-
kommen fallen grds. auch die der ESt vergleichbaren ausländ. Steuern (BFH v.
2.10.1963 – I 308/61 U, BStBl. III 1964, 5; FG München v. 23.9.2004 – 15 K
2232/02, EFG 2005, 117, rkr.). Derartige Steuern sind nach § 34c Abs. 1 als
StErmäßigung auf die deutsche ESt anzurechnen. Die Steueranrechnung geht
Nr. 3 schon deshalb vor, weil es sich weder um einen Abzug der ausländ. Per-
sonensteuer bei den einzelnen Einkunftsarten noch um einen solchen vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte handelt. Auf Antrag und in bestimmten Sonderfällen
kann die ausländ. Steuer indessen auch nach § 34c Abs. 2, Abs. 3 wie BA bzw.
WK bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden. Auch diese Abzugs-
möglichkeiten gehen der Regelung in Nr. 3 vor (glA die FinVerw. in H 12.4
„Personensteuern“ EStH), wenngleich es sich hier der Sache nach – entgegen
der systematischen Stellung im Gesetz – keineswegs um eine tarifäre StErmäßi-
gung handelt (s. auch § 34c Anm. 110) und § 34c – was uE eigentlich erforder-
lich wäre – im Einleitungssatz des § 12 nicht genannt ist (s. Anm. 6).
Verhältnis zu § 10 Nr. 2 KStG: Der Wortlaut der Vorschrift ist mit der Rege-
lung in Nr. 3 identisch. Die in § 10 Nr. 2 KStG bezeichneten „Steuern vom Ein-
kommen“ sind jedoch nur solche der KapGes. Die bei Gewinnausschüttungen
erhobene KapErtrSt fällt hingegen unter die nach Nr. 3 nicht abziehbaren Steu-
ern vom Einkommen der Gesellschafter (BFH v. 22.1.1997 – I R 64/96,
BStBl. II 1997, 548).
Verhältnis zu § 15 Abs. 1a UStG: Nach § 15 Abs. 1a UStG sind bei der USt
solche Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, die auf Aufwendungen entfallen, für
die das Abzugsverbot der Nr. 1 oder des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, Nr. 7 gilt.
Der dort geregelte Aufwand ist damit als privater Endverbrauch weder estl.
noch ustrechtl. zu berücksichtigen.

I. Einordnung von Nr. 3 Anm. 125 § 12
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Verhältnis zu § 23 ErbStG: Siehe Anm. 128.

Einstweilen frei.

II. Nicht abziehbare Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern (Nr. 3 Halbs. 1 Alt. 1)

Das Abzugsverbot der Nr. 3 gilt zunächst für „die Steuern vom Einkommen
und sonstige Personensteuern“.
Zu den Steuern vom Einkommen zählt zum einen die ESt, und zwar außer
der veranlagten ESt auch die ESt in ihren Erhebungsformen als LSt und als
KapErtrSt (s. BFH v. 22.1.1997 – I R 64/96, BStBl. II 1997, 548; Arndt in
KSM, § 12 Rz. D 4 [10/2002]). Als Steuern vom Einkommen gelten daneben
auch die als Zuschlag zur ESt erhobenen Abgaben wie der SolZ sowie – früher –
die Ergänzungsabgabe, der Stabilitätszuschlag, der Konjunkturzuschlag, die Inves-
titionshilfeabgabe oder das Notopfer Berlin. Gleichfalls eine Steuer vom Einkom-
men ist die KiSt, die jedoch nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 – mit Vorrang gegenüber der
Regelung in Nr. 3 – als SA abziehbar ist (s. dazu im Einzelnen Schön, DStZ 1997,
385 [389]).

▸ Bei ausländischen Steuern vom Einkommen besteht uU eine Anrechnungs- oder
Abzugsmöglichkeit nach § 34c (s. Anm. 125).
Sonstige Personensteuern sind insbes.:

▸ die Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer (BFH v. 9.8.1983 – VIII R 35/80, BStBl. II
1984, 27; BFH v. 27.7.2000 – X R 42/97, BFH/NV 2001, 307; BFH v. 18.1.
2011 – X R 63/08, BStBl. II 2011, 680). Der BFH folgert den Personensteuer-
charakter daraus, dass die ErbSt im Wesentlichen an die persönlichen Verhält-
nisse (zB StKlasse, Freibeträge) des Stpfl. anknüpft. Jährliche ErbStZahlungen
nach § 23 ErbStG, die beim Erwerb von Renten und Nutzungen anfallen, konn-
ten aber unter Geltung des § 35 aF (jetzt: § 35b) bis zum VZ 1998 als dauernde
Last nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a aF (jetzt: § 10 Abs. 1a Nr. 2) abziehbar sein, da die
beiden Vorschriften in ihrem Zusammenwirken eine spezialgesetzliche Ausnah-
me zur Regelung in Nr. 3 bildeten.
BFH v. 7.12.1990 – X R 72/89, BStBl. II 1991, 350; BFH v. 23.2.1994 – X R 123/92,
BStBl. II 1994, 690; s. auch Jestädt, DStR 1993, 1620. Seit dem VZ 1999 kommt der
SA-Abzug infolge der Aufhebung des § 35 aF durch das StEntlG 1999/2000/2002 v.
24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304) nicht mehr in Betracht (BFH v. 18.1.
2011 – X R 63/08, BStBl. II 2011, 680; Classen in Lademann, § 12 Rz. 65 [12/2013];
vgl. auch Fuhrmann, ErbStB 2008, 244). Seit dem VZ 2009 scheidet die Berücksichti-
gung als dauernde Last – und zwar ungeachtet der Wiedereinführung der Regelungen
des § 35 aF im jetzigen § 35b – schon deshalb aus, weil § 10 Abs. 1 Nr. 1a idF des JStG
2008 v. 20.12.2007 (BGBl. I 2007, 3150; BStBl. I 2008, 218) und jetzt § 10 Abs. 1a
Nr. 2 idF des ZollkodexAnpG v. 22.12.2014 (BGBl. I 2014, 2417; BStBl. I 2015, 58) ei-
nen SA-Abzug tatbestandlich nicht mehr zulässt. Die das Gegenteil nahelegende, tat-
sächlich aber leerlaufende Regelung in § 35b Satz 3 aF hat der Gesetzgeber daher mitt-
lerweile folgerichtig im Zuge des ZollkodexAnpG wieder aufgehoben (s. § 35b
Anm. 2; s. auch Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, § 23 ErbStG Rz. 41 [11/2017];
aA jedoch Jochum inWilms/Jochum, § 23 ErbStG Rz. 94 [2/2018]).

▸ die Vermögensteuer, die aufgrund BVerfG v. 22.6.1995 (2 BvL 37/91, BStBl. II
1995, 655) seit dem 1.1.1997 nicht mehr erhoben werden darf. Ihr Charakter als
Subjektsteuer ließ sich vor allem aus der Ausgestaltung mit persönlichen Frei-
beträgen herleiten. Soweit die VSt auf Vermögen entfiel, das (wie etwa Betriebs-,
Grund- oder Kapitalvermögen) zur Einkünfteerzielung eingesetzt wurde, kam
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der Regelung in Nr. 3 uE rechtsbegründende Wirkung zu (ebenso Drenseck in
Schmidt, 25. Aufl. 2006, § 12 Rz. 51; s. auch Kratzsch in Frotscher/Geurts,
§ 12 Rz. 117 [1/2013]).
Für Kj. bis 1974 war die VSt als SA abziehbar (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 aF).

Keine Personensteuern sind die sog. Realsteuern oder Sachsteuern; das sind
insbes. die GewSt (die aber nach § 4 Abs. 5b nicht abziehbar ist, s. Anm. 125),
die GrSt, die GrESt und die Kfz-Steuer sowie die Verbrauchsteuern (s. näher
Classen in Lademann, § 12 Rz. 65 [12/2013]; Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 233
[5/2015]). Begrifflich keine Personensteuern sind auch solche Steuern, die nicht
an die persönlichen Verhältnisse des Stpfl. (s. BFH v. 9.8.1983 – VIII R 35/80,
BStBl. II 1984, 27; Classen in Lademann, § 12 Rz. 63 [12/2013]), sondern ledig-
lich an seinen persönlichen Aufwand anknüpfen, wie etwa die Hundesteuer (aA
Arndt in KSM, § 12 Rz. D 5 [10/2002]; Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 232 [4/
2018]).

Einstweilen frei.

III. Nicht abziehbare Umsatzsteuer und Vorsteuerbeträge
(Nr. 3 Halbs. 1 Alt. 2)

1. Umsatzsteuer für Entnahme-Umsätze

Nr. 3 erklärt daneben die USt für Umsätze, die Entnahmen sind, für nicht ab-
ziehbar und stellt damit den selbständigen Unternehmer mit dem nicht unter-
nehmerisch tätigen Stpfl. gleich, der die USt auf seinen privaten Konsum eben-
falls nicht abziehen kann (vgl. Weber-Grellet, UStR 1979, 61; G. Kirchhof in
Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 190 [9/2018]).
Anpassung an die umsatzsteuerrechtliche Terminologie: Bis zum 31.3.
1999 betraf das Abzugsverbot die USt „für den Eigenverbrauch und für Liefe-
rungen oder sonstige Leistungen, die Entnahmen sind“. Ein ustpfl. Eigenver-
brauch lag vor, wenn der Unternehmer – jeweils für Zwecke, die außerhalb des
Unternehmens lagen – entweder Gegenstände aus dem Unternehmen entnahm
oder im Rahmen seines Unternehmens sonstige Leistungen ausführte oder Auf-
wendungen tätigte, die unter das Abzugsverbot der Nr. 1 oder des § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1–7 oder Abs. 7 fielen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UStG aF). Im Zuge des
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304)
wurden diese Eigenverbrauchstatbestände aufgehoben; zugleich wurde durch
Einfügung der neuen Vorschriften

▸ des § 3 Abs. 1b UStG
– die Entnahme von Gegenständen aus dem Unternehmen für außerunterneh-
merische Zwecke,

– die unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen an das Personal für dessen
privaten Bedarf, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen,

– jede andere unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen, ausgenommen Ge-
schenke von geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens,

den ustpfl. Lieferungen,

▸ des § 3 Abs. 9a UStG
– die Verwendung von dem Unternehmen zugeordneten Gegenständen für au-
ßerunternehmerische Zwecke,
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– die unentgeltliche Erbringung anderer Leistungen für außerunternehmerische
Zwecke,

– die Verwendung solcher Gegenstände und die unentgeltliche Erbringung sol-
cher Leistungen für den privaten Bedarf des Personals, sofern keine Auf-
merksamkeiten vorliegen,

den ustpfl. sonstigen Leistungen
des Unternehmers gleichgestellt, sofern die entnommenen, zugewendeten oder
verwendeten Gegenstände zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berech-
tigt haben (sog. unentgeltliche Wertabgaben). Gleichzeitig wurde auch die Rege-
lung in Nr. 3 an diese Begrifflichkeiten angepasst.
„Umsätze, die Entnahmen sind“: Der Gesetzeswortlaut wirft die Frage auf,
ob der Begriff der „Entnahmen“ im estl. Sinne oder aber in Anlehnung an die
im UStG verwendete Terminologie zu verstehen ist.

▸Welche Umsätze Entnahmen sind, bestimmt sich uE im Rahmen des EStG und
damit auch für die Regelung in Nr. 3 nach § 4 Abs. 1 Satz 2 (ebenso BFH v.
7.12.2010 – VIII R 54/07, BStBl. II 2011, 451; G. Kirchhof in Kirchhof/Rat-
schow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 204 [9/2018]; Loschelder in Schmidt,
37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 27). Danach sind Entnahmen alle WG (Barentnahmen,
Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die der Stpfl. dem Betrieb für
sich, seinen Haushalt oder andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wj. ent-
nommen hat. Vom Abzugsverbot umfasst wird daher die USt sowohl auf die
Gegenstands- als auch auf die Nutzungsentnahmen iSd. § 3 Abs. 1b, Abs. 9a
UStG. Nicht erfasst und damit ggf. als BA oder WK abziehbar ist hingegen die
USt, soweit sie auf unentgeltliche Wertabgaben erhoben wird, die im estl. Sinne
betrieblich veranlasst sind. Dazu zählen nicht nur Maßnahmen zur Verkaufsför-
derung (wie etwa Geschenke von Gegenständen zu Werbezwecken oder zur
Imagepflege gem. § 3 Abs. 1b Nr. 3 UStG), sondern auch die unentgeltliche Zu-
wendung oder Gebrauchsüberlassung von betrieblichen Gegenständen und das
unentgeltliche Erbringen von Leistungen an das Personal des Stpfl. iSd. § 3
Abs. 1b Nr. 2, § 3 Abs. 9a Nr. 1 Alt. 2 und § 3 Abs. 9a Nr. 2 Alt. 2 UStG, weil
damit den ArbN der Sache nach Arbeitslohn zugewendet wird (Horst, BB 2017,
2143 [2144]). Wäre hingegen der ustrechtl. Kontext maßgebend, wäre vom Ab-
zugsverbot nur die USt auf die nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG ustpfl. „Ent-
nahme“ von Gegenständen für außerunternehmerische Zwecke betroffen.

▸ Auf die private Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge wirkt sich die Regelung in Nr. 3
in der Weise aus, dass die auf die unentgeltliche Wertabgabe (§ 3 Abs. 9a Satz 1
Nr. 1 UStG) entfallende USt nicht als BA behandelt werden darf.
BFH v. 28.4.2010 – VIII R 54/07, BStBl. II 2010, 798; FG Rhld.-Pf. v. 30.4.2003 – 1 K
2848/00, EFG 2003, 1227, rkr.

Wird der estl. Wert der Nutzungsentnahme nach der sog. 1 %-Methode (§ 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) pauschal veranschlagt, so bemisst sich die USt für die Ent-
nahme dennoch nach den Vorschriften des UStG. Nach Nr. 3 estl. hinzuzurech-
nen ist daher die USt auf die gem. § 3 Abs. 9a Satz 1 Nr. 1 UStG ermittelte –
und ggf. der Höhe nach sachgerecht zu schätzende – unentgeltliche Wertabgabe
(BFH v. 7.12.2010 – VIII R 54/07, BStBl. II 2010, 798). Nur wenn der Unter-
nehmer auch ustl. von der 1 %-Methode Gebrauch macht, kann die USt gem.
der sog. Listenpreismethode (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) auf 80 % des danach er-
mittelten Werts gewinnerhöhend angesetzt werden. Nach Ansicht des BFH
(BFH v. 3.2.2010 – IV R 45/07, BStBl. II 2010, 689) ist die Entnahme bei einem
Landwirt, der die USt nach § 24 UStG pauschaliert, jedoch nicht um eine fiktive
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USt zu erhöhen, weil das Abzugsverbot der Nr. 3 bei Nichtinanspruchnahme
des Vorsteuerabzugs nicht eingreift.

2. Vorsteuerbeträge auf nicht abziehbare Aufwendungen

Nach Nr. 3 nicht abziehbar sind schließlich die Vorsteuerbeträge auf solche Auf-
wendungen, für die das Abzugsverbot der Nr. 1 oder des § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 1–5, Nr. 7 oder des § 4 Abs. 7 gilt.
Aufwendungen iSd. Nr. 1 sind die gesamten privat veranlassten Aufwendun-
gen des Stpfl. für seine eigene Lebensführung und für den Unterhalt seiner Fa-
milie, und zwar auch, wenn sie geringfügig oder untrennbar beruflich bzw. be-
trieblich mitveranlasst sind (s. Anm. 56). Sie sind, wie Nr. 3 zeigt, nicht bloß
netto, sondern mit dem Bruttobetrag nicht als BA oder WK abziehbar.
Daneben nicht abziehbar ist die Vorsteuer auf folgende betriebliche Auf-
wendungen iSd. Nr. 3 iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1:
– Geschenke an Personen, die nicht ArbN des Stpfl. sind und die mehr als nur
geringwertig (insgesamt 35 € je Empfänger und Wj.) sind (§ 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 1);

– Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass (§ 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 2);

– betriebliche Gästehäuser (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3);
– Jagd, Fischerei, Segel- und Motorjachten und ähnliche Zwecke (§ 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 4);

– erwerbsbedingter Mehrverpflegungsaufwand jenseits der dafür geltenden
Pauschsätze (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5);

– unangemessen hoher Aufwand im Schnittbereich von Erwerbs- und Privat-
sphäre (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7),

und generell auf solche Aufwendungen iSd. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, Nr. 6b
(häusliches Arbeitszimmer) und Nr. 7, die der Stpfl. nicht einzeln und getrennt
von den sonstigen BA aufgezeichnet hat (Nr. 3 iVm. § 4 Abs. 7).

Einstweilen frei.

IV. Nicht abziehbare Nebenleistungen (Nr. 3 Halbs. 2)

Nicht abziehbar sind nach Nr. 3 zudem die auf die in der Regelung genannten
Steuern entfallenden Nebenleistungen.
Nebenleistungen sind die stl. Nebenleistungen iSd. § 3 Abs. 4 AO. Dazu zäh-
len Verzögerungsgelder (§ 146 Abs. 2b AO), Verspätungszuschläge (§ 152 AO),
Zuschläge gem. § 162 Abs. 4 AO, Nachforderungszinsen (§ 233a AO), Stun-
dungszinsen (§ 234 AO), Hinterziehungszinsen (§ 235 AO), Aussetzungszinsen
(§ 237 AO), Säumniszuschläge (§ 240 AO), Zwangsgelder (§ 329 AO), Kosten
für die Erteilung verbindlicher Auskünfte (§ 89 AO), für kostenpflichtige Amts-
handlungen der Zollbehörden (§ 178 AO) und für die Durchführung von Vor-
abverständigungsverfahren über sog. Advanced Pricing Agreements (§ 178a AO) so-
wie Vollstreckungskosten (§§ 337–345 AO). Ihre Abziehbarkeit richtet sich
danach, ob die Steuern, zu denen sie entrichtet werden, ihrerseits als Personen-
steuer, als Steuer auf Entnahmeumsätze oder als nicht abziehbare Vorsteuer un-
ter Nr. 3 fallen (Arndt in KSM, § 12 Rz. D 11 [10/2002]). Nr. 3 trägt damit dem
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allgemeinen Grundsatz Rechnung, dass Nebenleistungen das Schicksal der
Hauptleistung teilen (vgl. zB für die Verjährung nach bürgerlichem Recht § 217
BGB).

▸ Gebühren für verbindliche Auskünfte: Nicht als BA oder WK abziehbar sind mit-
hin ua. auch die – verfassungsgemäß erhobenen, vgl. BFH (BFH v. 30.3.2011 –
I R 61/10, BStBl. II 2011, 536) – Gebühren für die Erteilung verbindlicher Aus-
künfte zur ESt, und zwar auch, wenn die eingeholte Auskunft Fragen der Ein-
kunftsermittlung betrifft.
Ebenso die FinVerw. in H 12.4 „Nebenleistungen“ EStH; Seiler in Kirchhof,
17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 10; Schmieszek in B/B, § 12 Rz. 237 (4/2018); Simon, DStR
2007, 557 (558); Stemplewski, BB 2012, 2220 (2224).

Dies wird von der Gegenauffassung (Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018,
§ 12 Rz. 25;Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 233 [2/2016]; G. Kirchhof in Kirch-
hof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 216 [9/2018]; von Wedelstädt, DB
2006, 2715 [2716]; Borggreve, AO-StB 2008, 108 [111]; Borggreve, AO-StB
2008, 272 [274]) uE zu Unrecht mit der Begr. in Frage gestellt, es handele sich
nicht um eine auf die ESt entfallende Nebenleistung, denn wie die Entstehung
des JStG 2007 v. 18.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28) zeigt, hat
der Gesetzgeber die Kosten der Auskunft zeitgleich mit der Einf. des Gebühren-
tatbestands (§ 89 Abs. 3 AO) bewusst in die Legaldefinition der stl. Nebenleis-
tungen (§ 3 Abs. 4 AO) aufgenommen (Bericht des FinAussch., BTDrucks. 16/
3368, 23), die nach stRspr. auch im Rahmen der Nr. 3 maßgebend ist (BFH v.
18.6.2003 – IX B 199/02, BFH/NV 2003, 1326; BFH v. 2.9.2008 – VIII R 2/
07, BStBl. II 2010, 25).

▸ Nachforderungs-, Stundungs- und Aussetzungszinsen iSd. §§ 233a, 234 und 237 AO
waren bis 1998 nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 als SA abziehbar und damit über den Ein-
leitungssatz vom Anwendungsbereich der Nr. 3 ausgenommen. Den SA-Abzug
hat der Gesetzgeber im Zuge des StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999
(BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304) gestrichen. Nachzahlungszinsen sind
auch nicht insoweit als WK zu berücksichtigen, als der Stpfl. den nachzuzahlen-
den Betrag vor seiner Festsetzung zur Erzielung von Einkünften aus Kapitalver-
mögen eingesetzt hat (BFH v. 2.9.2008 – VIII R 2/07, BStBl. II 2010, 25; s.
auch BFH v. 15.6.2010 – VIII R 33/07, BStBl. II 2011, 503).

▹▹ Kein Abzug trotz Besteuerung von Erstattungszinsen: Gegen die Nichtabziehbarkeit
von Nachzahlungszinsen wird verbreitet der Einwand vorgebracht, sie versto-
ße wegen der gleichzeitigen StPflicht von Erstattungszinsen (§ 20 Abs. 1
Nr. 7 Satz 3), deren actus contrarius sie seien, gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und sei daher verfassungswidrig (zuletzt zB Bre-
te, DStZ 2009, 692, im Anschluss an Söffing, BB 2002, 1456 [1460], und Eg-
gesiecker/Ellerbeck, DB 2004, 745 [749]; früher schon Flume, DB 1988,
1083; Paus, NWB 1999, 3665 [3668 ff.]). Bei Nachzahlungszinsen handele es
sich daher – jedenfalls bei verfassungskonformer Auslegung – begrifflich
nicht um Nebenleistungen, sondern um ein Entgelt für eine Kreditgewährung
(Paus, FR 2007, 1055 [1056 f.]). Nach der zutreffenden Auffassung des BFH
(BFH v. 2.9.2008 – VIII R 2/07, BStBl. II 2010, 25; BFH v. 15.6.2010 – VIII
R 33/07, BStBl. II 2011, 503) bestehen gegen die Regelung indessen auch in-
soweit im Hinblick auf das objektive Nettoprinzip keine verfassungsrechtl.
Bedenken. Das von der Gegenmeinung sinngemäß angeführte Korrespon-
denzprinzip ist dem deutschen EStRecht fremd (so auch BFH v. 15.4.2015 –
VIII R 30/13, nv.; s. Anm. 103). Der zwischenzeitlich geänderten Rspr. des
BFH, der zufolge Zinsen iSv. § 233a AO, die das FA an den Stpfl. zahlt (Er-
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stattungszinsen), beim Empfänger nicht der Besteuerung unterlegen haben,
soweit sie auf Steuern entfielen, die gem. Nr. 3 nicht abziehbar waren (BFH
v. 15.6.2010 – VIII R 33/07, BStBl. II 2011, 503), hat der Gesetzgeber im
Zuge des JStG 2010 durch Aufnahme einer ausdrücklichen StPflicht für Er-
stattungszinsen in § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 für alle noch offenen Fälle (§ 52a
Abs. 8 Satz 2 nF; vgl. BTDrucks. 17/3449, 38) den Boden entzogen (BFH v.
12.11.2013 – VIII R 36/10, BStBl. II 2014, 168; BFH v. 24.6.2014 – VIII R
29/12, BStBl. II 2014, 998; zur Begr. s. Bericht des FinAussch., BTDrucks.
17/3549, 22).

▸ Zuschlag bei Selbstanzeige: Keine stl. Nebenleistung iSd. § 3 Abs. 4 AO ist der
vom Gesetzgeber als freiwillige Leistung (BTDrucks. 17/5067, 22) zur Abwen-
dung der Strafverfolgung ausgestaltete sog. Strafzuschlag nach § 398a Abs. 1
Nr. 2 AO bei Selbstanzeige nach besonders schwerer Steuerhinterziehung
(Roth, DStR 2011, 1410; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 205 [6/2018]; Wien-
bergen in LBP, § 12 Rz. 234 [2/2016]). Seine Nichtabziehbarkeit folgt daher
nicht aus Nr. 3, nach hM jedoch (als Leistung zur Erfüllung einer gesetzlich vor-
gegebenen Auflage im Strafverfahren) aus Nr. 4 Alt. 3 und uE als Lebensfüh-
rungsaufwand aus Nr. 1 Satz 2 (s. Anm. 154).
Rechtsverfolgungskosten sind zwar begrifflich keine „Nebenleistungen“; sie
teilen jedoch gleichfalls als Folgekosten das rechtl. Schicksal der Zahlung, um
die gestritten wurde. Daher berührt der Streit um die ESt auch bei einer einheitli-
chen und gesonderten Gewinnfeststellung das Abzugsverbot der Nr. 3 (BFH v.
1.8.2005 – IV B 45/04, BFH/NV 2005, 2186). Sind allerdings die Aufwendun-
gen, die Gegenstand des finanzgerichtlichen Verfahrens waren, als WK zu beur-
teilen, so gilt das gleichermaßen für die damit in Zusammenhang stehenden Pro-
zesskosten (BFH v. 13.4.2010 – VIII R 27/08, BFH/NV 2010, 2038).
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens zur Tilgung von EStSchulden fal-
len zwar nicht unter Nr. 3, stellen aber als Aufwendungen zur Finanzierung pri-
vater Verbindlichkeiten ebenfalls nicht abziehbare Kosten der Lebensführung
dar (BFH v. 6.10.2009 – I R 39/09, BFH/NV 2010, 470, mwN; FG München
v. 15.10.2014 – 1 K 1006/14, EFG 2015, 119, rkr.). Anders liegt der Fall, wenn
die Steuerfestsetzung später wieder herabgesetzt wird und im Zusammenhang
mit der Erstattung der ESt stpfl. Erstattungszinsen anfallen; es kann sich dann
bei den Darlehenszinsen um abziehbare WK bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen handeln (BFH v. 28.2.2018 – VIII R 53/14, BStBl. II 2018, 687).

Einstweilen frei.

F. Erläuterungen zu Nr. 4:
Nicht abziehbare Geldstrafen und sonstige Rechtsfol-

gen mit Strafcharakter

Schrifttum: Garbe, Das Abzugsverbot für Rechtsmittelkosten einschließlich Steuerbera-
tungskosten gemäß § 12 Ziff. 3, FR 1961, 217; Klempp, Die steuerliche Behandlung kar-
tellbehördlicher Geldbußen, BB 1977, 843; Tanzer, Die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen
und Geldbußen im Einkommensteuerrecht – eine Darstellung an Hand von § 4 Abs. 4
EStG, DStJG 3 (1980), 227; Bergmann, Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Geldbußen
sowie von Kosten des Straf- und Bußgeldverfahrens, BB 1981, 2001; Göggerle, Zur Ab-
zugsfähigkeit beruflich veranlaßter Geldstrafen und Geldbußen sowie damit zusammen-
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hängender Verteidigungsaufwendungen, BB 1981, 969; Bordewin, Gesetz zur Änderung
des EStG und des KStG vom 25.7.1984 – Ausschluß des Betriebsausgaben- und Wer-
bungskostenabzugs für Geldbußen und Geldstrafen, FR 1984, 405; Döllerer, Geldbußen
als Betriebsausgaben, BB 1984, 545; Tanzer, Die Behandlung von Geldstrafen, Bußen
und Nebenfolgen einer Straftat im Ertragsteuerrecht, wistra 1984, 159; Göhler, Steuer-
liches Abzugsverbot für Spenden auf Grund einer Auflage nach § 153a StPO, wistra 1985,
219; Grezesch, Auflagen gem. § 153a StPO als Spenden, wistra 1985, 183; Lang, Verfas-
sungsmäßigkeit der rückwirkenden Steuerabzugsverbote für Geldstrafen und Geldbußen,
StuW 1985, 10; Wedemeyer/Hohlfeld, Geldstrafen, Geldbußen und Verfahrenskosten
sowie deren Erstattung in ihren steuerlichen Auswirkungen, DStZ 1985, 79; Meyer-
Arndt, Steuerliche Behandlung von Zahlungen zur Erfüllung von Auflagen und Weisun-
gen gemäß § 153a StPO, BB 1986, 36; Pfaff, Steuerliche Behandlung des gezahlten Geld-
betrags im Falle des § 153a StPO, StBp. 1986, 188; Jakob, Ein Freigänger als Freiwild im
Einkommensteuerrecht?, Stbg 1990, 135; Risse, Das arme Schwein und das gerechte Ur-
teil, BB 1987, 448; Gerard, Steuerliche Behandlung von Geldstrafen, Geldbußen und
sonstigen Sanktionen, NWB 1996, 863; Saller, Bußgelder und Geldstrafen als abzugsfähi-
ge Betriebsausgaben?, DStR 1996, 534; Heerspink, Wechselwirkung zwischen strafrecht-
lichem Verfall und Besteuerung, AO-StB 2003, 173; Schmitz, Kosten des Strafverfahrens
und der Strafverteidigung, StB 2003, 122; Bach, Die steuerliche Seite des (strafrechtlichen)
Verfalls, wistra 2006, 46; Radermacher, Spannungsverhältnis zwischen strafrechtlichem
„Verfall“ von Vermögen und seiner Besteuerung, AO-StB 2006, 296; Bergkemper, Kom-
mentar zu BFH v. 15.1.2009 – VI R 37/06, FR 2009, 820; Bruschke, Das steuerliche Ab-
zugsverbot für Sanktionen, DStZ 2009, 489; Hunsmann, Das Absehen von Strafverfol-
gung nach § 398a AO in der Verfahrenspraxis, BB 2011, 2519; Pegel, Neue Haftungsfalle
für Steuerberater durch Änderungen bei der strafbefreienden Selbstanzeige, Stbg 2011,
348; Rolletschke/Roth, Selbstanzeige: Verschärfte Anforderungen durch das Schwarz-
geldbekämpfungsgesetz, Stbg 2011, 200; Roth, Steuerliche Absetzbarkeit des Straf-
zuschlags i.S. des § 398a Nr. 2 AO?, DStR 2011, 1410; Hermenns/Sendke, Steuerliche Be-
handlung des Verfalls von Wertersatz, FR 2014, 550; Maciejewski/Schumacher, Endlich
eine (steuerrechtliche) Lösung? – Verbleibender Abstimmungsbedarf zwischen Straf- und
Steuerrecht nach der Reform der Vermögensabschöpfung, DStR 2017, 2021; Scheller/
Hildebrandt/Zaczek, Ertragsteuerliche Auswirkungen zollrechtlicher Risiken, Stbg 2017,
398; Madauß, Das neue Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung und Steuer-
strafsachen – Fragen aus der Sicht der Praxis, NZWiSt 2018, 28; Mückenberger/Hinz,
Die neue Vermögensabschöpfung im Steuerstrafrecht, BB 2018, 1435.

I. Einordnung von Nr. 4

1. Regelungsinhalt

Der Tatbestand der Nr. 4 betrifft in Strafverfahren festgesetzte Sanktionen, die
das Vermögen des Stpfl. mindern. Dies sind zunächst Geldstrafen (Alt. 1), da-
neben andere Rechtsfolgen vermögensrechtl. Art, bei denen der Strafcharakter
überwiegt (Alt. 2), und schließlich Leistungen zur Erfüllung bestimmter näher
qualifizierter Auflagen und Weisungen (Alt. 3).
Rechtsfolge der Regelung ist ein umfassendes estl. Abzugsverbot.
Subsidiarität: Gegenüber den im Einleitungssatz bezeichneten Vorschriften
tritt die Regelung zurück.

2. Historische Einordnung

Nr. 4 wurde durch das Gesetz zur Änderung des EStG und des KStG v. 25.7.
1984 (BGBl. I 1984, 1006; BStBl. I 1984, 401) an die vorangegangenen Regelun-
gen des § 12 angefügt und gilt seither unverändert. Die Vorschrift gilt bereits
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mW ab dem VZ 1983 und rückwirkend auch für VZ vor 1983, soweit die ESt-
Festsetzung bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht bestandskräftig war oder
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stand (§ 52 Abs. 19a idF des Ges. zur
Änderung des EStG und des KStG; zur Verfassungsmäßigkeit s. Anm. 142).
Die Vorschrift ist eine Reaktion des Gesetzgebers auf die Beschlüsse des
Großen Senats des BFH (BFH v. 21.11.1983 – GrS 2/82, BStBl. II 1984, 160;
BFH v. 21.11.1983 – GrS 3/82, BStBl. II 1984, 168), die unter Hinweis auf das
der Einkommensbesteuerung zugrunde liegende Nettoprinzip und unter Auf-
gabe der früheren (gegenteiligen) stRspr. erkannt hatten, dass Geldbußen wegen
Ordnungswidrigkeiten BA oder WK darstellen, wenn sie durch den Beruf oder
den Betrieb veranlasst sind. Da BFH v. 21.11.1983 (BFH v. 21.11.1983 –
GrS 2/82, BStBl. II 1984, 160) die gleiche Auffassung auch für die damals nach
§ 890 ZPO aF zu verhängenden Geldstrafen bei Verstößen gegen durch einst-
weilige Verfügungen angeordnete Verbote vertreten hatte (ohne damit allerdings
eine Aussage zur Behandlung kriminellen Unrechts zu treffen, denn die Sanktion
nach § 890 ZPO aF gehört der Sache – und seit 1975 auch der Terminologie –
nach zur Kategorie der Ordnungsgelder, s. Döllerer, BB 1984, 545), entschloss
sich der Gesetzgeber zur Klarstellung, dass Geldstrafen (als Sanktionen bei
Straftaten) nicht als BA in Betracht kommen, weil sie dem persönlichen Lebens-
aufwand zuzuordnen sind (BTDrucks. 10/1314, 5; gegenüber dieser Begr. abl.
Bergkemper, FR 2009, 820).

3. Systematische Einordnung

a) Bedeutung von Nr. 4
Nach überwiegender Auffassung stellt die Vorschrift keine materielle Rechts-
änderung dar, sondern dient lediglich der gesetzlichen Klarstellung der bisher
geltenden Rechtslage; deshalb war auch ihre rückwirkende Inkraftsetzung für
vorangegangene VZ (s. Anm. 141) verfassungsrechtl. unbedenklich (BFH v.
14.4.1986 – IV R 260/84, BStBl. II 1986, 518; BFH v. 22.7.1986 – VIII R 93/
85, BStBl. II 1986, 845).
Deklaratorische Bedeutung: Die Regelung ordnet die in einem Strafverfahren
verhängten Geldstrafen und strafähnlichen Sanktionen (s. im Einzelnen
Anm. 150, Anm. 153 und Anm. 154) den estl. nicht abziehbaren Ausgaben zu.
Damit hat sich die im Schrifttum früher streitige Frage erledigt, ob Straftaten
und dafür verhängte Geldstrafen in den Bereich der Lebensführung fallen und
deshalb keine BA sind (vgl. Tanzer in DStJG 3 [1980], 227 [243]); Rspr. und
FinVerw. haben den Abzug seit jeher nicht zugelassen. Nr. 4 hat damit uE nur
deklaratorische Bedeutung.
Ebenso G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 227 (9/2018);
Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 30; Thürmer in Blümich, § 12
Rz. 212 (6/2018); s. auch Bergkemper, FR 2009, 820.

Für Geldbußen, Ordnungs- oder Verwarnungsgelder richtet sich die (Nicht-)
Abziehbarkeit als BA oder WK nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 und § 9 Abs. 5
Satz 1.
Strafverfahrenskosten (etwa für die Bestellung eines Strafverteidigers) werden
vom gesetzlichen Abzugsverbot in Nr. 4 tatbestandlich nicht erfasst. Sie können
auch bei einer Verurteilung ausnahmsweise BA oder WK sein, wenn die zur Last
gelegte Tat in Ausübung der beruflichen Tätigkeit begangen worden ist (BFH v.
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13.12.1994 – VIII R 34/93, BStBl. II 1995, 457; BFH v. 18.10.2007 – VI R 42/
04, BStBl. II 2008, 223).

b) Verhältnis von Nr. 4 zu anderen Vorschriften
Verhältnis zu § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 und § 9 Abs. 5 Satz 1: Ähnlich wie die
Regelung in Nr. 4 stellt auch § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 ein (BA-)Abzugsverbot
(und über § 9 Abs. 5 Satz 1 ein WKAbzugsverbot) für bestimmte vermögens-
wirksame Sanktionen auf. Die Vorschriften erfassen indessen – anders als Nr. 4
– nicht die Rechtsfolgen von Strafverfahren, sondern Geldbußen, Ordnungsgel-
der und Verwarngelder (s. im Einzelnen Bruschke, DStZ 2009, 489). Der An-
wendungsbereich der Regelung in Nr. 4 und derjenige des § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 8 schließen sich daher gegenseitig aus (BFH v. 6.4.2000 – IV R 31/99,
BStBl. II 2001, 536).
Verhältnis zu § 10b: Nach dem Einleitungssatz geht der SA-Abzug für Spen-
den und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke (§ 10b)
dem Abzugsverbot in Nr. 4 vor. Die Erfüllung von Geldauflagen zur Einstel-
lung des Strafverfahrens erfolgt jedoch – auch wenn es sich um Zahlungen an
gemeinnützige Einrichtungen handelt – nicht aufgrund einer im Vordergrund
stehenden Spendenmotivation, sondern zur Erreichung eines strafverfahrens-
rechtl. Vorteils, so dass insoweit zwar nicht Nr. 4, aber § 10b dem Abzug ent-
gegensteht (BFH v. 19.12.1990 – X R 40/86, BStBl. II 1991, 234; Göhler, wi-
stra 1985, 219; Gerard, NWB 1996, 863 [865]; aA Grezesch, wistra 1985, 183).
Verhältnis zu § 398a AO: Siehe Anm. 154.

Einstweilen frei.

II. In einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen (Nr. 4 Alt. 1)

Unter Nr. 4 fallen – entsprechend dem Zweck der Norm – grds. sowohl inländ.
als auch ausländ. Geldstrafen, sofern sie der Sühne kriminellen Unrechts dienen.
Inländische Strafen: Nach den Gesetzesmaterialien sind „in einem Strafverfah-
ren festgesetzte Geldstrafen“ alle so bezeichneten Rechtsnachteile, die von ei-
nem inländ. Gericht nach den Strafvorschriften des Bundes- oder Landesrechts
verhängt werden (BTDrucks. 10/1314, 6). Insoweit bestimmt Art. 5 EGStGB,
dass in den Vorschriften des Bundes- und des Landesrechts Rechtsnachteile, die
nicht bei Straftaten angedroht werden, nicht als Freiheitsstrafe, Haftstrafe, Ord-
nungsstrafe oder Geldstrafe bezeichnet werden dürfen. Damit erstreckt sich das
Abzugsverbot zB nicht auf Konventionalstrafen, Verspätungsfolgen und ähn-
liche Sanktionen. Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder bei Ord-
nungswidrigkeiten fallen gleichfalls nicht unter Nr. 4, sind jedoch regelmäßig be-
reits nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 nicht als BA oder WK abziehbar.
Ausländische Strafen: Wie der Vergleich mit dem anders lautenden § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 8 zeigt, ist das Abzugsverbot in Nr. 4 nicht davon abhängig, dass die
Geldstrafe von einem deutschen Gericht festgesetzt wurde. Die Regelung erfasst
daher grds. auch Geldstrafen, die von Gerichten anderer Staaten verhängt wor-
den sind.

▸ Vereinbarkeit mit ordre public: Das Abzugsverbot greift allerdings dann nicht ein,
wenn die im Ausland verhängte Geldstrafe wesentlichen Grundsätzen der deut-
schen Rechtsordnung widerspricht (sog. Vorbehalt des ordre public). Das ist dann
der Fall (und vom FG von Amts wegen zu berücksichtigen), wenn das konkrete
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Erg. der Anwendung des ausländ. Rechts nach deutschem Rechtsverständnis so
sehr in Widerspruch zu den Grundgedanken des deutschen Rechts und den ihm
zugrunde liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen steht, dass es aus deutscher
Sicht untragbar erscheint. Diese Prüfung erstreckt sich sowohl auf das dem aus-
länd. Urteil vorangegangene Verfahren einschließlich der Tatsachenfeststellung
als auch auf die Urteilsfindung selbst. Nicht entscheidend ist hingegen, inwieweit
das ausländ. Gesetz auf den gleichen Prinzipien wie die korrespondierenden
deutschen (Straf-)Vorschriften beruht.
BFH v. 31.7.1991 – VIII R 89/86, BStBl. II 1992, 85; Bordewin, FR 1984, 405 (411);
vgl. auch BTDrucks. 10/1314, 6 f.; R 12.3 EStR.

▸ Persönliches Unwerturteil: Man wird uE darüber hinaus verlangen müssen, dass
mit der ausländ. Geldstrafe – ungeachtet dessen, dass sie nach ausländ. Kriminal-
strafrecht verhängt wurde – ein persönliches Unwerturteil über den Täter im Hin-
blick auf die Begehung der Tat verbunden ist. Dafür maßgebend ist, ob es sich
nach deutschem Verständnis um eine Straftat, dh. um strafwürdiges und vom
Stpfl. schuldhaft begangenes Unrecht gehandelt hat. Daran kann es zB bei aus-
länd. Geldstrafen wegen geringfügiger Devisen- oder Zollverstöße auch dann feh-
len, wenn derartige Sanktionen nicht dem ordre public widersprechen würden.
GlA Loschelder in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 31; G. Kirchhof in Kirchhof/
Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 235 (9/2018); Scheller/Hildebrandt/Zaczek,
Stbg 2017, 398 (403); vgl. auch Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 155a (12/
2015); Lang, StuW 1985, 10 (23 f.). AA Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 220 (6/2018)
unter Hinweis auf Gesetzeswortlaut und -materialien. Die Einschränkung ergibt sich
uE zwar nicht unmittelbar aus dem Wortlaut der Nr. 4, aber mittelbar aus dem Rechts-
gedanken des Art. 5 EGStGB.

Gegen den Steuerpflichtigen muss sich die Festsetzung der Geldstrafe rich-
ten; anderenfalls fällt ihre Begleichung nicht unter das Abzugsverbot der Nr. 4.
Übernimmt daher der ArbG eine gegen seinen ArbN verhängte Geldstrafe, steht
die Regelung einem BA-Abzug nicht entgegen (ebenso OFD Münster v. 27.8.
1998, EStG-Kartei NRW § 4 [5]-[7] EStG Nr. 3000; Loebe in Kanzler/Kraft/
Bäuml, 3. Aufl. 2018, § 12 Rz. 76; Saller, DStR 1996, 534 [535]; Wedemeyer/
Hohlfeld, DStZ 1985, 79 [83]; Klempp, BB 1977, 843 [845]).
Soweit im Schrifttum für § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 eine aA vertreten wird (Wied in
Blümich, § 4 Rz. 886 [11/2017]; Nacke in LBP, §§ 4, 5 Rz. 1853 [12/2016]; wie
hier jedoch Heinicke in Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 4 Rz. 520 „Strafen/Geldbu-
ßen“; Frotscher/Watrin in Frotscher/Geurts, § 4 Rz. 848 [4/2018]; Spilker
in KSM, § 4 Rz. N 35 [7/2015]; Meurer in Lademann, § 4 Rz. 752 [5/2011]; of-
fengelassen durch BFH v. 7.7.2004 – VI R 29/00, BStBl. II 2005, 367 aE), greift
der dortige Hinweis auf die Gesetzesbegründung (BTDrucks. 10/1314, 5;
BTDrucks. 10/1634, 7), dass die Sanktion „den Täter oder das Unternehmen,
für das der Täter gehandelt hat, in der vollen Höhe (…) treffen“ solle, im An-
wendungsbereich der Nr. 4 uE nicht durch, da die hier erfassten Rechtsnachteile
mit einem Unwerturteil verbunden sind, das den Täter persönlich betrifft und
dessen Wirkungen er persönlich tragen muss (vgl. BTDrucks. 10/1314, 6). Auf
den ArbG – der selbst nicht Täter ist – kann sich dieses Unwerturteil jedoch
nicht beziehen, so dass seine Aufwendungen auch nicht Gegenstand des stl. Ab-
zugsverbots sein können. Zur Frage, wann der mit der Übernahme der Strafe
verbundene geldwerte Vorteil beim ArbN stpfl. Arbeitslohn darstellt, vgl. BFH
v. 7.7.2004 – VI R 29/00, BStBl. II 2005, 367; BFH v. 22.7.2008 – VI R 47/06,
BStBl. II 2009, 151.

Einstweilen frei.
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III. Sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art mit überwie-
gendem Strafcharakter (Nr. 4 Alt. 2)

Unter die sonstigen in einem Strafverfahren festgesetzten Rechtsfolgen ver-
mögensrechtl. Art fallen in erster Linie gerichtliche Anordnungen mit dem Ziel,
Taterträge, Nutzungen, Gegenstände, Tatprodukte und Tatmittel und – sofern
dies nicht möglich ist – einen deren Wert entsprechenden Geldbetrag zugunsten
des Staats abzuschöpfen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der straf-
rechtlichen Vermögensabschöpfung v. 13.4.2017 (BGBl. I 2017, 872) am 1.7.
2017 wird dieser Vorgang durchgängig als „Einziehung“ bezeichnet; die entspre-
chenden Regelungen finden sich nach wie vor in §§ 73 ff. StGB. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte das StGB begrifflich zwischen der „Einziehung“ von Gegen-
ständen und des Wertersatzes gem. §§ 74 ff. StGB aF und dem „Verfall“ gem.
§§ 73 ff. StGB aF unterschieden. Inwieweit bei diesen Rechtsinstituten der Straf-
charakter überwiegt und als Folge dessen die vermögensrechtl. Nachteile nach
Nr. 4 nicht abziehbar sind, ist im Einzelnen problematisch.
Einziehung von Tatprodukten und Tatmitteln: Gemäß § 74 Abs. 1 StGB
können Gegenstände eingezogen werden, die durch eine vorsätzliche Straftat
hervorgebracht worden sind (Tatprodukte, sog. producta sceleris) oder zu ihrer
Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind
(Tatmittel, sog. instrumenta sceleris). Die Einziehung ist nur zulässig, wenn die
Gegenstände zur Zeit der Entsch. des Strafgerichts dem Täter oder Teilnehmer
gehören oder zustehen (§ 74 Abs. 3 Satz 1 StGB) oder wenn die Gegenstände
nach ihrer Art und den Umständen die Allgemeinheit gefährden oder die Gefahr
besteht, dass sie der Begehung rechtswidriger Taten dienen werden (§ 74b
Abs. 1 StGB). Hier ist zu differenzieren:

▸ Soweit die Einziehung den Täter oder Teilnehmer trifft (§ 74 Abs. 3 Satz 1 StGB; frü-
her: § 74 Abs. 2 Nr. 1 StGB aF), handelt es sich nach der Rspr. des BGH um ei-
ne Strafe (vgl. Schönke/Schröder/Eser, 29. Aufl. 2014, § 74 StGB Rz. 39 f.
mwN; Heger in Lackner/Kühl, 29. Aufl. 2018, § 74 StGB Rz. 1), für die das
Abzugsverbot der Nr. 4 eingreift (ebenso R 12.3 Satz 2 EStR; Bordewin, FR
1984, 405 [410 f.]). Gleiches gilt, wenn der Täter oder Teilnehmer den einzuzie-
henden Gegenstand veräußert, verbraucht oder belastet oder die Einziehung auf
andere Weise vereitelt hat und deshalb nach § 74c StGB die Einziehung eines
Geldbetrags als Wertersatz angeordnet wird (glA Kratzsch in Frotscher/
Geurts, § 12 Rz. 144 [1/2013]).

▸ Dient die Einziehung zur Sicherung der Allgemeinheit (§ 74b Abs. 1 StGB; früher:
§ 74 Abs. 2 Nr. 2 StGB aF), so hat sie keinen Strafcharakter und fällt damit nicht
unter das Abzugsverbot (so bereits die Gesetzesmaterialien, vgl. BTDrucks. 10/
1314, 6; ebenso Bordewin, FR 1984, 405 [411]; Classen in Lademann, § 12
Rz. 75 [9/2016]; für § 74b StGB nF nunmehr auch G. Kirchhof in Kirchhof/
Ratschow, BeckOK EStG, § 12 Rz. 247 [9/2018]; vgl. auch BFH v. 14.1.1965 –
IV 49/63 U, BStBl. III 1965, 278). Hierunter fällt – als milderes Mittel zur Ein-
ziehung – auch die Unbrauchbarmachung bestimmter Vorrichtungen zur Her-
stellung von Schriften mit strafbarem Inhalt gem. § 74d Abs. 1 Satz 2 StGB (vgl.
Kratzsch in Frotscher/Geurts, § 12 Rz. 146 [1/2013]).
Einziehung von Taterträgen (bis 30.6.2017: „Verfall“): Gemäß § 73 Abs. 1
StGB kann das Gericht die Einziehung (früher: den Verfall) von Taterträgen an-
ordnen, die der Täter oder Teilnehmer durch oder für eine rechtswidrig began-
gene Tat erlangt hat. Die Einziehung der Taterträge erstreckt sich auch auf Nut-
zungen, die aus dem Erlangten gezogen wurden (§ 73 Abs. 2 StGB), und auf
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Gegenstände, die durch Veräußerung des Erlangten oder als Ersatz für dessen
Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung erworben worden sind (§ 73 Abs. 3
StGB). Unter bestimmten Voraussetzungen ist daneben auch die erweiterte Ein-
ziehung von durch oder für andere rechtswidrige Taten erlangten Gegenständen
(§ 73a Abs. 1 StGB) und die Einziehung von Taterträgen bei Dritten (§ 73b
StGB) anzuordnen. Ist die Einziehung eines Gegenstands nicht möglich, wird
an seiner Stelle ein seinem Wert entsprechender Geldbetrag eingezogen (§ 73c
StGB). Die Anordnung der Einziehung (bzw. bis zum 30.6.2017 des Verfalls)
zielt in diesen Fällen mithin darauf ab, dem Empfänger die durch die Tat un-
rechtmäßig erlangten Vermögensvorteile (etwa – insbes. – Tatentgelte) im Wege
eines öffentlich-rechtl. Erstattungsanspruchs (Abschöpfung) wieder abzuneh-
men (vgl. Heger in Lackner/Kühl, 29. Aufl. 2018, § 73 StGB Rz. 1).

▸Nettoprinzip bis 1992: Nach BFH (BFH v. 6.4.2000 – IV R 31/99, BStBl. II
2001, 536) kam der Anordnung des Verfalls nach der bis zum Inkrafttreten des
Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, des StGB und anderer
Gesetze v. 28.2.1992 (BGBl. I 1992, 372) geltenden Gesetzeslage (dh. bis zum
6.3.1992) kein überwiegender Strafcharakter iSd. Nr. 4 zu. Dafür ausschlag-
gebend war, dass der Verfall – wie durch die Fassung des § 73 Abs. 1 StGB aF
und den dort verwendeten Begriff des „Vermögensvorteils“ deutlich wurde –
auf den Nettoerlös aus der Straftat beschränkt war.

▸ Bruttoprinzip seit 1992: Mit Blick darauf hat der Gesetzgeber die Vorschriften
über den Verfall durch Gesetz v. 28.2.1992 (BGBl. I 1992, 372) in der Weise ge-
ändert, dass der Begriff des Vermögensvorteils jeweils durch Ausdrücke ersetzt
wurde, die sich auf die Gesamtheit des Erlangten beziehen, und damit den Über-
gang zum Bruttogewinnprinzip vollzogen (s. Radermacher, AO-StB 2006, 296).
Der Rechtsgedanke des § 817 Satz 2 BGB, wonach das in ein verbotenes Ge-
schäft Investierte unwiederbringlich verloren ist, sollte dadurch auch beim Ver-
fall Anwendung finden (BTDrucks. 12/1134, 12). Daran hat sich auch nach
Neufassung der §§ 73 ff. StGB durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen
Vermögensabschöpfung v. 13.4.2017 (BGBl. I 2017, 872) nichts geändert, da bei
der Einziehung des Werts von Gegenständen die Aufwendungen für die Be-
gehung der Tat oder ihre Vorbereitung im Rahmen der Wertbestimmung regel-
mäßig weiterhin nicht abgezogen werden dürfen (§ 73d Abs. 1 Satz 2 StGB) und
es erklärtes Ziel des Gesetzgebers war, das Bruttoprinzip weiter zu stärken und
zu konkretisieren (BTDrucks. 18/9525, 55; s. Mückenberger/Hinz, BB 2018,
1435 [1436]). Hierin liegt zwar – anders als nach § 73 StGB in der bis 1992 gel-
tenden Fassung – keine bloße Abschöpfung der durch die Tat unrechtmäßig er-
langten Vermögensvorteile mehr, sondern – soweit der Täter vom Gesamterlös
keine Aufwendungen mehr abziehen kann – eine vermögensrechtl. Sanktion ei-
gener Art mit strafähnlichem Charakter. Diese Wirkung der Einziehung von
Taterträgen (bzw. bis 30.6.2017 des Verfalls) steht jedoch nicht derart im Vor-
dergrund, dass mit Blick auf den „quasi kondiktionellen Charakter“ der Rege-
lung (BTDrucks. 18/9525, 55) davon die Rede sein könnte, dass der Strafcharak-
ter die Abschöpfungsfunktion des Verfalls iSd. Nr. 4 „überwiegt“. Daher gilt uE
das estl. Abzugsverbot der Nr. 4 für die Einziehung bzw. den Verfall gem.
§§ 73–73c StGB weiterhin nicht.
Ebenso (jeweils zur Rechtslage bis zum 30.6.2017) BFH v. 14.5.2014 – X R 23/12,
BStBl. II 2014, 684, sowie die FinVerw. in R 12.3 EStR und die strafgerichtliche Rspr.:
BGH v. 21.3.2002 – 5 StR 138/01, NJW 2002, 2257; glA auch Kratzsch in Frot-
scher/Geurts, § 12 Rz. 145 aE (1/2013); Seiler in Kirchhof, 17. Aufl. 2018, § 12
Rz. 11; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 258 (2/2016); Heerspink, AO-StB 2003, 173
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(176); Radermacher, AO-StB 2006, 296 (298); Hermenns/Sendke, FR 2014, 550 (551);
für §§ 73–73c StGB nF nunmehr auch G. Kirchhof in Kirchhof/Ratschow, BeckOK
EStG, § 12 Rz. 246 (9/2018); Maciejewski/Schumacher, DStR 2017, 2021 (2024);
Mückenberger/Hinz, BB 2018, 1435 (1437); Madauß, NZWiSt 2018, 28 (34); aA
Bach, wistra 2006, 46; offengelassen in BFH v. 6.4.2000 – IV R 31/99, BStBl. II 2001,
536. Für die Abziehbarkeit spricht zudem die Erwägung, dass die Regelung so aus-
gelegt werden muss, dass eine doppelte Belastung des Stpfl. mit dem Verfall des erlang-
ten Vorteils einerseits und seiner estl. Besteuerung andererseits vermieden wird, da an-
derenfalls das Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
verletzt würde (vgl. BVerfG v. 23.1.1990 – 1 BvL 4/87, BStBl. II 1990, 483, zu § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 8).

Der Verfall einer Sicherheitsleistung (Kaution), die lediglich einen späteren –
tatsächlich aber nicht erfolgten – Strafantritt des Stpfl. sicherstellen soll, ist we-
der eine Geldstrafe noch eine sonstige Rechtsfolge vermögensrechtl. Art mit
Strafcharakter und damit als WK oder BA abziehbar (FG Nürnb. v. 13.5.1986 –
VI 239/84, EFG 1986, 493, rkr.; zust. Risse, BB 1987, 448).
Strafverfahren: Auch die sonstigen Rechtsfolgen vermögensrechtl. Art sind nur
dann vom Abzugsverbot betroffen, wenn sie „in einem Strafverfahren“ fest-
gesetzt wurden; die Wendung bezieht sich nach ihrer systematischen Stellung
nicht bloß auf Geldstrafen iSd. Nr. 4 Alt. 1.
Gegen den Steuerpflichtigen muss sich die Anordnung der Einziehung bzw.
des Verfalls richten (s. Anm. 150).

IV. Leistungen zur Erfüllung von Auflagen und Weisungen
(Nr. 4 Alt. 3)

In einem Strafverfahren festgesetzte Leistungen zur Erfüllung von Auflagen
oder Weisungen sind nicht abziehbar, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht
nur der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen.
Ob die Auflage oder Weisung lediglich der Schadenswiedergutmachung
dient (und damit dem BA- oder WKAbzug der Leistungen nach Nr. 4 nicht ent-
gegensteht), ist nach der Rspr. des BFH anhand des Inhalts der gerichtlichen
Entsch. und der objektiven Gegebenheiten zu entscheiden (BFH v. 28.1.2005 –
VIII B 117/03, BFH/NV 2005, 1110; BFH v. 22.7.2008 – VI R 47/06, BStBl. II
2009, 151). Dabei ist zu differenzieren:

▸ Genugtuungsfunktion, Sanktionscharakter: Das Abzugsverbot der Nr. 4 greift nur
bei Auflagen und Weisungen ein, die als strafähnliche Sanktionen die Aufgabe
haben, Genugtuung für das begangene Unrecht zu schaffen. Dafür reicht es
nach BFH (BFH v. 15.1.2009 – VI R 37/06, BStBl. II 2010, 111) nicht aus, dass
sich die gerichtliche Auflage, den Schaden wieder gut zu machen, in der bloßen
Erfüllung zivilrechtl. Ersatzpflichten erschöpft, wie sie jeder mit Strafe bewehr-
ten Schadenswiedergutmachung immanent ist. Erforderlich ist vielmehr, dass
die wirtschaftliche Belastung durch die Auflage für den Stpfl. finalen Sanktions-
charakter hat.
Unter Nr. 4 fallen daher in erster Linie folgende Auflagen und Anweisungen bei
einer Strafaussetzung zur Bewährung nach § 56b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4
StGB, bei einer Verwarnung unter Strafvorbehalt nach § 59a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3,
4 und 5 StGB, als Zuchtmittel nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 JGG und bei
einer vorläufigen Einstellung des Strafverfahrens nach § 153a Abs. 1 Satz 2
Nr. 2, Nr. 3 und 6 StPO (vgl. auch H 12.3 „Leistungen zur Erfüllung von Auf-
lagen und Weisungen“ EStH; Bordewin, FR 1984, 405 [411]):

§ 12 Anm. 153–154 F. Nr. 4: Nicht abziehbare Geldstrafen
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– Zahlung eines Geldbetrags zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder
der Staatskasse (BFH v. 22.7.2008 – VI R 47/06, BStBl. II 2009, 151; BFH v.
16.9.2014 – VIII R 21/11, BFH/NV 2015, 191);

– Erbringung sonstiger gemeinnütziger Leistungen bzw. Arbeitsleistungen;
– Teilnahme an einem Verkehrsunterricht oder einem Aufbauseminar;
– Aufnahme einer ambulanten Heilbehandlung bzw. Entziehungskur.

▸Wiedergutmachungsfunktion: Kein Abzugsverbot gilt dagegen für solche Auflagen
und Weisungen, die im strafgerichtlichen Verfahren zur Wiedergutmachung von
verursachten Schäden auferlegt werden, da sie lediglich die zivilrechtl. Schadens-
ersatzpflicht nachzeichnen, auf die Ersatzpflicht angerechnet werden und deren
Grenzen nicht überschreiten dürfen. Dies sind nach BFH (BFH v. 15.1.2009 –
VI R 37/06, BStBl. II 2010, 111) die gerichtlichen Maßnahmen, die den Stpfl.
nach § 56b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StGB, nach § 59a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StGB, nach
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 JGG und nach § 153a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StPO dazu
anhalten sollen, nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden wieder
gut zu machen (so auch die Gesetzesmaterialien zu Nr. 4, vgl. BTDrucks. 10/
1314, 6; glA Bergkemper, FR 2009, 820; aA – unter Hinweis auf die Genugtu-
ungswirkung von Bewährungsauflagen gem. § 56b Abs. 2 Nr. 1 StGB – Classen
in Lademann, § 12 Rz. 76 [9/2016]). Hierzu gehört auch die Auflage an einen im
Steuerstrafverfahren Verurteilten, die hinterzogene Steuer nachzuzahlen, so dass
deren Abzug als BA, WK oder SA – mit den sich aus Nr. 3 ergebenden Ein-
schränkungen – zulässig ist (glA Bordewin, FR 1984, 405 [411]; Loschelder in
Schmidt, 37. Aufl. 2018, § 12 Rz. 31; Wienbergen in LBP, § 12 Rz. 267 [2/
2016]).
In einem Strafverfahren müssen die Auflagen bzw. Weisungen festgesetzt wor-
den sein; anderenfalls fallen sie nicht unter das Abzugsverbot (s. Anm. 153).
Diese Voraussetzung ist uE auch dann erfüllt, wenn die Auflagen gem. § 153a
Abs. 1 StPO vor Eröffnung des Hauptverfahrens durch die Staatsanwaltschaft
erteilt werden, da auch zu dieser Verfahrensweise die gerichtliche Zustimmung
erforderlich ist.

▸ Zuschlag bei Selbstanzeige: Problematisch ist daher, ob unter das Abzugsverbot
nach Nr. 4 auch sog. Strafzuschläge zu betrieblichen Steuern fallen, die nach
§ 398a Abs. 1 Nr. 2 AO zur Abwendung der Strafverfolgung in Fällen besonders
schwerer Steuerhinterziehungen gezahlt werden (zur Nichtanwendbarkeit des
Abzugsverbots nach Nr. 3 vgl. Anm. 136). Die hM bejaht dies unter Hinweis
auf den strafähnlichen Charakter des Zuschlags (Wienbergen in LBP, § 12
Rz. 267 [2/2016]; Thürmer in Blümich, § 12 Rz. 231 [8/2018]; Seiler in Kirch-
hof, 17. Aufl. 2018, § 12 Rz. 11), der vom Gesetzgeber zudem der Geldauflage
gem. § 153a StPO nachempfunden worden ist (s. dazu BTDrucks. 17/5067, 20)
und – in Abgrenzung zur Nachentrichtung der hinterzogenen Steuer selbst
(§ 398a Abs. 1 Nr. 1) – auch nicht der Wiedergutmachung des Hinterziehungs-
schadens dienen soll (Jäger in Klein, 13. Aufl. 2016, § 398a AO Rz. 55; Webel
in Schwarz/Pahlke, § 398a AO Rz. 76 [5/2015]; Seer in Tipke/Kruse, § 398a
AO Rz. 41 [10/2016]; Joecks in Joecks/Jäger/Randt, Steuerstrafrecht, 8. Aufl.
2015, § 398a AO Rz. 26; Hunsmann, BB 2011, 2519 [2527]; Rolletschke/
Roth, Stbg 2011, 200 [207]).

▹▹ Stellungnahme: Dem wird uE zu Recht entgegengehalten, dass der Zuschlag
freiwillig erbracht wird, der Höhe nach pauschal ohne Rücksicht auf das Maß
der persönlichen Schuld bemessen ist, daher gerade keine Sanktion des Straf-
rechts darstellt (aA insoweit jedoch Pegel, Stbg 2011, 348 [350]) und wegen
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seiner erheblichen fiskalischen Bedeutung auch nicht als Rechtsfolge ver-
mögensrechtl. Art mit überwiegendem Strafcharakter angesehen werden kann
(so zutr. Hoyer in Gosch, § 398a AO Rz. 34 [6/2017]). Zweifelhaft ist die
Auffassung der hM vor allem mit Blick auf den Wortlaut der Nr. 4, da der
Zuschlag weder vom Gericht oder von der Strafverfolgungsbehörde fest-
gesetzt wird (sondern sich unmittelbar aus dem Gesetz ergibt) noch sonst
(mit Blick auf die erhebliche Schwere der Tat) dem Wesen einer Auflage oder
Weisung iSd. § 153a StPO entspricht. Näher liegt es, die Versagung des BA-
Abzugs ausschließlich auf Nr. 1 Satz 2 zu stützen, weil der typischerweise mit
der freiwilligen Übernahme des Zuschlags verfolgte Zweck, mit einer wirk-
samen Selbstanzeige den sozialen Makel einer Kriminalstrafe zu vermeiden,
ebenso im Bereich der privaten Lebensführung liegt wie die Absicht, trotz ei-
nes möglicherweise zu erwartenden Freispruchs den persönlichen Un-
annehmlichkeiten eines uU langwierigen Steuerstrafverfahrens zu entgehen
(so zutr. Roth, DStR 2011, 1410 [1411]; s. Anm. 73; vgl. auch BFH v. 22.7.
1986 – VIII R 93/85, BStBl. II 1986, 845, zur Rechtslage vor Inkrafttreten
der Nr. 4);

Gegen den Steuerpflichtigen muss sich die Auflage bzw. die Weisung richten;
anderenfalls fällt ihre Erfüllung (zB durch den ArbG des Stpfl.) nicht unter das
Abzugsverbot der Nr. 4 (s. Anm. 150).

Einstweilen frei.

G. Erläuterungen zu Nr. 5 aF:
Nicht abziehbare Aufwendungen für die erstmalige

Berufsausbildung und das Erststudium

Nr. 5 wurde durch das ZollkodexAnpG v. 22.12.2014 (BGBl. I 2014, 2417;
BStBl. I 2015, 58) aufgehoben. Der Wortlaut der zuletzt geltenden Fassung lau-
tete wie folgt:
Soweit in § 10 Absatz 1 Nummer 2 bis 5, 7 und 9 sowie Absatz 1a Num-
mer 1, den §§ 10a, 10b und den §§ 33 bis 33b nichts anderes bestimmt ist,
dürfen weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen werden
…

5. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung
und für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, wenn
diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines
Dienstverhältnisses stattfinden.
Der Tatbestand der Nr. 5 aF belegte vom VZ 2004 bis zum VZ 2014 alle Auf-
wendungen, die der Stpfl. für seine erstmalige Berufsausbildung einschließlich ei-
nes Erststudiums tätigte, mit einem Abzugsverbot, sofern die Berufsausbildung
oder das Studium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfand.
Rechtsentwicklung: Das Abzugsverbot galt seit seiner Einf. durch das AO-
ÄndG v. 21.7.2004 (BGBl. I 2004, 1753; BStBl. I 2005, 343) mit Rückwirkung
zum 1.1.2004. Zuvor hatte es sich faktisch aus der bis 2002 vom BFH in stRspr.
vertretenen Auffassung ergeben, dass den Aufwendungen zur Erlernung eines

§ 12 Anm. 154–160 G. Nr. 5 aF: Erstmalige Ausbildung
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künftigen Berufs kein hinreichender Bezug zu einer bestimmten erwerbsdienli-
chen Tätigkeit beizumessen sei, so dass derartige Berufsausbildungskosten nur
als SA gem. § 10 Abs. 1 Nr. 7 berücksichtigt werden könnten. Die Einf. der Vor-
schrift stellte die Reaktion des Gesetzgebers auf die Aufgabe dieser BFH-Rspr.
(Anerkennung der Aufwendungen für erstmalige Berufsausbildung und Erststu-
dium als vorweggenommene WK durch BFH v. 17.12.2002 – VI R 137/01,
BStBl. II 2003, 407; BFH v. 27.5.2003 – VI R 33/01, BStBl. II 2004, 884; BFH
v. 22.7.2003 – VI R 50/02, BStBl. II 2004, 889) dar.

▸ Zurückdrängung des Anwendungsbereichs der Nr. 5 aF durch die BFH-Rechtsprechung:
Der BFH sieht in einem gesetzlich geregelten Abzugsverbot für Berufsausbil-
dungskosten eine verfassungsrechtl. unzulässige Durchbrechung des objektiven
Nettoprinzips (s. Anm. 3). Er hat daher mehrfach versucht, den Anwendungs-
bereich des in Nr. 5 aF enthaltenen Abzugsverbots zurückzudrängen:

▹▹ Erststudium als Zweitausbildung: Zunächst wurden – in verfassungskonformer
Auslegung – die Kosten eines erstmaligen Studiums zumindest in solchen
Fällen zum WK-Abzug zugelassen, in denen dem Erststudium eine abge-
schlossene Berufsausbildung vorangegangen war, weil es anderenfalls nach
Auffassung des BFH zu gleichheitswidrigen Benachteiligungen gekommen
wäre (BFH v. 18.6.2009 – VI R 14/07, BStBl. II 2010, 816). Diese Rspr. wur-
de vom Gesetzgeber später übernommen, indem im Zuge des BeitrRLUmsG
v. 7.12.2011 (BGBl. I 2011, 2592; BStBl. I 2011, 1171) der Wortlaut der Nr. 5
aF geändert und das darin zuvor enthaltene Abzugsverbot für ein Erststudi-
um als Zweitausbildung (wenn es nicht „zugleich eine Erstausbildung vermit-
telt“) aufgehoben wurde.

▹▹ Kein Abzugsverbot für Werbungskosten: In einem zweiten Schritt entschied der
BFH dann, dass aus Nr. 5 aF ein Verbot, die Kosten der Erstausbildung oder
des Erststudiums als WK abzuziehen, nicht entnommen werden könne. Da
nämlich Nr. 5 aF iVm. dem Einleitungssatz zu § 12 den vorrangigen SA-Ab-
zug anordne, der vorrangige SA-Abzug aber seinerseits (§ 10 Abs. 1 Satz 1)
unter dem Vorbehalt stehe, dass die Aufwendungen nicht als WK oder BA
und damit als Erwerbsaufwand zu beurteilen seien, bleibe im Erg. auch durch
Nr. 5 aF der vorrangige WK-Abzug grds. unberührt (BFH v. 28.7.2011 – VI
R 7/10, BStBl. II 2012, 557; BFH v. 28.7.2011 – VI R 38/10, BStBl. II 2012,
561; abl. Ismer, FR 2011, 846; Reiß, FR 2011, 863; aA noch BFH v. 9.6.2011
– III R 28/09, BFH/NV 2011, 1597, und die den Entsch. des BFH
vorangegangene Rspr. der FG; aA auch hier bis Lfg. 244 – Stand 12/2010 –,
abrufbar im elektronischen HHR-Archiv unter www.ertragsteuerrecht.de/
hhr_archiv.htm).

▸Nichtanwendungsgesetz: Der Gesetzgeber hat auf diese BFH-Rspr. reagiert, in-
dem er mit dem BeitrRLUmsG v. 7.12.2011 (BGBl. I 2011, 2592; BStBl. I 2011,
1171) in § 4 Abs. 9 (s. dazu § 4 Anm. 2120 ff.) und in § 9 Abs. 6 (s. dazu § 9
Anm. 605 ff.) mW vom VZ 2004 jeweils mit dem Wortlaut der Nr. 5 aF im We-
sentlichen identische Regelungen aufgenommen hat. Ihnen zufolge „sind“ die
Aufwendungen des Stpfl. für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein
Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine BA und keine
WK, sofern diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen
eines Dienstverhältnisses stattfindet. Der BFH hält diese Abzugsverbote für ver-
fassungswidrig und hat deswegen das BVerfG angerufen (BFH v. 17.7.2014 – VI
R 2/12, BFH/NV 2014, 1954, Az. des BVerfG 2 BvL 23/14; BFH v. 17.7.2014
– VI R 8/12, BFH/NV 2014, 1970, Az. des BVerfG 2 BvL 24/14; aA noch
BFH v. 5.11.2013 – VIII R 22/12, BStBl. II 2014, 165).
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▸ Aufhebung der Nr. 5 aF: Die Nichtanwendung der BFH-Rspr. zum Abzug von
Erstausbildungskosten ergibt sich daher aus § 4 Abs. 9 und aus § 9 Abs. 6 und
nicht aus § 12 Nr. 5 aF. Die Regelung war mithin funktionslos (aA Seiler in
Kirchhof, 14. Aufl. 2015, § 12 Rz. 12, für Altfälle bis zum VZ 2014) und ist
vom Gesetzgeber deshalb im Zuge des ZollkodexAnpG v. 22.12.2014 (BGBl. I
2014, 2417; BStBl. I 2015, 58) aufgehoben worden.
Lediglich eingeschränkter Sonderausgabenabzug: Soweit das in Nr. 5 aF
(jetzt in § 4 Abs. 9, § 9 Abs. 6) normierte Abzugsverbot reichte, konnten (und
können) Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 7 lediglich als SA und dies auch
nur bis zu einem Jahresbetrag von 6000 € (bis VZ 2011: 4000 €; bis VZ 2003:
920 €/1227 €) berücksichtigt werden. Die Behandlung als SA hat zur Folge,
dass dem Stpfl. ein Vortrag der die Einnahmen übersteigenden Aufwendungen
zur Nutzung als Verlust in späteren VZ (§ 10d) nicht mehr möglich ist, so dass
sich der Abzug estl. nur bei einem geringen Teil der Auszubildenden und Studie-
renden auszuwirken vermag (vgl. im Einzelnen § 10 Anm. 160).
Die Kommentierung des § 12 Nr. 5 aF – Stand 12/2010 – ist im elektro-
nischen HHR-Archiv unter www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm abgelegt.

Einstweilen frei.

H. ABC
der nicht abzugsfähigen Ausgaben und der

Aufwendungen im Schnittbereich von Erwerb
und Lebensführung

Vgl. zu einzelnen in der nachfolgenden Übersicht nicht enthaltenen Fallgruppen
auch die ABC-Übersicht zum WKAbzug (§ 9 Anm. 614).
Arbeitsecken: Die auf offene Arbeitsbereiche in Wohnräumen (Arbeitsecken)
und in Durchgangszimmern entfallenden Wohnungskosten sind wegen untrenn-
bar gemischter Veranlassung der Aufwendungen und mit Blick auf den abschlie-
ßenden Charakter der Regelung zu häuslichen Arbeitszimmern (§ 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 6b) insgesamt nicht als BA oder WK abziehbar (BFH v. 27.7.2015 – GrS 1/
14, BStBl. II 2016, 265; s. Anm. 82).
Arbeitsmittel: Zu Arbeitsmitteln (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6) s. im Einzelnen
Anm. 80 und § 9 Anm. 506 ff.
Arbeitszimmer: Siehe ausführl. Anm. 82 und § 4 Anm. 1490 ff.
Auflagen: Zur Nichtabziehbarkeit von Leistungen zur Erfüllung von strafpro-
zessualen Auflagen und Weisungen nach Nr. 4 s. Anm. 154.
Ausbildung: Siehe Anm. 160.
Auslandsreise: Zur Aufteilung von Kosten für Reisen ins Ausland, sofern sie
nicht ausschließlich der Wahrnehmung dienstlicher oder geschäftlicher Termine
dienen, sondern daneben auch einen nicht zu vernachlässigenden Bildungs- oder
Erholungswert haben, s. Anm. 85; zu Sprachurlauben im Ausland s. Anm. 88.
Berufsausbildung: Siehe Anm. 160.
Berufskleidung: Siehe Anm. 38 und § 9 Anm. 514; zur anteiligen Abziehbarkeit
der Reinigungskosten s. Anm. 66.

§ 12 Anm. 160–200 H. ABC
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Berufskrankheit: Siehe Anm. 44 und ausführl. § 4 Anm. 940.
Berufssportler: Zum erhöhten Ernährungsbedarf s. Anm. 37; zu Arbeitsmitteln
(zB Anschaffung von Ski bei einem Skilehrer) s. Anm. 62; zu Aufwendungen für
den Empfang des Privatfernsehens („Premiere“- bzw. „Sky“-Abonnement) s.
Anm. 47.
Bewirtung: Siehe Anm. 37 und ausführl. Anm. 90. Zur Nichtabziehbarkeit der
Vorsteuer auf geschäftliche Bewirtungen s. Anm. 132.
Bordwohnung: Zur Abziehbarkeit bei Berufsschiffern s. Anm. 34.
Brille: Die AK zählen zu den unverzichtbaren Aufwendungen für die private
Lebensführung (s. Anm. 44).
Bücher: Zur Berücksichtigung der AK bei einem Lehrer s. Anm. 80; zur Nicht-
abziehbarkeit allgemeinbildender Literatur s. Anm. 46; s. auch § 4 Anm. 915 und
§ 9 Anm. 517.
Burn-Out: Zur stationären Behandlung bei beruflichem sog. Burn-Out s.
Anm. 44.
Computer: Siehe im Einzelnen Anm. 92; zu Aufwendungen für Computerkurse
s. Anm. 93.
Darlehens- und Kontokorrentzinsen: Siehe „Kredite“.
Deutschkurs: Zu den Kosten für die Erlernung der deutschen Sprache s.
Anm. 88.
Diebstahl: Zu Diebstahl und Unterschlagung von Arbeitsmitteln (§ 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 6) s. Anm. 63.
Einbürgerung: Aufwendungen für die Erlangung der deutschen Staatsbürger-
schaft sind insgesamt nicht abziehbar (s. Anm. 73).
Einkommensteuer: Siehe Anm. 128.
Einladungen: Zu Kosten für die Einladung von Geschäftspartnern und Kolle-
gen zu einem Umtrunk oder zur Bewirtung in der eigenen Wohnung s. Anm. 90.
Einziehung: Zur Nichtabziehbarkeit von Geldbeträgen, deren Einziehung als
Wertersatz durch Strafurteil angeordnet worden ist (§ 74c StGB), s. Anm. 153.
Empfängnisverhütung: Siehe Anm. 44.
Erbschaftsteuer: Siehe Anm. 128.
Ernährung: Zu den Kosten für Ernährung und Verpflegung s. ausführl.
Anm. 37.
Feiern: Siehe ausführl. Anm. 90.
Ferienwohnung: Die auf Leerstandzeiten entfallenden Kosten einer sowohl
selbstgenutzten als auch vermieteten Ferienwohnung sind zeitanteilig abziehbar
(s. Anm. 66).
Fernsehen: Zum Betrieb von Fernsehgeräten am Arbeitsplatz s. Anm. 46; s.
auch „Berufssportler“; „Unterhaltungselektronik“.
Führerschein: Zum Erwerb der Fahrerlaubnis für Kfz., Lkw., Busse und Taxis
(Personenbeförderungsschein) sowie zum Erwerb von Flugzeugführerscheinen
(Pilotenschein) s. im Einzelnen Anm. 93.
Gästehaus: Zur Nichtabziehbarkeit der Vorsteuer auf betriebliche Gästehäuser
s. Anm. 132.
Geldbuße: Geldbußen fallen – wie Ordnungs- und Verwarngelder – nicht unter
das Abzugsverbot nach Nr. 4 (s. Anm. 150). Die Nichtabziehbarkeit ergibt sich
jedoch regelmäßig aus § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8.
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Geldstrafe: Siehe Anm. 150.
Geschenke: Zu Aufwendungen für Geschenke an Kollegen, Mitarbeiter und
Kunden s. Anm. 91; zum fehlenden Charakter als (nichtabziehbare) Zuwendung
iSd. Nr. 2 s. Anm. 108; zur Nichtabziehbarkeit der Vorsteuer auf Geschenke s.
Anm. 132.
Gesundheit: Zu Aufwendungen für die eigene Gesundheit s. Anm. 44, zu den
Kosten für die Gesundheit der Kinder s. Anm. 43.
Gewerbesteuer: Siehe Anm. 125.
Golf: Die Kosten für die Mitgliedschaft in einem Golfclub stellen typischen
nach Nr. 1 Satz 2 nicht abziehbaren Repräsentationsaufwand dar (s. Anm. 73).
Grundsteuer, Grunderwerbsteuer: Siehe Anm. 128.
Hauspersonal: Die Lohnkosten sind, soweit das Personal auch im Betrieb ein-
gesetzt wird, als BA abziehbar (s. Anm. 66).
Hörgerät: Die Anschaffung stellt insgesamt nicht abziehbaren unverzichtbaren
Lebensführungsaufwand dar (s. Anm. 76).
Hotelübernachtung: Siehe Anm. 34; zu Reisekosten s. auch Anm. 85.
Hund: Zu Aufwendungen für einen Diensthund als Arbeitsmittel s. Anm. 80;
zur Nichtaufteilbarkeit der Aufwendungen beim „Schulhund“ einer Lehrerin
und beim Schutzhund einer Ärztin s. Anm. 73; zur Abziehbarkeit der Hun-
desteuer s. Anm. 125.
Jagd: Zum Jagdschein s. im Einzelnen Anm. 93, zur Nichtabziehbarkeit der
Vorsteuer auf Jagd und Fischerei s. Anm. 132.
Journalisten: Zum Besuch von Sportveranstaltungen und Konzerten s.
Anm. 47; zum Restaurantbesuch von Gourmetkritikern s. Anm. 37.
Jubiläumsfeiern: Zu Aufwendungen für Dienstjubiläen und Geburtstage im
Kollegenkreis s. Anm. 90.
Kapitalertragsteuer: Siehe Anm. 128.
Kaution: Zum Verfall einer Sicherheitsleistung (Kaution) s. Anm. 153.
Kinder: Zu Aufwendungen für Erziehung, Betreuung und Gesundheit der Kin-
der s. Anm. 43; zu Zahlungen an dem elterlichen Hausstand angehörende Kin-
der für Dienste im Rahmen des § 1619 BGB s. Anm. 50.
Kirchensteuer: Siehe Anm. 128.
Kleidung: Siehe Anm. 38; s. auch „Berufskleidung“.
Körperpflege und Hygiene: Siehe im Einzelnen Anm. 44.
Kontoführung: Die anteilig auf die berufliche oder betriebliche Nutzung eines
privaten Bankkontos entfallenden Gebühren sind als WK oder BA abziehbar (s.
Anm. 66).
Konzertbesuche: Zu den Aufwendungen für Konzertbesuche von Musikkriti-
kern und Musiklehrern s. Anm. 47.
Kraftfahrzeuge: Die fixen Kosten für gemischt genutzte Kfz. sind aufteilbar (s.
Anm. 66). Zur Nichtabziehbarkeit der auf die Privatnutzung als unentgeltliche
Wertabgabe entfallenden USt s. Anm. 131.
Kraftfahrzeugsteuer: Zur Nichtabziehbarkeit der Kfz-Steuer für den Privatwa-
gen nach § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 (nicht aber nach Nr. 3) s. Anm. 125.
Kredite: Zinsen für ein Darlehen zur Finanzierung von Kosten der privaten Le-
bensführung sind nach Nr. 1 Satz 1 nicht abziehbar (s. Anm. 33; zu Zinsen für
ein zur Tilgung von EStSchulden aufgenommenes Darlehen s. Anm. 136). An-
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deres gilt für die anteilig durch betriebliche Abhebungen entstandenen Konto-
korrentzinsen (s. Anm. 66).
Kunstgegenstände: Zur Ausschmückung des beruflichen Arbeitsbereichs mit
Kunstgegenständen s. Anm. 82.
Kur: Zur Nichtaufteilbarkeit von Kosten für eine Regenerationskur s. Anm. 73.
Lehrer: Zur Anschaffung von Büchern, die auch zur Unterrichtsvorbereitung
genutzt werden sollen, s. Anm. 80; zu Bildungsreisen mit Bezug zum unterrich-
teten Stoff s. Anm. 73; zur Beherbergung und Verköstigung von Gastlehrern s.
Anm. 90; zu Konzertbesuchen von Musiklehrern und Museumsbesuchen von
Kunstlehrern s. Anm. 47; zu Fortbildungskosten bei Sportlehrern s. Anm. 93;
zu sog. Schulhunden s. Anm. 73.
Lösegeld: Zur Nichtabziehbarkeit von Lösegeldzahlungen s. Anm. 73.
Lohnsteuer: Siehe Anm. 128.
Mitfahrgelegenheit: Der Umstand, dass der Stpfl. auf einer dienstlichen Reise
einem privaten Bekannten eine kostenlose Mitfahrgelegenheit bietet, führt uE –
sofern dadurch keine Mehrkosten entstehen – nicht zur anteiligen Nichtabzieh-
barkeit der Fahrtkosten (s. Anm. 68).
Musikinstrumente: Siehe § 9 Anm. 518 f.
Ordnungsgeld: Siehe „Geldbuße“.
Persönlichkeitsentfaltung: Zu den Seminarkosten s. ausführl. Anm. 95.
Photovoltaik: Zur fehlenden Aufteilbarkeit von Aufwendungen für ein Gebäu-
de, auf dessen Dach eine Photovoltaikanlage installiert wird, s. Anm. 68.
Pilotenschein: Zu Aufwendungen für den Erwerb der Flugberechtigung für
Verkehrsflugzeuge wie auch für Privatflugzeuge s. im Einzelnen Anm. 93.
Priester: Die Aufwendungen eines katholischen Priesters für die Feier aus An-
lass seines Priesterjubiläums (Erlangung der Priesterweihe) wie auch die Auf-
wendungen eines noch nicht fest angestellten Priesters für die Ausrichtung sei-
ner Primizfeier unmittelbar nach Erlangung der Priesterweihe sind mangels
hinreichenden Bezugs zur Erwerbsphäre privat veranlasst (s. – auch zu berufs-
bezogenen Dienstjubiläen – Anm. 90). Zum WKAbzug eines Pfarrers für die
Kosten einer Pilgerwallfahrt und Tertiatskursfahrt s. Anm. 85; zum fehlenden
Charakter von auch in der Freizeit getragener klerikaler Kleidung als „typische
Berufskleidung“ s. Anm. 39.
Professorentitel: Zu Aufwendungen für den Erwerb eines Professorentitels als
nicht abziehbaren Repräsentationsaufwand s. Anm. 73.
Prozesskosten: Siehe „Rechtsverfolgung“.
Psychologische Weiterbildung: Siehe Anm. 95.
Radio: Zum Betrieb von Rundfunkgeräten am Arbeitsplatz s. Anm. 46; s. auch
„Unterhaltungselektronik“.
Realsplitting: Zum Abzug von Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder
dauernd getrennt lebenden Ehegatten als SA (§ 10 Abs. 1a Nr. 1) bei korrespon-
dierender Besteuerung der Leistungen beim Empfänger (§ 22 Nr. 1a) s.
Anm. 105 und § 10 Anm. 234.
Rechtsverfolgung: Zu Kosten der (gerichtlichen wie außergerichtlichen)
Rechtsverfolgung s. Anm. 136.
Reisen, Reisekosten: Siehe ausführl. Anm. 85.
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Reisepass: Zu Aufwendungen für das Ausstellen eines Reisepasses, der für
Dienst- oder Geschäftsreisen benötigt wird, s. Anm. 85.
Restaurantkritiker: Zum Restaurantbesuch von Gourmetkritikern s. Anm. 37.
Rundfunkbeitrag: Siehe Anm. 46.
Schadensersatz: Zur Reichweite des Abzugsverbots für Zuwendungen nach
Nr. 2 s. Anm. 117. Zur Abziehbarzeit von aufgrund strafbarer Handlungen im
Erwerbsbereich geschuldeten Schadensersatzleistungen s. Anm. 63.
Scheidung: Zur Nichtabziehbarkeit von Scheidungsfolgekosten s. Anm. 73.
Schmiergeld: Zum fehlenden Charakter als (nichtabziehbare) Zuwendung iSd.
Nr. 2 s. Anm. 108.
Schulausbildung: Siehe im Einzelnen Anm. 42.
Schwimmbad: Zu den Aufwendungen für ein im Privathaus eingerichtetes
Schwimmbad, das vom Stpfl. auch betrieblich als Musterobjekt für Kaufinteres-
senten vorgehalten wird, s. Anm. 73.
Selbstanzeige: Zur Nichtabziehbarkeit des (Straf-)Zuschlags nach § 398a
Abs. 1 Nr. 2 AO s. im Einzelnen Anm. 154.
Sicherheit: Zu den Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, die zum persönlichen
Schutz des Stpfl. und seiner Angehörigen getroffen werden, s. Anm. 73.
Spenden: Zur Nichtabziehbarkeit als BA oder WK (wohl aber nach §§ 10b,
34g) s. Anm. 73.
Sport: Zur sportlichen Betätigung, die der Erhaltung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit dienen soll, s. Anm. 44; zum Besuch von Sportveranstaltungen (auch
bei Journalisten) und zu Vereinsmitgliedschaften s. Anm. 47; s. auch „Berufs-
sportler“.
Sportlehrer, Sportmediziner: Zu Fortbildungskosten bei Sportlehrern s.
Anm. 93; zu Fortbildungskosten bei Sportmedizinern s. Anm. 44.
Sprachkurse, Sprachreisen: Siehe ausführl. Anm. 88 und § 9 Anm. 246.
Strafverfahren: Siehe Anm. 150. Zur fehlenden Nichtabziehbarkeit von Kosten
der Strafverteidigung nach Nr. 4 s. Anm. 142.
Studium: Siehe Anm. 160.
Telefon: Die Grundgebühr für einen gemischt genutzten Telefonanschluss ist
aufteilbar (s. Anm. 66). Zu privaten Telefongesprächen bei Auswärtstätigkeit s.
im Einzelnen Anm. 97.
Testessen: Zu Aufwendungen zur Erprobung des Angebots von Konkurrenz-
betrieben s. Anm. 37.
Trinkgeld: Zum fehlenden Charakter als (nichtabziehbare) Zuwendung iSd.
Nr. 2 s. Anm. 108.
Umsatzsteuer: Zum Abzugsverbot für USt auf Entnahmeumsätze nach Nr. 3 s.
Anm. 131.
Umzug: Zu den Kosten des aus beruflichen Gründen erforderlichen Woh-
nungswechsels s. § 9 Anm. 310 ff.
Unfall: Zur Schädigung von Mitreisenden auf betrieblichen oder beruflichen
Fahrten s. Anm. 63.
Unterhalt: Siehe Anm. 115; s. auch „Realsplitting“; „Scheidung“.
Unterhaltungselektronik: Zu Aufwendungen für Fernseher, Radiogeräte, Vi-
deokameras, Satellitenreceiver, Spielecomputer uÄ s. Anm. 92.
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Verabschiedungsfeiern: Zu den Kosten der Verabschiedung im Kollegenkreis
s. Anm. 90.
Verbindliche Auskunft: Die Gebühren für die Erteilung verbindlicher Aus-
künfte (§ 89 Abs. 3 AO) sind, auch wenn sie Fragen der Einkunftsermittlung be-
treffen, als steuerliche Nebenleistungen iSd. Nr. 3 nicht als BA oder WK abzieh-
bar (s. Anm. 136).
Verfall: Zum (fehlenden) Strafcharakter der Anordnung des Verfalls (seit 1.7.
2017: der Einziehung) von Erträgen und Erlösen aus Straftaten iSd. Nr. 4 s.
Anm. 153.
Vermögensteuer: Siehe Anm. 128.
Versicherungen: Zur – ggf. anteiligen – Abziehbarkeit von Versicherungsprä-
mien s. ausführl. Anm. 96 und § 4 Anm. 1020 ff.
Versorgungsausgleich: Zum fehlenden Charakter von Zahlungen im Rahmen
des schuldrechtl. Versorgungsausgleichs als (nichtabziehbare) Zuwendungen
und zum Abzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 4 s. Anm. 117 und § 10 Anm. 290.
Vorsteuer: Zum Abzugsverbot für in Rechnung gestellte USt (Vorsteuer) auf
nicht abziehbare Aufwendungen s. Anm. 132.
Wehrdienst: Aufwendungen für den Freikauf vom ausländ. Wehrdienst sind
insgesamt nicht abziehbar (s. Anm. 73).
Weisungen: Siehe „Auflagen“.
Werkzeuge: Siehe Anm. 80.
Wohnung: Siehe im Einzelnen Anm. 34; zu Renovierungskosten mit Blick auf
eine spätere Vermietung s. Anm. 73; zur anteiligen Abziehbarkeit von Aufwen-
dungen für Gemeinschaftsräume bei einer sozialpädagogischen Lebensgemein-
schaft s. Anm. 68.
Wohnwagen: Zu den Kosten – auch zur Bordwohnung bei Berufsschiffern – s.
Anm. 34.
Yachten: Zur Nichtabziehbarkeit der Vorsteuer auf Segel- und Motoryachten s.
Anm. 132.
Yogakurs: Siehe Anm. 95.
Zeitungen und Zeitschriften: Siehe Anm. 46 und Anm. 80.
Zinsen: Siehe „Kredite“. Zu vom FA festgesetzten Nachforderungs-, Stun-
dungs- und Aussetzungszinsen s. Anm. 136.
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